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Anlagen zn tn>n HitziiniioprututuU^n, Nr, 1,

Jorlagen
für den 58. Rheinischen Provinziallandtag.

Anlage l.
Drucksachen,Nr. 22.)

^ Drucksachen.
^ Nr, Gegenstand,

Berichterstatter ! ^^,.
des Km.

Pruvinzial° mis°
ausschusses, ! sion.

^. Morlagen der Königlichen Staatsregiernng.



Anlagen zu den Sitzungsprotukollen. Ni. 1.

Nr, Drucksachen,
Nr, Gegenstand.

Berichterstatter l ss°ch
des ' tom«

Provinzial- ! mis
ausschusses. ! si°n^

u. Vorlagen des Urovinzialausschusses.
Abteilung I der Aentvalverwaltung.

Bericht des Provinzialausschusses über die Ergebnisse der
Provinzialverwaltung für das Rechnungsjahr 1916.

Vorbericht zu dem Haupt-Haushaltsplan der Provinzialver¬
waltung der Rheinprovinz sowie zu den zu demselbenge¬
hörenden Haushaltsplänen der einzelnenVerwaltungszweige
und Anstalten für das Rechnungsjahr vom 1, April 1918
bis 31, März 1919 und

Haupt-Haushaltsplan für die Provinzialverwaltung für das Derselbe,
Rechnungsjahr vom 1. April 1918 bis 81. März 1919.

Haushaltsplan für den Provinziallandtag, den Pruvinzialaus- Derselbe
schuß und die Zentralverwaltungsbehördefür das Nechnungs»
jähr vom 1. April 1918 bis 31. März 1919.

Haushaltsplan Derselbe.
») zur Zahlung von Ruhegehältern :c. an Provinzialbeamte

und von Witwen- und Waisengeldern sowie Unter¬
stützungen an deren Hinterbliebene,

d) zur Zahlung von Invalidengeldern (Unterstützungen)und
'Witwen- und Waisengeldern an nicht ruhegehaltsbe-
rechtigtcBeamte, Angestellte und Arbeiter bezw. deren
Hinterbliebene,

o) über die Dr. Kleinstiftung für das Rechnungsjahr vom
1. April 1918 bis 31. März 1919.

Haushaltsplan über die Besoldungen und anderen persönlichen Derselbe.
Ausgaben für die bei der LandesverficherungsanstaltRhein¬
provinz beschäftigtenProvinzialbeamten für das Kalender¬
jahr vom 1. Januar 1918 bis 31. Dezember 1918.

Haushaltsplan über die Verwaltungskostendes Genossenschafts» Klosteigutsbesitzer
Vorstandes der Rheinischen landwirtschaftlichen Berufsgenossen-< Engels
schüft für das Kalenderjahr vom 1. Januar 1918 bis 31. ^
Dezember 1918.

KöniglicherLandrat
von Pastor

Landeshauptmann.

I.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen, Nr, 1,

Nr, Drucksachen,
Nr, Gegenstand,

Berichterstatter
dei

Provinzial¬
ausschusses,

Fach.
tom°
Mis¬
sion.

20

Haushaltsplan über die Verwaltungskosten der Provinzial-
Feuerversicherungsaustalt der Rheinprovinz für das Kalender¬
jahr vom 1, Januar 1918 bis 31. Dezember 1918,

Haushaltsplan über die Verwaltungskosten der Landesbank der
Rheinpruvinz für das Kalenderjahr vom 1, Januar 1918
bis 31, Dezember 1918,

Haushaltsplan über die Verwaltungskosten der Provinz«!-
Lcbensversicherungsllustalt für das Kalenderjahr vom 1.
Januar 1918 bis 31, Dezember 1918.

Bericht des Provinzialausschusses, betreffend den Vermögens-
stand des Rheinischen Provinzialuerbandes,

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend
1, Neuwahl vuu Mitgliedern und stellvertretenden Mit¬

gliedern des Provinzialausschusses,
II, Ersatzwahl eines Mitgliedes des Provinzialausschusses,

III, Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden des Provinzial¬
ausschusses,

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend Er¬
satzwahlen für den Pruvinzialausschuß,

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend Wah
von bürgerlichen Mitgliedern und deren Stellvertretern für
die Bezirke mehrerer Ober-Erscchkommissionen.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend den
Ablauf der Amtszeit des Landesmts Dr. Vossen,

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend die
Wahl eines Landesbanrats,

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend Be¬
teiligung der Provinz an der Erhöhung des Stammkapitals
der gemeinnützigen Siedlungsgcsellschaft „Rheinisches Heim",

Bericht und Autrag des Provinzialausschusses, betreffend Be¬
teiligung des Provinzinlvcrbandcs an der zu gründenden
„Rheinischen Wohnungsfürsorge G, m, b, H,",

Königlicher
Landrat, Geheimer

Regierungsrat
Eich,

Geheimer
Kommerzienrat

Hueck,

Derselbe,

Landeshauptmann, I

Königlicher
Landrat, Geheimer

Regierungsrat
Heising,

Derselbe,

Oberstleutnant a.D.
Schmidt

von Schwindt,

Landeshauptmann,

Derselbe,

Derselbe,

KöniglicherLandrat
von Groote,

I,



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr 1,

Drucksachen,
Nr. Gegenstand.

Berichterstatter ! e^.
d«« ' kom«

Provinzial» mis«
ausschusseS. s>°«.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend die
Nachsuchung eines neuen Privilegs zur Ausgabe von
Rheinprovinz-Anleihescheinen.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend
Aenderung des Statuts der Landeslmnt der Rheinprovinz,

Nachtrag zum Bericht nnd Antrag des Provinzialausschusses,
betreffend Aenderung des Statuts der Landesbankder Rhein¬
provinz.

18 Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend
Aenderung der Satzung der Provinzial-Lebensversicherungs-
anstatt der Nheinprovinz.

Haushaltsplan für die Verwaltung der Angelegenheiten, welche
die Forderung von Kunst und Wissenschaftbetreffen, für
das Rechnungsjahr vom 1. April 1918 bis 31. März 1919.

Haushaltsplan für die Verwaltung der Provinzialmuseenzu
Bonn und Trier für das Rechnungsjahrvom 1. April 1918
bis 31. März 1919.

Belicht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend den
Dispositionsfonds des Provinziallandtags (Ständefonds).

Haushaltsplan für gewerbliche Zwecke für das Rechnungsjahr
vom 1. April 1918 bis 31. März 1919.

Entlastung der in der Anlage unter Nr. 1 bis 18 aufgeführten
Rechnungen.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusseszu der Petition
der Arbeitsgemeinschaftder RheinischenKummnnalbeamten-
verbande und von 6 weiterenVerbänden an den Prooinzial-
landtag, betreffenddie unbeschränkte Aurechuung der nicht
in beamteten Stellen verbrachtenDienstzeit auf das Ruhe¬
gehaltsdienstalterund entsprechendeAbänderungder Satzungen
der beiden Ruhegehaltstassen.

Geheimer
Kommerzienrat

Hueck.

Derselbe.

Derselbe.

Derselbe.

Königlicher Landrat
von Pastor.

Derselbe.

Derselbe,

Derselbe,

Königlicher II»,
Landrat, Geheimer,

Regierungsrat
Heising.



Anlagen zu den Sitznngsproiutollcn. Nr, 1,

Nr Drucksachen
Nr, Gegenstand,

Berichterstatter
des

Provinzial-
ausschusses.

Fach-
fom
mis°

2?

28

29 10

30

31

32 11

33

Geheimer
Kommerzienrat

Erbslöh,

HaHaushaltspläne der Provinzial-Taubstummenanstalten zu Aachen,
Nrühl, Cöln, Elberfeld, Essen, Eustirchen, Kempen, Neuwied
und Trier, sowie über die Verwendung der Wilhelm Augusta-
Stiftung, des Uuterstützuugsfouds der früheren Vereins- ,
Taubstummenanstalt zu Cöln, und des Untcrstühnngsfonds
für entlassene Taubstumme für das Rechnungsjahr vom
1, April 1918 bis 31, März 1919,

Haushaltspläne der Provinzial-Blmdenaustalten zu -Düren ' Königlicher II»,
(Elisabeth-Stiftung) und Neuwied ^Auguste Viktoria-Haus), ! ^«"brat, Geheimer
sowie den Unterstützungsfonds für Blinde für das Rechnungs. ! Regierungsrat
jähr vom 1, April 1918 bis 31, März 1919, '^ '" «

Bericht und Antrag des Provinzialausschusfes, betreffend
Aenderung des Reglements für die Ausführung des Gesetzes,
betreffend die Beschulung blinder und taubstummer Kinder
vom 7, August 1911 und für die Verwaltung und Leitung
der Provinzial - Taubstummen- und Blindenanstalten der

Derselbe, II»,

Rheinprovinz vom
6. März
2, April

1912,

Haushaltsplan über das Hebammenwesen einschließlich der
Hebamnienlehranstllltcn zu Cöln und Elberfeld für das
Rechnungsjahr vom 1, April 1918 bis 31. März 1919.

Geheimer
Kommerzienrat

Erbslöh.

Haushaltsplan über die Kosten der Fürsorgeerziehung Minder- Königlicher
jähriger gemäß Gesetzes vom 2. Juli 1900. sowie Voran- j Landrat, Geheimer
schlüge für die Fürsurgeerziehungsanstalten Fichtenhain, Rhein- !

lla.

11a,

dahlen und Solingen für das Rechnungsjahr vom 1, April
1918 bis 31, März 1919,

Bericht und Antrag des Provinzialausschusfes, betreffend den
Fortgang in der Errichtung einer weiteren Prouinzial-Für-
sorgeerziehnngsanstlllt für fchulcntlaffene männliche Zöglinge
katholischenBekenntnisses, verbunden mit einer Zwischenanstalt.

Entlastung der in der Anlage unter Nr. 19 bis 36 aufge¬
führten Rechnungen,

Eich,

Derfelbe, ,1»,

II»,



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen, Nr. 1,

Nr,
Drucksachen,

Nr, Gegenstand.
Berichterstatter ! ^^.

des ! l°m-
Provinzial« ^ ^.
ausschusses. j si°n.

34

3b

12

361 12»

37

Abteilung II der Ientralverwaltung.

Haushaltspläne der Provinzial-Heil- uud Pflegeaustalten zu
Andernach, Bedburg-Hau, Bonn, Düren, Oalkhausen, Grafen-
berg, Iohannistlll und Merzig für das Rechnungsjahr vom
1, April 1918 bis 31. März 1919,

Haushaltsplan für die erweiterte Armenpflegeauf Grund des
Gesetzes vom 11. Juli 1891 für das Rechnuugsjahr vom
1, April 1918 bis 31, März 1919.

Bericht und Antrag des Prouinzmlausschusfes,betreffend Aende¬
rung der ßß 16 und 25 des Reglements über die Aufnahme
und Entlastung der der Fürsorge des Rheinischen Provinzial-
(und Landarmen-)Verbandes anheimfallenden Geisteskranken,
in und aus öffentlichen und privaten Anstalten, sowie über
Einrichtung, Leitung und Beaufsichtigung der Rheinischen

Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten vom ^

13. März 1907
in der Fassung vom

4. Oktober 1899
9. März 1910

17. April 1907, 11. Dezember 1910
20. Mär z 1917

"" 17. April 1917.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffendAb¬
änderung des § 14 des Reglements über die Aufnahme
und Entlassung der der Fürsorge des Rheinischen Provinzial-
(und Landarmen-)Verbandes anheimfallendenGeisteskranken,
in und aus öffentlichen und privaten Anstalten, sowie über
Einrichtung, Leitung und Beaufsichtigung der Rheinischen

7. Februar 1899
Provmzial-Heil- und Pflegeanstalten vom ^Ok tober 1899

. ^ « 13. März 190? 9. Mär z 1910
,n der Fassung vom 17. April 1 907^ IlTMzember 1910

. 20. März 191?
17. April 1917.

Haushaltsplan über die Kosten der Leitung und Beaufsichtigung
der baulichenUnterhaltungsarbeiten, sowie über den Fonds
zur Erneuerung maschinellerAnlagen in den Provinzial-
anstlllten für das Rechnungsjahr vom 1. April 1918 bis
31. März 1919.

Königlicher
Landrat, Geheimer

Regierungsrat
Freiherr von

Troschke.
Oetonomierat

Caspers,

Königlicher
Landrat, Geheimer

Regierungsrat
Freiherr von

Troschte,

Derselbe,

Klostergutsbesitzer
Engels.

I!d

Ild

Ild.

Ild.

Ilb



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 1,

Nr, Drucksachen,
Nr,

Berichterstatter
des

Provinzial-
ausschusses.

Fach.
kom°
mis'
swn.

38

39 13

40

41

42

43

44

45

Haushaltsplan für die Verwaltung des Laudarmenwesensfür
das Rechnungsjahr vom 1. April 1918 bis 31. März 1919.

Bericht des Provinzialausschussesüber die im Jahre 1917
erfolgten Bewilligungen von Beihilfen für Armenzwecke ge¬
mäß ß 5 Abfatz 3 des Gesetzesvom 2. Juni 1902 be¬
treffend die Ueberweisungweiterer Dotationsrenten an die
Provinzialverbände,

Haushaltspläne der Polizeistrafgelderfondsund des Ehrenbreit-
steiner allgemeinen Armenfonds für das Rechnungsjahrvom
1. April 1918 bis 31. März 1919.

Haushaltsplan der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Brauweiler für
das Rechnungsjahr vom 1. April, 1918 bis 31. März 1919.

Haushaltsplan des Landarmenhauseszn Trier für das Rechnungs¬
jahr vom 1. April 1918 bis 31. März 1919.

Haushaltsplan über die Unterstützungmilder Stiftungen und
Wohltätigkeitsllnstalten sowie über die Kosten der Unter¬
bringung und des Unterhaltes von Epileptikern, Idioten,
Blinden, Trinkern und Krüppeln aus der Rheinprovinz,
welche bezw. deren Angehörigekeinen Anspruch auf öffentliche
Armenpflegehaben, für das Rechnungsjahr vom 1. April
1918 bis 31. März 1919.

Entlastung der in der Anlage unter Nr. 37 bis 58 aufge¬
führten Rechnungen.

Abteilung III der Hentralverwaltnng.

Haushaltsplan der Provinzialstraßen-Verwaltung nebst
Anlage H., Voranschlagüber die Verwendungdes Fonds

für den Neubau von Provinzialstraßcn,
Anlage L, Voranschlag über die Verwendung des Eisen¬

bahnfonds,
Anlage O, Voranschlagüber die Fonds zur Unterstützung

des Gemeinde- und Kreiswegebaues,
Anlage 0, Voranschlag über die Einnahmen und Aus¬

gaben beim Betriebe der dem Provinzialverbände ge¬
hörigen Steinbrüche,

für das Rechnungsjahrvom 1. April 1918 bis 31. März 1919.

Oekonomierat
Caspers.

Königlicher Landrat
von Pastor

Derselbe

Derselbe,

Königlicher
Landrat, Geheimer

Regicrungsrat
Heising,
Geheimer

Kommerzienrat
Erbslöh,

Königlicher
Landrat, Geheimer

Regicrungsrat
Eich,

Ild.

Hb.

Ild.

Ild.

IIt>.

III.

Ilr,

III



10 Anlagen zu den Sitzungsvrotokullen, Nr 1,

Nr Drucksachen,
Nr,

Berichterstatter
des

Provinzialaus
ausschusses.

Fach.
kom>
Mis¬
sion,

14

15

1«

21

Bericht des Provinzialausschusses, betreffend Erhöhung der
Straßenuntcrhaltungsrenten,

Bericht des Provinzialausschusses, betreffend die Uebersicht
über die für die Kleinbahnen bewilligten Mittel und För¬
derung vou Bahnunternehmungen.

Bericht des Provinzialausschusses, betreffend die im Jahre
191? erfolgten Bewilligungenvon Beihilfen zum Gemeinde-
und Kreiswegebau aus Fonds H, und 8, dem Fonds von
100 000 Mark sowie aus den weiteren Dotationsrcnten,

Entlastung der in der Anlage unter Nr. 59 bis 65 aufge¬
führten Rechnungen,

Abteilung IV de» Ientvalverwaltung.

Haushaltsplan für die Verwaltung der landwirtschaftlichen
Angelegenheitennebst

Anlage ^, Voranschlag für die Provinzial-Wein- und
Obstbauschulezu Trier,

Anlage L, Voranschlag für die Provinzial-Wein- und
Obstbauschulezu Kreuznach,

Anlage 0, Voranschlag für die Provinzial-Wein- und
Obstbauschulezu Ahrweiler,

für das Rechnungsjahrvom 1, April 1918 bis 31, März 1919,

Haushaltsplan über die Verwaltung der Fonds zur Gewäh¬
rung von Vichentschädigungenfür das Rechnungsjahr vom
1, April 1918 bis 31. März 1919,

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend eine
Anfrage der KöniglichenStaatsregierung wegen Uebernahme
der Unterhaltung der Ruer durch den Provinzialverband,

Entlastung der in der Anlage uuter Nr. 60 bis 71 aufge¬
führten Rechnungen.

Landeshauptmann,

Königlicher
Landrat, Geheimer

Regierungsrat
Eich,

Königlicher
Landrat, Geheimer

Regierungsrat
Freiherr von

Troschke,

Oekunomierat IV,
Caspers,

Derselbe, IV

Geheimer
Kommerzienrat

Hueck,



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen, Nr, 1, 11

Verzeichnis
der an den 58. Provinziallandtag zur Entlastung »bewiesenen Rechnungen.

?

8

9

10

11

12

13

Abteilung I.

I. Fachkommission.

Rechnung über den Haupt-Haushaltsplan für 1916,

Rechnung über den Ausgleichsfondsfür 1916,

Rechnung über den Naufonds für 1916,

Rechnung über den Haushaltsplan des Provinziallandtags, des Pro-
vinzialausschuffesund der Zentralverwaltungsbehördefür 1916,

Rechnung über den Haushaltsplan zur Zahlung von Ruhegehältern :c,
an Provinzialbeamte und von Witwen- und Waisengeldern sowie
Unterstützungenan deren Hinterbliebeneusw, für 1916,

Rechnung über den Dispositionsfonds des Provinziallandtags (Stände¬
fonds) für 1916,

Rechnungüber den Dispositionsfonds des Provinzialausschussesfür 1916.

Rechnung über den Dispositionsfonds des Landeshauptmanns für 1916,

Rechnung über die Verwendung der Ueberschüsse der Provinzial-Feuer-
Versicherungsanstalt für 1916,

Rechnung der Landesbankfür 1916.

Rechnung der Provinzial-Feueiversicherungsanstaltfür 1916,

Rechnung über den Rheinischen Meliorationsfonds für 1916.

Rechnung über den Haushaltsplan für die Verwaltung der Angelegen¬
heiten, welche die Förderung von Kunst und Wissenschaftbetreffen,
für 1916.



12 Anlagen zu den Sitzungsprotolollen. Nr. 1.

Lfde,
Nr, Bezeichnung der Rechnung. Bemerkungen,

14 ! Rechnung über den Fonds für die Herausgabe der Denkmälerstatistik
für 191«,

15 ! Rechnung über die Verwaltung der Provinzialmuseen zu Bonn und
Trier für 1916,

1« Rechnung über den Haushaltsplan für gewerbliche Zwecke für^1916.

17 Rechnung über das^Konto: „Beseitigungder Hochwafserjchädenim Ahr-
gebiet" für 191«,

18 Rechnung über das Konto: „Jubiläumsfeier im Jahre 1915" für 1916,

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

II«. Fachkommission.

Rechnung der Ruhcgehaltskasfe für die Landbürgermeister und die
übrigen besoldeten Beamten der Landgemeindenfür 1916,

Rechnung über die Provinzial^Taubstummenanstaltenfür 1916,

Schlußrechnungüber das Konto: „Erweiterungsbau bei der Taubstummen»
anstatt Trier",

Schlußrechnung über das Konto: „Neubau einer Provinzial-Taub-
stummenllnstllltzu Eustirchen",

Rechnung über den Haushaltsplan der Provinzial Blindenunterrichts-
anstatt in Düren für 1916,

Schlußrechnung über die Umbauten bei der Prooinzial-Blindenunter-
richtsanstalt in Düren,

Rechnung über den Haushaltsplan der Provinzial-Blindenunteriichts-
anstalt zu Neuwied für 1916.

Rechnung über den Unterstühuugsfonds für Blinde für 1916.

Rechnung über den Haushaltsplan der Pruninzial-Hebammenlehranstalt
in Cöln für 1916, !

Rechnung über den Haushaltsplan der Prooinzial-Hebammenlehranstalt
zu Elberfeld für 1916,

Rechnung über das Hcbammenwesenfür 1916,

Rechnung über den Haushaltsplan über die Kosten der Fürsorgeerziehung
Minderjähriger für 1914,



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen, Nr, 1. 13

Lfde,
Nr. Bezeichnung der Rechnung. Bemerkungen,

31 Rechnung über den Haushaltsplan der Prouinzial-Fürsurgeerzichungs-
anstatt Fichtenhain für 1915,

32 > Rechnung über den Haushaltsplan der Piovinzml-Füisorgeerziehungs-
anstalt Rheindahlen für 1915,

!
33 Rechnung über den Haushaltsplan der Provinzial-Fürsoigeeiziehungs-

anstalt in Solingen für 1915,

34 X. Stückrechnung über den Bau der Provinzinl-Fürsorgeerziehungsanstalt
zu Solingen,

35 IV, Stückrechnung über den Neubau einer Provinzial-Fürforgeerziehungs-
anstalt zu Euskirchen,

36 Rechnung über das Konto: Landerwerb für die Pruvinzial'Fürjorge'
erziehungsanstllltenzu Rheindahlen und Solingen für 1915,

Abteilung II.

Ild. Fachkommission.

37 Rechnungüber den Haushaltsplan der Provinzial-Heil- und Pstegeanstalt
Bedburg-Hllu für 1914,

38 Rechnungüber den Hanshaltsplan der Provinzial-Heil- und Pstegeanstalt
Bonn für 1914,

39 Rechnungüber den Haushaltsplan der Provinzial-Heil- und Pstegeanstalt
Bonn für 1915,

40 Rechnungüber deu Haushaltsplan der Provinzial-Heil- und Pstegeanstalt
Düren für 1914.

41 Rechnung über den Haushaltsplan der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt
Glllthausen für 1914,

42 Rechnungüber den Haushaltsplan der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt
Grafenberg für 1914.

43 Rechnung über den Haushaltsplan der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt
Iohannistal für 1914.

44 Rechnung über deu Haushaltsplan der Provinzial-Heil» und Pflegeanstalt
zu Andernach für 1915.

4b Rechnung über die Verwaltung des Landarmenwesensfür 1916,



14 Anlagen zu den Sitzungsprutolulleu. Nr, 1.

Lfde.
Nr, Bezeichnung der Rechnung. Bemerkungen,

46

47

48

.<!)

50

51

52

53

54

5?

58

59

Rechnung über die Polizeistrafgelderfunds und den Ehrenbreitsteiner
allgemeinen Armenfonds für 1916.

Rechnung über die erweiterte Armenpflege für 1916.

Rechnung der Provinzial-Arbeitsllnstalt zu Brauweiler für 1915.

Rechnung über den Haushaltsplan über das Landarmrnhaus zu Trier
für 1915.

Rechnung über die Kosten der Leitung uud Äeaufsichtignng der baulichen
Unterhaltungsarbeiten fowie über den Funds zur Erneuerung mafchineller
Anlagen in den Provinzialaustalten für 1916,

Rechnung über den Haushaltsplan für die Unterstützung milder Stif¬
tungen und Wohltlltigkeitsanstlllten :c, für 1916,

Rechnung über das Konto: „Ankauf von Oedlandereien in der Eifel"
für 1916,

Rechnung über den allgemeinen Äaufunds für 1916,

Rechnung über den Wohnungsfttrforgefonds für 1916,

55 ! Rechnung über das Hauptloutu: Kosten der Kriegsbefchadigtenfürjorge
für 1915,

Rechnung über das Nebcntonto: Kosten der Kriegsbefchadigtenfürjorge
(Unterstützungsfonds) für 1915,

Rechnung über das Hauptkouto: Kosten der Kriegsbejchädigtenfürjorgc
für 1916,

Rechnung über das Ncbenlonto: Kosten der Kriegsbefchadigtenfürjorge
(Unierstützungsfonds) für 1916.

Abteilung III.

m. Fachkommission.

Rechnung über die Verwaltung und Unterhaltung der Piouinzialstraßen
für 1915,

60 Rechnung über den Fonds für den Neubau von Provinzmlstrahen für
1916.
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Lfde,
Nr. Bezeichnung der Rechnung. Bemerkungen.

61 Rechnung über den Reservefundsder Provinzialstraßen-Verwaltung für
1916.

'

62 Rechnung über den Sammelfunds der Pruvinzialstraßen-Verwaltungfür
1916.

63 Rechnung über den Eiseubahnfondsfür 1916.
64 Rechnung über den Fonds zur Unterstützungdes Gemeinde^und Kreis¬

wegebauesfür 1916.

65 Rechnungüber die Einnahmen nnd Ausgaben bei dein Betriebe der dem
Provinzialverbande gehörigenSteinbrüche für 1916.

Abteilung IV.

IV. Fachkommission.

66 Rechnung über die Verwaltung der landwirtschaftlichenAngelegenheiten
der Provinzilllverwaltung für 1916.

6? Rechnung über die Pruvinzial-Wcin- und Obstbaujchulezu Ahrweiler
für 1916.

68 Rechnung über die Pruvinzial-Wein- und Obstbauschulezu Kreuznach
für 1916.

69 Rechuuug über die Pruvinzial-Wein- nnd Obstbauschulezu Trier für
1916.

70 Rechnung über die landwirtschaftliche Winterschule zu Kreuznach für 1916.
71 Rechnung über den Viehentschadiaungsfondsfür 1916.
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Anlage 2.
(Drucksachen,Nr, 25.)

Verzeichnis
der an den 58. Rheinischen Provinziallandtaggerichteten Anträge.

Lfd.
Nr. Antragsteller legenstand des Antrags

3 Landessekretäre
der Provinzialzen-
tralverwaltung

Die Registraturen der
Rheinischen Pro«
vinzialverwaltung

Kreistag des Kreise
Gummersbllch

beantragen Verleihung von Gehalt und
Titel der Landesobeisetretäre.

beantragen:
1, Anstellung auf Lebenszeit;
2, Erhöhung des Anfangsgehalts auf 2200

Mark und des Endgehalts auf 4800 Mark,
sowie der Steigesätze auf 2 X 300Mark
und 8 X 250 Mark von 2 zu 2 Jahren;

3, Schaffung eines Ausgleichs für diejenigen
Registratoren, welche nach mehr als drei¬
jähriger Vorbereitungszeit zur Anstellung
gelangten;

4, Anrechnung der Militärdienstzeit auf das
Besoldungsdienstalter für die aus dem
Militäranwärterstande hervorgegangenen
Registratoren;

5, Verleihung der Amtsbezeichnung „Landes-
registrator" bezw, „Landes - Registratur-
Sekretär".

beantragt:
I. Dem Kreise Gummersbach zur Deckung

der beim Bau der Kleinbahn Bielstein—
Waldbröl entstandenen Mehrkosten als
Iuflltzdarlehen zu bewilligen:

»j ein Drittel der erforderlichen Mehrkosten¬
summe bis zum Höchstbetrage von 120000
Mark aus den: Kleinbahnfonds als Dar¬
lehen zu dem üblichen d. i, dem für länd¬
liche Darlehen zur Zeit der Abhebung

Bemerkungen

Der Provinzialausschuß hat
in der Sitzung vom 19. Fe¬
bruar 1918 beschlossen, die
Petition mit ablehnendem
Votum vorzulegen.

Der Provinzialausschuß hat
in der Sitzung vom 19.
Februar 1918 beschlossen,
dem Pruvinziallandtage vor¬
zuschlagen, die Petition dem
Provinzialausschuß als Ma¬
terial für die nächste allge¬
meine Revision der An»
stellungs- und Aesoldungs»
Verhältnisse der Provinzial-
beamten zu überweisen.

Der Provinzialausschuß hat
sich in der Sitzung vom 8.
Januar d. Is. für die Be¬
willigung ausgesprochen, für
die Bewilligung auf zehn
Jahre bei Id und II jedoch
nur unter der Voraussetzung,
daß der Staat auch auf zehn
Jahre das Iusatzdarlehn zu
1b gewähren und das Haupt»

Fach-
lom»
Mis¬
sion

I

I.

III.
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Lfd.
Nr. Antragsteller

Landesbausekretar
Vlaerker beim Lan-
desbauamt Cochem

gültigen Zinsfuße mit V2 v. H. Zins¬
zuschuß, zunächst auf die Dauer des
Hauptdarlehns (720000 Mary und gegen
1 v, H, jährlicheTilgung mit der Maß¬
gabe, daß die Tilgung in den ersten 5
Jahren (nach der Abhebung des Haupt-
dahrlehns) ganz unterbleibt und in den
nächstfolgenden5 Iahreu bis auf V2 v. H.
oder mindestensV4 v. H. ermäßigt wird,

d) ein zweites Drittel der auf höchstens
360000MarkgeschatztenMehrkostensumme
bis zum Betrage von 120 000 Mark zu
2 v. H. Zinsen auf 10 Jahre unkündbar
und unter den zn I», beantragtenTilgungs¬
bedingungen sowie, unter der Voraussetzung,
daß der Staat dem Kreise ein Zusatz-
darlehen in gleichem Betrage (letztes Drittel
der erforderlichenMehrkostensumme)und
unter denselben Bedingungen wie das
staatliche Hauptdarlehen gewährt,

II. dem Kreise Gummersbach das für die¬
selbe Kleinbahn vom 51. Provinzialland-
tag am 10. März 1911 zunächst auf
5 Jahre unkündbar bewilligte Darlehn
von 720000 Mark zu 2°/° Zinsen unter
den vorstehenden Tilgungsbedingungen
über den 1, April 1918 hinaus weiterhin
auf 10 Jahre unkündbar zu belassen,

beantragt Anrechnung eines Teiles der
Militärdienstzeit auf das Besolduugs-
dienstalter oder Gewährung einer Aus'
gleichszulage.

darlehn von 720000 Mark
(zu I!) zu den früherenBe¬
dingungen weiter belassen
wird.

Der Proviuzialausschuß hat
in der Sitzung vom 16.
März 1918 beschlossen, dem
Pruvinzicillandtllge vorzu¬
schlagen, die Petition dem
Provinzilllausfchußals Ma¬
terial für die nächste all¬
gemeine Revision der Au-
stellungs- und Besoldungs¬
verhältnisseder Provinzial«
bcamten zu überweisen.
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Anlage 3.
(Drucksachen, Nr. 1,)

Borbericht
zu dem

Haupt-Haushaltsplander Provinzialverwaltung der Rheinprovinz
sowie

zu den zu ihm gehörende« Haushaltspläne« der einzelnen Verwaltungszweige
nnd Anstalten

für das KechnnngsjaHr vom 1. Zpril 1M8 bis 31. März 1U19.

Die Notwendigkeit, den Papiernerbrauch einzuschränlen, hat es unmöglich gemacht, die Einzelhaushalts¬
pläne in vollem Umfange abzudrucken. Es ist deshalb nur der Hllupt-Haushaltsplan vollständig, wie bisher,
^druckt und wird m t diesem Bericht vorgelegt. Von den Emzel-Haushal splanen sind dagegen nur die End-
wmmen der einzelnen Titel und zwar der Vorschlag des Provinzialausschusses für das Rechnungsjahr 1918. der
Nrag" nne er für das Rechnungsjahr 1917 festgesetztwar und das Mehr bezw Weniger. Dabei sind Abwei-
^I.n^n aeaen das Vorjahr, soweit sie von Bedeutung stnd und ich mcht lediglich aus der Anwendung bestim-
münasmMaer S^ dergleichen erklären, kurz begründet. Diese Angaben dürsten bei Hinzunahme
d^w den bänden der Herren Abgeordneten befindlichen Haushaltspläne des Rechnungsjahres 191? und in
N.rbinduna mit dem hier nH Vorbericht zum Haupt-Haushaltsplan und zu den Einzel.Hanshaltsplänen
Mr l3l6 einen vollständigen Ueberblick über die Haushaltspläne geben. - Die «ollständigen Haushaltspläne
stehen überdies während der Tagung des Landtags zur Einsichtnahme zur Verfugung.

Der Voranschlagzu dem Haupt-Haushaltsplan über die Einnahmen
und Ausgaben der Provinzialverwaltung für das Rechnungsiahrvom 1. Aprü
1918 bis 81. März 1919. welcher hiermit vorgelegt wird, schließt ab m,t
einer Gesamtsummevon ........ / . «, < ... 45160782.33 Ml.gegen den Haupt-Haushaltsplan für das ,etzt laufende Rechnungsiahr 1917.
welcher mit einer Gesamtsummevon ............ ^ ^_^?'4» '^_
in Einnahme und Ausgabe ausgeglichenwar. ergibt sich sonach eine Verweh-
runll der Ausgaben von ......... ., . - 4004638.85 M.
Nach der am Schlüsse dieses Berichts folgenden Nachwequng der eigenen
Einnahmen der einzelnen Verwaltungszweige und Anstalten welche zur
Deckung der Ausgabe» herangezogen werden müssen, sind tnese gegen das
Vorjahr 1917 um ..................___ 1 468 ^« ,Uti ^^
gestiegen und es muß demnachnoch ein Mehrbetrag von ......___ 2536 400,— Mk.
aus anderen Mitteln gedecktwerden.
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Die Vorschlägezur Deckung dieses Mehrbetrags finden sich am Schlüsse des Abschnitts I
dieses Berichts,

Es mußten bei den Ausgaben höher eingestelltwerden:
1. Bei Titel II Nr, 1 der Zuschuß an den Haushaltsplan des Pro-

oinziallandtllgs, des Provinzialausschusses und der Prooin-
zial-Zentralverwaltungsbehörde um......... 1? 850,—Ml,

Es konnte bei Titel II Nr, 2 für Tagegelder
und Reisekosten der Mitglieder des Provinzialrats ein
Betrag von 100 Mark weniger, dagegen mußte für
Tagegelder und Reisekosten der Kommissarezur Mit¬
wirkung bei den Geschäften der Rentenbankin Münster
ein Mehrbetrag von 80 Mark vorgesehen werden, so
daß bei Titel II eine Minderausgabe von , , , — 20, —Ml,
zu verzeichnen ist.

Der Titel III „Besoldungender Beamten" er»
fordert einen Mehrbedarf von ....... 9675,84 Mk,

Bei L, Obere Beamte (III. 2)
ist die Ausgabe um .....-4 800—Ml,
geringer gewordendadurch, daß durch
den Tod des Geheimen Baurat Ostrop
dessen Stelle mit 11000 Mark fort¬
gefallenund eine neue Stelle mit dem
Anfangsgehalt von 5000 Mark vor¬
gesehen ist. Der Minderausgabe von
6000 Mark stehen an besoldungsplan¬
mäßigen Gehaltsverbesserungenfür 2
Landesräte 1200 Mark gegenüber,so
daß eine Minderausgabe von 4800
Mark bleibt.

Bei Titel III Nr, 3 „Höhere
technische Beamte" ist für den Landes-
bauinspektoi Baurat Thomann eine per¬
sönliche, widerrufliche,nicht ruhegehalts»
berechtigte Zulage von .....1000,—Ml,
vorgeschlagen, um ihn den im Außen¬
dienste tätigen Bauinspektoren in seinen
Geldbezügengleichzustellen.

Bei Titel III Nr, 8 „Landes-
obersekretäre"sind ,,,,., 137,50 „
mehr erforderlich,welche auf einer be-
soldungsplanmäßigenGehaltsverbesse-
rung für einen Beamten beruhen.

Für Landessekretäre(Titel III
Nr, 9) sind — die Zahl dieser Be¬
amten hat sich um einen vermehrt — ? 475,— „
mehr notwendigund zwar für 15 Be>
amte besoldungsplanmäßigeGehalts¬
verbesserungen von 2775 Mark, für 2
Stellen, für welche im Rechnungsjahre
1917nurTeilgehälter vorgesehen waren,
an vollen Gehältern 3500 Mark mehr ____ ______

Zu übertragen 3612,50 Mk, 9655,84 Ml, 17850— Mt.

3»
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Uebertrag 3612.50 Mk, 9655.84 Ml. 1? 850,— M.
und für die Beförderungeines Bureau-
affistenten zum Landessekretär nach
den bestehendenAnstellungsgrundsiitzen
1200 Mark mehr.

Bei Titel III Nr. 10 „techni¬
sche Bureaubeamte" findet sich eine
Mehrausgabe von ...... 3525,— „
und zwar 300 Mark für eine besol-
dungsplanmäßige Gehaltsverbesserung
und 3225 Mark für einen technischen
Sekretär. Diese Stelle war vor 1917
vorhanden und durch den jetzigen
LandeshllUvtkllssen- Kassierer wahr¬
genommenworden.

Für Bureauassistenten(III. 11)
sind .........-2025,- „
weniger angefordert. Mehr sind hier
erforderlich für 2 Beamte an bcsol-
dungsplanmäßigenGehaltsverbesserun-
gen 300 Mark, für eine Stelle, für
welche 1917 nur ein Teilgehalt ein¬
gestellt war, mehr 850 Mark und für
eine neue Stelle zur Beförderungeines
Anwärters nach den Anstellungsgrund¬
sätzen 900 Ml., im ganzen 2050 Mk..
dagegen fallen aus für 2 Stellen Teil¬
gehälter von 3025 Mk. und für einen
zu beförderndenAssistenten 1050 Mk..
im ganzen 4075 Mk., bleiben obige
2025 Mt. Minderausgabe.'

Bei Titel III Nr. 12 (Registra-
toren) sind an Gehältern und zwar an
besoldungsplanmäßigen Gehaltsver-
vesserungen für 9 Beamte .... 937,50 „
mehr vorgesehen.

Der Titel III Nr. 13 beansprucht
an Wohnungsgeldzuschüssen mehr . 1296,67 ,

Bei der Landeshauptkassesind
unter Titel III Nr. 15 für Buchhalter 1800,— „
mehr verlangt, nämlich für besoldungs-
planmäßigeGehaltsverbesserungen 300
Mark und für eine in eine Buchhalter-
stelle umgewandelte Assistentenstelle
gegen das Vorjahr mehr 1500 Mk.

Bei Titel III Nr. 16 findet sich
für Assistenten an der Kasse eine Min¬
derausgabe von ....... —1125,— „
hervorgerufendurch das Aufrückeneines
Affistentenin eine Buchhalterstelle.

Bei Titel III Nr. 17 ist eine
Mehrausgabe von ...... 875,— „______________

Zu übertragen 9096,6? Mk. 9655,84 Ml. " 1? 850,— Mk.
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Uebeitrag 9096,6? Mk. 9 655.84 Ml. 1? 850 — Ml.
vorgesehen,weil für den Registratur
für 1917 nur das Gehalt für eine»
Iahresteil eingestellt war, wahrend für
1918 das ganze Gehalt zu zahlen ist.

Durch die genannten Verschie¬
bungen ist für die Kassenbeamtenein
Mehrbetrag von ....... 466,67 „
für Wohnungsgeldzuschußerforderlich.

Für Kanzleibeamte sind unter
Titel III Nr. 21 an besoldungsplan¬
mäßigen Gehaltsuerbesserungen 187,50
Mark erforderlich,doch tonnte für eine
Stelle 150 Mark weniger vorgesehen
werden, so daß die Mehrausgabe 37,50 „
beträgt.

Bei Titel III Nr. 24 „Boten"
ist eine besoldungsplanmäßigeGehalts^
Verbesserung von ....... 75,— ,,
zu verzeichnen,so daß bei Titel III
„Besoldungen"insgesamt die oben an¬
gegebene Mehrausgabe von . . 9675,84 Ml.
einzustellenwar

Bei Titel IV „Andere persönliche Ausgaben"
ist eine Ausgabeminderungvon ....... —4 400,— „
möglichgewesen. Während nach den gegebenen Ver¬
hältnissenfür einen wissenschaftlichenHilfsarbeiter eine
Erhöhung der Vergütung um 600 Mark angemessen
geworden war, konnte für Hilfsarbeiter im Bureau-
dienste mit Rücksicht darauf, daß einige Anwärter in
etatsmäßigeStellen aufrücken und die für den Kriegs-
bedarf angenommenen Hilfskräfte aus den durch An¬
rechnung von Offiziergehältern ersparten Beamten-
gehiiltern bezahlt werden können, ein Minderbetrag
von 5000 Mark vorgesehen werden,

Die „sächlichenAusgaben" erfordern unter
Titel V einen Mehrbedarf von ....... 11 950,— „
Es mußten mehr eingestelltwerden:

Für die Unterhaltung des Ständehauses und
des Lllndeshauses mit Umgebung, des Dienstwohn-
gebändesdes Landeshauptmanns usw. 4 000,—Mk.

In den letzten Jahren ist hier
nur das Notwendigste an Instand¬
setzungsarbeiten geschehen und im Rech¬
nungsjahr 1918 soll auch nur das
unumgänglich Notwendige ausgeführt
werden, ln'erfür wird aber bei den
außergewöhnlich gesteigerten Preisen
für Material und Arbeitskräfteder ein¬
gestellte Mehrbetrag erforderlich sein. ________________________________^__

Zu übertragen 4 000.— Mk. 1? 205.84 M. 17 850— Mk.
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Uebertrag 4 000 — Ml. 1? 205.84 Ml, 17 850— M,
Bei den gestiegenen Preisen für

die Abgabe elektrischerEnergie und für
Gas wird bei Titel V Nr. 2 i für
Bclenchtuugszweckemehr erforderlich
erachtet ........1400.— „

Mit Rücksicht anf das andau¬
ernde starke Steigen der Preise der
Brennmaterialien ist ein Mehrerforder-
nis für die Heizung der Bnreaus usw,
unter Titel V Nr, 2 K vorauszusehen,
weichesauf ........11000— „
veranschlagtist.

Bei Titel V Nr. 2 o zur Hilfe¬
leistung im Botendiensteist ein Mehr¬
betrag von ........550,— ,, '
vorgesehen, nachdem die Kosten der
Unterhaltung usw. des Aktentransport-
wagens auf deu Kmftwagcnfondsver¬
wiesen sind. Es sind dies Mehraus--------------------
gaben von zusammen .....16 950,—Mt.
Dahingegenkonnte nach den Ausgaben
des letzten Jahres der Kredit für Porto,
Fracht, Telegraphen- und Fernsprech¬
gebühren um .......5000,— ,,
heruntergesetzt werden, so daß noch oben—— -------------.
vermerkteMehrausgabe von ... 11 950,— Ml.
bleibt.

Bei Titel VI Nr. 2 ist an unvorhergesehenen
Ausgaben, Umzugskosten und zur Abrundung ein
Mehrbetrag von ...........294,16 „
eingestellt. Es ergibt sich demnach bei dem Haus-. -̂------------—.
hllltsplan eine Gesamtmehrnusgabevon ... 17 500,— Ml.
Die eigenen Einnahmen, die im Haushaltsplan nach¬
gewiesen sind, haben sich um ........350,— „
verringert, der Bedarf an Provinzialzuschuß erhöht -----------........
sich mithin um ............17 850-Ml.

Bei Titel II Nr. 2 ist der Zuschuß an den Haushaltsplan
a) zur Zahlung von Ruhegehältern an Provinzialbeamte und

von Witwen- nnd Wnisengeldern sowie Unterstützungen
an deren Hinterbliebene;

d) zur Zahlung von Invalidengeldern (Unterstützungen)sowie
von Witwen- und Wnisengeldern an nicht ruhegehalts-
berechtigte Beamte, Angestellte nnd Arbeiter bezw. deren
Hinterbliebene nach Maßgabe der vom 42. uud 48. Rheinischen
Prouinziallaudtllge genehmigtenGrundsätze;

«) über die Dr. Klein-Stiftung um.......... 686,10 „
gestiegen.

Der Zuschuß, welcher zur Zahlung der Ruhegehälter der Be¬
amten und von Witwen- und Wllisengeldernsowie Unterstützungen
für deren Hinterbliebenean diesen Hanshaltsplau zu leisten ist, ist
für das Rechnungsjahr 1918, wie schon seit Jahren, mit 15 "/» der ________________

Zu übertragen 18 536,10 Ml.
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Nebertrag 18 536,10 Ml.
Durchschniits-Diensteinkommcn der in den Einzelhanshaltsplänen vor¬
gesehenen planmäßigen Beamteustcllen berechnet worden. Er hat sich
gegen das Rechnungsjahr 1917 infolge Verschiebungen in den in
Betracht kommenden Stellen um 686,10 Mk, erhöht. Zur Bestrei¬
tung von Invalidengeldern an frühere nicht ruhegehaltsberechtigte
Beamte, Angestellte und Arbeiter der Provinzialverwaltung und von
Witwen- und Waisengcldern an Hinterbliebene von solchen nach
Maßgabe der vom 42, und 48, Prouiuziallandtage genehmigten
Grundsätze wird der für 1917 ausgeworfene Provinzialzuschuß auch
noch für 1918 ausreichen,

3, Durch den Haushaltsplan über die Besolduugen und anderen
persönlichen Ausgaben der Provinzialbeamten der Landes-
Versicherungsanstalt der Rheinpruviuz wird der Provinzialver»
band in keiner Weise belastet, da die Ausgaben aus den Mitteln der
Anstalt bestritten werden.

Das Ergebnis des Haushaltsplanes ist gegen
das Jahr 1917 um , , , , 24000— Mk,
gefallen,

Bei Titel I Besoldungen ist eine Mehraus¬
gabe von ............29 386,67 Mk,
erforderlich, von welcher auf besolduugsplaumäßige
Gehaltsverbesserungen allein 25270 Mk, entfallen.
Im übrigen sind die Mehrausgaben für plan¬
mäßige Stellen, welche nach den Anstellungsgrund¬
sätzen mit Teilgehältern im Haushaltsplan für
1917 schon vorgesehen waren oder in den jetzt
vorliegenden Haushaltsplan eingestellt werden
mußteu. Eine Kanzlistcnstelle ist in eine Kanzlei-
vorsteherstelle umgewandelt, weil dies den dienst¬
lichen Verhältnissen entspricht.

Bei den anderen persönlichen Ausgaben
(Titel II) ist eine Minderausgabc von , , , , —53 450,-- „
möglich uud zwar infolge eines geringereu Be¬
dürfnisses für Hilfsarbeiter im Bureau- und Re¬
gistraturdienst wegen der in den Haushaltsplänen
für 1917 und 1918 vorgesehenen planmäßigen
Stellen und infolge des Fortfalls der Dienst-
unkostcnzulagcn für die Mehrzahl der Kontrolle
beamtcu, welche zu der hiesigen Zentrale der An¬
stalt zurückversetztwordcu sind.

An soustigcu Ausgaben sind mehr eingestellt______ 63,33 „

so'daß sich obige Mehrausgabe vou , , , , 24 000— Mk,
ergibt,

4, Bei dem Haushaltsplan über die Verwaltuugskosten des Ge-
nossenschllftsvorstandcs der Rheinischen Landwirtschaftlichen
Bernfsgenosschaft (Titel II Nr, 4) ist ein Zuschuß überhaupt nicht
erforderlich ................... —,— ,,

Durch die Ausgabe von 264 800 Mk, wird der Prouinzialver-
band als solcher nicht belastet, da die Verwaltuugskosteu aus der__________________

Zu übertragen 18 536,10 Ml,
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Uebertrag 18 536.10 Ml,
von der Landwirtschaftlichen Berufsgeuofseuschaft zur Bestreitung
ihrer Ausgaben erhobenen Umlage gedeckt werden.

Die Ausgabe ist bei Titel I „Besoldungen" um 3375 Mk,
gestiegen, in welcher 3225 Mk, für bcsolduugssilanmäßige Gehalts-
Verbesserungen enthalten sind und außerdem 150 Mk, für die Ver¬
wandlung einer Nssistentenstelle in eine Sekrrtärstelle, für welche
schon im letzten Haushaltsplan ein Teilgehalt vorgesehen war.

Der vorjährige Ansatz für andere persönliche Ausgaben ist un>
verändert beibehalten uud im Titel III, sächliche und sonstige Aus¬
gaben der Ansatz für Beiträge zur Krauten uud Invalidenversiche¬
rung um 50 Mt, erhöht und für sonstigen Verwaltungsaufwand:c,
um 825 Mk, ermäßigt wurden,

5, Durch den Haushaltsplan der Verwaltuugskusten der Pro-
vinzial-Feueiuersichcrungsaustalt wird der Proviuzialverband iu
keiner Weise belastet, da die Anstalt die Ausgaben aus eigenen Mitteln
deckt.

Diese Ausgaben sind um 37 000,- Mk,
gestiegen und zwar bei Titel I Besoldungen um 18 804,17 Mt,
hauptsächlich wegen besoldungsplanmäßiger Gehalts¬
verbesserungen (12 404,17 Mk,) nnd Einstellung
von Stellen, welche auf Grund der bestehenden
Austellungsgrundsätze vorzusehen waren. Außerdem
ist aber auch den dienstlichen Interessen dadurch
Rechnung getragen, daß durch den Haushaltsplan
die Umwandlung von zwei Stellen von General¬
inspektoren in Stellen von Landesuersicherungs-
räten mit entsprechenden Gehältern vorgeschlagen
worden ist.

Bei den anderen persönlichen Ausgaben
(Titel II) ist eine Mehrausgabe von , , , , 523,75 „
zu verzeichnen infolge Erhöhung des Zuschusses
zum Pensiuns-Haushaltsplan und Ausgaben für
die Verstellung von Heberollen, Kataster lc,

"Bei Titel III, sächliche Ausgaben sind , 15 000— „
mehr erforderlich für die Unterhaltung der durch An¬
kauf vergrößerten Verwaltungsgebäude (3000 Mk,),
für Formulare, Schreibmaterialien, Vureaubedürf-
nisse «, (10 000 Mk,), für Heizuug, Beleuchtung,
Reinigung :c, (2000 Mk,),

Bei Titel IV mußte der Veitrag zum Ver¬
band der öffentlichenFeuerversicherungsanstalten um 3 000,— ,,
erhöht werden, «

Unter Titel VI ist der Verfügungsbetrag
des Anstaltsdirektors zur Gewährung von Unter-
stütznngen an die Beamten um 2000 Mk, und
der Betrag für sonstige Ausgaben um 572,08 Mk,
im ganzen um...........___ 2 572,08 „

erhöht. Die Mehrausgaben stellen sich sonach auf 39900— Mk,
während fich die Ausgaben für die Vezirksver-
tretungen in Saarbrücken, Essen uud Düsseldorf um 2 900,— „
vermindert haben, Es bleibt eine Mehrausgabe von 37 000,— M„

Zu übertragen 18 536,10 Ml.
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Uebertmg 18 536.10 Mk
6», Durch den Haushaltsplan über die Verwaltungskosten der

Landesbank wird der Provinzialverband nicht belastet, die Landesbank
bestieitet die Ausgaben aus ihren eigenen Mitteln,

Diese Ausgaben sind gegen das Vorjahr um
32 300, Mk, gestiegenund zwar ist bei dem
Titel I „Besoldungen" eine Minderausgabe von— 5»58.33 W,
eingetreten, Es sind zwar besoldungsplnnmäßige
Gehaltsverbesserungenvon 7175 Mk, und fl!r
mehrere Stellen; welche »ach den bestehenden An-
stellungsgrundslltzenim Haushaltsplan für 1917
mit Teilgchälteruuurgcschen wareu bezw, im Haus¬
haltsplan! für 1918 einzustellenwaren, Gehälter
eingestellt,auch die Umwandlungvon 2 Oberbuch»
halterstellen in Vorsteherstellen in der Buchhaltern
vorgesehen, andererseits sind aber aus dem Haus
haltsplan das Diensteinkommen des stellvertretenden
Direktors der Provinzial-Lebensversicherungsanstalt,
welches in den für diese Anstalt neu aufgestellten
Haushaltsplan übernommenworden ist, sowie die
Diensteinkommenvon 2 gestorbenenund l aus¬
geschiedenen Beamten fortgefallen.

Bei Titel ll „andere persönliche Ausgaben"
, ist eine Minderausgabe von ....... — 254,11 ,,

entstanden, während bei den sächlichen Ausgaben
(Titel III) eine Ausgabesteigerungvon , , , 38 500,— .,
erforderlich wurde, nämlich für die Unterhaltung
der Gebäude um 2000 Mt,. für Heizung, Be¬
leuchtung, Reinigung der Bureaus um 4000 Mk,,
für Schreibmaterialien.Druckkosten,Bücher, Porto,
Bureaubedürfnisse:c, um 25000 Mk,, für Kranken-,
Unfall- nsw, Versicherungenum 4500 Mk, und
für den Geschäftskraftwagenum 3000 Mk,

Bei den sonstigen Ausgaben ist eine Min¬
derung um ............ — 87,56 ,,
möglich gewesen, ergibt zusammeneine Mehraus- _____________
gäbe von ............. 32300,- Mk

6d. Für die Provinzial-Lebensverficherungsanstalt der Rhein¬
provinz ist für das Geschäftsjahr1918 zum erstenmalein Haushalts¬
plan über die Verwaltungskostenaufgestellt. Diese Kosten werden von
der Anstalt aus eigenen Mitteln bestritten und belasten den Provinzial-
verband als solchen nicht.

Der Haushaltsplan weist unter Titel I Be¬
soldungeneinen Betrag von ....... 32350.— Mk
nach. Für den die Direktionsgeschäfteführenden
Direktor der Landesbank ist ein Gehalt von 5000 Mk,
vorgeschlagen. Im Haushaltsplan über die Ver-
waltnngskostender Landesbank für 191? war für
den stellvertretenden Direktor ein Gehalt von
7400 Mk, und ein Wohmmgsgeldznschuszvon
1300 Mk, enthalten, dieses Einkommen ist dort _______________̂ _________

Zu übertragen 32 350,- Mk, 18 536.10 Mk,
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Uebertrag 32 350— Mk, 18 536,10 Ml,
gestrichenund nebst einer am 1, Oktober 1918
fällig werdenden Gehaltsverbessenmgvon 150 Mk,
mit 8850 Mk, hier vorgesehen. Ferner sind für
die Stelle eines Mathematikers (5000 -> 1300)
--- 6300 Mk,, für die Stelle eines Sekretärs als
Nureauvorsteher(3300 ^- 800)--4100 Mk,, für
2 Assistentenstellen (4200 ^ 1600) -- 5800 Mk,
und für eiuc Registra torstelle (1500 -^ 800) --
2300 Mk, eingestellt.

An anderen persönlichen Ausgaben (Titel II)
sind als erforderlichnachgewiesen ..... 107 242,50 ,,
und zwar an Zuschuß an den Ruhegehaltshaus-
haltsplau 5242,50 Mk,, au Vergütungen für
Hilfsarbeiter 50 000 M,, desgleichenfür Reise,
beamtc 48 000 Mk, und au Kosten der sozialen
Versicherungendes Hilfspersonals 4000 Mt,

Für sächliche uud sonstigeAusgaben sind
ausgebracht ............ 87 907,50 „
nämlich: für Tagegeldernnd Reifetostender Direk¬
tion und ihrer Beamten 6000 Mk, und der Reise¬
beamten 50 000 Mk,, für Bureaukusteu (Miete, Rei¬
nigung, Heizung, Beleuchtungusw) 12000 Mk,,
für Werbeschriften, Anzeigen, Veröffentlichungen
8000 Mk., für Porto, Telegramm- und Fern¬
sprechgebühren8000 Mk,, für Beschaffung des
Inventars 2000 Mk,, für Gerichtskosten 500 Mk,,
für Unkosten bei Kapitalbeleguugen200 Mt, und
für unvorhergesehene Ausgaben 1207,50 Mk. Die -------------------------
Gesamtausgabe»stellen sich suuach auf , . . . 227 500. - Mk.

7. Bei Titel II Nr, 7 hat für die Haushaltspläne der Provinzial-
Tauvstummenanstlllten, über die Verwendungder Wilhelm-Augusta-
Stiftung lc. ein Mehrbetrag von ............ 64594,— „
vorgesehen werden müssen.

Bei Titel I dieser Pläne hat für „Besoldungen", trotzdem für
besolduugsplanmaßigeGehaltsverbesserungeu4500 Mark mehr er¬
forderlichsind, doch ein geringerer Betrag von —3 010,— Mk
eingestelltwerden können, weil sich durch den Ab¬
gang von Lehrpersonal, durch Tod und Inruhe-
standversetzung uud durch die Besetzung der Stellen
mit Lehrpersonal mit Anfangsgehältern die Aus¬
gaben wesentlich verringert haben.

Bei Titel II „andere persönliche Ausgaben"
ist ein Mehrbetrag von ........ 11438,33 „
erforderlich. Dicfes Mehrcrfordcrnis ist dadurch
im wesentlichenhervorgerufen, daß infolge des
Fehlens von 4 im Heere stehender Lehrer zur
Sicherung des Unterrichts an der Taubstummen¬
anstalt in Neuwied der Lehrgang zur Ausbildung
von Taubstummenlehrpersonal unter Anfhebuug
des Lehrgangs an der Cölner Anstalt wesentlich ______

Zu übertragen 8 428,33 Mt. 83130,10 M.
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Uebeitrag 8 428,33 Ml, 83130.10 Ml
verstärkt und dafür 17 600 Ml, mehr in den
Haushaltsplan eingestellt werden mußten, während
bei Cöln 6900 Mk, fortfallen konnten, fo daß
durch diese Maßnahme allein 10 700 Mk, mehr
gebrauchtwerdeu. Bei der Anstalt in Trier hat
sodann noch der Lohn für einen Schuldiener aus¬
gebracht werdeu müssen.

Die wesentlichste Ausgabesteigerung findet
sich bei Titel III „sächliche Kosten", da dort , , 50 946,67 .,
mehr erforderlichfind, und zwar für die Bekösti¬
gung allein 50 590 Mk. mehr. Die Steigerung
aller Preist der Lebeusbedürfniffe hat die Erhöhung
der Pflegesätze um 15 bis 40 Pf. pro Kopf und
Tag, bei der Anstalt Efsen sogar noch mehr nötig
gemacht. Bei den sonstigen Ausgaben war eine
Mehrausgabe von 356,67 Mt. notwendig.

Bei dem Unterstützungsfondsfür entlafsene
Taubstummekonnte entsprechendder Mehreinnahme
ein Betrag von ........... 50,— „
mehr vorgesehenwerden. Es ergibt sich danach --------------------------
eine Mehrausgabe von insgesamt ..... 59 425,— Ml

Die eigenen Einnahmen sind um , , 5169,— „
geringer geworden, so daß der Provinzialzuschuß ------------------------„
um ............... 64594,— Ml
hat erhöht werden müssen.

Bei Titel II Nr. 8 wird für den Haushaltsplan der Provinzial-
Blindenanstalten ein Mehrzuschußvon ......... 4390,— „
angefordert.

Bei der Pruvinzial-Blindenanstalt in Düren erhöht sich der
Provinzialzuschußum ........ 5440,— Ml.
während er sich bei der Anstalt in Neuwied um. 1050.— „
vermindert.

Zunächst die Anstalt in Düren anlangend ist bei Titel I
„Besoldungen" eine Mehrausgabe von ... 437,50 Mk.
an besoldungsplanmäßigenGehaltsverbesseruugen
zu vermerken, bei Titel II „andere persönliche
Ausgaben" ist die Ausgabe nicht geändert.

Bei Titel III „sächliche und sonstige Aus¬
gaben" hat eiue Erhöhung um ...... 5002,50 „
eintreten müssen, und zwar um 2000 Mt. für
Bekleidung, um 3000 Mt. für Beleuchtung,
Heizuug, Wasserversorgung:c. und um 2,50 Mk.
bei sonstigen Ausgaben. Die eigenen Einnahmen
der Anstalt sind gegen das Vorjahr unverändert. --------------------------
so daß die Mehrausgabe von 5440— Mk.
durch höheren Provinzialzuschußgedeckt werden mutz.

Bei der Proviuzial - Blindenanstalt in Neuwied ist uuter
Titel I „Besoldungen" eine Minderausgabe von. 1 050— Ml.
nachgewiesen. Für besuldungsplanmähigeGehalts-
verbesseruugeusind 50 Mk. notwendig, während
infolge Inruhestandversetzungeiner Blindenlehrerin ----------------------------------̂ ^ ------- ^7

' Zu übertragen 1050.- Mk. 87 520,10 Mk.
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Uebertrag 1050.— Ml, 87 520.10 Ml,
1100 Mk, an Gehalt erspart werde». Im übrigen
ist der Haushaltsplan unverändert geblieben und
da sich auch die eigene» Einnahme» nicht geändert
haben, so konnte der Prooinzialzuschußum 1050
Mark gekürzt werden.

Bei Titel II Nr, 9 muhte der Provinzialzuschuß für den Haus¬
haltsplan für das Hebammenwesen und die beiden Provin-
zial Hebammenlehrllnstalten um........... 49050,— ,,
erhöht werde».

Der bisherige Zuschuß für das Hebammeuwesenist zunächst
um 500 Mark erhöht worden, um den Betrag zu Unterstützungen
dürftiger Hebammen von 3885 Mk, auf 4385 Mk, aufbessernzu
köimcn. Die Erhöhung war wegen der großen Zahl der in dürftigen
Verhältnisse»lebende» Hebammen nicht länger zu umgehen.

Von den beiden Provinzial-Hebammenlehranstaltenbeansprucht
die in Cöln............37 250— Mk,
und die in Elberfeld.........^M'7^__^
beide zusammenalso .........48 550,— Ml,
Mehrzuschußaus Pruvinzialmitteln,

An der Cülner Anstalt sind unter Titel I „Besoldungen" in-
folge besoldungsplanmäßigerGehaltsverbesserungen
die Ausgaben' um ......... 206.25 Mk,
imd unter Titel II „andere persönliche Ausgaben"
um ............ 2345.52 ..
gestiegen. Es war nämlich nach den festgestellten
Grundsätzen die Vergütung des Oberarztes um
116,67 Mk, aufzubessern uud der Lohn des
Dienstpersonals um 2088,85 Mk, aufzuhöhen.
Für Schreibhilfe ist 140 Mk, mehr erforderlich.

Unter Titel III „Sächlicheund sonstige Aus¬
gaben" haben bei den hohen Lebensmittelpreisen
für die Beköstigung48 200 Mk. mehr, für Rei¬
nigung 5500 M, mehr, für Heizung, Beleuchtung,
Instandhaltung mnfchinellerAnlagen lc, 16 000
Mark mehr, für Arzneien, Desinfektionsmittel,
Stärkungsmittel ufw. 3000 Mk, mehr und ftr
sonstige Ausgaben, insbesonderefür ärztliche In¬
strumente für die Hebammenfchiilerinnen1918,23
Mark mehr, insgesamt also ....... 74 648,23 „
mehr vorgesehen werden müssen, die Ausgabe für ------------------——
die Anstalt ist sonach um ........77 200.- Ml,
gestiegen, die eigenen Einnahmen haben um ,39 95 0,— „
zugenommen,so daß der Provinzialzuschußum . 37 250,— Ml,
zu erhöhen war.

Für die Hebammenlehranstalt in Elberfeld sieht der Haus¬
haltsplan unter Titel I „Nefolduugen" eine Mehrausgabe infolge
besolduugsplanmäßigerGehaltsverbesserungenvon 37,50 Mk,
und unter Titel II „andere persönliche Ausgaben"
einen Mehrbetrag von ......... 1080,— „
vor, nämlich für Verbesserung der Vergütungen der^

Zu übertragen 1117.50 Ml. 136 570.10 Ml.



Anlagen zu den Sitzungsprotolollen, Nr, 3. 29

Uebertrag 1117.50 Ml, 136 570.10 Mk,
Assistenzärzte nach den dieserhalb vom Provinzial
landtage gegebenen Bestimniungen 633.33 Mt,
und an Lohnverbesserungen für das
Dienstpersonal ......630.— „
zusammen ......., 1263,33 M?.
wahrend die Vergütung für den
Oberarzt um.......183.33 .,
gekürzt werden konnte, so daß eine _____________
Mehrausgabe von.....1080.— Mt,
bleibt.

Die wesentliche Ausgabesteigerung liegt auch
hier bei Titel III ..sachlicheund sonstigeAusgaben",
da der Betrag für Beköstigung um 22 230 Mt,,
für Heizung und Instandhaltung der Heizungs¬
anlagen um 15000 Mk„ der Titel um 37230 Mk,.
abzüglich 47,50 Mk,. um die sich die sonstigen
Ausgaben verringert haben, im ganzen demnach 3? 182,50 „
erhöht weiden mußte. Die Gesamtmehrausgabe_______________
bei dem Haushaltsplan beziffert sich somit auf , 38 300,— Mk,
die eigene Mehreinnahme der Anstalt ist auf , , 27 000,— „
angenommen, so daß ein Mehrzuschuß, wie oben _______________
angegeben, von ...........11300,— Mk,
bedingt ist,

10. Bei Titel II Nr, 10 wird für den Haushaltsplan über die Kosten
der Fürsorgeerziehung Minderjähriger ein Mehrzuschuß aus
Provinzialmitteln von ............... 199400,—. „
erforderlich.

Bei Titel I haben die Kosten des Unterhalts, der Erziehung,
des Unterrichts und der Ausbildung sowie Beaufsichtigung der
Zöglinge um...........569800.— Mt,
erhöht werden müssen. Im Haushalte für 1917
war. diese Ausgabe für 10150 Zöglinge bei einem
Durchschnittspflegesatz von 368 Mk, berechnet,
während für die Berechnung iu dem jetzt vorge¬
legten Haushaltsplan 10250 Zöglinge angenommen
werden mußten, und der Pflegesatz, welcher jetzt
schon 415.40 Mk, erreicht hat. mit 420 Mk, für
den Kopf zugrunde zu legen war.

Bei Titel II Verwaltungskosten sind die
Besoldungen um..........15466,68 ,,
gestiegen, einmal wegen der besoldungsplanmäßigen
Gehaltsverbesserungen, die im Rechnungsjahre
fällig weiden, um 5533,33 Mk,, im übrigen
wegen der Diensteinkommen, welche für Beamte
nach den bestehenden Anstellungsgrundsätzen im
Rechnungsjahre 1917 befördert und nur mit einem
Teile des Gehalts vorgesehen sind, bezw, welche
nach diesen Grundsätzen im Jahre 1918 zu be¬
fördern sind, ______^_______

Zu übertragen^85266,68 Mk, 326970^Ms
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Uebeitrag 585 266,68 Ml, 326970,10 Ml,
Die anderen persönlichenAusgaben haben

sich um ............ — 1895.— „
vermindert. Es ist nämlich die Vergütung der
wissenschaftlichenHilfsarbeiter um 600 Mk. erhöht
und eine Erhöhung der Vergütung des Landes-
Psychiaters wegen des gewachsenen Geschiiftsum-
fanges von 1000 Mk, auf 2000 Mt, vorgeschlagen,
der Zuschuß an den Haushaltsplan zur Zahlung
von Ruhegehältern «, ist um 1005 Mk. höher
berechnet, für Hilfsarbeiter im Bureau- und Re-
gistraturdienste sind aber 4500 Mk, weniger an
Vergütungen gerechnet.

Bei den sächlichen und sonstigen Ausgaben
sind zur Abrundung des Haushaltsplans , , , 228,32 „
mehr vorgesehen. Es entsteht also eine Mehr»——-— -------------
ausgäbe von ............ 583 600.— Mt.

Nach der dem Berichte beigefügten Nach«
Weisung sind an eigenen Einnahmen — abgesehen
vom Staatszuschuß — ........ 12 400— ,.
mehr zu erwarten, so daß noch eine Mehrausgabe--------------------------
von .............. 571200,— Ml,
zu decken bleibt. Von dieser hat nach § 15 des
Fürsorgeerziehungsgesetzes der Staat 2/» also 380800,— „
zu tragen, so daß also ........ 190 400- Mk,
der Mehrausgabe aus Provinzialmitteln aufzubringen sind.

An die sind Zuschüsse
nicht zu leisten, Sie erhalten aus dem Haushaltsplan über die
Kosten der Fürsorgeerziehung die sich aus der Anstaltsbelegunger°
gebendenPflegekosten,

Der Voranschlag der Provinzial - Fürsorgeerziehungsanstalt
Fichtenhain schließt in seinem Endergebnis mit 36000 Mk, Mehr-
ausgäbe ab. und zwar bei Titel I Besoldungen mit einem Mehr
von .............. 68.75 Mk,
an besoldungsplanmäßigenGehaltsverbesserungen,
bei Titel II an anderen persönlichen Ausgaben mit
einem Mehr von ......... 1100.92 .,

Es sind mehr erforderlich für die Werkmeister¬
und Erziehergehilfen an Vergütungen 855 Mk,,
für die zweite Bureaukraft 65,92 Mk, und für
das sonstige Dienstpersonal180.- Mk,

Bei Titel III ..Sächliche und sonstige Aus'
gaben" werden ........... 34 830,33 ,,
mehr angefordert, nämlich mehr: für die Be¬
köstigung 15000 Mk, wegen der anhaltenden
Teuerung, für Bekleidung10 000 Mk,, für Reini¬
gung 4000 Mark, für Heizung, Beleuchtung und
Wasserversorgung 5855 Mk, und an sonstigen
Ausgaben 175,33 Mk,, während für Arznei.
Verbandmittel lc, 200 Mk, weniger angesetzt sind ---------„ ------_^__

Zusammen an Mehrausgabe ..... 36 000— Mk..
Zu übertragen 326970,10 Ml,
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Uebertrag 326 970,10 Mt,
Der Voranschlag der Provinzial-Fürsorgeerziehungsanstaltin

Rheindllhlen weist im Titel I „Besoldungen" eine Mehrausgabe
von ............. 743.75 M,,
hervorgerufen durch besoldungsplanmäßige Gehalts-
Verbesserungen,nach. Die anderen persönlichen
Ausgaben (Titel II) beanspruchenein Mehr von 2 296,50 „
für Bureaugehilfen durch fällig werdende Ver¬
gütungserhöhungen und einen weiter nutwendig
gewordenen Bureaugehilfen , , 2850,— Mk,,
während für Werkmeisterund Er¬
ziehergehilfeninfolge Personalver-
anderungen 168,75 Mk, weniger,
für das sonstige Dienstpersonal
384,75 Mk, weniger angefordert
sind, zusammenweniger , . , 553,50 ,,

Für sachliche und sonstige Ausgaben hat sich
das Bedürfnis um .......... 25559,75 „
erhöht. Es sind für die Beköstigung9750 Mk,
mehr, für Lagerung, Bettzeug und Tischwäsche
3000 Mk, mehr, für Reinigung 3000 Mk, mehr,
für Heizung, Beleuchtung und Wasserversorgung
8500 Mk, mehr, für Kirchen- und Schulbedürfnifse,
Bibliothek 300 Mk, mehr, für die Unterhaltung
der Gebäude 1800 Mk, mehr und für sonstige Aus¬
gaben 609,75 Mk„ zusammen mehr 26959,75 Mk,
eingestellt,während für Bekleidung 1400,— ,,
weniger erforderlichsind.

Die Mehrausgabe bei dem Voranschlag der _______ ^___^_^
Anstalt stellt sich sonach auf ....... 28 60 0, - M k,

Der Voranschlag der Provinzial-Fürsorge-'
erzichungsanstaltzu Solingen ist um , , , 46600, - Mk
gestiegeu. Bei dem Titel „Besoldungen" sind es
die besoldungsplanmäßigenGehaltsverbesserungen,
welche eine Mehrausgabe vou, , 893,75Mk,
bedingen. Im Titel II „andere
persönlicheAusgaben" sind mehr
notwendig geworden für Bureau¬
gehilfen 175 Mk,. für Werkmeister
und' Erziehergehilfcn 1560 Mk,.
für das sonstige Dienstpersonal
410 Mk,, zusammen , , , , 2145.— „

Im Titel III ..Sächliche und
sonstige Ausgaben" sind Mehraus¬
gaben von ........ 43561.25 ,,
nachgewiesennnd zwar: für Be¬
köstigung 28 000 Mk,. für Reini¬
gung 1800 Mk,, für Hausrat und
Gerätschaften 800 Mt,, für Hei¬
zung und Beleuchtungusw, 15 930
Mark uud für sonstigeAusgaben _____________

Zu übertragen 46600 —Ml, 46600— Mk, 326970,10 Mk,
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Uebertmg 46 600 —Mk. 46 600,- Mk. 326 970.10 Mk
531,25 Mk,, also mehr 47 061,25
Mark, während eine einmalige in
191? vorgesehene Bauausführung
mit 3500 Mk. fortgefallen ist.

Es ergibt sich demnach eine__________^^
Mehrausgabe wie oben von . , 46 600,—Mk,

11. Bei Titel II Nr, llbeanspruchen die Haushaltspläne der Provinzial-
Heil- und Pflegean st alten aus Provinzialmitteln einen Mehrzuschuß
von .................... 514800— „

Bei Titel I „Besoldungen" hat sich in den Haushaltsplänen
der genannte,! Anstalten die Ausgabe um , , 10 952,50 Mk,
erhöht, in dieser Mehrausgabe befindet sich ein
Betrag für besoldungsplanmäßige Gehaltsuerbesse-
rungen von 11981,25 Mk, Mit Rücksicht auf
die erheblich gestiegenen Preise aller Lebensmittel
war es unerläßlich, den Barwert der Beköstigung
in der II, und III, Tischklassc zu erhöhen, da die
Beamten mit der ihnen jetzt an der Stelle der Be¬
lustigung gewählten Ablösung unmöglich auskommen
konnten. Diese Erhöhung verursacht eine Aus¬
gabe von 7160 Mk,, so daß sich die Ausgabe um
19141,25 Mk, erhöht haben würde, weun nicht
durch das Ausscheiden älterer Beamten und deren
Ersatz durch jüngere Beamte ein Ausgabeausfall
von 8188,75 Mk, entstanden wäre.

Unter Titel II „andere persönlicheAusgaben"
ist ein Mehrbetrag von........ 61837,67 „
vorgesehen. Darin sind enthalten Mehrverglltungen
für einen Assistenzarzt 187,50 Mk, und für den
klinischen Assistenzarzt an der Heil- und Pflege»
anstatt Bonn 200 Mk,, für die Anstaltsapotheker
2533,34 Mt, Eine Erhöhung der Vergütungen
der Apotheker an den Anstalten erscheint unbedingt
erforderlich, da die Annahme der Apotheker f, Zt.
unter ganz anderen Voraussetzungen erfolgt ist. Es
wird vorgeschlagen, die Endvergütung um 600 Ml,
auf 3100 Mk. zu erhöhen und den Ablösungswert
der Emolumente, welcher bisher 1300 Mt. be¬
tragen hat, auf 1500 Mk. festzusetzen.

Für die Vureaugehilfen an den Anstalten
sind 933,33 Mk. mehr eingestellt, entsprechend den
für deren Vergütungen festgesetzten Grundsätzen.

Zur Zahlung der Löhne und der Prämien,
welche dem Pflegepersonal nach 5jähriger Dienst¬
zeit zu gewähren sind, hat ein Mehrbetrag von
37 903,50 Mk, eingestellt werden müssen und an
Löhnen für das Dienstpersonal ein Mehrbetrag
von 20 080 Mk,

Die erheblichste Mehrforderung bringt aber
der Titel III „Sächliche und sonstige Ausgaben",
nämlich ........... , ^231533^51 „

Zu übertragen 1304 323,68 Ml. 841 770,10 Ml^
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Uebertrag 1304 323.68 Mk, 841 770,10 M.
und hier die Beköstigungmit , 1012 600,—Mk,
Bei den herrschendenPreisen
aller Lebensbedürfnissewar es
nicht zu umgehen, den Betüsti-
gungssatz für die IV, Tischklasse
von 65 Pf. auf 1 Mk, und für
die III. Tischklassevon 1,05 Mk,
auf 1,30 Mk, zu erhöhen,wobei
es noch recht fraglich bleibt, ob
mit diesen Sätzen die Bekösti¬
gung zu beschaffenist. Die Er¬
höhung der Sätze allein hat
die berechnete Mehrausgabe zur
Folge. Für die Bekleidung haben
unter den jetzigen Verhältnissen 11000,— ,,
mehr gefordert werden müssen,
für Lagerung, Bettzeug und
Tischwäsche ...... 10 500,— ..
mehr, für Reinigung . . . 20300, - „
mehr, für Mobilieu, Utenfilien
usw, nur ....... 500,— ,,
mehr, für die Heizung aber bei
den immer steigendenKohlen-
usw, Preisen ......155100,- „
mehr und für Beleuchtung, . 3 300,— ,,
mehr. Für Arznei und Ver-
bandmittel, ärztliche Instru¬
mente sind. ... . 3900-
mehr erforderlich und für son¬
stige Ausgaben ..... 17 033,51 „
mehr, zusammenalso mehr . 1 234 233,51 Mk.
währendfürWasser-
versorgung . . . 200 Mk.
und für Kirchen-und
Schulbedürfnisse . 2500 „
weniger notwendig sein werden 2 700,— „
so daß obige ...... 1 231533,51 Mk.
als Mehrausgabe bleiben.

Zu verwenden sind als Iinfen aus Stif-
tungen mehr ............ 176,32 „

Es ergibt sich daraus als Gesamtmehraus-__________. --------
gäbe die Summe von ......... 1 304 500,— Mk.

Nach der diesem Berichte beigefügtenNach-
weisung haben die Provinzial-Heil- und Pflege-
anstalten eine Steigerung der eigenenEinnahmen
von ......... ' ...... 789700,—^^
zu verzeichnen und es müssen noch ..... 514 800,— Mt.
durch erhöhten Provinzialzuschußgedecktwerden.

Zu übertragen 841770,10 Mt.
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Uebertrag 841 770.10 Mt,
12. Bei Titel II Nr, 12 ist für den Haushaltsplan für die Ver¬

waltung des Lllndarmenwefens der Zuschuß aus Provinzialmitteln —,— „
unverändert geblieben.

Bei Titel II Nr, 1 konnte der Betrag an Zahlungen für
landarme Personen an Ortsaimenverbiinde, Pflegeanstalten u. nach
den Erfahrungen der letzten Jahre um , , —105 700,—Mk
herabgesetzt werden. '

Bei Titel II Nr, 2 findet sich ein neuer
Posten „Zahlungen für Auslandsflüchtlinge" mit
einem Ausgabebetrage von .......300000,— „
Auf Anregung der Königlichen Staatsregierung
nämlich ist die Fürsorge für.die aus Feindesland
geflüchtetenund ausgewiesenenDeutschen, welche
bisher von dem Zentralkomite der Vereine vom
roten Kreuz ausgeübt worden ist, vom Provinzial-
verband übernommenworden, nachdem die Staats¬
regierung die Erstattung von zwei Dritteln der
entstehenden Kosten zugesagt hat. Da die hier in
Betracht kommenden Personen in der Regel land¬
arm sind und dem Landarmenveibande zur Last
fallen würden, ist die Uebernahmeder Kosten be¬
schlossen worden.

In der Einnahme des Haushaltsplanes
erscheinen die vom Staate erstatteten Beträge
von 200000 Mk, mehr als seither, da aber die
Einnahme aus Erstattungen von Pflege- und
Prozeßkostenum 5700 Mk, geringer angenommen
werden mußte, so steht der oben erwähnten Mehr¬
ausgabe von 194 300 Mk. eine Mehreinnahme in
gleicher Höhe gegenüber, so daß der Provinzial-
zuschuß unverändert bleiben konnte.

13. Bei Titel II Nr. 13 ist für die Haushaltspläne der Polizei-
strafgelderfonds und des Ehrenbieitsteiner Armenfonds
(Staatsnebcnfonds) ein Provinzialzuschußnicht verlangt. —,— „

Es handelt sich hier um in Einnahme und Ausgabe für sich
rechnende Fonds, bei welchen sich die Ausgaben gegen das Vorjahr
um 17 698 Mk. vermindert haben, weil die Einnahmen aus Straf¬
geldern entsprechend zurückgegangen sind.

14. Bei Titel II Nr, 14 ist für den Haushaltsplan für die erweiterte
Armenpflege nach dem Gesetze vom 11, Juli 1891 ein Mehrzuschuß
von , , . . ............. 105000- .
ausgeworfen.

Die Kosten der Unterbringung der hilfsbedürftigen Geistes¬
kranken, Idioten, Epileptikern :c, sind gegen das
Vorjahr um...........-144000- Mk,
zurückgegangen.Es hat zwar auch hier mit Rück¬
sicht auf die gestiegenen Lebensmittelpreise der
Pflegesatzfür den Kopf und Tag von 1,50 Mk,
auf 1,55 Mk, erhöht werden müfsen, doch hat
andererseits die Zahl der in Rechnung zu ziehen¬
den Pflegetllge geringer angenommen werden dürfen, -----------------—---------------------------.—

Zu übertragen-144000 — M, 946 770,10 Ml.
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so daß sich die Ausgabe in der angegebenen Weise
vermindert hat. Da indessen die Beiträge der
Kreise und Gemeinden zu diesen Kosten unter
Zugrundelegungdes bisherigenPflegebetrag.esvon
1,05 Ml. für Kopf und Tag bei der verminder¬
ten Pflegetagezahl sich um ....... 249 000.- „
niedriger stellen, so ist zur Deckung der Kosten -------- ——-——-
ein Mehrzuschußvon ......... 105000- Ml,
nötig,

15. Bei Titel II Nr. 15 war es nötig, den Zuschuß für den Haushalts¬
plan der Provinzial-Arbeitsanstalt in Brauweiler um . , . 84000,— „
zu erhöhen.

Die Besoldungenbei Titel I sind um . . 1 383,75 M,
gestiegen. Die besoldungsplanmäßigenGehalts-
Verbesserungenerfordern 1593,75 Mk,, an Miets¬
entschädigungen des Aufsichtspersonals werden
210 Mk. erspart.

Bei Titel II „andere persönliche Ausgaben"
entsteht eine Mehrausgabe von ...... 845,— „

Es haben nämlichfür die 8 Bureaugehilfen
nach den bestehenden Grundsätzen. 237,50 Mk,
mehr berechnet werden müssen, die
Löhne für Fuhrknechte, Vieh-
Wärter lc, sind um ..... 505, - „
erhöht, für Schreibhilfe sind , . 150,— „
im ganzen ........ 892,50 Ml,
mehr erforderlich,während für das
Hilfsaufsichtspersonlllan Löhnen ,— 47,50 „
weniger ausgeworfen zu werden
brauchen, so daß eine Mehraus-__________-^
gäbe von ........ 845,— Mk,
verbleibt.

Für sächliche und sonstige Ausgaben sind
bei Titel III weniger eingestellt ...... — 42 228,75 ,.
so daß der Haushaltsplan im ganzen mit einer ----------------------------
Minderausgabe von ......... -40 000— Mk.
abschließt.

Für die Beköstigung sind hier abweichend
von den Belostignngstiteln der anderen Anstalten
weniger eingestellt ..... 42000,—Mk.

Es beruht dies darauf, daß
die Belegungsstiirke gegen den
Haushaltsplan für 1917, der 902
Personen vorsah, nur für 652
Personen berechnet wurde, so daß,
trotzdem der Beküstigungssatzfür
Kopf und Tag auf 1 Mk. erhöht
worden, die Mindemusgabe ein¬
treten konnte. Aus gleicher Ver¬
anlassung konnten für Bekleidung. 10000,— „________________________________

Zu übertragen 52 000—Mk-40900,- Mk. 1030770,10 Ml.
5»
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Uebertrag 52 000,—Mk.-40000— Ml, 1030 770,10 Mk,
weniger, für Lagerung, Bettzeug
und Tischwäsche..... 2 000.— „
weniger, auch für Mobilien und
Utensilien .......2 000,- „
weniger eingestellt weiden. Der
in Vorjahren eingestellte Betrag
von ..........18000- „
zur Verzinsung des Darlehens für
den Erwerb von Oedländereien in
der Eifel konnte fortfallen, weil
die Zinsen aus den Meliorationen
aufgebracht weiden können.

Bei den sonstigen Ausgaben
find weniger....... 103,75 „

zusammen an Minderausgabe, — 74103,75Mk.
ausgeworfen, während Mehraus¬
gaben nachgewiesen sind:
für Reinigung, , , 4000Mt,
für Heizung , . . 21000 „
für Beleuchtung , ,4000 „
und als Zuschuß an
den Haushllltungsplan
für das Bewahrungs¬
haus .....2875 „
zusammen ........31875,— „
so daß bei Titel III die vorangegebene----------------------
Minderausgllbe von.....42 228,75 Mk,
bleibt.

Wenn auch der Gesamthaushaltsplan der
Anstalt mit einem Minderausgabetrage von , , — 40000 „
abschließt, so hat andererseits die Anstalt nach der
diesem Bericht angefügten Nachweisung eine um 124000 „
geringere eigene Einnahme, so daß ein Mehrzu¬
schuß aus Pruvinzilllmitteln von..... 84000 Mt,
erforderlich ist.

Nach Vorstehendem muß der Haushaltsplan der Anstalt an
den Voranschlag für das Bewahrungshaus für Geisteskranke 2875 Ml,
mehr an Zuschuß abführen.

Nach dem Voranschlag hat sich für 1918 infolge besolduugs-
plcmmäßigcr Gehaltsvcrbesserungen die Ausgabe bei den Besoldungen
(Titel I) um............ 375. - Mt,
erhöht, bei den anderen persönlichen Ausgaben
(Titel II) ist wesentlich bei den Vergütungen für
die Hilfsaufseher ein Mehraufwand von , , 343,75 ,.
und bei den sächlichen und sonstigen Ausgaben von 2156,25 „
namentlich für Heizung und Beleuchtung not¬
wendig, im ganzen also eine Mehrausgabe von 2875,— Mk
welche, da die eigenen Einnahmen sich nicht ge¬
ändert haben, durch Zuschuß zu decken ist.

Zu übertragen 1030 770,10 Mt.
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Uebertmg 1030 770,10 M,
1«, Bei Titel II Nr. 16 hat für den Haushaltsplan des Land-

nrmcuhauses in Trier ein Mehrzuschußvon ....... 28000,— ,,
veranschlagtwerden müssen.

Infolge Wechsels in der Stelle der Oberaufseherin ist bei
Titel I „Besoldungen" eine Ausgabcminderungvon — 335 Mk,
eingetreten, wahrend bei Titel II „andere Person-
lichc Ausgaben" eine Aenderungnicht vorzunehmen
war. Dahingegen ist der Bedarf bei Titel III
„Sächliche und sonstige Ausgaben" um , , , 25 935 „
gestiegen, nämlich bei der Be¬
köstigung um .......20000 Mk,
fitr Lagerung, Bettzeug und Tisch¬
wäsche um ....... 600 „
für Reinigung um..... 700 ,,
für Arznei, Verbandmittel :c, um 50 „
für sonstige Ausgaben um , , , 4585 „
zusammenum ......25 035 Mk,

Die eigenen Einnahmen das Laudarmen-
hauses siud nach der dem Berichte beiliegenden
Nachweisungum .......... 2400 ,,
zurückgegangen,so daß dem Haushaltsplan ein
Mehrzuschußvon , , , , ...... 28000 Mt,
überwiesen werden muß,

17. Bei Titel II Nr, 17 ist an Zuschuß an den Haushaltsplan über
die Kosten der Leitung und Beaufsichtigung der baulichen
Unterhaltungsardeiten in den Provinzialanstalien und über
den Fonds zur Erneuerung der maschinellen Anlagen in
diesen Anstalten ein Mehrbetrag von.......... 800,— «
angefordert.

Der Beitrag zu den Kosten der Zentralverwaltung zur Be¬
streitung der Diensteinkommender aus dein Haushaltsplan dieser
Verwaltung besoldeten, aber ausschließlich in der Anstaltsbanver-
Wallung verwendetenBeamten hat wegen Erhöhung dieser Dienst¬
einkommen um 120 Mk. heraufgesetztwerden müssen, Für Reise¬
kosten der mit der örtlichenLeitung und Beaufsichtigungbetrauten
Beamten sind 500 Mark mehr vorgesehenund für sonstige Aus¬
gaben sind 180 Mk, mehr eingestellt,

18. Bei Titel II Nr. 18 hat sich der Zuschuß an den Haushaltsplan
über die Unterstützung milder Stiftungen und Wohltätig-
keitsllustalten sowie über die Kosten der Unterbringung und
des Unterhalts von Epileptikern, Idioten und Blinden,
Trinkern und Krüppeln nicht geändert......... —,— „

Der Haushaltsplan ist gegen das Vorjahr überhaupt unver¬
ändert geblieben,

19. Bei Titel II Nr. 20 erfordert der Haushaltsplan für die Ver¬
waltung der landwirtschaftlichen Angelegenheiten der Pro-
Hinzialverwaltung einen Mehrzuschnßvon....... 16 699,93 „

Der Haushaltsplan weicht nur in wenigen Punkten von dem¬
jenigen für das Vorjahr ab. Es sind nämlich für die Förderung
der Kleintierzucht, insbesondere zur Besoldung eines von der ________________

Zu übertragen 1 076 270,03 Ml.
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Uebertrag 1076 270.03 M,
Landwirtfchaftskammer angestellten Kleintier.Zuchtinspektors neu
4000 Mk. eingestellt, für die am 1, Oktober 191? mit Genehmigung
des Herrn Landwirtschaftsministerseröffnete„Wirtschaftliche Frauen-
schule Selikum" in Neuß, welche Lehrerinnen für ländliche Haus-
haltungsschulen und Wanderkurse sowie weibliche Hilfskräfte für
laudwirtschllftlicheBetriebe ausbilden soll, ist ein Prooinzialzuschuß
von 6500 Mk, vorgesehen und zur Erhaltung der Gebäulichkeiten
auf dem Rittergute Desdorf und zum Unterhalte und zur Aus¬
bildung von Waisenknabenauf dem Gute 400 Mk, mehr erforder¬
lich, im ganzen also mehr ........ 10 900,- Mk,
Dahingegen ist die Ausgabe zur Verzinsung des
dem Kreise Krenznach von der Landesbank zur
Gewährung von Unterstützungenfür Hagelbcschä-
digte hergegebenen Darlehns um ...... 525,07 „
geringer geworden,so daß eine Mehrausgabe vou 10 374,93 Mk,
vorhanden ist. Da aber der Haushaltsplan ein
Mehr von ............ 400,— „
an eigenen Einnahmen nachweist, so ergibt sich die
Notwendigkeit eines Mehrzuschusses aus Provinzial- ________________
Mitteln von ............ 9974,93 Mk,

Der Haushaltsplan erhält den benötigtenZuschuß zum größten
Teil aus Titel II Nr, 20 des Haupt-Haushaltsplans, zum kleineren
Teil aus Titel IV Nr. 5 desselben Haushaltsplans, Die Einnahme
des Titels IV steht im ganzen fest, aus dem diesem Einnahme-Titel
entsprechenden Titel IV der Ausgabe müssen aber an den Haus°
haltsplan zur Förderung von Kunst und Wissenschaftan Zuschuß
mehr .............. 2150— Mk,
und an den Haushaltsplan für die Verwaltung
der Provinzilllmuseen ......... 4 575,— „
mehr geleistet, also aus Titel IV des Haupt-Haus- ______________
Haltsplans an Zuschuß ........ 6 725- Ml,
mehr gezahlt werden, so daß also für den Haushalts¬
plan der landwirtschaftlichenAngelegenheitenaus
diesem Titel derselbeBetrag weniger entnommen
werden kann. Da der letztgenannteHaushaltsplan
an sich einen Mehrbedarf an Prooinzialzuschußvon 9 974,93 „
hat, so müssen aus Titel II Nr, 20 des Haupt-—-----------------------
Haushaltsplans ........... 16 699,93 Mk,
mehr hergegeben werden.

Die Provinzial-Wein- und Obstbcmschulen erhalten ihre Zu¬
schüsse aus dem Haushaltspläne für die landwirtschaftlichen Angelegen¬
heiten, Diese Zuschüsse sind gegen das Rechnungsjahr 1917 nicht
verändert. Bezüglich der Voranschlägefür die einzelnen Schulen ist
das Folgende zu bemerken.

Bei der Wein- und Obstbauschulein Trier sind nur die
sächlichen und sonstigen Ausgaben bei Titel III für Möbel, Geräte,
Schreibbedürfnisse,Geräte:c. um 600 Mk. gestiegen, die Mehraus¬
gabe wird aber durch den Mehrertrag der Weinberge gedeckt.

Der Voranschlagfür die Wein- und Obstbauschule in Kreuz °
nach zeigt bei Titel I „Besoldungen" eine Mehr¬
ausgabe von ........... 1775,— Ml. _________________

Zu übertragen 1 775 — Ml. 1076270.03 Ml.
»



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 3. 39
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und zwar hervorgerufen nutzer besolduugsplan-
mäßigen Gehaltsverbesserungen durch eine neu vor»
gesehene personliche ruhegehaltsberechtigte Zulage
von 1500 Mk, für den Anstaltsdirektor, welche
durch die erhebliche Mühewaltung in der Verwal¬
tung der Engelsmannschen und Mnchernschen Wein¬
güter gerechtfertigt erscheint. Die Zulage soll aus
den Erträgen der Güter gedeckt werden. Der
Betrag ist bei dem Voranschlag für die Schule in
Einnahme gestellt.

Unter Titel II „Andere persönliche Aus¬
gaben" findet sich eine Mehrausgabe von, , , 345,— „
an Barlohn für den Hausarbeiter, An sächlichen
und sonstigen Ausgaben (bei Titel III) sind , , 8 645, „
mehr vorgesehen. Es haben nämlich für Reinigung
und Heizung 345 Mk. mehr, für die Einrichtung
eines Arbeits- und Aufeuthaltsraumes für Prakti¬
kanten :c. einmalig 3500 Mk, mehr, für die
Bearbeitung der Weinberge, Rebschulen und Obst¬
gärten 2800 Mk. mehr, für die Unterhaltung der
Obstanlage im Schönefeld 1000 Mk, mehr und
für Neuanlage der Weinberge im Kahlenherg
1000 Mk, mehr eingestellt weiden müssen. Die_____________
Gesamtausgabe hat sich demnach um , , , , 10765,— Mt,
erhöht, welchem Betrag indessen eigene Mehreinnahmen in gleicher
Höhe gegenüberstehen.

An der Unteranlage für die an die Wein- und Obstbauschule
angegliederte landwirtschaftliche Winterschule ist nichts geändert.

Der Voranschlag für die Wein- und Obstbauschulc in Ahr-
weiter ergibt bei Titel I an bcsoldungsplanmäßigen Gehaltsver-
besserungen ein Mehieifoidernis von . . . . 125,— Mk,
und bei Titel II „Andere persönlicheAusgaben" von 720,— „
infolge Neueinstellung des Lohnes für einen Aust
seher in der Landwirtschaft wegen der großen
Tätigkeit der Schule auf landwirtschaftlichen: Ge¬
biete, An sächlichen und sonstigen Ausgaben sind
unter Titel III weniger erforderlich.....— 845,— „
so daß die Ausgabe in gleicher Höhe wie 1917 abschließt,

20. Bei Titel II Nr, 21 beansprucht der Haushaltsplan für die Ver¬
waltung der Mittel zur Gewährung von Viehentschädignngen
keinen Provinzialzuschuß, —,— ,,

Die Ausgabe ist bei diesen Fonds um 947,45 Mk, gegen
das Vorjahr gestiegen, entsprechend den Mehreinnahmen, die den
Fonds zustießen.

21. Bei Titel IV Nr. 1 erfordert der Haushaltsplan für die Ange¬
legenheiten, welche die Förderung von Kunst und Wissenschaft
betreffen, einen Mehrzuschuß von ........... 2150,— „

und zwar für eine besoldungsplanmäßige Gehaltsverbesserung des
Provinziallonservators 150 Ml. Neu eingestellt sind an Kosten eines
Arbeitsplatzes in der Deutschen Furschungsanstalt für Psychiatrie in_________________

Zu übertragen 1078 420.03 Mk'
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München 2000 Mt, Die Anstalt befaßt sich mit der Erforschung
der Ursachen der Geisteskrankheit sowie mit der Auffindung von
Mitteln zu ihrer Vorbeugung, Linderung und Heilung, Mit Rück¬
sicht auf das außerordentlich hohe Interesse des Provinzialverbandes
an diesen Fragen erscheint die Mitarbeit und geldliche Beteiligung
durch Uebernahme der Kosten eines Arbeitsplatzes angezeigt,

22, Bei Titel IV Nr 2 hat der Zuschuß au deu Haushaltsplan für
die Pruuinzialmujeeu in Bonn und Trier um....... 4 575,— ,,
gesteigert werden müssen.

An besolduugsplanmäßigcn Gehaltsverbesse-
rungen werden ........... 425,— Mt,
fällig. Bei dem Museum iu Trier wird die An¬
stellung eines zweiten Diretturialassistenten erfor¬
derlich, für welchen ein Gehalt von 2700 Mt,
nnd ein Wohnungsgeldzuschuß von 800 Mk, - 3 500 — .,
vorgesehen sind. Für Aufsicht und Reinigung im
Prouinzialmustiun in Bonn sind..... 1000,— ,,
mehr nnd für Reisekosten der Kummissionsmitglieder
und Beamten........... 600,— „

mehr eingestellt, ergibt eine Mehrausgabc ouu , 5 525,— Mk,
Der Betrag für die archäologische Erforschung der
Stadt konnte mit . . , '....... 2700— „

abgesetzt werde», so daß eine Mehrausgabe uun , 2 825,— Mk,
bleibt. Die eigenen Einnahmen der Museen haben
sich um .............___1 750,— __^
vermindert, es muß somit ein Mehrzuschuß von 4 575,— Ml,
geleistet werden.

23, Bei Titel II Nr. 24 ist der Zuschuß an den Haushaltsplan für
gewerbliche Zwecke derselbe geblieben, da dieser Haushaltsplan unver¬
ändert geblieben ist, -"-,— ,,

24. Bei Titel V Nr. 8 ist zur Ansammlung eines Fonds zwr Ver¬
minderung des Anleihebedarfs für regelmäßig wiederkehrende
Hochbauten ein Mehrbetrag von............ 96400,— „
eingesetzt worden.

Nach dem Beschlusse des Pruuinziallaudtags vom 16. März
190? ist hier wieder V2 °/° des der Ausschreibung der Provinzial-
nmlage zugrunde zu legenden Staatssteuersolls vorgesehen. Dieses
Soll' hat sich nach Abschnitt III des Berichts so erhöht, daß der
Mehrbetrag zu berechnen war.

25. Bei Titel VI Nr, 2 sind zur Verbesserung von Mooren. Oedland-
flächen usw................... 100000.- „
mehr eingestellt.

In dem Haupt-Hanshaltsplan für 1915 und 1916 waren für
diesen Zweck schon 200 000 Mk, jährlich vorgesehen. Mit Rücksicht
auf die außerordentlich hohe Bedeutung, welche die Urbarmachung
uun Mouren, Oedlandflachen nsw. zur Erzeugung von Bodenfrüchteu
für die menschliche Nahrung uud die Viehfütterung gewinnen wird,
erscheint es dringend nötig, daß der im Jahre 191? auf 100000 Mt.
herabgesetzteZuschuß wieder auf die Höhe der Vorjahre gebracht wird.

Iu übertragen 1279 395,03 Ml.
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26. Bei Titel VI Nr. 4 werden zur Bestreitung der Krieo.sbeihilfe»

und Teuerungszulagen an Beamte, Angestellte und Bedienstete
der Provinzialuerwaltung, soweit sie ihre ordentlichen Bezüge aus Mitteln
des Haupt-Hanshaltsplans erhalten, neu eingestellt....... 900 000,— ,,

Den Beamten und Angestellten wurden seither Kriegsbeihilfen
und Teuerungszulagen mit Rücksicht auf die außerordentlich hohen
Preise aller Lebensbedürfnisse uuter Anlehnung an die vom Reiche
und Staate für ihre Beamte, Angestellte usw, bei Bewilligung von
derartigen Zulage» beobachteten Grundsätze bewilligt und werden,
solange die Verhältnisse weiter bestehen, auch noch über den Ablauf
des Rechnungsjahres 1917 lnuaus zur Auszahlung kommen müssen.
Für das Rechnungsjahr 1917 waren im Haupt-Haushaltsplan für
den Zweck besondere Mittel nicht vorgesehen, die bezüglichen Aus¬
gaben werden aus den Einzel^Haushaltspläuen der verschiedenenBei-
waltungszweige und Anstalten bestritten. Wie es sich aber schon jetzt
mit Sicherheit übersehen läßt, werden diese Ausgaben aus den lau¬
fenden Mitteln dieser Haushaltspläne nicht gedeckt werden tonnen,
für sie muß uielmebr beim Abschluß des Rechnungsjahres eine
Deckung gesucht werden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplaus
für 191? wäre» diese Zulagen auch noch verhältnismäßig gering, so
daß auf ihre Decknng ans laufenden Mitteln gehofft werden durfte,
aber im Laufe des Rechnungsjahres 1917 sind sie wesentlich gestiegen,
so daß ihre Deckung in dieser Weise nicht möglich ist, zumal da die
Haushaltspläne durch die infolge der Preissteigerungen gewachsenen
Ausgaben für Beköstigung usw, ohnedies in sehr erheblicher Weise
belastet worden und vielfach unzureichend sind. Es war deshalb
notwendig, wie geschehen, im Haupt-Haushaltsplan für 1918 einen
eutsprecheuden Betrag auszuwerfen.

Für dieses Rechnungsjahr würde sich der Betrag der in Rede
stehenden Kriegsbeihilfen und Zulagen nach der vorgenommenen Be¬
rechnung auf Grund der erfolgten Bewilligungen auf runo 700000 Mk,
stellen. Nach den im Gange befindlichen Verhandlungen ist mit
Sicherheit mit einer weiteren Erhöhung der Zulagen zu rechnen! so
daß der Betrag von 900000 Mk. nicht zu hoch gegriffen sein dürfte,

27. Bei Titel VI Nr. 5 sind zur Deckung von Fehlbeträgen aus Kriegs¬
beihilfen und Teuerungszulagen der Beamten und aus der
Anstaltsuerwaltuug aus dem Rechnungsjahre 1917 ... 500000,— ,,
eingestellt.

Wie schon unter der vorhergehenden Nummer hervorgehoben ist,
sind im Rechnungsjahre 191? im Haupt-Haushaltsplau zur Bestrei¬
tung der seit 1916 wesentlichgestiegeneu Kriegöbeihilfen und Teuerungs¬
zulagen der Beamten, Angestellten und Bediensteten der Prouinzial»
Verwaltung keine besonderen Mittel vorgesehen und es läßt sich schon
heute übersehen, daß diese Zulagen auch nicht aus laufenden Mitteln
der Haushaltspläne gedeckt werden können. Diese Haushaltspläne
sind bei den gesteigerten Preisen aller Lebensbedürfnisse, was ins¬
besondere die Beköstigung, Heizung ?c, angeht, unzureichend und schon
deshalb bei diesen Fehlbeträge zu erwarten. Es wird, soweit es sich
heute schon überschlagen läßt, mit einem Fehlbeträge von mindestens
500 000 Mk, gerechnet werden können. Die Mehrbeträge, welche
dem Bedürfnis entfprechend die vorliegenden, noch knapp aufgestellte» ^.

^ Zu übertragen 2 679 395.03 Mk,
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Uebeltrag 2 679 395,03 Ml,
Haushaltspläne für 1918 erfordern, machen den Eintritt von Fehl»
betragen bei dem Abschluß des Rechnungsjahresschon erklärlich. Die-
Vorsicht gebietet, die Deckung dieser Fehlbeträge nicht ausschließlich
auf den Ausgleichsfouds zu verweisen, da dieser Fonds für Jahre
steuerlichen Rückgangs, welche unfehlbar kommen weiden, soweit es
geht, unversehrt gehalten werden muß, für ihre Deckung dürfte viel-
mehr in der vorgeschlagenen Weise zu sorgen sein, da eine Erhöhung
des Umlagevrozentslltzes nicht erforderlichwird.

Darnach ergibt sich bei dem Haupt-Haushaltsplan für 1918 -------,-------------------
eine GefllMtmelMUsgllbevon ............ 2 679 395.03 Ml
welcher indessen die nachstehend aufgeführten Minderausgaben
gegenüberstehen

28, Bei Titel I, ^, Nr, 2 „Rente an die katholischen Armen in
Weiden" an Geld und Naturalien........... 1150.- Ml,

Die Ausgabe richtet sich nach den Martini-Durchschnitts-Marlt-
preifen. Nach dem Durchfchnittder Ausgabe in den letzten 3 Jahren
kann auf die Minderausgabe gerechnet werden,

29. Bei Titel II Nr, 19 bedarf der Haushaltsplan der Provinzial-
stiaßen-Verwaltung eines Minderzufchussesvon ...... 86400,— „
aus Provinzialmitteln.

Bei Titel I sind die Zuschüsse, welche aus dem Haushaltsplan
der Straßenverwaltung für die Kosten der Zentralverwaltung, an
den Haushaltsplan zur Zahlung von Ruhegehältern, Invaliden-
und Witwen- und Waisengeldern :c.. an den Vorschlag für den
Neubau von Provinzialstmßen (H) und zur Unterstützung des Ge¬
meinde- und Kreiswegebaues(6) zu leisten sind, unverändert aus
dem Vorjahre übernommen worden. Der Zuschuß an den Vor¬
anschlag L über die Verwendung des Eisenbahn-
fonds konnte um ......... .-11858.65 Ml.
ermäßigt weiden, worüber weiter unten bei Be¬
sprechung des Voranfchlags L Näheres mitgeteilt ist.

Bei Titel I für die örtliche Bauleitung ist
der Bedarf um ......... - ^ 1575,— «
zurückgegangen. Bei den Besoldungen der Bau
inspettorenund Bausekretäre ist infolge besoldungs-
planmäßigerGehaltsverbesserungenein Mehrbetrag
von 50 ^- 375 Mk. zu verzeichnen,dahingegen
war es möglich, für die Ausbildung von An¬
wärtern für den Bausekretärdienstund zur Aus¬
hilfe im Bureaudienst bei den Landesbauämtern
2000 Mk. weniger einzustellen.

Bei dem Titel III für die Beaufsichtigung
der Provinzialstrahen sind. .' ...... 6100,— „
mehr erforderlich. Infolge der fällig werdenden
besoldungsplanmäßigenGehaltsverbesserungensind
für die Besoldung der Straßenaufsichtsbeamten
1000 Mk. mehr eingestellt. Zur Zahlung der
Prämien von 10"/« der Bruttoeinnahme aus den
Obstnutzungen zur Verteilung an die Straßen¬
aufsichtsbeamtensind 4000 Mk. meHi vorzusehen, _______________^___^__________

Zu übertragen - 7 333.65 Ml. 87 550.- Ml.
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Uebertmg- 7 333.65 Mk, 87 550- Mk
da bei den Einnahmen diese Bruttoeinnahme um
40000 Mt. erhöht wurden ist. Nach Berechnung
mußten für die diätarischen Besoldungen der An¬
wärter im Straßenmeisterdienst 1100 Mk, mehr
eingestellt werden, ergibt zusammen ubige 6100 Mk,

Bei dem Titel lV für die materielle Unter¬
haltung der Pruvinzialstraßen sind.....— 25 523,— .,
weniger vorzusehen gewesen und zwar- bei Nr. l
für die gewöhnliche Unterhaltung der Piovinzial-
straßen 26 750 Mk, weniger. Um diesen Netrag
etwa sind die Zinsen und Tilgungstosten der
Kleinpflasteranleihe ^ geringer geworden. Hiermit
erreicht die Tilgung dieser Anleihe ihren Abschluß,
Bei Nr, 3 sind für Renten an diejenigen Städte
und Gememden, welche Provinzialstraßenstrecken
in eigene Verwaltung und Unterhaltung über¬
nommen haben, 22? Mk, mehr nötig, und an
Beiträgen für die Krankenversicherung der Hilfs-
schreiber, Straßenwärter und Arbeiter 1000 Mk,
mehr, also im ganzen bei Titel lV 26 750 —
122? -- 25 523 Mk, weniger.

Bei Titel V mußte die Ausgabe für Unfall-
renten und sonstige Kosten der Unfallversicherung
um ............ 1700.- .,
höher angenommen werden, während die Ausgabe
zur Bestreitung der Kosten des Zahlungsgeschafts
(Titel VI) um...........- 550,— „
und für Prämien der Haftpflichtversicherung,
Piozehkosten, Kosten von Gesteinsuntersuchungen lc.
und für sonstige unvorhergesehene Fälle um , , — 2 293.35 ..
weniger vorgesehen ist.

Da bei L „außerordentliche Ausgaben" eine
Aenderung gegen das Vorjahr überhaupt nicht
vorgenommen ist, so schließt der Haushaltsplan^------------------------
mit einer Minderausgabe von......34000,— Ml
ab. Die eigenen Mehreinnahmen bei dem Haus¬
haltsplan beziffern sich auf.......524 00.— „
fo daß also der Provinzialzuschuß um , , , 86400— Mk,
vermindert werden konnte.

Der Voranschlag ^ für den Neubau vou Pruvinzialstraßen
und der Voranschlag ^ über die Verwendung der Mittel für die
Unterstützung des Gemeinde- und Kreiswegebaues sind gegen das
Vorjahr unverändert geblieben.

Im Voranschlag L über die Verwenduug der Eisenbahnmittel
ist' es möglich geworden, den Zuschuß aus dem Haushaltsplan der
Straßenverwaltung, wie schon oben angegeben, um 11858.65 Mk,
zu ermäßigen, da aus dem Bestände des Jahres 1916 der Betrag
von 6858,65 Mk. mehr eingestellt und der Anteil an den Erträg¬
nissen der Kleinbahn Vierzig—Büschfeld um 5000 Mk, höher an¬
genommen werden konnte, andererseits aber die Mittel zur Zahlung________________

Zu übertragen 87 550.- Mk.

6»
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Uebertrag 87 550.- Ml.
von Zinsen an die Landesbank für Kleinbahndarlehen nicht erhöht
zu werden brauchten.

Die Ausgaben bei dem VoranschlägeI) über die Einnahmen
und Ausgabe»,beim Betriebe der dem Provinzialverbande gehörigen
Steinbrüche sind um 45 940 Mk, gestiegen, nachdemdie vom Pro-
uinziallllndtage für die Erwerbung von Steinbrüchen genehmigte
Anleihe ll von l 500 000 Mk, inzwischenganz aufgenommen ist
und für ihre Verzinsung und Tilgung 45 7! 6,60 Mt, mehr not¬
wendig geworden sind, Bei Titel II des Voranschlags mußten für
Steuern, Abgaben für Steinbruchgrundstückc, für etwaige Ergänzung
der Betriebseinrichtnngen?c, und an unvorhergesehenenAusgaben
223,40 Mk, mehr vorgesehen weiden, so daß die Mehrausgabe von
45 940 Mk, sich ergibt, welche durch Mehreinnahmen bei den Be^
trieben in gleicher Höhe gedeckt wird,

30, Vei Titel IV Nr, 5 mußte für Meliorationen zur Aufbesserung
der landwirtschaftlichen Verhältnisse in den Gebirgsgegenden
und den wirtschaftlich zurückgebliebenen Teilen der Provinz
der Hrovinzialzuschußum .............. 6 725,- „
herabgesetzt werden.

Es wird hier auf die Bemerkungzu Titel II Nr, 20 (S, 38)
Bezug genommen,

31, Bei Titel V Nr, 4 zur Verzinsung und Tilgung der aus der
3, Anleihe zu Austaltszwecken zu deckenden Kosten im Betrage
von 7 000 000 Mk, konnten ............. «250, ,,
weniger eingestellt werden.

Aus dieser Anleihe sind die Baukosten für die Provinzial-
FürsoigeerziehungsanstllltFichtenhaingedeckt worden. Nach dem Vor¬
anschläge für diese Anstalt können erhöhte Beträge an den Haupt-
Haushaltsplan abgeführt werden, so daß es möglich war, den Zuschuß
aus den Mitteln des letzteren um 6250 Mk, zu kürzen,

32. Bei Titel V Nr, 5 zur Verzinsung und Tilgung der aus der 4, An¬
leihe zu Austaltszwecken zu deckendenKosten von 13 000 000 Mk,
tonnten .................... 24980.45 „
weniger ausgeworfenwerden.

Die Baukosten der Pruuinzial-Fürsorgeerziehungsanstaltenin
Rheindahlen und Solingen sind aus der in Rede stehenden Anleihe
gedeckt worden. Die für diese beiden Anstalten aufgestelltenVor¬
anschläge sehen für 1918 erhöhte Ueberschüssc iusbesoudcreaus der
Land- und Viehwirtschaftund dem Arbeitöbetnebezur Abführung an
den Haupt-Haushaltsplan vor und da beide Anstalten an der Ver¬
zinsung und Tilgung der Anleihe beteiligt sind, so konnte der aus
dem Haupt-Haushaltsplan zu entnehmendeBetrag um die Mehr¬
überschüsse, d, i, um 24 980,45 Mk, ermäßigt werden,

33. Bei Titel V Nr, 6 tonnten............. 380,58 ..
weniger znr Verzinsung und Tilgung der für den Neubau des
Landeshauses und den Umbau des Ständehauses genehmigten
Anleihe eingestelltwerden.

Ein Teil der Baukostenist noch vorschußweise verrechnet. Der
bestehende Vorschuh ist um einen Betrag, der im Jahre 1916 bei
dem Titel erspart werden konnte, uerringert wurden. Die Zinsen
haben sich entsprechend ermäßigt, ' ________________

Zu übertragen 125 886,03 Mk,
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Uebertrag 125 886,08 Mk
34. Bei Titel, VI Nr, 6 an Zinsen für die zur Bestreitung der lau¬

fenden Ausgaben von der Landesbank entnommenen Vor¬
schüsse sowie zu außergewöhnlichen Ausgaben bezw, zur Ab-
rundung sind.................. 17109,— ,,
weniger eingestellt.

Nach dem dreijährigen Durchschnitt der Ausgaben bei diesen»
Titcl ist die Herabsetzung in der geschehenenWeise begründet, ________-___,______
Die Minderaus gaben ergeben zusammen einen Betrag von , , 142995,03 Mk,
Die GesllMtmchrausgllben sind vorstebcnd (Seite 42) mit , , 2 679 3 95,03 „

aufgerechnet wurden, es ergibt sich demnach ein GesllMtmehrbetrag um, , , 2 536 400,— Mt,
für welchen Deckung zu beschaffen ist.

Der Haupt-Haushaltsplan schlagt (Seite 68) uor, bei folgenden Ein-
nahme.Positionen diese Deckung eintreten zu lassen:

1. Bei Pos, II Nr, 3 die Pruvinzialabgabe zur Deckung der
Kosten der erweiterten Armenpflege nm....... 105000,— Mk,

2. Bei Pos. II Nr. 4 die Provinzialabgabe zur Ergänzung der
allgemeinen Dotationsrente bezw. für allgemeine Zwecke der
Provinzialuerwllltung um............2391400,- ,,

3. Bei Titel II Nr, 4 die Provinzialabgabe zur Ansammlung
eines Fonds zur Verminderung des Anleihebedarfs für regel¬
mäßig wiederkehrende Hochbauten um ........ 96400,— „

4. Bei Titel V Nr. 1 die Einnahme an Zinsen aus vorüber¬
gehend angelegten Beständen aus Ientralmitteln um , , . 30000,— „
im ganzen also um.............2622800,— Ml
zu erhöhen, dahingegen

5. bei Titel U Nr. 1a die Pruvinzialabgabe für Bertehrsanlagen nm 86 400, — „
entsprechend dem geringeren Bedürfnis an Prouinzialzuschuß zu,_______________—
ermäßigen, so daß also der oben erwähnte Gesamtniehrbedarf von 2 536 400, — Mt,
Deckung findet,

II.

Nach dem Abschnitt l! des Borberichts zu dem Haupt-Haushaltsplan für das Rechnungs¬
jahr vom 1, April 1917 bis dahin 1918 Seiten 31 ff, der Verhandlungen des 57, Rheinischen
Provinziallandtags — waren am Ende des Rechnungsjahres 1915 vorhanden:

beim Betriebsfonds ein Bestand von........ 700000,- M,
beim Ausgleichsfonds ein Bestand von........1807 486,94 Mt,
beim Baufonds ein Bestand von........... 170099,87 Mk,
Der Betriebsfonds ist nach dem Beschlusse des Provinziallandtags in der Höhe von

700 000 Mt, erhalten und in dieser Höhe in das jetzt laufende Rechnungsjahr übertragen worden.
Der Ausgleichsfonds ist durch Beschluß des 47, Rhcini chen Provinziallandtags vom

16, März 1907 mit einein Betrag von 471 866,89 Mk, eingerichtet worden mit der Absicht, eine
Rücklage zu schaffen, um in Zeiten eines erheblichen Rückgangs des umlagefähigeu Staatssteuersulls
eine starke Erhöhung des Pruzentsatzes für die Pruvinzialsteiier verhüten zu können. Auch füllte
der Fonds erforderlichenfalls Verwendung zur Decknng derjenigen Ausgabe» finden, welche dem
Prouinzialverbande aus der für den Rhein —Weserkanal und später die Lippewasserstmße über¬
nommenen Garantie für die Tilgung und Berzinfung der Bau- und Betriebsfonds erwachsen
werden. Für keinen der beiden Zwecke ist der Ausgleichsfonds bisher in Anfprnch genummeu
worden, Ausgaben für die Wasserstraßen sind dem Pruvinzialvcrbcmde überhaupt noch nicht
erwachsen. Nach einer eingezogenen Auskunft des Herrn Ministers der öffentliche» Arbeiten
konnten die rückständigen Arbeiten am Ems—Weserkanal infolge des Krieges nicht in dem
erwünschten Maße gefördert werden, so daß als Zeitpunkt der Betriebseröffnung voraussichtlich der
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1, April 1918 festgestelltwerden wird. In diesem Falle würden die eisten Zuschüsse frühestens
im Mai 1919 zu zahlen sein. Es wird demnach auch erst im Haushaltsplan für das Rechnungs¬
jahr 1919 für die Zahlung der Zuschüsse Vorsorge zu treffen sein.

Der Ausgleichsfondsging, wie oben angegeben, in das Rechnungsjahr 1916 mit einem
Bestände von .................... 1 807 486,94 Mk,
über. Es flössen ihm in diesem Rechnungsjahrezu:

Der im Rechnungsjahr 1915 verbliebene ausgabefreie Bestand von 2 374185,78 „
un Zinsen des rentbar angelegten Bestandes .......... 95 45 8,58 „
so daß der Ausgleichsfondsmit einem Bestand von ........ 4 277 131,30 Mk,
für das Rechnungsjahr 1916 abfchloß.

DiesemBestände werden in dem jetzt laufendenRechnungsjahre 1917
noch hinzuwachsen:

eine Ueberweisung aus dem Bestände des Rechnungsjahres1916 von 845 412,04 „
und die Zinsen der rentbar angelegten Bestände des Fonds mit etwa , , 147 456,66 „

Der Ausgleichsfondsdürfte sonach in das Rechnungsjahr 1918 mit— ________________
einem Bestände von .................. 5 270 000.— M i.
übergehen, , '

Durch Beschluß des 47, RheinischenProvinziallandtags vom 16 März 190? ist ein
Baufonds zur Verminderung des Anleihebedarfs für regelmäßig wiederkehrendeHochbauten
geschaffen wurden. Dieser Fonds zieht seine Einnahmen aus der für genannten Zweck erhobenen
Provinzlalsteuer von V2 v, H, des Staatssteuersolls und eingehenden Depotzinsen vorhandener
Bestände, Nach Abschnitt II des Vorberichts zum Haushaltsplan für 1917 schloß dieser Baufonds
im Rechnungsjahre 1915 mit einem Bestand von ......... 170099,87 Ml
ab, nachdem bis dahin 4526 877,81 Mk. zur Deckung von Baukostender
Provinzial-Heil- und PflegeanstaltBedburg-Hau, der Provinzial-Taubstummen-
anstalt Eustirchen und mehrerer Erweiteruugs- und Umbauten an Provinzial-
anstalten dem Baufonds entnommen waren.

Im Jahre 1916 sind dem Fonds zugeführt worden:
Die Provinzialsteuer zur Verminderung des Anleihebedarfs für

1916 mit .................... 541447,28 „
an Zinsen der rentbar angelegten Bestände ........... 21 559,91 „
und es schloß der Baufonds im Rechnungsjahre1916 mit einem Bestand von 733107,06 Ml^
ab.

In dem jetzt laufenden Rechnungsjahre 1917 werden dem Fonds
weiterhin zustießen:

die Provinzialsteuer des Rechnungsjahres 191? zur Verminderung
des Anleihebedarfsmit ................. 572729,17 „
und die Zinsen der rentbaren Mittel mit etwa ......... 29 163,7? „
so daß der Baufonds mit einem Bestände von ......... 1 335 000,— Mt^
in das Rechnungsjahr 1918 voraussichtlichübergehenwird

m.
H.. In dem mit diesem Vorberichte dem Provinziallandtage vorgelegten Haupt-Haus¬

haltsplan für das Rechnungsjahr 1918 ist in den Titeln II Nr. 1 bis 4 zur Bestreitung der
Bedürfnisseder Provinzialverwaltungeine Einnahme aus den Provinzialsteuer!!von 16 680 000 Ml
vorgesehenstatt 14 270 000 Mk. im jetzt laufenden Rechnungsjahre 1917. Zur Aufbringung
dieses Betrages ist bei dem Umlagesatz von 12V« v. H., der im laufenden Jahre zur Anwendung
kommt, ein umlagefähiges Staatssteuersoll von 133 440 000 Mk. erforderlich. Für das laufende
Jahr betrug es 114 554 761,13 Mt,^

Die von den Land- und Stadtkreisen eingereichtenUebersichtenüber den Stand des
Staatssteuersolls, welches nach dem Kreis- und Provinzialabgabengesetzvom 23, April 1906 der
Verteilung der Provinzialabgabe zugrundezu legen ist, geben das Staatssteuersoll nach dem Stande
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vom 1, Oktober 1917 — aus 4 Kreisen fehlt zurzeit der Drucklegungdes Berichts die Angabe
noch und ist in der Höhe des Vorjahres in die Rechnungeingestellt worden —
auf annähernd .................... 140000000 Mk,
an. Das für die Verteilung der Provinzialsteuern maßgebendeStaatssteuer¬
soll nach dem Stande vom 1. Januar weicht nach den seither gemachten
Erfahrungen nicht unerheblichvon dem für den vorhergehenden1, Oktober
vorläufig ermittelten Soll ab. Im Jahre 1917 war das Soll nach dem
Stande vom 1, Januar 191? hinter dem am 1, Oktober 1916 festgestellten
um nicht weniger als 7 135 239 Mt. zurückgeblieben und muß angenommen
weiden, daß auch iu diesem Jahre ein Rückgangdes Stcuersolls in ähnlicher
Hohe eintreten wird. Geht man davon aus, daß der Rückgangnur . , , 6 560 000 ,,
also nicht unwesentlichweniger als in dem jetzt laufenden Rechnungsjahr"
beträgt, so bliebe der Betrag von .............. 133440000 M,
welcher bei einer Umlage von 12V2 v, H,, wie ausgeführt, zur Deckung des Steuerbedarfs aus¬
reichen wird. Es darf angenommenweiden, daß dieser Betrag am 1, Januar 1918 erreicht wird.

Es wird daher beantragt, den Steuerbedarf der laufendenVerwaltung für das Rechnungs«
jähr 1918 auf einen Betrag festzusetzen, welcher gleich ist I2V2 v, H, der nach § 25 des Kreis-
und Provinzialabgabcngesetzesvom 23, April 1906 sich ergebenden Steuersumme, Sollte die
Verteilung der Provinzialabgabc nach dem Maßstabe von 12V« v, H, in Wirklichkeit dennoch eine
höhere Einnahme als den veranschlagten Steuerbcdarf ergeben,so bleibt diese höhere Einnahme zur
Verfügung des Provinziallundtags, Bleibt jedoch die Einnahme aus der Provinzialabgabc hinter
dem veranschlagtenSteuerbcdarf zurück, so würde der Provinziallandtag über die Deckung des
dadurch event, entstehenden Fehlbetrags Beschlußzu fassen haben.

Es würden also demnach 12 V2 v. H. des maßgebendenStaatssteuersolls zu erheben sein,
so daß mit dem vom Provinziallandtage beschlossenen V2 v. H. für Verminderung des Anleihe»
bedarfs für regelmäßig wiederkehrende Hochbautenim ganzen 13 v. H., wie im Jahre 1917 und
1 v. H, weniger wie in den vorhergehenden Jahren zur Erhebung gelangen.

L, In der Sitznng vom 16. März 1909 hat der Provinziallandtag beschlossen:
1. in den Haupt-Haushaltsplan für 1909 und in den folgenden Jahren behufs Ansamm¬

lung eines Fonds zur Verminderung des Anleihebedarfsfür regelmäßig wiederkehrende
Hochbautenden Betrag von V2 v. H. Provinzialabgabc einzustellen und

2. den vorhandenen Baufonds sowie die zur Verminderung des Anleihebedarfs in den
Haupt-Haushaltsplan eingesetzten Beträge zur teilweisenDeckungder Baukosten der
Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Bedbnrg-Hau zu verwenden.

Ueber den Stand des aus den Beträgen von V2 v. H. Provinzialabgabc gebildetenBau¬
fonds ist im AbschnittII dieses Berichts eine nähere Darlegung gegeben. Dem Beschlusse gemäß
ist auch in den vorliegendenHaupt-Haushaltsplan für 1918 unter Titel II Nr, 5 der Einnahme
und durchlaufendbei Titel II Nr. 8 der Ausgabe als V2 v. H. Provinzialabgabe ein Betrag von
667 200 Mk. eingestellt. Sollte sich infolge Verändernng des angenommenenStaatssteuersolls
dieser Betrag erhöhen oder vermindern, so würde auch ein entsprechendhöherer oder geringerer
Betrag zur Verminderung des Anleihebedarfsan den Baufonds abgeführt werden können.

Der Provinzialausschußbeehrt sich, demgemäßfolgende Anträge zu stellen:
„Der Provinziallandtag wolle
1. den Haupt-Haushaltsplan nebst den zu ihm gehörigenHaushaltsplänen der einzelnen

Verwaltungszweigeund Anstalten für das Rechnungsjahr 1918 feststellen;
2. den Steuerbedarf für die laufende Verwaltung für das Rechnungsjahr 1918 — außer

dem gemäß Beschlusses des 49. Rheinischen Provinziallandtags vom 16. März 1909
zu erhebendenV« °/o für die Verminderung des Anleihebedarfs für regelmäßigwieder¬
kehrende Hochbauten— festsetzenauf einen Betrag, welcher gleich ist I2V2 "/« der nach
8 25 des Kreis- und Provinzialabgabengesetzesvom 23. April 1906 sich ergebenden
Steuersumme;

3. beschließen, daß nach dem festgesetzten Haupt-Haushaltsplan und nach den zu ihm
gehörenden Haushaltsplänen der einzelnen Verwaltungszweigeund Anstalten auch nach
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dem 1, Januar 1919 bezw. nach dem 1, April 1919 die Verwaltung solange weiter
geführt und die zu 2 genehmigte Provinzialsteucr nach dem angegebenen Maßstabe
solange weiter erhoben werde, bis der Prumnziallandtag neue Haushaltspläne genehmigt
haben wi,d; .

4. genehmigen, daß der sich bei den Kosten der Fürsorgeerzlehung im Rechnungsjahre 191?
etwa ergebende, der Provinz zur Last fallende Mehrbetrag aus den event, eingehenden
Mehreinnahmen der Provinzialstcuer bestlitten werde, falls sich dafür aus der laufenden
Verwaltung des Rechnungsjahres 1917 keine Deckung finden sollte;

5, endlich genehmigen, daß aus den zur Verfügung des Pruvinziallandtags stehenden
Betragen, soweit dieser nicht anders darüber verfügt hat, zunächst der Betriebsfonds
auf der Hohe von 700 000 Mk. erhalten und der Nest und der aus dem Rechnungs¬
jahre 1917 verbleibende ausgllbefrcie Bestand an den Ausgleichsfonds abgeführt
werden,"

Düsseldorf, den 8. Januar 1918.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Nachweisung
der

eigenen Einnahmen der einzelnen Verwaltungszweigeund Anstalten
der Provinzialverwaltung

in den Rechnungsjahren 191? und 1918.



50 Anlagen zu den Sitzungsprototollen. Nr. 3.

Nr. Bezeichnungder Haushaltspläne.

Haushaltsplan des Provinziallandtags, des Provinzmlaus-
schussesund der Zentralverwaltungsbehörde.....

Haushaltsplan ,
^) zur Zahlung von Ruhegehälternpp. an Promnzml-

beamtc und von Witwen- und Waisengeldcrnsow:c
Unterstützungenan deren Hinterbliebene,

d) zur Zahlung von Invalidengeldcrn (Unterstützungen)
und von Witwen- und Waiscngeldern.an nicht ruhe°
gehaltsberechtigtcAngestellteund Arbeiter und deren
Hinterbliebene,

«) Dr. Klein-Stiftung ...........

Haushaltsplan über die Besoldungenund anderenpersönlichen
Ausgabenfür die bei der LandesversicherungsanstaltRhein
provinz beschäftigten Provinzialbeamten ......

Oetr«g der
eigenen Ein-

nahmen in
dem Pech-
nungüiahre

1918

Diese
hüben betragen

in dem
Pechnungs-

jähre
1917

419 650

727 978

1 38? 000

^>

420 000

707 414 35

1 411 000-

Zu übertragen I 2 534 628 H 2 538 414 35

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen.Nr. 3. 51

Mithin jetzt

mehr
H

weniger
Bemerkungen.

20 563 90

350

24000

20 563 90 24 350

Die Einnahmen sind gestiegen beim Verwaltungskostenbeitrag aus den Pferde» und
Rindviehuersicherungsfondsum 67,55 Mt. und der Beitrag aus dem Haushalts»
plan über die Kosten der Leitung usw. der baulichenUnterhaltungsarbeiten in
den Anstalten um IM Ml., im ganzen um 187,55 Ml. Dahingegen mußte
der Verwaltungstustenbeitrag, welchen die Polizeistrafgelderfonds zu leisten
haben, um 587 Mt. vermindert und bei den unvorhergesehenen Einnahmen
0,55 Mt. abgesetztweiden. Von der Mindereinnahme von 537,55 Mt. obige
187,55 Mt. abgezogen, ergibt nebenstehendeMindereinnahme von 350 Ml.

Es kommen mehr ein an Zinsen aus den rentbar angelegten Beträgen 15 400 Ml,,
aus Zuschüssender einzelnen Nerwaltungszweige und Anstalten — die Pro-
vinzial-Lebensuersicherungsanstalt ist hinzugetreten — 5077,85 Ml, und an
sonstigen Einnahmen 36,55 Mt. Die !»>-. Klein-Stiftung hat 50 Mt. Mehr¬
einnahmen aus Zinsen,

Die Ausgaben süi die Besoldungen und anderen persönlichen Ausgaben werden
aus Mitteln der Landesversicherungsanstalt bestritten und belasten den Pro-
vinzialverband in leiner Weise,

Die Ausgaben sind bei den Besoldungen der planmäßig angestellten
Beamten um................29386,67 Ml.
gestiegen. Die Steigerung ist hervorgerufen durch die fällig
werdenden besoldungsplanmäßigen Gehaltsuerbesserungen in
Höhe von 25 270 Mt. und durch die Einstellung der Vollgehälter
für Stellen, welchefür 1917 nur mit Teilgehältern vorge¬
sehen waren, und die Einstellung der Dicnsteintommen der
nach den Anstellungsgrundsatzen im Jahre 1918 zu beför¬
dernden Beamten,

Bei den sonstigen Ausgaben ist zur Abrundung ein
Mehrbetrag von............... 63,33 „
eingesetzt,die Mehrausgabe beträgt ........29 450,— Ml,

Unter anderen persönlichen Ausgabe» tonnten für
Hilfsarbeiter im Bureaudienste weniger . .

„ „ Registraturdienste weniger .
an Dienstuotostenzulagen für die im auswär¬
tigen Dienst beschäftigtenBeamten weniger .
und an Zuschuß an den Haushaltsplan für
Ruhegehälter ufw, weniger......

zusammen weniger
ausgeworfen «irden, wahrend für wissenschaft¬
liche Hilfsarbeiter 2850 Ml. und zu Unter¬
stützungenan Beamte usw. 1900 Ml. mehr ein»
gestellt sind, zusammen ........

20NN0 Mt.
5 000 „

8t 200 „

2 000 „
58 200 Mt.

4 750 „
daher Minderausgabe ..... 53 450, — „

so daß bei dem Haushaltsplan eine Minderausgabe von , 24 000,— Mt.
bleibt.

7*



52 Anlagen zu den Sitzungsprototollen. Nr. 3. Anlagen zu den Sitzungsprotokollen, Nr, 3, 53

N. Bezeichnung der Aausyattspläne.

Betrag der
eigenen Gin-

nahmen in
dem Pech-
nungsjahre

«18

Uebertrag

Haushaltsplan über die Verwaltungskostendes Genossen-
schaftsvorstandesder RheinischenlandwirtschaftlichenBe°
rufsgenossenschllft.............

Haushaltsplan über die Verwaltungskostender Provinzial-
Feuerversichtiungsanstaltder Rheinprovinz .....

Zu übertragen

2 534 628

264 800

25

1112 000

3 911428

Diese
habe» betrage»

in dem
Kechnung«-

lah«
191?

Mithin jetzt

^

mehr

2 538 414

262 200

35

1075000

25 3 875 614

20 563

2 600

37 000

9!»

35 60 163 90

weniger

24 350

Bemerkungen.

24 350

Durch die Ausgabe in Höhevon 264 800 Ml. wild der Provinzialverbandal«
solcher in keinerWeisebelastet,da die Verwaltungslostenaus der von der
LandwirtschaftlichenNeiufsgenofsenschaft zur Bestreitungihrer Ausgaben er¬
hobenenUmlage gedeckt werden. — Die Ausgabe ist bei dem Abschnitt
„Besoldungen"um 3375 Ml. gestiegen und zwar um 3225 Ml. für besol
dungsplanmiißigeGehaltsverbefferungenund um 150 Ml. infolge einer im
Rechnungsjahre1917 erfolgten Verwandlung einer Assistenten»in eine
Selietärstelle.

Der vorjährigeEtatsansatzfür andere persönlicheAusgaben(Titel II)
ist unverändertbeibehaltenworden und bei Titel III, sächlicheund sonstige
Ausgaben,ist der Ansatz für Kranken»und Invalidenversicherungum 50 M.
erhöht und für sonstigenVerwaltungsaufwand«. um 825 Ml. ermäßigt worden,

Die Verwaltungslostender Provinzial-Feueruelsicheiungsanstaltwerden von der
Anstalt aus ihren Mitteln bestriitenund belastenden Provinzialverbandals
solchennicht.

Die Kostensind gestiegen bei Titel I Besoldungen um 18 804,17 Ml,
und zwar infolge befoldungsplanmäßigerGehaltsverbesse»
rungen(12 404,17Ml.) und Mehreinlommen für die Stellen,
welchenach Maßgabe der Anstellungsgrunbsätzein den Jahren
1917 und 1918 in die Haushaltspläne einzustellen waren.
Außerdemerschienes den dienstlichenVerhältnissenentspre»
chend,die Stellen von 2 Generalinspeltorenin Stellen von
Landesversicherungsiätenmit den dem Alter der Stellen»
InhaberentsprechendenGehälternumzuwandeln.

Bei den anderen persönlichen Ausgabenhat sich der
Zuschußan den Haushaltsplan zur Zahlung von Ruhe¬
gehälternum ........... «123,75Ml.
erhöht, für die Anfertigungvon Heberollen,
Katastern:c. um .......... 2500,— „

zusammen um^523,75 Ml.
während für Hilfsarbeiter im Bureau» und
Kanzleidienst........... 3000— ,.
weniger angefordertwerden tonnten, mithin Mehrausgabe 523,75 ,,
Bei den fächlichen Ausgaben (Titel III) find mehr vorgesehen ! 5 000,— „
und zwar für die Unterhaltungder Anstalts-
gebäude mehr ........... 3N00 Ml.
für Bureaubedürfnisse,Schreibmaterialien, For¬
mulare :c. mehr ......... 10 000 „
für Heizung, Beleuchtung, Reinigungder Bu¬
reaus mehr , . . . ....... 2 NUN„

Bei Titel IV ist der Beitrag zu den Kosten des Ver»
Landesöffentlicher Feuernersicherungsanstaltenum . . . 3 000,— „
erhöht, bei Titel VI der Kredit für die Gewährung von Unter¬
stützungvon Beamten:c, um 20N0 Ml, und für unnorher»
gefeheneAusgabenum 572,0« Ml., zusammen um , . . __ 2 572,08 „
erhöht. Die Gesamtmehrausgabebeträgt ...... 39 900,— Ml.
Dagegentonnten an den Kosten der Nezirlsnertretungenin
Essen, Saarbrückenund Düsseldorfgespartwerden . . , __ 2 900,— „

bleiben obige 37 000,— M«.



54 Anlagen zu den Sitzungsprotokollen, Nr 3,

Nr.

6a

Bezeichnung der Aausyaltspläne.

Uebertrag

Haushaltsplan über die Verwaltunaskosten der Landesbank
der Rheinproviuz.......... .- - -

Betrag der
eigenen Gin-
nahmen in
dem Vtch-

nunasiahre
1918

3 911428

653 800

6d Haushaltsplan über die Verwaltungskosten der Provinzial-
Lebensveisicherungsllnstlllt der Rheinprovinz.....

2l>

Diese
haben betragen

in dem
Aechnungs-

jähre'
1917
^

3 875 614 35

621 500

227 500

Zu übertragen I 4792?28>25> 4 497114 35

Anlagen zu den Sitzungsprotukollen, Nr, 3, 55

Mithin jetzt

mehr weniger
^.

DemerKungen.

60 163

32 300

90 24 350

227 500

319 963 ',«»! 24 350!

Die Verwaltungskosten werden von der Landesbank aus ihren eigenen Mitteln
bestritten und belasten den Provinzialverband als solchennicht.

Der Haushaltsplan zeigt bei den Besoldungen ein«
Minderausgabe von .............— 5 858,38 Ml.
Die Ausgaben sind zwar infolge besoldungsplanmäßiger
Gehaltsueibesserungen (7175 MI) und durch die Einstellung
der Diensteinkommenfür Stellen, welchenach den Anstellungs-
grundfätzen schon im Haushaltsplan für 1917 mit Teil¬
beträgen vorgesehenwaren bezw. im vorliegenden Haushalts¬
plan vorzusehen waren, sowie durch die vorgeschlagen«Um¬
wandlung von 9 Oberbuchhalterstellen in 2 Vorstehelstellen
in der Buchhalter« gestiegen, auf der anderen Seite ist aber
das Diensteinkommen des stellvertretenden Direktors der
Provinzial-Lebensversicherungsnnstaltgestrichen,weil für diese
Anstalt ein besondererHaushaltsplan neu aufgestellt und in
diesendas Diensteinkommenaufgenommen ist, und das Dienst¬
einkommenvon 2 gestorbenen und 1 ausgeschiedenenVuch-
haltereibeamten fortgefallen. Bei Titel II „andere persön¬
liche Ausgaben" ist eine Minderausgabe von.....— 254,11 „
durch Verringerung des Zuschussesan den Pensions-Haushalts-
plan (um 565,3! Mt.), Erhöhung des Fehlgeldes für Kassen-
beamte (um 100 Mi,) und das Witwengeld für die Witwe
eines verstorbenen Nachtwächters (211,20 Ml,) entstanden.
Die sonstige Ausgabe ist wegen der Abrundung um . . , — 87,56 „
verringert. Die Minderausgaben beziffern sich somit auf . 6 200,— Mk.
Es sind hingegen bei den sächlichenAusgaben (Titel III)
mehr erforderlich geworden: für Unterhaltung der Gebäude
und des Inventars 2000 Ml,, für Heizung, Beleuchtung,
Reinigung 4000 Mk., für Schreibmaterialien, Drucksachen,
Porto, Bureaubedürfnisse 2b 000 Ml., für Versicherungendes
Personals 4500 Mk. und für die Unterhaltung des Geschäfts-
llllftwagens 30N0 Mk., zusammen . . , .'..... 38500,— „
so daß obige Mehrausgabe von ..........32 300,— Ml.
bleibt.

Der Haushaltsplan ist zum erstenmal aufgestellt. Die in ihm veranschlagten Ver«
waltungskosten werden aus den eigenen Mitteln der Provinzial-Lebensuersiche»
runqsanstalt gedeckt und belasten den Provinzialverband in keiner Weise.

Unter Titel I sind an „Besoldungen" vorgesehen . . 30 850,— Ml.
und zwar für den Direktor der Landesbank, welcher die Ver¬
waltung der Anstalt führt, 30U0Mk., für den stellvertretenden
Direktor 8850 Mk, (in dem Vefoloungsplan der Landesbank
für 1917 waren vorgesehen7400 ->- 1300 M., welchehierher
übernommen sind, es tritt die am 3. Oktober 1918 fällige
Gehaltserhöhung mit 150 Mt. hinzu), für einen Mathematiker
6300 Ml., für einen Sekretär 8300 ^ 800 Mk.. für 2 Assi¬
stenten 4200 1600 Mk. und für einen Registratur 1500 '
800 M!.

Unter Titel II stehen an anderen persönlichenAusgaben 109 242,50 „
nämlich: Zuschußzur Ruhegehaltskasseder Provinzialbeamten
5242,50 M!., an Vergütungen für Hilfsarbeiter 50 000 Mk.,
an Vergütungen für Neisebeamte 50 000 Mk., an Beiträgen
zur Versicherungdes Personals 4000 Mk.______________

Zu übertragen 189 592,50 Mk.



56 Anlagen zu den Sitzungsprotokollen, Nr, 3,

Nr. Bezeichnung der Haushaltspläne.

Uebertrag

Haushaltsplan der Provinzial-Taubstummenanstalten,Zu¬
sammenstellung, .............

Haushaltsplan der Provinz«!«Blindenanstalt zu Düren
(Elisabeth-Stiftung) , , .' .........

Haushaltsplan der Provinzial-Blindenanstalt zu Neuwied
(AugusteViktoria-Haus) ...........

Haushaltsplan über den Unterstützungsfondsfür Blinde ,

Haushaltsplan für das Hebammenwescneinschließlichder
Provinzml-Hebllmmenlehranstaltenzu Coln und Elberfeld

Haushaltsplan über die Kosten der FürsorgeerziehungMin¬
derjährigerin Gemäßheit des Gesetzes vom 2, Juli 1900

Betrag der
eigenen Ein-
nahmen in
dem Pech-
mingüjalire

1918

Anlage H, Voranschlagfür die Provinzial-Erziehungsanstalt
Fichtenhainnebst Beilagen », und d .......

Zu übertragen

4 792 728 25

332 838

75180

29 510

16 450

246 255

05.

Diese
haben betragen

in dem
Kechnungs

jähre
1917

3181700

54 700

8 729 36130

4 497114 35

338 007 05

75180

29 510

15 460

179 305

2 788 500

50

46 950

7 970 026 90

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen, Nr, 3, 57

Mithin jetzt

mehr weniger
Bemerkungen.

319 963

989

66 950

393 200

7 750

788 853

W

5.0

.,»»

24 350

5169

29 519

Uebertrag
Für sächliche Ausgabensind unter Titel III gefordert

Für Tagegelderund Reiselosten der Beamtender Direktion
6000 Ml. und der Reisebeamten 50 000 Ml., für Nureau-
losten 12 000 Ml„ für Werbezwecke8000 Mt„ für Porto,
Telegraphen- und Fernsprechgebühren8000 Ml., für Inventar»
beschaffung2000 Ml., für Gerichtslosten 500 Ml., für Un-
lostenbeiKapitalbelegungen 200 Ml. und an unvorhergesehenen
Ausgaben1207.50Ml.

Summe

138 592,50 Ml.
87 907,50 „

227 500,- Ml.

Aus Wegegeldernwerden in der Anstalt Euslirchen voraussichtlich5600 Ml, weniger
eingehen, an sonstigenEinnahmen sind 381 Ml, mehr vorgesehen und an Zinsen
des Unterstützungsfonds für entlassene Taubstumme50 Ml. mehr.

Aus den Zinsendes Kapitalvermögenswerden 989,60 Ml. mehr eingehen.

An der Provinzial-Hebammenlehranstaltin Coln ist an Pflegelostenbeitragenvon
Schwangerenund Wöchnerinnen infolge Erhöhungder Pflegelostensätzein den
einzelnenKlasseneine Mehreinnahmevon 40 900 Ml,, dagegen bei den
sonstigenEinnahmen ein Minderbetragvon 950 Ml. vorgesehen,bei dieser
Anstaltalso eine Mehreinnahme von 39 950 Ml. An der Anstalt in Elberfeld
ist aus den Pflegelostenbeitragender Schwangerenund Wöchnerinnenaus
dem gleichenGrund wie vor bei der CölnerAnstalt ein Mehrbetragvon
27 000 Ml. erwartet

Infolge Vermehrungder Zöglingeund Erhöhungder Pstegelostensätzelc, sind die
Ausgabenbei dem Haushaltsplaninsgesamtum 571 200 Ml. gestiegen. Da
der Staat nach 8 15 Abs. 2 des Fürsorgeerziehungsgesetzes V« der Kosten
zu tragen hat, so erhöht sich der Staatszuschußum . . . 380800 Ml.
Die Kostender ersten Einrichtungneu eingelieferterFür-
sorgezüglinge,welche von den Ortsarmenverbändenzu zahlen
find, dürften höher werdenum .......... 8 500 „
Aus der Erstattungvon Kosten aus dem eigenen Vermögen
der Zöglingebezw, Drittnerpstichteterwird auf .... 4400 „
Mehreinnahmengerechnet, zusammen mehr ...... 393 700 Ml,
Es wirb sich dagegen voraussichtlichdie Einnahme aus
zurückgezogenenPrämien, Lohnguthnben Verstorbener :c, um 500 „
vermindern,so daß nebenstehendeMehreinnahmevon . . 393 200 Ml,
bleibt.

An Ausstattungslostenvon Ortsarmenverbändenwerdenvoraus¬
sichtlich .................. 2 150 Ml.
mehr und von Lehrherren und Zöglingen ...... — 200 „
wenigereingehen.Der Ueberschußaus der Land« und Vieh-
wirtschllft ist um ............... 5 500 „
höher und aus dem Arbeitsbetriebum ......,_____ 30 0__«^
höher berechnet,es ergibt dies nebenbezeichneteMehreinnahme von 7 750 M.

x



58 Anlagen zu den Sitzungs.protokollen, Nr. 3. Anlagen zu den Sitzungsprototollen. Nr, 3, 59

Nr. Bezeichnungder Haushaltspläne.

Uebertrag

Anlage L, Voranschlag für die Provinzial«Erziehungsanstalt
Rheindahlen nebst Beilagen li und d......

13

Anlage <ü, Voranschlag für die Provinzial-Erziehungsanstalt
Solingen nebst Beilagen «, und l, .......

Haushaltspläne der Prooinzial-Heil- und Pflegeanstalten,
Zusammenstellung .............

14 Haushaltsplan über die Verwaltung des Landarmenwesens

15

16

Haushaltsplan der Polizeistrafgelderfonds und des Ehren-
breitsteiner allgemeinen Armenfonds (Staatsnebenfonds) ,

Haushaltsplan für die erweiterte Armenpflege auf Grund
des Gesetzes vom 11. Juli 1891........

Zu übertragen

Geling der
eigenen Ein-

nalMen in
dem Pech-

nungsialire
1918

8 729 361

45 300

46100

5 833 700

261000

.'!0

142 057

4 842 000

19 899 518 .'!0

Diese
haben betragen

in dem
Pechnungs-

fahre
1917

Mithin jetzt

7 970026

50 600

37 100

5044 000

66 700

159 755

5 091 000

mehr

90 788 853 -M

9 000

789 700

194 300

memger

29 519

5 300

18 419181 90 1 781 853 40 301 51?

17 698

249 000

Bemerkungen.

An Ausstattungskosten von Ortsarmenverbänden weiden 2950 Ml,
mehr und von Lehrherren und Zöglingen , , , .
weniger eingehen. mehr 2650 Ml,

An Uebeischußaus der Land- und Viehwirtschaft
werben ................6000 Ml.
weniger und aus dem Arbeitsbetriebe...... 2000 „
weniger erwartet, zusammen weniger ......8000 Mk„
während an sonstigen Ginnahmen ........... 50 Ml.
mehr eingesetzt. Die Mindereinnahme beträgt somit 8000 — 2700--- 5300 Ml,

An Ucbcrschuß au« der Land- und Viehwirtschaft sind 1000 Ml. mehr und aus
dem Nrbeitsbetrieb 8000 Ml. mehr berechnet,

Mieten und Pachte sollen eine Mehreinnahme von 1009 Ml. bringen. Die im
verflossenen Jahre durch Neglementsanderung erfolgte Erhöhung der Pflege¬
kostenbeiträgewird voraussichtlicheine Mehreinnahme von 807 500 Ml. herbei¬
führen, an sonstigenEinnahmen wird ein Mehrbetrag von 15 014,68 Ml. und
an Zinsen von Stiftungen 176,32 MI. mehr erwartet. Die Gesamtmehrein-
nahme ist auf 823 700 Ml, berechnet, welcher indessen aus der Land- und
Viehwirtschaft eine auf 34 000 Ml, veranschlagte Mindereinnahme gegenüber¬
steht, es bleibt sonach eine Mehreinnahme von 789 700 Ml,

Es mußte damit gerechnet werden, daß die Einnähn« aus Erstattung von Pflege»
und Prozeßkosten im Rechnungsjahre 1918 gegen das Vorfahr i«m 5700 Ml,
fällt.

Auf Anregung der Königlichen Staatsregierung ist die seither nun dem
Zentralkomitee der Vereine vom Roten Kreuz ausgeübte Fürsorge für die aus
Feinbesland geflüchtet«» oder ausgewiesenen Deutschen »uf den Provinzial-
verband als Kriegswohlfahrtspflcge übernommen worden, nachdemdie Staats¬
regierung die Erstattung von zwei Dritteln der entstehenden Kosten zugesagt
hat Als Einnahme aus diesen Erstattungen ist ein Betrag von 200 000 Ml.
vorgesehen.

Die Mehreinnahme aus dem Haushaltsplan stellt sich sonach auf
(200 000 — 5700) 194 800 Ml,

Der Ertrag aus den Strafgeldern ist während der Dauer des Krieges von Jahr
zu Jahr zurückgegangen, auch für das Jahr 19l8 mußte wieder ein Sinken
dieser Einnahme vorgesehen werden.

Die Anzahl der Pflegetage ist nach den Berechnungen für den Haushaltsplan von
4 470 836 auf 4 233169, also um 237 667 zurückgegangen,da aber der von
den Kreisen und Gemeinoen zu den Kosten der Anstaltsvfiege zu leistende
Beitrag von 1,05 Mk. pro Pstegetag beibehalten worden ist, so" ergibt sich eine
Mindereinnahme aus diesen Beiträgen von rund 249 000 Ml.

8»



60 Anlagen zu den Sitzungsprotolollen. Nr, 3^ Anlagen zu den Sitzungsprotolollen. Nr, 3. 61

Nr. Mezeichnung der Aausyaltspläne.

i?
Uebertmg

Haushaltsplan der Provinzial-Arbeitsanstaltin Brauweiler,

18

19

Haushaltsplan des Landarmenhauseszu Trier

20

21

Haushaltsplan über die Kosten der Leitung und Beaufsich¬
tigung der baulichenNnterhaltungsarbeitenin den Pro
vinzialanstalten sowie iiber den Fonds zur Erneuerung
maschinellerAnlagen in den Provinzialanstalten, , . .

Haushaltsplan über die Unterstützungmilder Stiftungen und
Wohltätigteitsanstllltensowieüber die Kosten der Unter¬
bringung und des Unterhalts von Epileptikern, Idioten
und Blinden, Trinkern und Krüppeln......

Haushaltsplan für die Verwaltung und Unterhaltung der
Provinzilllstiaßen .............

Hetrag der
eigenen Gin-
nahmt« in
dem Uech-

uunaslahre
1918

^

19 899 518
207 000

W>

182 000

2 480

436 485

Anlagen ^,. L, 6 und v zum Haushaltsplan für die
Stiatzenverwaltung ............

Zu übertragen

Dttse
haben betragen

in dem
Utchnungs-

jähre
191?

Mithin jetzt

18 419181
331 000

90

184 400

<>?

130 675

20 858158!97

2 480

384085

mehr

1 781 853 4(1

6? 52 4001

79 735

19 400 882

50940

57 1 885 193

weniger

!30151?
124000

2 400-

Bemerkungen.

4<M27 91?>-

Die Einnahme aus den Wegegeldern für entmündigte Trinler, Arbeitsscheue usw.
hat, da »uf eine niedrigre Besetzung der Abteilung gerechnet weiden muß, um
15 549 Mk, geringer angesetztwerden müssen. Die Einnahme aus der Lanb-
und Niehwirtschaftist um 10 000 Mk. geringer und aus dem Arbeitsbetriebe
wegen der schwächerenBelegung der Anstalt gar um 101 800 Ml. geringer
angenommen worden, es macht dies zusammen eine Mindereinnahme von
127 349 M!.

Aus der Waterialienuerwallung sollen hingegen 2000 Ml. mehr, au«
dem Mühlenbetriebe und der Ballern 1000 Ml. mehr und aus sonstigenEin«
nahmen 349 Ml. mehr, im ganzen somit 3349 Ml. mehr eingehen, so daß
«ine Mindereinnahme von 124000 Ml. bleibt.

Die Einnahme aus Mieten, Pachten und Zinsen wirb sich um 245,8? Ml, steigern
und an Wegekosten der Hlluslinge weiden voraussichtlich2000 Ml. mehr ein¬
gehen, dahingegen ist hier wie bei anderen Anstalten eine Mindereinnahme aus
der Land- und Viehwirtschaft von 2000 Ml„ aus oem Nrbeitsbetrieb von
2300 Ml. und an sonstigen Einnahmen von 345,8? Ml, vorgesehen.

Erhöht sind die Einnahmen aus Mieten, Pachten, Anerlennungsgebühren um 200 Ml.,
aus Abgaben für die Anlage von Straßenbahnen auf den Provinzialstrahen,
Anlage von Gas- und Wasserleitungen usw. um 16 800 Ml,, der Erlös aus
den Obstnutzungen um 40 000 Ml., an Zinsen aus den Rücklagemitteln
(Reservefonds) zu außerordentlichen Bedürfnissen um 13 500 Ml., zufammen
70503 Ml., eine Verminderung dagegen ist eingetreten bei den Vorausleistungen
der Fabriken von 10 000 Ml., beim Niuttoerlüs aus Strahenabraum, Graben-
erde usw von 700 Ml., beim Bruttoerlüs für Ehausseebäumeusw. von 6800 Ml.
und bei sonstigen Einnahmen von 600 Ml., zusammen 18 100 Ml,, es bleibt
eine Mehreinnahme von 52 400 Mll.

E« hat damit gerechnetwerden dürsen, daß sich die Einnahme aus dem Ueberschussc
des Kleinbahnunternehmens Merzig—Nüschfeldum 5000 Ml. erhöht und daß
aus dem Netrieb der Steinbrüche der Provinz die «Hinnahmeum 45 940 Ml.
sich steigert.
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Bezeichnungder Zausyattspläne.
»

Uebertrag

Haushaltsplan für die Verwaltung der landwirtschaftlichen
Angelegenheiten .............

Anlage ^,, Voranschlag für die Wein- und Obstbaufchule
zu Trier...............

Anlage L, Voranschlag für die Wein- und Obstbaufchule
zu Kreuznach ..............

Unteranlage: Voranschlag für die an diese Schule an¬
gegliederte landwirtschaftliche Winterschule , , . .

Anlage <ü. Voranschlag für die Wein- und Obstbaufchule
zu Ahrweiler..............

Haushaltsplan für die Verwaltung der Fonds zur Gewährung
von Viehentfchadigungen
s.) für Pferde :c..............
r>) für Rindvieh.............

24 Haushaltsplan zur Förderung von Kunst und Wissenschaft

Haushaltsplan für die Prouinzialmuf-en in Bonn und Trier
Summe

Betrag der
eigenen Ein-
nahmen in
dem Aen>

nunqsjahre
1918
^ s

20 858 158 97

'.^448 888

17 650

35 460

5 255

16 000

55 522!61
416 086 83

150

20 410

21 873 582 ^!

Diese
haben betragen

in dem
Kechnungs-

jähre
181?

19 400882

448 488

17 050

24 695

5 255

16 000

60152
410 509

150

22160

20 405 343

57

92

84
1H

48

Mithin jetzt

mehr

1885 193 40

400

600

10 765

5 577 68

1902 536 08 434 297 23

weniger

427 91?

Bemerkungen.

4 630

1750

23

1468 238 85

Es ist an Pacht und sonstigenEinkünften des Rittorgutes Desdors ein Mehrbetrag
von -IM Ml, vorgesehen.

Au« den Weinbergen ist aus einen Mehrertrag von Ml) Ml. gerechnet.

Der Ertrag der Weinberge ist um 6465 Mt. hoher veranschlagt, aus der Garten¬
wirtschaftwerden 550 Mt, und aus den Einnahmen der Obstanlage im Schünefeld
2250 Mt. Mehreinnahme erwartet. Aus der Verwaltung der Weingüter Gngels-
mann und Machern sind 1500 Mt. neu eingestellt, um eine dem Anstaltsdireitor
mit Rücksicht uuf die Verwaltung dieser Güter vorgeschlagenepersönlicheZulage
von 1500 Mt, zu decken.

Aus den Zinsen der Rücklagen des Versicherungsfonds für Pferde :c. ist eine Mehr¬
einnahme von 497,02 Ml., für Rindvieh :c, von 4238,18 Ml. zu erwarten,
bei dem erstern Fonds werden dagegen die Abgaben der Viehbesitzer um
5127,25 Ml. heruntergehen, bei dem anderen Fonds um 1339,50 Ml. steigen.

Die Einnahmen aus Eintrittsgeldern in das Museum zu Trier und in das Aus-
grabungsfeld in St. Barbara fowie in das Bonner Museum haben um
1500 Ml. bezw,100 Ml. heruntergesetztweiden müssen, an unvorhergesehenen
Einnahmen werden voraussichtlich150 Mt. weniger eingehen.
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Haupt-Haushaltsplan
der

Provmzmlverwllltungder Rhemprovinz

für das Rechnungsjahr vom 1. April 1918 bis 31. Miirz 1919.

Hierzu XXV Anlagen
(Haushaltspläne der einzelnenVerwaltungszireigeund Anstalten

nicht gedruckt).

Die Notwendigkeit, den Papicrvcrbranch einzuschränken, hat es unmöglich gemacht, die Einzelhaushalt«.
Plane in vollem Umfange abzudrucken. Es ist deshalb nur der Haupt-Haushaltsplan vollstäudig, wie bisher
gebruckt, von deu Eiuzel-Haushaltspläueu siud dagegen uur die Endsummen der einzelnen Titel und zwar der
Vorschlag des Prouinzialansschnsses für das Rechnungsjahr 1918, der Netrag, wie er für das Rechnungsjahr 1917
festgefetzt war, und das Mehr bczw. Weniger. Dabei sind Abweichungen gegen das Vorjahr, soweit sie von
Bedeutung sind und sich nicht lediglich aus der Anwendung bestimmungsmäßiger Steigerungen und dergleichen
erklären, kurz begründet. Diese Angaben dürften bei Hinzunahme der in den Händen der Herren Abgeordneten
befindlichen Haushaltspläne des Vorjahres und in Verbindung mit dem Vorbericht zum Haupt-Haushaltsplan
mr 1918 einen Ueberblick über die Oestaltnng der Haushaltspläne geben. — Die vollständigen Haushaltspläne
stehen während der Tagung des Prouinziallandlags zur Einsichtnahme zur Verfügung.
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Titel. !Nr.

Anlagen zu den Sitzungsprotoiullen. Nr, 3.

Einnahme.
Betrag
für das

Kechnungsjahi
1918.

H

4. AllgemeineDotationsrente des Staates.

Dotationsrente auf Grund der Gesetze vom 30, April 1873
und 8. Juli 1875.............

II. Dotationsrente des Staates für bestimmteZwecke.

Dotationsrente für da« Hebammenwescn(Z 12 des Gesetzes
vom 8. Juli 1875).............

Dotationsrente für die Hevammen-L"hranstaltin Cöln (§ 13
daselbst).................

Dotationsrente für die landwirtschaftlichenSchulen (8 14
daselbst).................

4 ! Dotationsrente für die Straßenverwaltung (§ 20 daselbst) .

b l Dotationsrente nach Maßgabe der §§ I, 4 und 5 des Gesetzes
vom 2. Juni 1902, betreffenddie Uebelweisungweiterer
Dotationsrenten an die Provinzialverbände,bezw. der Aller¬
höchsten Verordnung vom 22. Juni 1902 .....

Dotationsrente nach Maßgabe der §§ 9 und 10 desselben
Gesetzes bezw, der vorerwähntenVerordnung .....

Rente des Staates für Uebernahme der sogenannten Beck-
mann'schenStraße .............

Rente des Staates für Uebernahmeder sogenanntenKlinker«
Nltienstratzebei Cranenburg ..........

Anteil an der Staatsrente des Provinzialverbände«Westfalen
für die Unterhaltung der Strahenstreckein der Gemeinde
Oberbonsfeld ...............

Summe Litel I L.

1 756 736

930

4972

12 600

2 056 233

Betrag
für das

Nechmmgsjnhi
1917.

,^ s

1 756 736

5N

647 825

93 713

8100

1500

2 350
2 828 223

930

4 972

12 600

2 056 233

50

s,0

64? 825

93 713

8100

1500

2 350
2 828 223 50

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen, Nr. 3. 67

Mithin jetzt

mehr weniger
Hemerlmngen.

Verwendung zu dem gemachtenZweckeist in der Anlage IX Titel II der Einnahme nach
gewiesen.

Desgleichen unter Tilel III der Einnahme des Haushaltsplans der Prouinzial-Hebammen.
lehranstalt zu Eoln.

Desgleichen in Anlage XX unter Titel I Nr. 1 der Einnahme,

Desgleichen in Anlage XIX unter Titel I Nr. I und 2 der Einnahme.

Liehe Titel II Nr. 12, 14 und 19 der Ausgabe dieses Haushaltsplans (Seiten 12,
14 und 16) und in Anlage XII Titel II, Anlage XIV Titel III und Anlage XIX
Titel II Nr. l b der Einnahme.

Siehe Titel II Nr. 19 der Ausgabe dieses Haushaltsplans und in Anlage XIX Titel I
Nr. 3 der Einnahme.

Siehe Anlage XIX unter Titel I Nr. 4 der Einnahme. Die Unterhaltung der Straße
ist auf Grund des Beschlusses des 37. Rheinischen Provinziallandtags in der
Sitzung vom 6. Dezember 1892 gegen eine jährliche Rente von 81 NO Mt. »uf die
Provinz übernommen worden.

In derselben Anlage unter Titel I Nr. ü der Einnahme. Die Straße ist auf Grund
Beschlusses des 38. RheinischenProvinziallandtags in der Sitzung vom 30. Mai
1894 gegen eine jährliche Rente von 1500 Mt. von der Provinz übernommen
worden.

Desgleichen in derselben Anlage unter Titel I Nr, 6 der Einnahme, Der Provinzwl«
verband von Westfalen ist vom Königlichen Obernerwaltungsgericht verurteilt
worden, von der der Provinz Westfalen überwiesenen Staatsrente den Betrag von
235N Mt. an den RheinischenProvinzialuerband für die Unterhaltung der in der
Gemeinde Oberbonsfeld gelegenen Strecke der vormaligen Staatsstraße Langen«
berg-Hattingen jährlich abzugeben.

9»



Anlagen^zu den Sitzungsprotokollen. Nr, 3.

Titel. Nr. (sinnahme.

ll.

m.

IV.

Betrag
für das

Pechnungojlllir
1918.

^i s

Provinzialsteuern.
Für Vcrkehrscmlagenbezw.zur Verwaltung und Unterhaltung

der früheren Bezirksstraßen -
») zur Deckungder ordentliche«Ausgaben .....
d) „ „ „ außerordentlichenAusgaben ....

Zur Deckung der Kosten des Landarmenwesenöauf Grund

des Gesetzes «om HM ZZ.........
Zur Deckung der Kosten der erweiterten Armenpflegeauf

Grund des Gesetzes vom 11. Juli 1891......

Zur Ergänzung der allgemeinen Dotationsrente bezw. für
allgemeineZwecke der Provmzialuerwaltung .....

Zur Ansammlung von Mitteln zur Verminderung des An»
leihebedarisfür regelmäßigwiederkehrende Hochbauten. .

Summe Titel II.

LediglichdurchlaufendePosten.

Kreiörente<H 1 des Gesetzes vom 30. April 1873 und 8 26
des Gesetzes vom 8. Juli 1875).........

Einnahme aus Nebenmitteln.

Zinsen des Stamm» und Reservefondsder Landesbanl der
Rheinprovinz von 5 000 000 Mt. sowie Anteil an den
Zinsüberschüssender Landesbanl .........

16 680000

4 135 000
290 000

1 448 935 —

1634 558 33

9171506 67

Betrag
für das

zltchmmgstllhr
1917.

667 200 -
17 347 200 —

4 221400
290000!

1 448 935

1529 558

6 780 106

33

6?
14 270 000 —

570 800
14 840 800

333 411^

Zu übertragen

625000

625 000

333 411

625 000

625 000

Anlagen zu den Sitzungsprotokullcn. Nr. 3. 69

Mithin jetzt

Bemerkungen.

2 410 000 -

96 400
2 506 400 —

VergleicheTitel II Nr. !9 bei Ausgabe diese« Haushaltsplans und Anlage XIX unter
' Titel II Nr, 2.

2 496 400-Ü 86 400—

VergleicheTitel II Nr. 12 der Ausgabe diese« Haushaltsplan« und Anlage XII Titel II.

Vergleiche Titel ll Nr. 14 der Ausgabe dieses Haushaltsplans und Anlage XIV
Titel III.

Wegen der Höhe der Prouinzialsteuern wird auf die Ausführungen im III. Abschnitt
des Vorberichts Bezug genommen.

Die über die Summe von 1L 680 UNOMl. hinaus event. zur Erhebung kommende
Proninzialsteuer bleibt zur Verfügung des Proninziallandtags, wahrend die bei
Titel II Nr. 5 über 6i>7 2U0 Ml. hinaus event, zur Erhebung kommende Steuer
ebenfalls zur Verminderung des Anleihebedarfs zu benutzen ist.'

Zu vergleiche» Titel V Nr. 8 der Ausgabe dieses Haushaltsplans.

Zu vergleichenTitel III Nr. 1 der Ausgabe dieses Haushaltsplans.

Der Stammfonds beträgt :;«!!UM0 Mt. und der Prouinzial-Nücklagefonds
2 000 <AX>Ml., wouon nach tz 24 des Statuts der Landesbanl Zinsen dem Prouinzial-
landtag zur Verfügung zu stellen sind. Außerdem nimmt der Proutnzialnerband an
den weiteren Zinsüberjchxssen bezw. Erträgnissen der Üanoesbank teil.
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Titel. Nr.

IV.

V.

1.

II.
III.
IV.
V.

L.

Anlagen zu den Sitzunasprotokollen. Nr. 3.

Gwnahme.

Uebertrag

Zinsgewinn des RheinischenMeliorationsfouds

Ueberschüsseder Provinzial-Feuerversicherungsanstall . . .
Summe Titel IV.

Verschiedene Einnahmen.

Zinsen von vorübergehendrentbar angelegtenBeständen der
Zentralverwaltung .............

Unvorhergesehene Einnahmen und zur Abrundung ....
Summe Titel V.

Wiederholung.

AllgemeineDutatiousrente des Staates .......
Dotationsrente des Staates für bestimmteZwecke ....
Prouinzilllsteucm............. - -
DurchlaufendePosten .............
Einnahmen von Nebenfonds ...........
VerschiedeneEinnahmen ............

Summe der Einnahme

Die eigenenEinnahmen der einzelnen Verwaltungszweigeund
Anstalten (zu vergl. Seite 27 dieses Haushaltsplans)
bettagen ................

Mithin Gesamteinnahme

Veirag
für das

Rechnungsjahr
1918.
^t 6

Betrag
für das

Vechnungsjahr
1917.

625 000

51847

250000
926 847

94 700

82
94 782

!.l>

s,0

1756 736
2 828 223

1? 347 200
333 411
926 84?

94 782

23 287 200

21873 582
45160 782

-.0

i.0

^!
^j

625 000

51 847!

250 000!
926 847

64 700

82 50
64782 50

1756 736
2 828 223

14 840 800
333 411
926 847

64 782

20 750 800

20 405 343 48

50

50

41156 143!48

Anlagen zu den Sitzungsprotutullen. Nr. 3. 71

Mithin jetzt

mehr weniger
Bemerkungen.

— — — — Der Zinsgewinn des Meliorationsfonds hat betragen im
Rechnungsjahre 1914 ... 51731,93 Ml.

1915 . . . 53 488,85 .,
1916 . . . 50 818,01 „

zusammen 156 038,79 Ml.
ober durchschnittlichrund 52 013 Ml. Der bisherige Netrag ist beibehalten,

Vergleiche auch Titel IV Nr, 4 der Ausgabe diefes Haushaltsplans,

Vergleicheauch Xitel IV Nr. 7 der Ausgabe diefes Haushaltsplans.
— -- — —

30 000 — — — Die Zinsen haben betragen im Rechnungsjahre l!)14 , , 54 346,61 Ml
1915 . . . 100 388.35 „
1916 . . . 115 934.8? „

zusammen 270669.83 Ml.
oder durchschnittlich90 223 Ml,

Es wird der Betrag uon rd. 94 700 Ml. vorgefehen.

30 000 — — —

2 506 400

30 000

^-
— ......

2 536 400

1 468 238

'!

85
4 004 638 85! — —

!
-
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II.

72 Anlagen zu den Sitzungsprotolollen, Nr, 3. Anlagen zu den Sitzungsprotokollen, Nr, 3, 73

Ausgabe.

Auf der Totlltionsrente ruhende Ausübe-Verpflichtungen.
^. Mit der Dotationsrcnte von der Königlichen >

Stlllltsregierung überwiesen:
Rente an den Pfarrer der St. Gertrudiskirchcin Essen .
Rente an die kathol. Armen in Werden an Geld und Naturalien
Rente an die Rettungsanstalt Düsselthal ......
Rente an die Armen in Kettwig......

L. Auf Grund Beschlusses des 26. Rheinischen
Prouinziallandtags (VerhandlungenSeite 37):

Für die Wilhclm-Augusta-Stiftung . . . 50000 Ml.

0. Auf Grund Beschlusses des 45 Rheinischen
Piuvinziallandtags (VerhandlungenSeite 36):

Für die Wilhelm II.-AugusteViktorin-Stiftung10000 Ml.

v. Auf Grund Beschlusses des 53. Rheinischen
Provinziallandtllgs (VerhandlungenSeite 35):

Für die Wilhelm1I.°Aiignste Viktoria-Stiftung 10 000 Mk.
Summe Titel I.

Zuschüsseuu die einzelnenAnstalten und Verwaltungen
ans Provinzilllmitteln.

An den Haushaltsplan des Provinziallandtllgs, des Provin-
zilllnusschussesund der Ientllllverwnltungsbehördc. . .

An den Haushaltsplan
a) zur Zahlung von Ruhegehältern,Witwen- und Waisen-

geldern lc. an Provinzialbeamte und deren Hinter¬
bliebene .........346821,75 Mk.

d) zur Zahlung von Invalidengelderu(Unterstützungen)und
Witwen- und Waisengcldern an nicht ruhegehaltsbercch-
tigte Beamte, Angestellteund Arbeiter bczw. deren
Hinterbliebene ........26000 Mk.

«) der Dr. Klein-Stiftung..........
Haushaltsplan über die Besoldungenund anderen persön¬

lichen Ausgaben für die bei der Landes-Versicherungs-
anstalt Rhcinprovinzbeschäftigten Provinzialbeamtcn. .

Zu übertragen

Betrag
für das

Aechnunggjahr
1818.
^/t

25
4 650

900
100

5 675

Betrag
für das -

Ztechnungsiahr
1»1?.
^ ^

25
5 800

900
100

544 850

372 821

Mithin jetzt Die Haushaltsplänebeziehungsweiseder
^^^H aupt-H aushal tsplan weisen nach

mehr Uttll!^
«n suschüssc»
»us PioviN-
zialmittcln

'1 1l»'
25

4 650
900
100

6 825

52? 000

?l>

917 67175

17 850

5 675-

544 850

372 135 65

899 135^65

686

18 536

10

!U

372 821 75

917 671!75

an
eigenenEin¬

nahmen

419 650

727 978

138? 000

2 534 628

an
Gesllmt-
Änsnnbe

25
4 650

900
100

^>

5 675!—

964 500 -

1100 800

,, 1387 000
25 3 452 300!—

Betrag
für das

Vechnungsjlchi
1917.

^t />

Gegendas Rechnungs¬
jahr 191?

mehr weniger

25
5 800

900
100

6 825

947 000

1079 550

1411000

3 437 550

17 500

1150

21250-

38 750!—

1150

24000.

24 000

Bemerkungen.

V« würden gezahlt im Rechnung?,
fahre:

1914 , , »818,52 Ml,
1915 , . 5 865,22 „
191« , . 4167,02 „

zusammen12 95«,«»Mi,
oder dnrchfchn, 4«5N Mt,

Nie Ausgaberichtet Nch »ach den
Maitini°Durchfchnitts°MailtpreiIo,!,

Es wird ein Netrag »on
, 4«5N Ml, eingestellt,
Zur dauernden Erinnerung

an das historisch deulwür»
bige Fest der goldenen Hoch»
zeit Ihrer Kaiserliche» Mo»
»estätenWilhelmKe« Großen
und August» wirb eine Summe
»on jährlich5N90NMl, ans der No>
tationsrente zn einer Stiftung für

j die tauhstummenKinder der Rhein»
prouinz ausgeschiedenund in den
Haushaltsplan eingestellt, (Üjergl.
nachfolgenden Titel II Nr, ? X,
Seite In, n„> der Betrag von
»»NUNM, ausgerechnetist. Er ist

tragen,)
Zur doueruden Erinnerung

an da« Fest der silbernen
Hochzeit Ihrer Majestäten
WilhelmII, und Auguste Nil.
toria wirb eine Summe von jäh»
lich 10 «lw Ml. als Stistung z»r
Fürsorgefür uerlrüppeltePersonen
in den Haushaltsplan eingestellt.
Die Summe ist hier bor der Linie
«orgetragennnd erscheint bei Tit, II
Nr. 1» lS, 14 dieses Hanshalts»
Plans) in Ausgabe,

Zur bleibenden Erinnerung
an das 25jährige Negie«
rungsjubiläumSr, Majestät
des Kaisers und Konig« hat
der 64, Probinziallandtag be>
schlössen,der im Jahre 199« er»
richteten «aifcr Wilhelm II,
Uugnste Nillorillstiftung für bei«
lrüppelte Perfonen jährlich eine»
»eiteren «etrag oon lUlMNMl
zu nberweifeu.

IN
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Titel. >Nr. Ausgabe.

Ueberrrag
Haushaltsplan über die Verwaltungslostendes Genossen-

schllftsuorstandes der Rheinischen landwirtschaftlichenBe-
rufsgenossenschast.............

5 l Haushaltsplan über die Verwaltungskostender Rheinischen
Prouinzilll-Feuerversicheiungsanstalt.......

!6«,l Haushaltsplan über die Verwaltungslostender Lcmdesbant
der Rheinprouinz .............

6d l Haushaltsplan über die Verwaltungslostender Provinzial-
Lebensversicherungsanstlllt..........

7 > An die Haushaltspläneder Prouinzial-Taubstummenanstalten
(S. die Zusammenstellungder Pläne)«, zwar an den Haushaltsplan:

H..I der Provinzial-Taubstummenanstaltzu Aachen ....

L.l „ « ,, ,. Brühl ....

O.l » ., " » Cöln .....

ID.! „ « .. , Elberfeld . . .

N. l „ « " « Mn.....

?.l » .. « « Euskirchen . . .
(für Schwachbegabte)

tt.l « „ « « Kempen....

It. l ,, ,, ,, .. Neuwied ....

»II» „ » » ^rier.....

1^.! Ueber die Verwendungder Wilhelm-Augusta-Stiftung,des
Unterstützungsfondsder früheren Vereins-Taubstummen-
anstatt zu Cöln und des Unterstützungsfondsfür ent¬
lasseneTaubstumme ............

Summe für das Taubstummenwesen

H.. An den Haushaltsplan der Provinzial-Nlinden»Unter-
richtsanstaltzu Düren (Elisabeth-Stiftung) ....

L. An den Haushaltsplan der Provinzial-Blinden-Unter-
richtsanstaltzu Neuwied (Auguste Viktoria-Haus) . .

(3. Haushaltsplan über den Unterstützungsfondsfür Blinde

Summe für das Nlindcnwcsen
Zu übertragen

Betrag
für das

ztechnungsjahl
1918.
^ .'j

917 671 75

—

. 60 615

47 540

71740

83 050

56 390

54 920

112 405

68192

50 000

604 852

130 770

64 790

3 500

199 060 —

1 721 583!?5

Betrag
für das

Vechnungssahr
1917.

?z

899 135 65^

54115

52 180

55 775

71 155

55 690

49 270

91 950

60 123

50 000

540 258

125 330!

65 840

3 500

194 670!

Mithin jetzt

mehr

18 536 >0

6 500i —

15 965!—!
>

11895-

700z-
!

5 650>-

20 455^

8 069

u>c

4^°

1634 063l65> 87 520

Die Haushaltsplänebeziehungsweiseder
Haupt-Haushaltsplanweisen nach Betrag Gesten das Rechnungs¬

jahr 191?
°n Zuschüssen
°us Proviu-
jialmitteln

an
eigenen Ein¬

nahmen

an
Gcsllint-
Ausgnbc

Vechnung«lahr
1917. mehr weniger

HemerKungen.

917 671 <!> 2 534 628 25 3 452 300 — 3 437 550 — 38 750 __ 24 000 —

— — 264 800 — 264 800 — 262 200 — 2 600 — — —

— --- 1112 000 — 1112 000 — 1 075 000 — 37 000 — —

— — 653 800 — 653 800 — 621 500 — 32 300 — __

— 227 500 — 22? 500 __ ^_ — 22? 500 — —

60 615

34 060

42 970
I 34 060

103 585

34 060

97 085 6 500 -

Die Anstalt erhält einenZuschuß
von 47 810 M. aus der
Wilhelm-Augusta.Stiftuna.

47 540 --- 28 160 ...... 75 700 — 80 340 ^ - 4 640 —

71740 — 32 680 — 104 420 88 455 — 15 965 — —

83 050

56 390

— 1? 210

34 810

— 100 260

9l 200

88 365

96 100

11 895 I
4 900

Außerdem ein Zuschuß v»n
2190 Ml. aus der Wilhelm-
Augustll-Stiftung.

54 920 — 36 870 91 790 — 86 140 -- 5 650 — —

112 405 — 56 110
^!

168 515 — 148 060 20 455 — — -

68 192 — 45 278 113 470 — 105 020 . 8 450 —

50 000
! !

4 690 05

332 838 05

54 690 <,-> 54 640 l,i) 50

878 265 05

68 965!- 9 540>-
604 852 937 690M 59 425 .^ — —

130 770 --- 75 180 — 2 05 950 200 510 5 440 ' —

64 790 — 29 510 — 94 300 95 350 — — 1050 — '

3 500 --- 16 450 — 19 950 18 960 !.<!

!,«>

989 50 — — ^

,

320 200l 314 820

6429!50! 1050

^199 060 — 121 140 - 5379!50 ,^«.„..
1 721 583 /5 5 246 706 30 6 968 290,05 6 589 335^55 ^402 954150 24 000
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Ausgabe.

Uebertrag
An den Haushaltsplan über das Hebammcnwesen. einschl. der

Provinzial-Hebammen-Lehranstaltenzu Cüln und Elberfeld:
^. zu Prämien und Unterstützungenfür Hebammen
ü, für die Prouinzial-Hebammen-Lehranstaltzu Cöln

O ....... „ „ „ Elberfeld

Summe für das Hebammcnwesen
An den Haushaltsplan über die Kosten der Fürsorgeerziehung

Minderjährigerin Gemäßheitdes Gesetzesvom 2. Juli 1900
Anlage ^, Voranschlagder Provinz«!-Erziehungsanstalt

Fichtenhainnebst den Beilagen » und r, . . . .
Anlage L, Voranschlagder Provinzial-Erziehungsanstalt

Rheindahlennebst den Beilagen s, und d , . . .
Anlage O, Voranschlagder Provinzial-Erziehungsanstalt

Solingen nebst den Beilagen » uud b .....
An die Haushaltspläne der Provinzial-Heil-u. Pflegeaustalten

(siehe Zusammenstellungder Pläne) u. zwar an den Haushaltsplan

der Piovinzial-Heil- und Pflegeanftalt zu Andernach .

...... ., ., Bedburg-Hnu

........ „ « Von» . .

............ Düren . .

„ ., „ „ Galkhausen,

., Grafenberg.

., Iohaunistal

„ vierzig .

Summe der Provinzial-Heil- und Pstegeaustalteu
An den Haushaltsplan über die Verwaltung des Land-

armenwcsenö:
Es sollenentnommenwerden:

1 , aus der Dotationsrentenach dem Gesetze vom 2. Juni 1902:
a» zur Erleichterungdes eigenenArmenwesens 130500 Mt.
b) zu Unterstützungenf.Zwecked.Annenwesens129565 „

2. aus den Provinzialsteuern ..... 1448935 „
gu »oral.TitellNr. 1 u. ^u.Xi^l II 3tr. 2 beiGmnllhme.sa^h^iaa^

Anlagen zu den Sitzungsprototolleu. Nr. 3, 7?

6?161I3,?5l 5 874 343 65!

Die Haushaltsplänebeziehungsweiseder
___Haupt-Haushaltsplanweisen nach

°« Zuschüsse»
»us ProUW
zinlmitteln

?z

an
eigenen Ein¬

nahmen

an
Gesamt-
Ausgabt

1721583

9 930
235 300

105 000

350 230

1 462 500

75 5 246 706^30!

455
150 t 00

95 700

246 255

3 181700

54 700

45 300

46100

99 500!

300 000!

128 000

214 000

197 500^- 614 500

130 000!—!

6 968 290 W

10 385
385 400

200 700!

Netlag
für das

Rechnungsjahr
1»17.
^ '^

6 589 335 55

249 300

154 500

1 472 «00

^709000
6716H3 75!

783 700

55? 500

5 833 700

261 000
14 915 46130

596 485!-
>

4 644 200!-

54 700

45 300

46100

570 N0l)l—

1728 000z —I
830 500!—

!
718 000!—

812 000>-
!

909 000l-

1 033 000^

712 000^

7 306 500!-

9 885
308 200

162 400

Gegendas Nechmmgs-'
jähr 191?

mehr

480 485

4 060 600

46 950

50 600

37100

1970 000
21631575

475 100!-

1 355 500!-

674 300 -

613 500-

666 600

783 500!-

834 000-

599 500 -

402 954!50

500>-
7? 200^-

38 300

UMllger

24 000! -

116 000

583 600

7 750

9 000

6 002 000!

1775 700!

94 900! -

366 500j —

156 200

104 500

145 400

125 500'

199 000^-

II2500!—

1 304 500

194 300
05119 042 770,55 2 618 104 !,<!

Oemerlmngen.

5 300

In den eigenen Einnahmen
ist der Staatszuschuß von
292ÜUUUMk, einbegriffen.

29 300!
^
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Ausgabe.

n.
13

14

15

16

1?

18

19

Neb ertrag

Haushaltspläne der Polizeistrafgelderfonds und des Ehren-
breitsteiner allgemeinen Armenfonds (Swatsnebenfonds)

An den Haushaltsplan für die erweiterte Armenpflege auf
Grund des Gesetzes vom 11. Juli 1891:
Es sollen entnommen werden:

a. aus der Dotationsrente nach dem
Gesetze vom 2. Juni 1902 . . 85 441,67 Ml.

5 aus den Pruvinzialsteuern . . 1634 558,33 „
(Zu vergleichen Titel I Nr. 5 und Titel II Nr. 3 der Einnahme.)

An den Haushaltsplan der Provinzial-Arbeitsanstalt zu
Brauweiler...............

An den Haushaltsplan des Landarmenhauses zu Trier. .

An den Haushaltsplan über die Kosten der Leitung und
Beaufsichtigung der baulichen Unterhaltungsarbeiten sowie
über den Fonds zur Erneuerung maschinellerAnlagen in
den Prouinzialanstlllten...........

An den Haushaltsplan über die Unterstützung milder
Stiftungen und Wohltätigkeitsanstaltcn sowie über die
Kosten der Unterbringung und des Unterhalts von Epilep¬
tikern, Idioten, Blinden, Trinkern und Krüppeln. . .

An den Haushaltsplan der Straßenverwaltung:
1. Dotütionsrenten für die Straßenzwecke 2 161 886 Ml.

(einschließlich93 713 Mk. gemäß 8§ 9 u. 10
des Gesetzes, betreffend die Überweisung
weiterer Dotationsrenten an die Provinzial-
verbände vom 2. Juni I9U2)

2. aus der allgemeinen Dotationsrente
des Staates........440000 „

3. aus der Dotationsrente des Gesetzes
vom 2. Juni 1902 gemäß Z 1 des
vom 46. Rheinischen Provinzialland-
tage beschlossenen und von den zu»
ständigenHerren Ministern genehmigten ___________

Zu übertragen 2 601 896 Mk > 9 284 813^75 8 225 243

Betrag
für das

Pechnungsjnlir
1918.
^i ^

Betrag
für das

Kechnungsjahr
1917.

^t H

6 716113 75

1720 000 —

548 500

66 000

199 200

35 000

5 874 343

1615 000

464 500

38 000

,!i,

Mithin jetzt

198 400

35 000

,.:>

mehr uunigel

841770 !0

105 000

84 000

28 000

800

1 059 570 10

Anlagen zu den Sitzungsprotoiollen. Nr. 3, 79

Die Haushaltspläne beziehungsweiseder
^__ Haupt-Haushaltspla n weis en nach____
°n Zuschüssen
»us Pionw
zmlmittcln

^

an
eigenenEin¬

nahmen

6716 113

1720 000

548 500

66 000

75

199 200

35 000

^284813

14 915 461

142 05?

na

4 842 000

207 000

182000

75

2 480

an
Gesamt-
Ausgabe

^ ^3

Betrag
für das

Kechnungsjalir
1917.

^t

21 631 515 05

142 057!

6 562 000

755 500

248 000

20 29099830

199 200

37 480

'^

19 042 770 55

159 755

6 706 000

795 500

222 400

Gegen das Rechnunns-
jähr 1917

mehr weniger
Bemerkungen.

2 618104 50

198 400

29 575 812 !»5>

37 480

27 162 305 55

25 600

800

29 300

17 698

2 644 504 l."

144 000

40 000 -

95

230 998

Beschlusses des 4ü.
Rheinischen Provinziallanb-
tags vom 18. März 1905
und gemäß Beschlusses des
53. Rheinischen Proninzial-
landtages vom 28. Febr. 1913
sind hier 20U0U Ml. als
Wilhelm II-Auguste Vik¬
toria. Stiftung zur Für¬
sorge für verkrüppelte
Personen vorgesehen. (Zu
vgl. Titel I Nr. 6 und 7
der Ausgabe, wo der Betrag
von 2NN0N Mt. vor der Linie
vorgetragen ist.)
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Titel. Nr,

II.

Ausgabe.

20

21,

Uebertrng8 60189«,— M.
Reglements zur Bewilligung uon
Unterstützungen für Zwecke des Wege-
wesens und zur Deckunguon Kosten
des Baues und der Unterhaltung von
Brücken an leistungsschwacheKreise
und Gemeinden ....... 302 318,33 „

4. Provinzialstcuernzur Verwaltungund
Unterhaltungder früherenBczirksstraßen4 425 000,— „

(Zu uelgl, Titel I Ni. H I , n 4. 5,!!, 7, 8, l) und Titel II Nl. I n, und l,
der Einnahme.)

Anlagen ^, 1^, 0 und O zum Haushaltsplan der Straßen¬
verwaltung ..............

An den Haushaltsplan für die Verwaltung der landwirt«
schaftlichenAngelegenheiten:
Es ist zu entnehmen:

»,) aus der Dotationsrente, Titel I L Nr. 3 der Ein¬
nahme dieses Haushaltsplans . 12 600, - M.

d) aus den Provinzialstcuern . . 72 7 70 1 ,26 „

Betrag
für das

Wechnungsjahr
1918.

Betrag
für das

Rechnungsjahr

^

Anlage^ Voranschlagfür die Provinzial-Wein-und Obst-
bauschule zu Trier ............

Anlage 8. Voranschlagfür die Provinzinl-Wein-und Obst»
bauschulezu Kreuznach ...........

Unteranlage, Voranschlagfür die an diese Schule ange¬
gliedertelandwirtschaftlicheWinterschule......

Anlage 0. Voranschlagfür die Provinzial-Wein-und Obst¬
bauschulezu Ahrweiler ...........

Haushaltsplan für die Verwaltung der Fonds zur Ge¬
währung von Viehentschädlgungen:». infolgevon Rotz
und Lungenseucheund l>. von Milz- oder Rnuschbrand
und zwar:
^. für Pferde « ..............
8. „ Rindvieh .............

Summe Titel II,

9 284 813

7 329 214

75!

^!

746 301

s

Mithin jetzt
Die Haushaltsplänebeziehungsweiseder

^^^ Haupt -Haus halts plan weisen nach

8 225 243

? 415 614<33

N5

Äi 723 601

mehr

I 059 570 «

^'! 16 699 !)3!

"" Zuschüsse!!
»us Provin-
ziolmittcln

86 B

^284 813 75

?329 214 3ü

20 290 998,30!

an
eigenenEin¬

nahmen
^

740301 26

436 485 67

130 675!—

^354329

448 888

17 650

35 460

92

an
Gcsllmt-
Ausgalic
^ ____H

Betrag
für das

Rechnungsjahr
19!?.
^ s

Gegendas Rechnungs¬
jahr 191?

mehr

29 575 812 05!

5 255!—

16 000

55 522
416 086

34Ü21853022 33

7 765 700

130 675

27 162 305 55,

1189190

17 650

35 460

I«

5 255

16 000

55 522
416 086

139 207 351 6?

7 799 700

79 735

2 644504!50!

1172 090

17 050

24 695

5 255

16 000

^,

60152
410509

36 747 492 79

50940'

17 099

600

10 765

93

5 577
2 729487

weniger
Bemerkungen.

230 998

34 000

Zu Met » Mr. 1» Znl»»e» .».
n, (! «»» l».
In der AnlageH, Voranschlagfür
den Neubau von Provinzialstraßei,
ist ein Zinsbetrog Uon «75W!,,
in der Anlagell, Vor»
»«schlag über die Bei»
Wendung des Eisen^
bahnfonds,sind al« An¬
teil aus dem Überschüsse
der Kleinbahn Vierzig»
Niifchfeld vom Rech>
nungsjahre 181? , 15000 „ ,
in der Anlagel^, Bor»
anschlugüber die Ver»
Wendung des Fonds
zur Unterstützungde«
Kreis« und Gemeinde-
Wegebaues,ein Zins»
betrag von , . , . 23000 „ ,
in der AnlageI), Vor»
««schlag über die Ein»
nahmen und Ausgaben
bei dem Betriebe der
dem Prouinzialverban»
de gehörigen Stein»
brüche, an Pachten,
Nrnchzinsu, verlausten
Steinen .....82000 „

6«!
!l

4 630 23!

269 628 23<

12 459 858l88

zusammen130875M.
inEinnahmeu,Ausg»benachgewiesen

«ergl, Anlage XX, Titel l Nr, 18»
„nd 8,

Außer diesen , , ?<0 301,2« Ml,
stießen dem Haus«
haltsplan für die
landwirtschaftliche»
Angelegenheitenaus
dem Ha»Pt»Haus»
hllltsplau zu gemäß
Tit, IV Nr, 4 (Leite
I») aus dein Zins»
gewinn des Netto»
rationsfoudö . , .
Tit, IV Nr, » (Seite
18) aus dem Ziusge-
wiun der Landes-
bant ...... 1282«»,- „
Ans Titel IV Nr, ?
(Tc!te18)zurBildung
de« Westfond«behufs
Unterstützung uon
Wasserversorgung«»
anlagen , , , ,100000— „
im ganzen also , 1 «21413,2« Mf

I» den eigene» Einnahmen ist
ein Staatszuschuß von 420000Nf
enthalten.

51847,

ll



82 Anlagen zu den Sitzungsprototollen. Nr. 3.

Titel. Nr. Ausgabe.

LediglichdurchlaufendePosten.
Abführung der Kleisrente an die Landkreiseder Provinz

IV Ausgaben aus Titel IV der Einnahmen.
1 An den Haushaltsplan zur Förderung von Kunst und

Wissenschaft ...............

An den Haushaltsplan für die Verwaltung der Provinzial-
museenin Bonn und Trier..........

3 An den Haushaltsplan für gewerbliche Zwecke . . . .

4 Zinsgewinn des Meliorationsfonds, zu überweisenan den
Haushaltsplan für die Verwaltung der landwirtschaft¬
lichen Angelegenheiten ...........

Für Meliorationen und Aufbesserungder landwirtschaft¬
lichenVerhältnissein den Gebirgsgegendenund in den
wirtschaftlichzurückgebliebenenTeilen der Provinz, zu
überweisen wie vor ............

6 Zur Verfügung des Provinziallandtages (Ständefonds) .

7 Zur Verwendungaus den Ueberschüsscn des Reservefonds
der Provinzilll-Feuerversicheiungsllnstaltfür gemeinnützige,
zugleich die Interessen dieser Anstalt förderndeZweckeaw
Beschlußfassung des Provinzialausschusses .....

Summe Titel IV.
(Die am Jahresschlüsse verbliebenen Bestände dieses Titels werben

zur Verwendung in das folgende Jahr übertragen.)

Für die Verzinsung und Tilgung von Anleihen.
Zur Verzinsung und Tilgung der alteu Irrenanstalts-

Bauschuld ...............

Betrag
für das

Pechnungsjalir
1918.

s

333 411

73100

111335

191 300

5184?

129 265

120 000

250 000
926 847

250000

Zu übertragen 250000— 250000

Betrag
für das

Zlechnungüjlchi
1917.

333 411

70950

106 760

191 300

»

51847

135 990

120 000

250 000
926 84?

250 000

s

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 3. 83

Mithin jetzt '° Haushaltsplänebeziehungsweiseder
H^upt-Haushaltsplanweisen nach

mehr Wt«

2150

4 575

F'

"'s"chüssc.i
°«s Provin-
»'»lmitteln

333411

?31W

U1335

191300

öl 84?

129 265

120000!

250000

250000

an
eigenen Ein¬

nahmen

150

20 410

20 560

an
Gcsnmt-
Ausgllbc

333 411

73 250

131 745

191300

51847

129 865

120 000!—

Netrag
für das

lechnungsjahr
1917.

^

Gegen das Rechnungs¬
jahr 1917

mehr

333 411

250 000

94? 407

250000

250000

71100

128 920

191 300

51847

135 990

120000

250000

2150

2 825

weniger
Bemerkungen.

94915?

250000

4 975

6 725

6 725

—j 250000

1750

Vergl. Titel III Nr. 1 der Vin.
nähme. Ueberweisungerfolgt
nach 8 9? der Kreisordnung.

In den eigenen Einnahmen ist
ein Staatszuschußvon 12 000
Ml. enthalten.

Vergl. Titel IV Nr. 2 der Ein»
nabme.

Vergl. die Bemerkung bei
Titel II Nr. 20.

llAt ülüÄsichtauf den Bestand de«
Fond« werden 12000» Ml, für
ausreichendgehalten.

«ergl, Xitel IV Nr. 2 der Einnahme
(Leite ß)

Von dem Verlage von »!>00NNMl,
»erden:
l. an den Haushaltsplan für die

landwiitfchaftlichen Angelegen»
heilen zur Verstärkungdes West»
Imids für Wasserleitungenad»
geführt ..... l«>n»n«Ml.

ü, der «est von lKOüNNWl,
laun zur Unterstützungdes Baues
von Wasserverfo ^gungsonlagen
usw iusoejondere in den übri»
gen Teilen der Prouinz uerwen»
der werden,

Vergl. wegen der Tilgung den
Beschlußdes 39. Prooinzial-
landtags vom I. Mai 1895.

Zu Beginn des Rechnungs»
jahres 1818 wird die Schuld
noch 2415468,99 M. betra«
gen und Ende des Rechnung«»
jähre« 1929 getilgt sein.

11'
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Titel. 3ir

V.

Ausgabe.

Ueberticig
Zur Verzinsung und Tilgung der zur Deckung der

Kosten der von dem 39., 40. und 41. Provinzialland-
tllge beschlossenenBauten ic. aufgenommenen 1. Anleihe
von 6500000 M.............

Zur Verzinsung und Tilgung der aus der 2. Anleihe zu
deckenden Kosten der von dem 39., 40., 41., 42. und
43. Prouinziallandtllge beschlossenenBauten im Betrage
von 8 000 000 M........., , . . .

Zur Verzinsung und Tilgung der aus der 3. Anleihe zu
Anstllltszwecken zu deckenden Kosten im Betrage von
7 000 000 Ml...............

Zur Verzinsung und Tilgung der aus der 4. Anleihe zu
Anstaltszwecken zu deckenden Kosten im Betrage von
13000000 Mk..............

(Der am Jahresschlüssenicht gebrauchte Betrag wird zur Ver¬
wendungin das nächsteJahr übertragen.)

(Die Positionen1 bis 7 ergänzensich gegenseitig.)

Zu übertragen

Betrag
für das

Kechnunasjahr
1918.

Netrag
für das

Rechnungsjahr
1917.

250 000

325 000

400 000

317 773 78

613 555

1906 328 78

Ä

250000

325 000>-

400000

324 023

638 535

193? 559

78

45

!7

Mithin setz!
----

Die Haushaltspläne beziehungsweiseder
...___ Haupt-Haushaltsplan weisen nach

mehr

^

"" Zuschüssen
"'s Provi«-
zullmitteln

<3

250 000

325 000

1250

6?F

400000

31? 773

B- 613 555

l9W 328

72

an
eigenenEin¬

nahmen

72

an
Gesamt-
Ausgabe

250 000

325 000

400 000

317 773 72

613 555 —

1906 328 72

Betrag
für das

Plchnungüjahr
1917.
^ ^

250 000

325 000

400 000

324 023

638 535

78

15

1937 55917

Gegen das Rechnungs¬
jahr 1917

mehr weniger

6 250

24 980

31230

15

15

Bemerkungen.

!« wirb auf den Beschlußdes 42,
Rheinische» Prodiuziallandtags vom
II, Februar 19N1 Bezuggenommen.

Zu Beginn de« Nechnungsjahre«
1918 «ird die Schuld noch4?8626",35
Ml, betragen «nd am 3-, Würz
193«getilgt lein.

E« »ird ans den Beschluß oes 43,
Rheinischen Probinziallandtags bom
18, Febrnar 19N3Bezug genommen.

Zu Beginn des Rechnungsjahre«
1918 wirb die Schuld noch8218287,50
M! betragen uud an, 3l März
1941 getilgt sein.

Die Anleiheist abgehobenund die au«
ihr ausgesühi'ten Bauten abgerech»
net. Nach dem Beschlussedes 48.
NheiuischenProbinziallandtagsbum
12. Mär, 19U8 sind 2 »3» 276,78 Ml,
mit 3'/,»/», der Nest mit 4»/» zu
verzinse», die ganze Anleihe mit
!'<»"/» und deu durch die Tilgung
ersparten Zinse» zn tilgen. Hier»
nach sind zur Verzinsung und Ti!«
g»ng erforderlich 373323,72Ml.
Hierbon sind bon
der Fürsorgeer-
ziehuugsanstalt
Fichtenhain 55 55l),— „
zu besticiten, s» '
daß hier uoch
aufzubringen sind.

31? 773,72Ml.
Zu Beginn del

Nechnungsillhiez !818 wird die
Schuld noch5996644,4? Ml, betragen.

Die Schuld wird am 1. April
1345 getilgt sein.

Die Anleihe ist ganz abgehoben.Nach
dem üeschlussede« 50. Nheinischen
Probinziallcmdtags vom 9, März,
I31N ist die Anleihe mit 4°/, zu
verzinse'.,und mit 1'/,°/» zu tugeu
Demnachsind für die Verzinsung
»nd Tilgung erfordeilich

7150W,- MI,
Hiervonsind von den
Fürsorgeerziehung«»
anstalte» >n
Nhein°

dahlen 489?»,^ Ml.
Solingen 51475,- „

zusammenIN1445,— „
aufzubringen, so daß
hiernebe»»och 613555,-Mt.
ouszumerfensind.

Die Schuld «ird am 1. April
1918 noch 1166,1292,33 Ml, betragen
uud am I. April 194«getilgt sein.



86 Anlagen zu den Sitzungsprotokollen, Nr, 3. Anlagen zu den Sitzungsprotokollen.Nr, 3, 87

Titel. lNr. Ausgabe.

8

VI.

Uebertrag
Zur Verzinsung und Tilgung des auf den Neubau des Landes¬

hauses entfallendenBetrages von 1850 000 Ml. der vom
49. RheinischenProvinziallcmdtageam 12. März 1909 zum
Neubau des Landeshausesam Vergeruferund zum Umbau
des Stiindehausesgenehmigten Anleihevon 2500000 Ml.

(Der am Jahresschlüsse nicht gebrauchte Betrag ist in das fol¬
gende Jahr zu übertragen.)

Zur Verzinsung und Tilgung einer aus Anlaß der Hoch-
wasserkatastrophe im AhrgebieteaufzunehmendenAnleihe
von 874000 M .............

(Der am Jahresschlüsse nicht gebrauchte Betrag wird zur Ver¬
wendung in das nächste Jahr übertragen.)

Zur Ansammlungvon Mitteln zur Verminderungdes An¬
leihebedarfsfür regelmäßigwiederkehrende Hochbauten .

Summe Titel V.

Verschiedene Ausgaben.
Zur Verfügungdes Provinzialausschussesfür unvorhergesehene

Ausgaben ...............
(Der am Jahresschlüsse verbliebene Bestanddieser Positionwird zur

weiteren Verwendung durch den Provinzialausschuß bezw.. soweit
der Fi'nds zur Verfügung des Vorsitzenden des Provinzialaus¬
schussesgestellt ist, zur Verwendung durch diesen in das nächste
Jahr übertragen.),

Betrag
für das

Kechnungsjulir
1918.

Ä

1 906 328

143 973

87 400

Zu übertragen

72

^

Betrag
für das

Vechnungsjalir
1917.

1 937 559 17

144 353

87 400

667 200
2 804 901 !!!,

25 000

25 000

570 800
2 740112

25 000

9.'!

25 000

Die Haushaltspläne beziehungsweiseder
_^ ____Haupt-Haushaltsplan weisen nach

Betrag
für das

Gegen das Rechnungs¬
jahr 1917

»» Zuschüssen
aus Prootn-
Mmlttelii

an
eigenen Ein¬

nahmen

au
Gesomt-
Ansgabe

Küchnungsjahr
1917. mehr weniger

Bemerkungen.

1906 328

143 973

87 400

^.667 200

72

—

1 906 328

143 973

87 400

667 200

72

!8

1 93? 559

144 353

87 400

570 800

,7

7«

96 400

31230 45

380 58

>

s Der 43, Provinziallandtag hat durch
Beschluß oom 12. März 130« ge>
nehmigt, dah für den Neubau de«
llandcshauses und den Umbau de«
Etä»deha»ses ein« Anleihe bis zur
Hohe von 2NUUNNUMl, »nfgenom»
men werde, 2er Neubaudes Landes-
Haufe«ist im Jahre 13! 1 dolleude!
worden, während der Umbau des
Etändehaules bis auf kleinere
Arbeiten,im Anfange I3l3 been»
digt war,

Nie Anleihe für beide Bauous>
führungen ist mit 2437 211,13Ml,
aufgenommenworden;steist nach dem
Tilgnngsplan mit 134 046,61Ml,
jährlich zu «erzinfen nnd zu tilgen
und beträgt am Beginn des Rech°
nnngsjahres 1318: 2283 200,33 Ml.
Die Tilgimg ist am Schlüsse des
Rechnungsjahres 134« erfolgt,

NutzerdieserAnleihe sind anßer»
dem aber noch Ausgaben für beide
Bauten in Höhe bo» 248164,32Ml,
zu decken.

Na die Kredite fiir die Bausaus«
führungenabgerechnetworden, sind
hier dorgesehendie Zinsen und die
Tilgungsbeträge der Anleihe und
die Zinse» sür den BorschuKvon
134048,61 Ml, ^ «326,5? ^
143378,18Ml,

Nach dem Beschlussede« 51. Nhei.
Nischen Proninziallllubtags vom
«. März 1811ist die Anleihe mit
4°/» zu verzinsenund mit 6"/, nebst
den durch die Tilgung ersparten
Zinsen zu tilgen, Ns müsse» daher
,0»/« der Nnleihesummemit 8740N
Marl hier eingestelltwerden. Die
Abrechnungdes Kredit«ist »och nicht
erfolgt,

Z» Titel V Mr. 8. Es wird »«f
die Bemerlung zu Titel II Nr, 5
der Einnahme dieses Haushalts»
Plan« Vepig genommen.2 804 901 W -^ 2 804 901 W 2 740 112 >,N! 96 400 — 31 611 03

64 788,97 — —

25 000 " 25 000 25 000 M Vttel VI Mr. 1. Hier«»»stehen
2N»u MI, zur Verfüg»»»,de« Bor»
fitzendende« Prouinzialausfchnffe«,

25000 — — 25 000 — 25000 — — — "^



88 Anlagen zu den Sitzungspiotokollen, Nr, 3, Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 3, 89

Titel. Nr, Ausgabe.
Netrag
für das

Ncchnungsjalir
1918,
^ Ä

VI. Uebertrag
Zu außerordentlichenAusgaben:
ll) zur Meliorierung von Mooren, Oedlandstachen :c

d) zur außerordentlichenVerstärkungdes Fonds zur Unter¬
stützungdes Gemeinde-und Kreiswegebaues....

Zur Bestreitung der Verwaltungskostender Fürsorge für
Kriegsbeschädigte.............

Zur Bestreitung der Kriegsbeihilfenund Teuerungszulagen
an Beamte, Angestellteund Bediensteteder Verwaltung

Zu übertragen

25 000

200000

100 000

100 000

900000

1 325 000

Betrag
für das

VechnungsiMr
1917.
^i H

25 000

100000

100000

100000

325 000

Mithin jetzt Die Haushaltsplänebeziehungsweiseder
^^^Haupt-Haushaltsplanweisen nach

mehr
^

«" Zuschüssen
»us Piuui«-
zilllmitteln

100000

900000

1000000 —

Ä

an
eigenen Ein¬

nahmen

25 000

200 000

100000

100000

900000

1325 000!

an
Gesamt-
Ausgllbe

25 000

200 000

100 000

100 000

900000

— 1325000

Betrag
für das

Uechnungsjnhr
1917.

s
25 000

100 000

100000

100000

325000

Gegendas Rechnungs¬
jahr 191?

mehr

100000

900000

1000 000

weniger
Bemerkungen.

Z» VI. «». G« ist be, Betrag
der Vorjahre, welcher für I9l?
heruutergefetztwc>i, wieder ein»
»«stellt,was sichmit R llsicht ll»!
die notwendigeUrbarmachungvon
Qcdlond rechtfertigt

Der am Schlüsse de« Rechnung«.
j»h>ctzverbliebeneNestandwird,,nr
weiteren Verwendungin das!ol>
gendc Rechnungsjahrübertragen.

Der »m Schlüsse de« Rechnung«»
jllhre« »erbliebene Bestand wird
zur Verwendung in das folgende
Rechnungsjahrübertragen

F« Mel VI. M». ». Nach einem
gemenifamenErlassedcrznstänbigen
Ministerien b«:n 28.AugustIS!« foll
in erweitertemMaße darauf lnnge»
wirkt werden, daß die au« Anlaß
der Fürfurgetatigleit für !>rieg«°
bcfchcidigteentstehenden Ncrwa!»
tungslosten «on den Hau«t°Für-
forgeorgauifalionen felbst getragen
und nicht den Reichsmittelnzur Last
gelegtwerden. Da hiernach Reich«.
Mittel für die bureaumaßige Er¬
ledigung der Gefchäfteder Kriegs»
befchlbigtenfürforge(als Gehalter
für die dabei befchaftigtcnBeamten
und Hilfskräfte,Bureaumaterialien
ufw ) nicht in Anfprnchgenommen
«erden dürfen und diele Kosten,
foweit sie der Hanptorganifation
zur Last fallen, »?n der Provinz
getragenwerdenniüssen,fn find die
erforderliche»Geldmittel nach Ne>
rechnunghier duich den Haushalt«.
Plan bereitzustellen. Wenn da«
Reich fich in der feitherigen Weife
an den Kosten betettgt, wird der
bisherige Betrag ausreichen.

Z» Mel VI. Mt. 4. Für die Ve.
streilnng der den Beamten, Auge»
stellten und Bedienstetender Ve»
waltnng nach den Ärundfätzcnde«
Staates gewähetenKriegsbeihilfen
und Teuernngszulagen ist für das
laufendeJahr nach den angestellten
Berechnungenfchon ein Betrag von
rund 7WU0N Ml, erforderlich.
Nach den im Gange befindlichen
Verhandlungen ist mit Sicherheit
eine »eitere Erhöhnng der Zulagen
zu erwarten, fo daß da« Eiforder»
nis für 1818 lcineswegs zu hoch
gegriffenfei» dürfte.

12



90 Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 3. Anlagen zu den Sitzungsprotokollen.Nr. 3. 91

Titel. Nr

VI.

Ausgabe.

Uebertrag
Zur Deckung von Fehlbeträgen aus Knegsbeihilfen und

Teuerungszulagender Beamten und aus der Anstaltsver¬
waltung aus dem Rechnungsjahre1917 .....

Betrag
für das

Utchnungsjnlir
1918.

^ ^

I.
II.

III.
IV.
V.

VI.

An Zinsen für die zur Bestreitung der laufendenAusgaben
von der Landesbanl entnommenenVorschüsse sowie zu
außergewöhnlichenAusgaben bezw. zur Abrundung . .

Summe Titel VI.

Wiederholung.
Auf der Dotationsrente ruhende Ausgabeverpflichtungen.
Zuschüssean die einzelnen Anstalten und Verwaltungs-

zweige aus Provinzialmitteln .........
LediglichdurchlaufendePosten .........
Ausgaben aus Titel IV der Einnahmen......
Verzinsungund Tilgung von Anleihen .......
VerschiedeneAusgaben ............

Summe der Ausgabe

l 325 009

500 000 —

Betrag
für das

Vlchnungsilllir
1917.

Mithin jetzt

325 000

37 035
1 862 035 76 379144 76

5 675

17 354 329
333 411
926 84?

2 804 901
1 862 035

76 54144 76

N'l

23 287 200 —

23 287 200!—

6 825

.'!,16 364 459
333 411
926 847

2 740 112^93
379 144 76

20 750 800

20 750 800!Die Einnahme beträgt
Ausgleich, l

Die Gesamt-Einnahme mit Hinzurechnung der Einnahme der einzelnen Verwaltung«»^
Rechnungsjahr 191? - 41156 143 Ml- ^ ^

Die Gesamt-Ausgabe betragt für das Rechnungsjahr 1917 -^ 41156 143 Ml- ^,
I« Rechnungsjahre 1918 also 4NU463U Ml. »5 Pf-

2 536 400
2 536 400

Die Haushaltspläne beziehungsweiseder
^__ Haupt-Haushaltsplan weisen nach

Betrag
für das

Gegen das Rechnungs¬
jahr 191?

°n Zuschüssen
«ns PioviN»
zialmitteln

an
eigenenEin¬

nahmen

an
Gesamt«
Ausgabt

Vechnungsjahr
1917. mehr weniger

Bemerkungen.

1325000

500000

^37 035 76

1 325 000

500000

37 035 7!i

325 000

54144 76

1 000 000

500000

!

17 109

jetzt Ichon übersehenläßt, wirb da«
Mechnung«jahr 191? mit einem
Fehlbetrag nachließen. Im Hau«»
haltsplan für 1917 sind Mittel z«
Bestreitungder Kiiegsbeihilfenund
Teuerungszulagen der Beamten »c,
überhaupt nicht uoigesehen. Diese
Zulagen, welche im Iahie 19»?
wesentlich erhöht worden sind,
lönuen aber unmöglich»u« Etat»»
Mitteln gedeckt werben, da die
Haushaltspläne bei den gesteigerten
Preise» aller Lebensbebüisnissebei
den Prouinzialanstalten in Vezu»
aus Belästigung :c. unzureichend
sind uub Fehlbeträge zur Folge
haben weiden. Die Fehlbe,i»ge
weiden, wie mit Sicherheit anzn»
nehmenist, die Höhe «on 500090
Marl erreichen, wenn nicht gar
übersteigen. Da e« einer »orslch»
tigen Finanzoeiwaltunß geboten
sein muß, den. Nusgieichzfonb«für
Hahre des steuerlichenRückgang«,
die unfehlbar kommen weiden,
seiner Bestimmung gemäß unuer»
sehit zurückzuhalten, ist «orge»
schlage», zur Deckung der Fehl»
betrag«au« den Steuern die neben,
stehenbc Summe zu bewilligen»
zum«! da eine Erhöhung des Um»
lageprozcntfatze«nicht erforbeilich
wird,

Z» ?U«l VI Ul. «. Nie Uusgabe

1862 035 7«, 1 862 035 ?<> 379 144 76 1500000 — 17109 — 1914 . , , , 37102,88Ml,
1915 , , , 14»?5,»1 „

1 482 891 — — — zusammen «2 802,0» Ml,
oder duichschn,20984 Ml,

>
5 675 —

17 354329 34
333411 —
926 847 —

2 804 90190
^862 035 76

21853 022

20 560

33

5 675

39 20? 351
333 411
94? 40?

2 804 901
1 862 035 7«;

6 825

36 747 492
333 411
949 157

2 740112
379 144

79

93
76

2 459 858

64 788
1482 891

9?

1150

1750 —

Da die Ausgabensehr schwanlenk
sind, so ist der Netrag «on 87085
Ml, 76 Ps, eingestellt.

Bei dieser Stelle sind feiner zu
ueiausgaben die Zinsen für die ge>
maß Landtagsbeschlußuoischußweise
gezahlten Naulosten der Erweite»
iung der zllisoigeerziehungsanstal!
in Solingen mit 488 2«1,88 Ml, »nd
ler uoischußweisegezahlte» Kosten
für Grundeiwerb füi die Füisorge»
crziehungsllnstaltenin Nheinbahle»
»nü Solingen mit 180 00» War!,
welche in die nächste Unleihe auf»
genommen werde» sollen Diese
Zinsen beziffern sich mit 4°/„ aus
24 780,44Ml und lönnen aus den
etatsmäßig veianschlagten Ueber»
fchüssender beibenAnstalten gedeckt
werben.

Im Jahre 191« und früh«
waren diese Zinsen au« dem Titel
noch nicht zu zahlen.

U3 287 200 21873 582 33

21873 582 33

45 160 782

45 160 782 'i3

41 156 143 48 4 00? 538 85> 2 900 —

2^28? 200 41156 143 1»
4 004 638
4 004 638

«5
«5

— —

"Nd Anstalten betlägt für das
N'sen 45 lßo 732 Ml. 33 Pf. in dem Rechnungsjahre 1918.
^»°n 45160 782 Ml. 33 Pf. in dem Nechnungsjahr« 1918.

12 »





Anlagen zu den Sitzungsprotokollen, Nr, 3, 93

Zusammenstellung
der

Ergebnisse der Einzel-Haushaltspläne der
Provinzilllverwaltung der Rheinprovinz

für das Rechnungsjahrvom 1. April 1918 bis 31. März 1919

»»»<'



94 Anlagen zu den Sitzungspiotolollen. Nl. 3.

I. Haushaltsplan des Urovinziallandtags, des Arovinzialausschussesund der
Wrovinzial-Zenlralverwaltungsbeyörde.

Titel. N>
Vezeichnuugder Einnahmen und Ausgaben

der einzelnen Haushaltspläne.

Netto«
für das

Ptchnungs-
jähr 1918.

Betrag
fiir das

Uechnungs
la!,r 1917.

Ä

Mithin jetzt

mehr weniger

I.

II.
b!«
IX
X,

XI.
XII. l

Einnahme.
Aus dem Verkaufeder Provinziallandtagsverhand-

lungen .............

Verwaltungskostenbeiträge........

1200

395 068

II.

lll.

IV.

V.

VI.

3
1
bi«

1

5
1

bl»
3
1

Einnahmen aus Mieten ........
Unvorhergesehene Einnahmen und zur Abrundung
Provinzialzuschuß , . .- .......

Summe der Einnahme

Ausgabe.
Piovinzillllandtllg ..........

Provinzialausschuß und Prouinzialmt ....

Prouinzialverwaltungsbehörde,Besoldungen . ,

Andere persönliche Ausgaben .......

23 350
31

544 850

964 500

Sächliche Ausgaben

Sonstige Ausgaben
Summe der Ausgabe

63 000

13 200

698 705

39 400

146 150

4 045

964 500

1200

395 418

23 350
31

527 000

947 000

63 000

13 220

689 029

43 800

134 200

3 750

947 000

349

1? 850!
17 850! 350 -

4b

5b

17 500

!6 9 675

84

11950

294

21920

84

,<!

20

4 400

4 420

17 500- —

Z» Xitel III l Die Ausgabe hat sich u. A. durch die im Laufe des Rechnungsjahres fällig werdendenbejoldungsplanmäßige»
Gehaltsaufbesserungenum ......-................... 6362 Ml. 50 Pf.
erhöht. Vei Titel III Nr. 10 ist für eine technische Landesselretärstelleein Betrag von 3225 ^ 800 -- 4025 Ml, — Pf-
eingestellt. Die Stelle war schon früher vorhanden und im Haushaltsplan für 1917 abgesetzt.

Zu Titel IV: Infolge des Aufrückens von Anwärtern in etatsmäßige Stellen lonnte der Netrag für die diätarischeNesoldung
von Vureauhilfsarbeitern herabgesetzt werden.

Zu Titel V: Für die Unterhaltung des Ständehauses, des Landeshauses,der Dienstwohnungdes Landeshauptmannsusw. mußte
der Netrag um 4000 Mail erhöht werden. Wenn auch nur unumgänglicheArbeiten ausgeführt werden sollen, so mußte
doch die Erhöhung wegen der erheblichen Preise des Materials und der Arbeitskräfte eintreten. Für die Beleuchtungund
die Beheizungder Diensträumeusw. werden 12 400 Mail mehr vorgesehen wegen der außerordentlichgestiegenen Kohlen» usw-
Preise. An andern Stellen war Verringung der Ausgabe möglich.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 3. 9b

II. Kausyattsplan
"> zm Zahlung von Hluhegehültern an Vrovinzialbeamte und von Mitwen- und Maisengelbern sowie

Anterstütznngen an deren Hinterbliebene;
") zur Zahlung von Znvalidengeldern (Unterstützungen) sowie von Witwen- und Maisengeldern an

nicht rnhegehaltsberechtigte Beamte, Angestellte und Arbeiter bezw. deren Hinterbliebene nach Maß-
gäbe der von dem 42. und dem 48. Kheinischen Wrovinziallandtage genehmigten Grundsätze;

°) über die Dr. Alein-Stiflung.

Nr Bezeichnungder Einnahmen und Ausgaben
der einzelnen Haushaltspläne.

Betrag
für das

Klchnungs-
jähr li»18.

'>

Betrag
sür das

Uechnungs-
lahr 1917.

^t

Michin jetzt

mehr »ueiüger

Einnahme.
Zinsen, Strafgelder, Ordnungsstrafen,Erstattungen

aus Militarrenten.........
Zuschüsse:

a) aus dem Haupt-Haushaltsplan , . , .
b) der einzelnen Verwaltungszweige und An-

stalten .............
Sonstige Einnahmen .........

Summe der Einnahme

Ausgabe.
Ruhegehälter für Beamte ........
Witwen» und Waisengelderan die Hinterbliebenen

von solchen ...........
Laufende Unterstützungenan frühere Beamte und

Witwen von solchen ........
Für weitere Ruhegehälter :c ........
Invalidengelder für nicht ruhegehaltsberechtigte

Beamte, Angestellteund Arbeiter , , . .
Witwen- und Waisengelderan die Hinterbliebenen

von solchen ...........
Unterstützungen für frühere Angestellte und Witwen

von solchen . . . . .......
Für weitere Invalidengelder :c .......

Summe der Ausgabe

vr. Klemstiftung
Einnahme ............
Ausgabe ............

148 030

372 821

578 993
54

1099 900

450 279

250 761

10056
290 802

50 886

34 619

460
12 034

1 099 900

900
900

132 630

372 135

573 916
17

1078 700

3.'!

43

«0
14

10

0!

427 861

234 267

12 061
306 510

53 621

31086

460
12 831

1078 700

850
850

<I5

50
«5

15 400

686

5 077
36

21200

22 418

16 493

l<!

35
5.5

3 532 «3

2 004
15 708

2 735

797
42 444 83 21244 83

20

55

08

21200— —

50
50



96 Anlagen zu den Sitzungsprutokullen. Nr. 3.

lll. «Haushaltsplan üßer die Besoldungen und anderen persönlichen Ausgasen der
WrovinzialVeamten der ^andesverstcherungsanstalt Meinprovinz.

Bezeichnungder Einnahmen und Ausgaben
der einzelnen Haushaltspläne.

Betrag
für das

Betrag
für da?

Mithin jetzt

Titel. Nr. Uechnungs-
jtchr <!»«8.

Ptchllungü-
jähr 1!»l7. mehr

l
weui.qer

I.

—

Ginnahme.
Einnahme aus den Mitteln der Landesversiche-

Ausgabe.

Sonstige Ausgaben .........

Summe der Ausgabe

1 38? 000 1411000
>

24 000

I.
II.

III.

1 20V 597
184 060

2 342

50 1171210
23? 510

2 279

83

1?

>

29 386,67

63 W

53 450 —

1 387 900 1 411 000 " 29 450 ....... 53 450 —

— 24 000 -'

Vti Titel I sind für bejoldungsplanmäßige Gehaltsverbessernugen 25 270 Mart erforderlich, die übrigen Mehrausgaben entfallen
auf etatsmäßige Stellen, für welchein I9l7 nur Teilgehältei vorgesehen waren bezw. für Stellen, welche nach den bestehenden
Nnstellungsgrundsätzen im Haushaltsplan für 1918 einzustellen sind. Es ist außerdem nur die Stelle eiues Kanzlistcn in
eine Kanzlewursteherstelle umgewandelt, weil dies den dienstlichen Verhältnissen entspricht.

Vti Titel II tonnten für Hilfsarbeiter im Bureau» und Registiaturdicnst sowie an Dienstuniostenzulagen an im auswärtigen
Dienst beschästigte Bureaubeamte geringere Beträge vorgesehen werden. Die als Kontrollbeamte nach auswärts gesandten
Beamten sind hierher zurückgezogen.

I

I.
II.

III.

I V. Aausyaltsplan über die MerwaltungsKoften des Oenossenschaftsvorstandes
der Hlyeinischen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft.

Ginnahme.
Umlage zur Deckung der Verwaltungstusten .

Ausgabe.
Besoldungen ............
Andere persönliche Ausgabe» ...... .
Sächliche und sonstige Ausgaben .....

Summe

264 800 262 200 2 600

182 387
37 987
44 425

5.0

41

179 012
37 987
45 200

l>0
0<!
44

3 375 —

775
264 800 ' 262 200 3 375 — 775

2 600 — I ^ !
!

Z» Titel I: In der Mehrausgabe sind 3225 Mail für besoldungsplanmähige Gehaltsverbesserungen enthalten.



Aulagen zu den Sitzungsprotokollen, Nr. 3. 9?

V» Haushaltsplan über die Verwaltungskosten der Urovinzial-Aeuerverstcherungsanstalt
der Hlyeinprovinz.

Titel. Nr. Bezeichnungder Einnahmenund Ausgaben
der einzelnen Haushaltspläne.

Netrag
für das

Mchnungs-
tnhr 1918.

')

Betrag
für das

Pechnungs-
jllhl 1l»17.

^

Mithin jetzt

mehr wenigl'r

l.

I,
II.

III.
IV.

V.
VI.

VII,

Ginnahme.
Einnahmen aus den Mitteln der Anstalt . .

Ausgabe.
Besoldungen ............
Andere persönliche Ausgaben .......
Sächliche Ausgäbet! .........
Beitrag zu deu Kosten der Zentralverwaltung

des Verbandes « ..........
Ausgaben für gemeinnützige Zwecke .....
Sonstige Ausgaben ..........
Kosten der BezirksnertretungcnSaarbrücken,Essen

und Düsseldorf ..........
Summe der Ausgabe

1112 000

600 072
129 384
150 300

53 200
120 000

8 083

50960
1112 000

1075000

I<!

581268
128 860
135 300

50 200
120 000

5511

53 860
1075 000

37 000

<>!>

18 804
523

15 000

3 000

2 572

39 900

0«

2 900
2 900

37 000!

^ Titel I Mehrausgabe hauptsächlich infolge befoldungsplanmäßiger Gehaltsverbesferunge» (12 404 Marl 17 Pf.) und Einstellung
Von Stellen auf Grund der bestehenden Anstellungsgruudfätzc. Daneben ist den dienstlichen Verhältnissen dadurch Rechnung
getragen, daß 2 Stellen von Generalinfpeltoren in Stellen von Landesverficherungsräten und eine Oberfekretcirstelle in eine

^ Oberinfvektorstelle verwandelt worden ist.
Titel III haben für die bauliche Unterhaltung des durch Anlauf vergrößerten Verwaltungsgebäudes, für Formulare, Schreib-

^ Materialien ufw. und für Heizung und Beleuchtung ufw. Mehrbeträge eingefetzt werden muffen.
t> Titel IV ist Beitrag zu dem Verband öffentlicher Feuerverficherungsanstalten erhöht.
" Titel VI ist der dem Anstaltsdircltor zur Verfügung stehende Betrag zur Unterstützung von Beamten von 3N0» Mark auf

5U«) Mark erhöht.

VI H. Haushaltsplan üöer die AerwaltungsKoften der <^landesbank.
Ginnahme.

Einnahmen aus den Mitteln der Laudcsbant

Ausgabe.
Besoldungen ............
Andere persönliche Ausgaben .......
Sächliche Ausgaben .........
Sonstige Ausgaben ..........

Summe der Ausgabe

I.
II.

III.
IV.

653 800 621500 32 300 ' _

398400
124 934
128 500

1965 '»7

404 258
125 188
90000

2 053

14
38 500 .....

5 858
254

87

33
11

56
653 800 - 621500 38 500>— 6 200 —

— 32 300 "!! -- !—
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Zu I. Besoldungen. Das Diensteinkommen des stelln, Direktors der Provinzial-Lebensversicherungsanstalt ist mit 7400-j- 1300 Mal!
hier fortgefallen, nachdemfür diese Anstalt ein besonderer Haushaltsplan aufgestellt ist, so daß also die Ausgabe um 284! Mall
67 Pf. gestiegen ist. Außer besolkungsplanmäßigcn Gehllltsvcrvessciungen in Hohe von 7175 War! und Vollgehaltern M
Stellen, welche im Haushaltsplan für 191? mit Teilgchältern vorgefehen waren, ist die Umwandlung von 2 Oberbuchhalter
stellen in Vorsteherslellen und eine neue Notcnstelle eingestellt. Andererseits sind die Diensteinkommen von 2 gestorbenen
und 1 ausgeschiedenen Beamten in Fortfall gekommen.

Zu III. Sächliche Ausgaben. Die Ausgaben für die Unterhaltung der Gebäude (um 2U0N Mark), für Beleuchtung, Heiz»»«,
Reinigung de'r Bureaus (um 4000 Mark), für Schreibmaterialien, Drucksachen, Bücher, Porto, Bureaubedürfnisse usw. (»w
25 000 Mark), für Kranken-, Unfall- und Invalidenverficherung (um 4500 Mark), für den Geschäftskraftwagen (um 3000 Mall)
find den jetzigen Verhältnissen entsprechend erhöht.

VI d. Musyattsplan
der Verwaltungskosten der Mrovinzial-^ebensverstcherungsanstatt.

Nr.
Bezeichnungder Einnahmen und Ausgaben

der einzelnen Haushaltspläne.

Betrag
für das

Betrag Mithin jetzt

i
Titel. Ptchmmgs-

ichr 1918.
Pechnungs-
Whr 1917.

«6 H
mehr wenige

I.
Einnahme.

Einnahmen aus eigenen Mitteln der Anstalt

Ausgabe.

Andere persönliche Ausgaben .......
Sächliche und sonstige Ausgaben.....

Summe der Ausgabe

22? 500 227 500

I.
II.

III.

32 350
107 242

87 907
50
50

— 32 350
107 242

87 907
s,0
50

""

227 500 — — — 22? 500 -!! v
^

itu Titel I Besoldungen. Für den Direktor ist ein Gehalt von 8000 Mark vorgesehen. Direktor ist der Direktor der L°ndeZb°n
Das Dienstcinkommen des stellvertretenden Direktors war für ,91? in den Haushaltsplan der Landesbanl eingestellt und''
einschließlich einer ihm am 1. Oktober 1918 zukommenden Gehaltsverbesscrung von dort hierher übernommen. Außerde
ist vorgesehen das Dienstcinkommen für 1 Mathematiker, 1 Sekretär. 2 Assistenten und I Registrator.

Hu Titel II Andere persönliche Ausgaben. Hier sind in Ausgabe gestellt der mit 15 °/° der etotsmäßigen Dulchschnittseinton!"
berechnete Zuschuß an den Pcnsionshaushaltsplan, 50 000 Mark au Vergütungen für Hilfsarbeiter. 50 000 Mark an «e
aütunaen für Reisebeamte, 4000 Mark sür Kranken-, Unfall-, Invaliden- und Angestelltenversicherung. .

«U Titel III Sächliche Ausgaben. An Reisekosten für die Anstalts- und Neifebeamten 56 000 Mark. Nureaukosten 12 000 Ma '
sür Werbungstosten 8000 Mark, sür Porto, Telegramm- usw. Gebühren 8000 Mark. Beschaffung von Inventar 2000 M°
und Sonstiges 190? Mark 50 Pf.
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VII. Aausyaltspläne

l> der ^rovinzial Taubstummenanstalten zu Zachen, Vrühl, Köln, Olberfeld, Osten, OusKirchen, Kempen,
Neuwied und Frier;

2. über die Verwendung:
») der Wilhelm-Zugusta-Stiftung,
d) des Mnterstützungsfcnds der früheren Mereins Taubstummenanstalt zu Göln,
«) des Beitrags des Mereins zur Beförderung des Taubstummenunterrichts und des Wohles der

entlassenen Zöglinge in Göln und
6j des Mnlerstützungsfonds für entlassene Taubstumme

für das Rechnungsjahr vom 1. April 1918 bis 31. März 1919.

Das Gesetz betr, die Beschulung blinder und taubstummer Kinder vom 7. August 1911 (G. S, S, 168) ist am 1 April
1912 in Kraft getreten. Nach dem Reglement für die Ausführung dieses Gesetzes vom 6. März 1912 betragen die Unterhaltskosten
lur den Zögling 400 MI, und sie werden, soweit sie nicht uon den Angehörigen getragen werden, von den Kreisen und Ortsarmen-
°°rbänden gezahlt. Aus diesem Pflegegeld sind außer den Kosten des Unterhalts der Kinder auch die Kosten für Bekleidung und Wäsche,
gesehen uon der eisten Ausstattung, sowie für Schulbücher und dergleichen, die Kosten für Krankenpflege und arztliche Behandlung
»u bestreiten, ferner die Kosten der Ferienreifen der Kinder zu ihren Eltern, wenn sie nicht von letzteren auf eigene Kosten abgeholt
""d zurückgebrachtwerden.

In den Provinzial-Taubstummenanstaltenwaren eingeschult:

Zöglinge
In den Jahren zusammen Knaben Madchen katholisch evangelisch jüdisch

1901 465 238 227 336 125 4
1902 478 257 221 346 128 4
1903 519 273 246 368 147 4
1904 512 26? 245 347 162 3
1905 575 310 265 394 175 6
1906 598 323 275 427 162 9
1907 591 334 257 396 187 6
1908 606 350 256 419 180 7
1909 676 394 282 476 191 9
1910 687 408 279 474 206 ' 7
1911 734 429 305 497 233 4
1912 802 467 385 549 250 3
1913 840 488 352 586 250 4
1914 884 49? 38? 580 301 3
1915 795 434 361 524 268 3
1916 788 420 368 506 278 4
191?

Der Rückgang in 1915 und 1916 erklärt sich dadurch, daß die Ostern 1916 neu aufzunehmenden Schüler wegen Mangel
n Lehrkräften infolge Einberufung vieler Lehrer zum Kriegsdienste ein Jahr zurückgestellt werden mußten. Dasselbe gilt für die
'"d«, die Ostern 1917 aufzunehmen waren.
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Ginnahme.

1, Pflegegeld ......
2. Beitrag des Vereins in Aachen

II. l Sonstige Einnahmen ...
in.! i.

2.
3.

Zuschußaus Prouinzialmitteln ....
Desgl. aus der Wilhelm-Augusta-Stiftung

„ dem Unterstützungsfondsder frü¬
heren Vereins-Tllubstummenanstaltzu Cüln

4. Beitrag des Ctzlner Vereins.....
5. Zinsen des Unterstützungsfonds für ent¬

lassene Taubstumme .......
Summe der Einnahme

Ausgabe.
I. Besoldungen...........

II. Andere persönliche Ausgaben......
III. 1. Für Beköstigung.........

2. „ Bekleidung, Ferienreisen u. Schulbücher
3. „ Haus- und Schulgeräte und Unter¬

richtsmittel .........
4. „ Heizung, Beleuchtung, Reinigung. .
5. „ Kranken- und Arztkosten, Zahnpflege
6. „ Unterhaltung der Gebäude und Garten
7. „ Reisen der Lehrer......
8. „ sonstige Ausgaben und zur Abrundung

I. l Zuschuß zur Unterhaltung des Cölner Taub¬
stummenheims .........

II. I Unterstützungsfonds für entlasseneTaubstumme
Summe der Ausgabe

Aachen.
Knaben »0
Mädchen 41

28 800
5123

136

47 810

81870

41 670
270

29 500
3 000

600
1800

650
1000

200
3180

81870

Brühl.
Knaben «4
Madchen «

42 800

170
60 615

103 585

44 895
70

43 300
8 500

600
2 300

900
1000

200
1820

103 585

Cöln.
Knaben 60
Mädchen 4l

18 800

470
47 540

1890
6 999

05,

95

75 700

45 412
1510

19 700
2 500

1600
1700

400
1000

200
1677

75 700

s

50

50

Elbtlfeld.
Knaben 72
Mädchen »l

^

32 400

280
71740

104 420

51 832
1120

40 700
3 500

600
2 200

650
1100

200
2 517

104 420

50>

50

Essen.
Knaben ?2
Mädchen ««

17 200

"l0
83050

2190

102 450

61775
1570

29 870
1800

600
2 200

700
1200

200
2 535

102 450

Die Einnahme beträgt
„ Ausgabe

Gesamtbetrag
für das

Rechnung
jähr
1918.

93? 690
937 690

05
05

für das
Rechnungs¬

jahr
1917.
^t ^

878 265
878 265

05,
05

Mithin jetzt

mehr

59 425
59 425

weniger

Aslirchen.
Knaben 58
Mädch«, 4»

.« ^

34 800!-

^ !"
10^

56 390—

91200

31600
7 300

28 400
5 200

2 000
'2 000

650
1500

200
2 350

91200'^
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Kempen.

Mädchen 4?

36 800 —

70
54 920!-

91790

39 525
695

3? 400
7 000

600
2 800

800
1100

200
1670

91790

Neuwied.
Knaben 8l
Mädchen «!

56 000

110
112 405

')

168 515

52 825
20 730
72 800
11500

900
4 000
1400
1400

200
2 760

168 515

Trier.
Knaben ?l
Mädchen 22

44 400

878
68192

113 470

52 805
1270

43 170

7 500^

600
2 200

800
1200

200,
3 725

113 470 —

Unter-
stUtzungs-
fonds für
eutlasseuc

Taubstumme
usw.

3 000

1 69005>

4 69005

3 000
1690 05

4 690,05

für das
Nechnuugsjahr

1918.
Knaben 590
Mädchen 460

Gesamtbetrag

zusammen W5!>

312 000
5123
2135

554 852
50000

1890
9 999

1690
937 690

422 340
34 535

344 840
50 500

8100
31200

6 950
10 500
1800

22 235

3 000
1690

93? 690

für das
Nechnungsiahr

191?.
Änoben 59«
Mädchen 4«
zusammen 1U50

317 600
5 123103
I 754,02>

490 258
50 000

<)5>

05

1890
9 999

1640
05! 878 265

05
05,

425 350
23 096

294 250
50 500

8100
31 200

6 950
10 500
1800

21878

Os>

05
05

07

33'

3 000
164005

878 26505

Mithin jetzt

meyr

381
64 594

50
65 025

weniger

5600

5600

59 425!—l! —

11438
50 590

356

50
62 435

33
3010

l',7

—!3010

59 425!—!

Titel.

1. 1
2

II.
III. 1

I.
II.

III. 1

I.
II.

Die vorstehenden Ausgabetitel ergänzen sich gegenseitig sowohl in sich für die einzelnen Anstalten
als auch in dem Gesamtbeträge der Ausgabe für das Taubstummcnwesen.

Die Ausgabeist demnachim ganze» gegen das Vorjahr um 59 425 Mark gestiegen,und zwar allem
bei Titel III Nr. 11 für Beköstigungum 5U590 Mart, so daß auf alle andern Titel der Haushaltspläne nur
eine Mehrausgabevon 8835 Mark entfällt, die hauptsächlich bei Titel II für andere persönliche Ausgabeuzu
finden ist. Hier hat für den Lehrgang zur Ausbildungvon Taubstummenlehrernund -Lehrerinnenan der
AnstaltNeuwiedein höhererBetrag eingesetztwerdenmuffen.
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Vlll. Aausyaltspläne der Urovinzial-BNndenanstalten.
^

> j Blinden-Untcnichtslmstalt
Summe Mithin jetz'

Titel lNr Einnahme. Diiren Ueuwied
mehr191? 1918 1917 1918 1917 1918

^t ,H ^/ H ^ ^ ^ g ^ ^ ^ H .« H I>

I. Vom Grundeigentum, 160 — 160 ! — — ^ __.. 160 — 160 __
II, Psirgegeld .... 65 000 — 65 000 28 000 -! 28 000 93 000!— 93 000 — — — -^

Aus d. m Verkaufe von
ici. Handarbeiten laut

Anlage H, . . . 5 020 — 5 020 — 1500 — 1500 — 6 520 6 520 — — — -^

IV. Aus der Wasserpump-
station .... 4 900 — 4 900 — — — — — 4 900 4900 — — — --

V. Sonstige Einnahmen ^
und zur Abruudung 100 — 100- 10 — 10 — 110 — 110 — — —

iB^VI. Provinzialzuschnß. .
Summe der Einnahme

Ausgabe.

125 330 — ,130 770- 65 840 — 64 790 — 191170 195 560 — 5 440-

200 510 — 205 950 - 95 350 94 300 295 860 300250 >- 5 440 — i^

4 390!-

i. Besoldungen . . . 55 290 — 55 72? 50 26 650 — 25 600 — 81940 — 8132? 50 — — siü"'

n. , Andere personlicheAus- ' ^
> gaben ..... 16 210 — 16 210 - 8 000 — 8 000 - 24210 — 24 210 — — —

in. 1 Für Beköstigung :c. . 68 000 - 68 000 — 41000 — 41000 — 109 000 — 109 000 — — — ^-

2 «,) Für Bekleidung . 15 000 17 000 „„ 6 880 — 6 880 — 21880 „ 23 880 - 2 000 — ^

d) Für ärztliche Be¬
handlung, Ferien¬ >
reisen .... 4 000 — 4 000 — 3 000 — 3 000 7 000 — 7 000- — — ^"

3 Für Hausgerät, Lehr¬ >
mittel .... 3 500 — 3 500 . 2 900!- 2 900 - 6 400 — 6 400 — — — ^^

4 Für Heizung, Beleuch¬ ^
tung ..... 25 000 — 28 000 (in III' enthalten) 25000 — 28 000 3 000 ... ^

5 Für Unterhaltung der ! ^
Gebäude .... 6 800 — 6 800 4000 — 4 000 — 10800^- 10 800 ^ —. — ^

6 Für Reisen der Lehrer 500 — 500 300 — 300- 800 — 800 — — — -^

? Für sonstige Ausgaben x

und zur Abruudung
Summe der Ausgabe

6 210 - 6 212 .0 2 620 — 2 620- 8 830- 8 832 .0 2 '„. ^i3
^00 510 ^ 205 950 — 95 350 94 300 - 295 860-^300 250 5 002 ^ 61^

! j 4 390!—» ^^>
^^l! !

B lwdlmunterstützm»!zsstock.

»Einnahme . .! ^^ 50 19 950 — !— 98950
^

> Ausgabe . . . 1> ^ > ! ! >
M ehr durch Wegfall einer Inh cesrente u nd »urch ssrü ere Zinsertra8°-
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IX. Haushaltspläne der A ^rovinzia

llehillnstalt

l -Kebammenleyranstalten »

Nr.

.........

Einnahme.

Helillmmet Summe Mithin jetzt
—

Titel. Cöln Glberfeld
mehr

191? 1918 19,7 1918 1917 I9!8 wenige

1

^i ^ ^t H. ..« H< .^ H ^ H ^i H ^ H ^ H

I,
Ausbildungsiosten, . 33 000 — 33 000 - 20100 — 20 100 53 100 — 53 100 — — —

I!,
2 Pstegckosten. . , , 75 700 116 600- 48 000 — 75 000 123 700 191600 6? 900 —

Sonstige Einnahmen

lll, und znr Abruuduug
Provinzialzuschuß , ,
Summe der Einnahme

Uusgabe.

1450
198 050

— 500 —
- 235 300 -

600
93 700

"" 600
105 000 .....

2 050
291 750 —

1 100
340 300 - 48 550 —

950
—

308 200 -385 400- 162 400 ° 200 700- 470 600 586 100 116 450 — 950 —

.! ! 115 500 — — —

ü >

I,
II, Besoldungen , - , 19 675 — 19 88125 12 848^75 12 886 25 32 523 ?.'> 32 76? l.0 243 7l> — —

Andere persönlicheAus¬
' '

lll, gaben ..... 44 654 48 4? 000 — 22 975 24 055 6? 629 ..^ 71055 ,, _ 3 425 !»2 — —

1 Für Vetostigung , . 121800 — 170 000 — 54 770 77 000 176 570 — 24? 000 — 70 430 — — —

^ „ Kleidungsstücke
für Arme , , . 300 — 300 — 150 150 — 450 — 450 — — —

3 Für Bettzeugu. Wasche 8 000 — 8 000 — 4 500 4 500 — 12 500- I 12 500 — —- — — —

4 ,: Reinigung . , 9 500 — 15 000 - 6 000 6 000 — 15 500 — 21 000 — 5 500 — — —

5 ,, Hausgerät , , 3 000 — 3 000 — 3 000 — 3 000 6 000 — 6 000 —
6 ,, Heizung, Beleuch¬

!

tung ..... 40 000 — 56 000 — 26 500- 41500 __ 66 500 — 97 500 — 31 000 — — —

7 Für Anatomie, , , 800 — 800- - 300 — 300 1100 — 1100 " — — — —

8 ,, Arzueien usw. . 34 000 — 37 000 - 12 000-!^ 12 000 ^ 46 00,0 — 49 000 _ 3 000 — — —

9
,, die Bücherei . . 800 — 800 — 900 — 900 ! 700 —> 1700 — — — ,...

10 ,, Unterhaltung der !
Gebäude .... 12 000 — 12 000 — 8»500— 8 500 — 20 500 — 20 500 — — —

11 Für Steuern und Ab¬ ! !
gaben ..... 5 500 — 5 500 — 3 500 — 3 500- 9 000 — > 9 000 — — !— — —

12 Für sonstige Ausgaben !

und zur Abrunduug
Summe der Ausgabe

8170 52 10118 75 6 456,25! 8'75 14 626 77 16 527^ 1 900 73 —

308 200 385400- 162 400 —'200 70(1 470 600 — 586100- 11i,500 - - — —

!

su Titel I 2 der Einnahme. Die Mehreinnahme ist hervorgerufen durch Erhöhung der Pflegekostenbeitrllge von Schwangeren
und Wöchnerinnen in den verschiedenenTischllassen, welche durch die Steigerung der Vetostiguugs- usw. Kosten begründet ist.

6" Ausgabe. Die erheliliche Steigeruug der Ausgabe ist bei dem Titel Belustigung (70430 Mark) dnrch die außergewöhnlich
hohen Preise aller Lebensbedürfnisse und bei der Heizung und Veleuchtung (31 000 Mary durch das andauernde In die
Höhegehen der Kohlenpreise notwendig.
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Haushaltsplan für das Hebammenwesen.

Nr, Ginnahme.

Hebammenwesen Mithin jetzt

Titel. Wöln Ellitlstld
mehr1917 1918 191?

.6 H
1918 weniger

I, Zinsen ........
Provinzialzuschuß .....

Summe der Einnahme

Ausgabe.
Zur Unterstützung für Hebammen
Beitrag an den Verein für Säug¬

lingsfürsorge usw .....
Summe der Ausgabe

455
8 430

— 455
8 830

— — — —
500

- — -

! 8 885 — 10 385 — — — — — 500 — — ^.

I,
II,

3 885

6 000

— 4 385

6 000

— — — — 500 —

9 885 — 10 385 -^ — — — — 500 — --

Eine Erhöhung des Unterstützungsfonds für bedürftige Hebammen erscheint notwendig,

X. Musljattsplan über die Aoften der Mrsorgeerzieyung.

Titel. Nr

I,
II-V
VI,

I
II,

Bezeichnungder Einnahmen und Ausgaben
der einzelnen Haushaltspläne.

Einnahme.
Zuschuß aus der Staatskasse .......
Eigene Einnahmen ..........
Zuschuß aus Pruvinzialmitteln ......

Summe der Einnahme

Ausgabe.
Küsten des Unterhalts usw. der Fürsorgezöglinge
^, Besoldungen ...........
L. Andere persönliche Ausgaben .....
<ü Sächliche und sonstige Ausgaben , , , ,

Summe der Ausgabe

Netrag
für das

Uechnungs-
lahr 1918.

2 925000
256 700

1 462 500

4 644 200

4 305 000
230 620

68 222
40 35«

4 644 200

^

83

67

Netrag
für das

Uechimnas-
jähr 1917.

2 544 200

, 244 300
1 272 100

4 060 600

3 735 200
215 154

70117
40128

4 060 600

s

15
50
35

Mithin jetzt

mehr

380 800
12 400

190 400
583 600

569 800
15 466

228
585 495

68

32

wemger

1895

1895

583 600!

Zu Titel I, Die Mehrausgabe erklärt sich aus der Vermehrung der Zöglinge und besonders aus der Erhöhung des Durchschnitt
pflcgesatzes von 368 Mark auf 42U Mark.

Zu Titel II H,, Die Mehrausgabe besteht zum Teil aus besoldungsplanmahigeu Gehaltsuerbesseruugcn (5533 Mark 33 Pf.), z>'"'
Teil aus Diensteiukommen solcher Beamten, welche auf Grund der Anstcllungsgruudsähe im Jahre 1917 befördert worden
sind oder im Jahre 1918 zu befördern sind.

Z» Titel II L. Für den Psychiater ist mit Rücksichtauf den Nmfang der Geschäfte eine Vergütuugscrhöhung uon 1U00 Mark am
2UUU Wart vorgeschlagen und die Vergütung eines wissenschaftlichenHilfsarbeiters um (>UU Mark erhöht, der Zuschuß "'
die Nuhegehaltörasse ist um 1005 Mark höher berechnet, es haben aber für Hilfsarbeiter im Vureau- und RegistraturdMN
450!) Mark weniger verlangt werden können.

Zu Titel ll 0. Für Schreibmaterialien. Nureaübedürfnisfe, Formulare usw. sind zur «lbrundung 228 Mark 32 Pf. mehr eingestell'-
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Voranschläge
der Plovinzilll-Füisorge-Erziehungsllnstalten Fichtenhain, Rheindahlen und Solingen.

Nr. Einnahme.

Fichtenhain
>!!>'

Rheindahlen Solingen

!, Betrag für 215 Iiigln Betrag für !!UU Zöglinge Betrag für 26U Zöglinge
für das Rechnungsjahr für das Rechnungsjahr für das Rechnungsjahr

1917 1918 1917 191« 191? 1918
^ H "" ?; ^e H ^ H ^t H ^ H

Wegekosten ...... 245 650 __ 279 700 _., 326 600 352 500 ,_ 264 900 --- 311500 —

Ausstattungskosten
»,) vom Provinzialverband , 14 450 — 12 600 --- 8 750 — 11700 — 12 000 — 12 000 —

d) von Lehiherien und Zög¬
lingen ...... 500 — 300 --- 1700 — 1400 — 700 — 700 —

Sonstiges und zur Abrundung
Summe der Einnahme

Ausgabe.

400 — 400 — 350 — 400 — 400 — 400 —

257 000 — 293 000 — 33? 400 — 366 000 — 278 000 — 324 600 —

Besoldungen...... 42 531 25 42 600 — 53 906 25 54 650 — 50 462 50 5l 356 25

Andere persönliche Ausgabe» ,
Summe Titel I und II

Sächliche und sonstige Ausgaben

52 626 73 53 727 65 68 427 ..... 70 723 5,0 51 823 !>(» 53 968 50
9515? 98, 96 32? <;5 122 333 2l> 125 373 5" 102 286 — 105 324 75

. >
!

1 Für Beköstigung..... 61500 -^ 76 500 — 110 250 — 120000!— 76 000 — 104000 —
2 ., Bekleidung ..... 30000 — 40 000 — 33 900 32 500> 33 000 — 33 000 —
3 ,, Lagerung, Bettzeug und I

Tischwäsche ..... 4 000 — 4000 — 5 000 — 8 000j— 2 000 — 2 000 —
4 ,, Reinigung ..... 3 000 — 7 000 — 3 000! - 6 000!- 3 200^ 5 000 —

5 ,, Hausrat und Gerätschaften 3 100 — 3100 — 3 400 - 3 400> 3 200 - 4000 —

6 ,, Heizung und Beleuchtung !
der Dienstwohnungen, , 5 230 — 5 230!— 5 950 — 5 950!— 5 340 --- 5 370 —

7 ,, Heizung, Beleuchtungund j
!

Wasserversorgung der übri¬ !

gen Gebäude , , , , 26 510 — 32 365 - 31785 40 285 — 30 600 — 46 500 —

^ 8 ., Arznei und Verbandmittel, !

ärztliche Instrumeute , , 500 — 300,- 2 000 2 000 1200 --- 1200 —

9 ,, Kirchen- und Schulbedürf-
msse usw ...... 3 000 — 3 000 — 4 200 — 4 500 — 2 500 --- 2 500 —

10 ., Unterhaltung der Gebäude
») für die laufende Unter¬

haltung ...... 11 500 — 11500 — 8 200 — 10 000 — 9 000 --- 9 000 —

1>) für einmalige außergewöhn¬
liche Ausgaben , , , , 7 500 _ 7 500 — — — — ^— 3 500 — ^. —

n Für sonstige Ausgaben und zur i
, ! ,

Abrundnng ......
Summe Titel III

Summe der Ausgabe

6 002 02 6177 :;,'> 7 381,75!, 7 991 s>0 6 174!- 6 705 25

161842 «2 196 672 35 215066i?5!>240 626 5>0 1?5714j- 219 275 25

257 000 — 293 000 —
33? 400 -^ 366 000 — 278 000- 324 600 ^—

14
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Xl. HausyattsMne der Urovinzial-Ml. und MegeanstllNen zu ZndelN^^urg.Aan, Bonn, Puren, OltlKyausen, Orafenverg, Zoyannistal und Werztg
für das Nechnungsj°hl^>?!^8 bis 31, März 1919. __________________

Hlllmiscn.

Ar. Oinnayme.

l
2
3
4
b

6
7

9

,0

11

!12

13

Mieten, Pachte .........
Aus der Land- und Viehwirtschaft . . .

Aus der Metzgerei........

Wegekosten der Kranken ......
Sonstige Einnahmen und zur Abrundung .
Zinsen von Stiftungen.......

Summe der eigenen Einnahme

Zuschuß aus Pruninzialmitteln . . . .

Summe der Einnahme

Ausgabe.
Besoldungen ..........
Andere personliche Ausgaben .....

Sunime Titel I, und II.

Sachliche und sonstige Ausgaben:
ssür Beköstigung ........

Bekleidung .........

Lagerung, Bettzeug und Tischwäsche
Reinigung ...... . . .
Mobilien, Utensilie» ic.....
Heizung .........
Beleuchtung ........
Wasserversorgung ......

Arznei und Verbandmiltel, ärztliche
Instrumente........

Kirchen- und Schulbedürfnisse lc.
,Bibliothek) .......

Unterhaltung der Gebäude . . .

sonstige Ausgaben und zur Ab-
runvung .........

Zinsen von Stiftungen.......
Summe Titel III.

Summe der Ausgabe

Andttnach.
Betrag für

500 Kranke für die
Rechnungsjahre

1917 1918

22 UM
3 200

364 500
62!6

184

39« 1U0

79 000

475 100

53 267
109 U27

162 295

193 50U

ii aoa
9 000
5 500
7 000

30U00

IN 500
3N0

5 60«

2100
20 000

18121
l8l

22 000
3 200

!439 000
«116

184

470 500

99 500

!570 000

312 80'

56 726
I I? 923

l74 649

,260 000
14 000
11000

7 000
7 000

38 000

10 800
300

7 000

2 100
20 000

17 966
184

25,

^i.

75

395 350175

475 100—!570 000

Vedlmlg-Hau.
Betrag für

1900 Kranke für die
Rechnungsjahre

19181917

178«!
103 000

19 000
1 126 000

41648
72

1 291 500

64 000

1 355 500

126 405
236 916

363 32,

^i

«00 000

38 000
29 000
15 000
15 000

155 000
6 500

200

15 200

5 500
37 000

75 70?
72

992 179

1 355 500

2 170

80 000
19 000

I 279 000
41740

90

1422 000

300 000

1 722 000

128 848
251514

75

380 362 75

865 000
38 000
29 000
27 000
15 000

226 000
6 500

200

15 200

3 000
37 000

79 64?

90

I 341 «3?

1 722 00«

25

25,

Von».
Betrag für

860 Kranke für die
Rechnungsjahre

1917 1918

30 000 -

515 000
35 765

835

581 600

92 700

674 300 -

78 153 75
147 323 33

!62U000
53 165

835

702 500

128 000

830 500

^25 477M

283 400
21 500
17 000
11000
10 000
45 000
10 500

500

6 «00

2 700
23 000

16 787

835

448 822

674 300

'.»:>

!^,

28 500

80146
157 7l'3

237 849 75

!401 500

24 000
20 000
11500
IN UNU

58 600
12 500

500!

7 700

2 700
23 000

19 815
835

:5,

si92 «5U!25,

830 500

DÜltl!'
Betrag,«' ^ « "°» für

^"unasjahie
l«1?

200
2U00N

427 000
5 620

680

453 500

I6N0N0

613 500

76 270
152513

228 783

230 U0N
16 500

11500
8 500
8 500

39 000l-

14 000!-
8 40o!--!

5>800

2 000

22 000

17 837
680

384717,-

6,3 500^

°lXl^,.,n

^,'>M^
?B

i«K

„^ ?^>

B^ '^! ?.',

,578000—!
2 274 24

32939

!614 500

.,'.'

,^
3"^

!?lsl

G«fenl>ern..
Betrag für

840 Kranke für die
Rechnungsjahre

1917 1918

607 500
8 251
1 968

W7^500>__
sil2 000

656 500

27 NNN

73 804^25

1^334!

^713825

1^3 000^

19 000^
14 000^

8 500
8000

88000
5 200

500

?000

2 300
24000^

2 280
3« 500

783 5UU

2 280
34 500

733 000
7 244
1975

779 000

130 000

,909 000

80 4325«!
172173

82 451
179 876

^

252 6N5 5M262327 25

325 000
21500
18 500

9 500
11300
64 000

8 500
3 000

4 700

2 600 -
31000!-!

7',

6l2000

29 326
1968

530 894 ^0

783 500

Iohannistal.
Betrag für

1040 Kranke für die
Rechnungsjahre

1918191?
^t

Merzig.
Betrag für

730 Kranke für die
Rechnungsjahre

1917 1918

185-

54 000

599 000 -
2 515

«55 700

178 300 —

834 000 —

113 521
157 477

270 998

483 000
21 500
20 500
10 000
11300

70 000
8 500'
2 500

4 700

2 600
31 000

29 097
1975

«1« 672

909 000

342 000
24 000

19 000
12 000
10 500
89 000

5 500
200

12 000

4 500
23 000

21301

!^!

185^-
50 000'

731 000
2 515

438 500
6 861

138

783 700 —

249 300

1 033 N00

"^

?5 5L3 00

834 000

116 820
160 679

277 499

08

492 000
30 000
23 000
15 000
11 000

117 000
5 500

200

12 000

4 500
23 000

22 30!

32N00

—!52! 500
,«! 5 241
50 189

477 500

122 00N

599 500

68 352
140 402

!08 754

619
30 000

— 557 500

^154 500

712 000

50! 70 058
33 145 079

75

Summe.
Betrag für

7408 Kranke für die
Rechnungsjahre

1918,917
^/i -.

Mithin jetzt

mehr

^

wenisser!Rr.

^t H>

4 841
332 500
22 200

4 572 000
108 251

4 207

37

5 044 000

958 0NN

6 002 NUN

670 884
1 252 332

83 215,32 75 1923 167 08!

755 501

289 000
14 500
12 000

6 500
8 500

48 000
10000

5 500

6 000

2 800

19 000

18 806
138

! 033 000

338 000
14 000
11 500

8 000
8 500

5.'000
10 000

5 500

6 000

2 800^
19 000!-

2!42?!43
139 82

39)?15l!7

599 500

496 867 25

712 000'

2 473 900
I66 0NN
130 000
76 500
78 800

537 000
70 700
18 600

61500

24 7NN
199 000

237 925
4 207

5 850!87
298 500

22 200
5 379 500

123 26t
4 383

. 833 700

1 472 800

7 306 500

681 786
1314 170

1 995 957

4 078 832 92

3 486 500
177 000
140 500

96 800

79 300

692 1»
74 000
,8 400

«5 400

22 200
199 N00

254 959
4 383

25

1 009

807 500
15 014

176

823 700

514ÜÜN

34000-

68 l
32!

— 34000

133 500!' 34000

, W4 500!—!

10 952
6, 837

72 790

6 N02 000

5 310 542

1012 «00
11000
10 500
20 300

500
155 100

3 300

3 900

7 30« 500!-

17

17 033
17«

200

2500

1231409 8:

1 231 709 83

2700!-

1 304 5N0

^
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Die vorseits nachgewiesene Mehrausgabe u°n 1304 500 Marl hat ihre Hauptursachein den erhöhten Kosten der BelösN'
qung, für welche allein ein Mehrbetrag von 1012 600 Mark vorgesehen werden muhte. Bei den herrschenden ungewöhnlich hohe"
Preisen aller Lebensbedürfnisse hat der Vetüstiguugssatz in der IV. Tischllasse von 65 Pf. auf l Mark und in der III. Tischs
von l.05 auf !,30 Mark heraufgesetzt werden müssenund diese Erhöhung allein verursachtdie Mehrausgabevon über 1 Million
Mark. Durch die Erhöhungder Pflegetoftenfätze der Krankenwird andererseitseine Mehreinnahmevon 804000 Mark erzielt werde».

Weitere Mehreifoidernissewerden durch die Besoldungen(hauptsächlich besoldungsplanmähigeGehaltsverbesserungen) n>>>
10 952 Mark 50 Pf., durch die anderen persönlichenAusgaben (besonders an Löhnen für das Pflege, und Dienstpersonal)»>>!
61837 Mark 67 Pf., für Heizung bei den fortgesetzt steigenden Preisen für Brennmaterialien mit 155100 Mark hervorgerufen

Vemertungen.

1. Der Zuschuß aus Provinzialmitteln betrug für das Rechnungsjahr1917 -- 958000 Mark für 7408 Kranke,in den Haushalt«'
planen für das Rechnungsjahr 1918 ist für 7408 Kraule ein Provinzialzuschußvon 1 472 800 Mark vorgesehen.

2. Für Freistellen waren für das Rechnungsjahr191? für 7408 Kranke ^ 33 205 Mnrl bei Titel IV der Einnahme in Abzug
gebracht. Der Wert der im Rechnungsjahre1916 zu Lasten der Anstaltenbenutzten Freistellenbetrug ruud 34 000 Mark. 3«
den Haushaltsplänen für das Rechnungsjahr1918 sind bei Titel IV der Einnahme 35987 Mark sür Freistellenin Abzug gebrach»

3. Die durchfchnittliche Belegstarleder Provinzial-Heil. und Pflegeanstaltenbetrug im Rechnungsjahre1916 -^ 7093 Kranke.

XII. Kausyattsplan über die Verwaltung des «landarmenwesens.

titel. Nr

I.
II.

III.

I.
II

III.
IV.
V.

Bezeichnungder Einnahmen und Ausgaben.

Einnahme.

Einnahme aus Erstattungen .......
Zuschuß aus Provinzialmitteln ......
Nebenfonds für Irrenzwecke .......

Summe der Einnahme

Ansgabe.
Unterstützungleistungsschwacher Gemeinden . .
Zahlungen für landarme Personen und Auslands¬

flüchtlinge ...........
Ausgabe für Unfallfürsorgefür Geisteskranke
Unterstützungenfür Arbeiterkolonicn .....
Nebenfonds für Irrenzwecke .......

Summe der Ausgabe

Betrag
für da«

Rechnung»-
!°hr 1918.

260871
1709000

128

1970000

134565

1 800 306
600

34 400
128

1970 000

Betrag
für das

Nechnung»-
jnhr 1917.

'3

66 571
1 709 000

128

1 775 700

45

s>5

134 565

1 606 006
600

34 400
128

1775 700

15

55

Mithin jetzt

mehr

194 300

194 300

194300

194 300

weniger

Der Haushaltsplan an sich ist, abgesehendavon, daß die Einnahme aus Erstattung von Pflege, und Prozeßlosten>""
5700 Mark und die Ausgabe für landarme Personen um 105 700 Mark vermindert sind, unverändert geblieben.

Auf Anregung der Königlichen Staatsregierung ist die Fürsorge für die aus Feindesland geflüchteten und ausgewiesene"
Dentjchcn.für die bisher das Zentralkomiteeder Vereine vom Roten Kreuz in Berlin gesorgt hat. aus den Prouinzialvcrb""
übernommenworden, nachdem die Staatsregierung Erstattung von V« der Kosten zugesagt hatte.

Es sind für diese Fürsorge Ü00 00N Mail in Ausgabe und aus Erstattungen des Staats 200 000 Mail in Eo"'«^
neu i» deu Haushaltsplan eingestellt.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen, Nr. 3. 109

XIII. Aausßaltspläne für die Verwaltung der Uolizeistrafgelderfonds und
des Oyrenbreitsteiner Allgemeinen Armenfonds.

Nr. Bezeichnungder Einnahmen und Ausgaben
der einzelnen Haushaltspläne.

Betrag Betrag Mithin zetzl

r
iitel. Kechnungs-

jähr 1918.
Dechmings-
jähr IU17. mehr wenige

I.
II.

III.

Ginnahme.
Zinsen aus Kapitalien .........
Einnahmen aus Strafgeldein ......
Unvorhergesehene Einnahmen , , .....

Summe der Einnahme

Ausgabe.
Verwllltungs- :c, Kosten ........
Pflegekosten ............
Unvorhergesehene Ausgaben .......

Summe der Ausgabe

37 582
104 160

315

3? 105
122 430

220
—

477

95
— 18 270

—

142 057 159 755 572 — 18 270 —

-i! 17 698!—

I.
II.
M.

6 941
134909

207
—

7 673
151885

197

—

10

— 732
16 976

142 057 159 755 10 — 17 708!"

— __ 1? 698j

XIV.

I.
II,

III.

«Haushaltsplan für die erweiterte Armenpflege nach dem Oesetze vom l l. Juli l89l.
Ginnahme.

Beitrage aus dem Vermögen der Kranke» , ,
Beiträge der Kreise und Gemeinden , , , ,
Zuschuß aus Prouinzinlmitteln ......

Summe der Einnahme

Ansgabe
Kosten der Unterbringung........

397 000
4 445 000
1720 000

^ 397 000
4 694 000
1615 000

—

105 000

—
249 000

—

6 562 000- 6 706 000'—! 105 000 - 249 000 —

— — 144 000 —

6 562 000 — 6 706 000 — — 144000 —

Trotz oce höhere»Pstegejatzes ist die Ausgabe gesallen, weil die Krantcuzah!zurückgegangen ist

XV. Aausljaltsplan der Uromnzial-Aröeitsanstalt in Arauweiler.

Eigene Einnahmen
Promnzialzuschuß

Ginnahme.

Summe der Einnahme

207 000
548 500
755 500

331 000
164 500^
795 500

84 000
84000

124 000!-

124 000

40000>-
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Titel. Nr.

I.
II.

III.

Bezeichnungder Einnahmen und Ausgaben
der einzelnen Haushaltspläne.

Ausgabe.
Besoldungen ............
Andere persönliche Ausgaben .......
Sächliche und sonstige Ausgaben .....

Summe der Ausgabe

Netrag
sür das

Pechmmgs-
inl,r 1!N8.

H

207 898
83 047

464 553
?55 500

Betrag
für das

Urchmmgs-
jähr 1917.

206 515
82 202

506 782
795 500

!>0,

Mithin jetzt

mehr wenigel

1383
845

2 228

75

?!.
42 228 ?b
42 228^

40 000!^

Durch die schwache Belegung der Anstalt mit durchweg wenig leistungsfähigen Korrigenden find die Einnahmen namens
aus dem Arbeitsbetrieb erheblich zurückgegangen, während sich die Ausgaben besonders bei der Beköstigung nicht entsprechet
ermäßigen lassen,

Voranschlag ^ für die Land- und Viehnnrtschaft.

I-XI. —

I XI.
XII.

Ginnahme.
Eigene Einuahmen

I-VI.

I-XI.
XII.

Iu.II.

I-V.
VI.

Ausgabe.
Pachte, Steuern, Vcwirtschaftungsausgaben , ,
Ueberschuß ............

Summe der Ausgabe

Voranschlag L für den Arbeitsbetrieb.
Ginnahme.

Einnahmen aus den Arbeiten

Ausgabe.
Kosten der Arbeitsleistungen .......
Ueberschuß ............

Summe der Ausgabe

Voranschlag l3 für die Materialien« erwaltung.
Ginnahme.

Einnahmen aus dem Verkauf der Materialien

Ausgabe.
Ausgabenfür Materialien, Arbeits-, Fuhrlühne :c,
Ueberschuß ............

Summe der Ausgabe

143 400 126 700 16 700

118 400
25 000

^ 91700
35 000

— 26 700 —
i

10 000
143 400 126 700 26 700 z 10 000

16 700z—>!

219 300 336 800 117 500 »--

12? 300
92 000

— 143 000
193 800

— —
---

15 700
101800
117^00

^-
219 300 — 336 800 — — ^.

363 000 450 000 87 000

336 000
27 000

— 425 000
25 000 2 000

89 000

363 000 450 000 2 000>- 89 000

__ ,__^ 87 000
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Voranschlag v für den Wühlenbetrieb unt die Ziicker N.

Nr. Bezeichnungder Einnahmen und Ausgaben
der einzelnen Haushaltspläne.

Betrag
für das

Rechnung«
ja!,r 1918.

Betrag
fUr das

Uechnungs-
inhr 1917,

Mithin jetzt

^!,1.

mehr weniger

lu.II.
Ginnahm«.

Einnahmen aus dem Verkauf von Mehl und Brot

Ausgabe.
Ausgaben für Frucht, Arbeitslöhne :c.....
Ueberfchuß ............

Summe der Ausgabe

63 000 85 000 22 000

VII.
55 000

8 000
78 000

7 000

—
1000

— 23 000

63 000 - 85 000- 1000 — 23 000 —

— —! 22 000 —

I'IV,

I^v,

Voranschlag L für den Detrieb der Gasanstalt.

Einnahme.
Einnahmen aus dem Verkauf überschüssigen Koks

und Nebenprodukten.........

Uns gäbe.
Ausgabe für Kohle», Reinigungsmasfe, Lohne,

Vorschußzinsen ..........

24 300 20 100 — 4 200

,

24 300 20 100- 4 200
!

l^III.
IV, —

I.
II.
III.

Voranschlag ? für da« Dewahrungshnus.

Ginnahme.
Ginnahme aus Pflegekosten,Arbeitslöhnen u,
Zuschuß aus dem Haushaltsplan der Anstalt, ,

Summe der Einnahme

Ausgabe.
Besoldungen ............
Andere persönliche Ausgaben .......
Sächliche und sonstige Ausgaben .....

Summe der Ausgabe

59 175—
21000-

59 175
18125 2 875

-

80175- 77 300 — 2 875 — — —

17 28250
2153750
41355-

16 90?
21193
39198

50
75
75

375
343

2156
75
25

—
—

80175- 77 300 2 875 — — —
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XVI. Haushaltsplan des ^landarmenljanses in Hrier.

-

Bezeichnungder Einnahmen und Ausgaben
der einzelnen Haushaltspläne.

Betrau
für das

Betrag
für das

Mithin jetzt

Titel. 3.'r. Vechnungs-
fahr 1U18.

Vechnungs-
jähr I9l7.

!

mehr wenige

I-V.
VI.

—

Einnahme.
Einnahmen der Anstalt ........
Zuschuß aus Provinzialmitteln ......

Summe der Einnahme

Ausgabe
Besoldungen ............
Andere persönliche Ausgaben .......
Sächliche und sonstige Ausgaben.....

Summe der Ausgabe

182000
66 000

- 184 400
38 000

.....

28 000

— 2 400 -

248 000 222 400 28 000- 2 400 -^

25 600 — —

1.
I>.

III.

18 200
21924

207 875
25.
75)

18 535
21924

181940
25
75 25 935 —

335

^^
248 000 222 400 - 25 935z— 335 -^

25 600 __
^>°

Der Tchwervunlt der Mehrausgabe liegt in der Beköstigung, bei welcher infolge Erhöhung de« «etoftigmigc'iatzes »«
»b Pf, allein 2N000 Wart mehr erforderlich sind.

XVlI. Oausyaltsplan über die Kosten der Leitung und Beaufsichtigung der vanlichen
MnteryaltungsarVeiten in den Arovinzialanftalten z,„h ^^ ^^

Maschinenerneuerungsfonds.

Einnahme.
Zuschuß aus ProvinzialmittelnI. —

I
I

Ausaabe.
Persönliche Ausgaben .........
Sächliche Ausgaben .........

Summe der Ausgabe

199 200 198 400 800

47 430
151 770

— 46 810
151590

— 620
180

— —

199 200 198 400 — 800 — —
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Xvill. Aausyaltsplan über die Unterstützung milder Stiftungen und MolMtigKeits-
Anstalten sowie über die Kosten der Unterbringung und des Unterhalts von OpileptiKern,

Idioten und Mlinden, HrinKern und Krüppeln.

Nr, Bezeichnungder Einnahmenund Ausgaben
der einzelnen Haushaltspläne.

Betrag Aen-ag Mithin jetzt
^.'tel. Klchnung«-

jähr «»18.
Vtchnungs-
j»!ir li»7. mehr weniger

I,
II,

III,
IV

—

Einnahme.
Zinsen aus Vermächtnissenund Zuwendungen
Beiträgezu den Pflegekosten .......
Zuschußaus Provinzialmitteln ......
Sonstige Einnahmen .........

Snmme der Einnahme

Ausgabe
Kosten der Unterbringung :c, von Epileptikern,

Blinden,Idioten und Trinkern .....
Kosten der Fürsorgeerziehung für verkrüppelte

Personen ............
Summe der Ausgabe

1881
589

35 000
9

25
i>0

25

1881
589

35 000
9

l>0 —
„,

—
—

37 480 — 37 480

I,

II,
16 480

21000

16 480

21000
37 480 — 37 480

XIX. Haushaltsplan der Krovinzialstraßenverwaltung.

Einnahme.
Dotationsrenten für Stmßenzwecke , , . ,

Zuschuß aus der allgemeinenDotationsrente, ,
Zuschuß aus der weiteren Dotationsrente nach dem

Gesetze vom 2, Juni 1902 ......
Provinzialabgaben für Vertehrsanlagen'

«,) zur Deckung der ordentlichen Ausgaben
b) zur Deckung der außerordentlichenAusgaben

Eigene Einnahmen der Straßenverwaltung
Summe

2 161 896

440 000

302 318

4 135 000
290000

436 485 67

2 161 896

440 000

302 318

4 221 400
290000

384 085 l!7 52 400

—

86 400

—

7 765 700 — 7 799 700 52 400 — 86 400 —

— ^— 34 000 —

'

1b
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Titel, Nr, Bezeichnung der Einnahmen und Ausgaben

der einzelnen Haushaltspläne.

Betrag
für das

Pechnungs-
lllhr l9l8.

Betrag
für dos

Klchnnngs-
lahr 1!»17.

«3

Mithin jetzt

mehr wenigel

1,
II

III.

IV,

v-x.

l
und
2
3

bi«
6

1
„„d
2
3

l,

1
2

und
5

Ausgabe.

4. Ordentliche Ausgaben.
Beitrag zu den Kosten der allgemeinen Verwaltung
Zuschüsse an den Haushaltsplan zur Zahlung von

Ruhegehältern, Invalidengeldern, Witwen- und
Waisengeldern ..........

Zuschüsse au die Voranschläge H., L und 0 . ,
Für die örtliche Bauleitung:

Besoldungen ...........

Andere persönliche Ausgaben ..... ».

Fiir die Beaufsichtigungder Prouinzialstrahen.-

Besoldungen ...........

Andere persönliche Ausgaben ......

Materielle Unterhaltung der Provinzialstraßein
zur gewöhnlichen Unterhaltung .....
zu kleinerenAnlagen ........
Renten für Städte nnd Gemeinden ....

Beiträge zur Kranken-und Invalidenversicherung
Unterstützungvon Straßenwärtern . . ,

Verschiedene Ausgaben .........
Summe der ordentlichenAusgabe«

». AußerordentlicheAusgaben.
Zu Erneuerungs- und Umbauten an den Pro-

uinzilllstraßen...........
Zur Verzinsung und Tilgung der Anleihen ü

nnd O für größere Brücken-, Neu- und Um¬
bauten, Pflastcruugen :c ........

Gesamtsumme

185 275

150 285
1 076 606

182 510

106300

363 000

123 000

4 231 600
40 600

738 295

32 000
34 512

7 263 984

!5!
03

^.!

60
^'7

290 000

211715
7 765 700

7.'!

185 275

150 285
1088 464

182 085

108 300

362 000

117 900

4 258 350
40 600

738 068

31000
35 655

7 297 984

290 000

211715
7 799 700

,15!
6»!

49

9lV
:^7

73

425

1000

5100

227

1000

7 752

11858

2 000

26 750

6b

1143

41752

:!5

34 000,

34 000

inte"
gn Titel II 1. Die Mehrausgabe ist auf besoldungsplanmahigeGehaltsverbesserungenzurückzuführen.
Hu Titel III 1. Wie vor,
g» Titel III 2. Die Einnahme aus Obstnutziingcn ist um <l0000 Mark höher angenommenund da ___^..... ,, .

10"/» der Einnahme für ihre Leistungenerhallen, war der Netrag um 4000 Mark zu erhöhen. 1100 Mail wurden «
diütarischenBesoldungder Straßenmeisteranwitrter mehr berechnet. ^

Zu Titel IV 4. Die Beiträge für die Kranlenuersicherungder Hilfsschieiber,Strahenwärter und Ttrahenarbeitel mußten
1000 Mark erhöht werben.
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Voranschlag H. zur Verwendung der Mittel für den Ueulmu von Prouinzialftraßen.

Nr. Bezeichnungder Einnahmen und Ausgaben
der einzelnen Haushaltspläne.

Netrag Betrag
für da«

Mithin jetzt

1'tel. V«chnungs-
jähr 1918.

VechmmgK-
fahr 1917. mehr weniger

I.

II,

Ginnahme.
Zuschuß aus dein Haushaltsplan der Straßen-

Verwaltung ...........
Zinsen der rentbar angelegten Betrage. . . ,

Summe der Einnahme

Ausgabe.
Für den Neubau von Provinzialstraßen :c. , .

90000
675

— 90 000
675

^ — — —

90 675 - 90 675^- — — — —

I. 90Z675 90 675

I.

II.

I.

II.

III.

Voranschlag L über die Verwendung der Eisenbahnmittel.

Ginnahme.
Bestand aus dem Rechnungsjahre 1916 . . .
Zuschuß aus dem Haushaltsplan der Straßen-

Verwaltung...........
Anteil an dem Ueberschusse der Kleinbahn Merzig—

Büschfeld ...........
Summe der Einnahme

Ausgabe.
Zur Zahlung nun Zinsen an die Landesbankfür

die den Bahnunternehmungen gewährten
Darlehen :e ...........

Zur Zahlung von Zinsen und Tilgungsbetragen
für die Beteiligung an der Bahn Merzig—
Büschfeld ...........

Insgemein und zur Abrundung ......
Summe der Ausgabe

41712

234 28?

15 000

70

34 853

246 146

10 000

N5

35

6 858

5 000

«;-)

11858 65

291 000 291 000 11858 65 11858 65

— ,^. — —

269 900

21029
70 0!

269 900

21005
94

7t!
24

24 20
24 20

291000 291 000 24 2«! 24 20

— — — —

1b <
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Voranschlag0 über die Verwendung der Mittel zur Unterstützung des Gemeinde-und Kreiswegebaue«'

Titel. Nr Bezeichnungder Einnahmenund Ausgaben
der einzelnen Haushaltspläne.

Betrag
für das

Pechnungs-
jähr 1918.

H

Netrag
für da»

Vechnungs-
jähr 1U17.

s

Mithin ieht

mehr weniger

ii

Ginnahme.

Zuschuß aus dem Haushaltsplan der Straßen¬
verwaltung ...........

Zuschuß aus der Dotationsrente nach dem Gesetze
vom 2. Juni 1902........

Zinsen der rentbar angelegten Betrage ....
Summe der Einnahme

Ausgabe.
Zur Bewilligung von Unterstützungen zum Ge¬

meinde- und Kreiswegebau......
Zur Bewilligung von Unterstützungen an Kreist

und größere leistungsfähige Wcgeverbände .
Zur Bewilligung von Unterstützungen zum Zwecke

des Wegebaues «. aus der neuen Dotations-
rente ............

Summe der Ausgabe

450 000

302 318
23 000

775 318

373 000

100 000

302 318 33

^l

450 000

302 318
23 000

.'!3 775 318

373 000

100000

302 318

)^!

33

775 318 33 775 318
3-!
5!3

Voranschlag I) über die Einnahmen und Ausgaben beim Getriebe der dem Vrooinzialoerbnnde
gehörigen Steinbrüche.

I.
II.

III,

I.
II.

Einnahme.
Einnahmen aus den betriebenen Brüchen . . .
Zu Verzinsung und Tilgung von Anleihe» . .
Sonstige Einnahmen .'........

Summe der Einnahme

Unsgabe.
Für Verzinsung und Tilgung der Anleihe L. .
Für Steuern, Abgaben, Ergänzung der Betriebs¬

einrichtungen :c ..........

Summe der Ausgabe

84 430
7 110

460

92 000

90 000

2 000

92 000

39 200
5 620
1240

46060

44 283

1776

46060

4«

6!»

45 230
1490

46 720

78«

°?80

45 940

45 716

223

45 940

60

10

Die vom Provinziallandtage genehmigteAnleihe von 1 500 UW Mail ist ganz aufgenommen.
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XX. Haushaltsplan für die Verwaltung der landwirtschaftlichenAngelegenheiten.

Titel. Nr. Bezeichnungder Einnahmen und Ausgaben
der einzelnen Hanshaltspläne.

Betrag
für das

Uechnungs-
jähr 1918.

.,,

Betrag
für das

Uechnungs-
in!,r 1917.

?3

Mithin jetzt

mehl

91, b>«
4

I. 5
I. 6
l. 7
1, 8

1
Ü!»
4

und
!.,.
6

!1
12

!>1

Einnahme.
Staatszuschuß zur Unterhaltung niederer land«

wirtschaftlicher Lehranstalten ......

Eigene Einnahmen ..........

Stlllltszuschußzum Westfonds . . . ,
Beitrag der Provinz zum Westfonds ...
Zinsen des Wcstfonds .........
Zuschüsse aus Provinzialmittelu ......

Summe der Ginnahme

Ausgabe.
Zuschüsse für landwirtschaftlicheLehranstalten lc.

Zuschüsse für landwirtschaftliche Versuchsstationen «,

Zur Unterstützung landwirtschaftlicherUnterneh¬
mungen im Westfuudsgebict ......

Desgleichen in den übrigen Teilen der Provinz
(AllgemeinerlandwirtschaftlicherFonds) . .

Für andere landwirtschaftlicheZwecke . , , ,

Zuschüsse au die Proviuzial-Wein- und Obstbau-
schnlen .............

Summe der Ausgabe

12 600

65 535

420 000
420000

15 200
536 966

1 470 302

'.'2

26

12 600

65 135

420 000
420 000

15 200
526 891

18 1 459 92?

M 400

5!3 9 974
2!» 10 374

188 731

8 000

855 200

177 282

103 241

137 847!

!«> 188 731

8 000

93
95!

W

7<»

0«

855 200

177 282 70
i

92 86615

13? 847

10374

1 470 302 18 1 459 92?

93

2l> 10374M

"tel I Nr. 7d. Zur Förderung der Kleintierzucht, insbesondere zur Besoldung eines
H Kleintierzucht'Inspettors sind neu eingestellt.............. 4000 Ml. — Pf.

"ttl I Nr. 7ä. Für die „Wirtschaftliche Frauenschule Selicum" zu Neuß zur Aus«
bildung uou Lehrerinnen für ländliche Haushaltungsfchulcn und Wanderturse usw.

^ l'nd ueu uorgeschcu......................6 500 „ — „
"tel i Nr. iy si„d für das Rittergut Desdorf mehr ausgeworfen....... 400 „ — „

während bei Titel 1 Nr. 9 zur Verzinsuug des dru vagelgeschädigte» im Kreise Kreuznach
hergegebenen Darlehns weniger erforderlich sind............. ____________5 25 Ml. 07 P f.

10 800 Ml. - Pf. 525 Ml. 07 Pf.

10 374 Ml. 93 Pf.
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Voranschlag H. für die Movinzial-Wein- und Obstb mschule in ' llrier.

r

^s
Bezeichnungder Einnahmen und Ausgaben

der einzelnen Haushaltspläne.

Netrag
für das

Pechnungs-
lnhr 1918,

Betrag
sin- das

Rechnung»-
jn!,r 1917,

Mithin jetzt

Titel. Nr.
mehr

'5

weuiue

Iu.II,
III,
IV,
V

—

Ginnahme.

Eigene Einnahmen ..........
Staatsznschuß ...........
Sonstige Einnahmen .........
Zuschuß aus Provinzialmitteln ......

Summe der Einnahme

Ausgabe.
Besoldungen ............
Andere persönliche Ausgaben .......
Sachliche und sonstige Ausgaben .....

Summe der Ausgabe

12 200
4 600

850
41509 50

11600
4 600

850
41509 50

600 —

^

59159 5)0 58 559 >50 600 — — —

I
II,

III,

18 200
5312

35 647
50

18 200
5 312

35 047
50

600

— — ^

59159 50 58 559 50 600 — — -^

Zu Titel III Nr. 4. Für Möbel, Geräte, Schreibbedürfnisse, Tchreibhilfe, Geräte der Haus«, Garten-, Weinbergs, usw. Wirtschaft'
sind 600 Mark mehr erforderlich.

Voranschlag L für die Vrouinzial'WeiN' und Gbstbauschulein Kreuznnch.

Ginnahme.
Eigene Einnahmen..........
Staatsznschuß...........
Sonstige Einnahmen .........
Zuschuß aus Provinzialmitteln ......

Summe der Einnahme

Ausgabe
Besoldungen ............
Andere periMlicheAusgaben .......
Sächliche und sonstige Ausgaben .....

Summe der Ausgabe

Zu Titel I Nl. 1, Wegen des Umfangs der Geschäfte durch den Engclsmann'scheii und Machei'jchen Weinbergbesitz ist für den
Direktor eine persönliche, ruhcgchaltsberechtigte Zulage von 1500 Marl vorgesehen worden, welche aus den Erträgen dieses
Besitzes gedeckt wird.

Zu Titel II Nr. 3 hat der Varlohn für den Hausarbeiter um 845 Mark erhöht werden müssen.
Zu Titel III. Die Ausgaben für Reinigung, Heizung haben nm 345 Mark erhöht, für die Einrichtung eines Nrbeits' und Aufenthalt«'

rnumes für Praktikanten haben einmalig mehr 3500 Mark, für Bearbeitung der Weinberge, Rebfchulen und Obstgärten usw-
haben 2N00 Mark mehr, für Unterhaltung der Obstanlagen im Schönefeld 1000 Mark mehr und für Neuanlage der Weil"
vcrge im Kahlcnberg 1000 Mark mehr vorgesehen weiden müssen.

lull.
III. —
IV. —
V,

I.
11. —

III.

28 790 18 025 10 765
4 600 — 4 600 — — — —
2 070 — 2 070 — — — —

50 432 75 50 432 75 — — —

85 892 75 75127 75 10 765 — —

23 050 21275 1775
6 39? 25 6 052 25 345 — —

56 445 50 47 800 50 8 645 — —
85 892 75 75127 75 10 765 — —
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veranlage für die an die Wein« und Ebstdauschule angegliederte landwirtschaftlicheWinterschule
in Areunmch.

-

Nr. Bezeichnungder Einnahmenund Ausgaben
der einzelnen Haushaltspläne.

Betrag
für das

Betrag Mithin jetzt
T'tel.

-------

Zlechnung«-
la!,r 1918.

zttchnungs-
jähr 1917. mehr weniger

Einnahme ............
Ausgabe ............

7 755

7 755 ^.
7 755

7 755

— — — —

tu,li.
III.
IV. .^
V, —

I.
II.

III.

Voranschlag 0 für die Vrouinzilll'We«« M Gbstbauschulein Khrweiler.

Einnahme.
Eigene Einnahmen , , , .
Staatszuschuß .....
Sonstige Einnahmen , . .
Zuschußaus Proviuzialmitteln

Summe der Einnahme

slnsgabe.
Besoldungen . ...........
Andere persönliche Ausgaben .......
Sächliche und sonstige Ausgaben .....

Summe der Ausgabe

11050
4 600

350
45 904 75

11050
4 600

350
45 904 75

—
—

—
—

61904 75 61904 75 — —

17 325
6 212

38 36?
50
25

17 200
5 492

39 212
50
25

125
720

845
61904 75 61904 75 845 -^ 845 —

— — — —

,1»

^,
TUcl II Nr. 3. Mit Rücksichtauf die große Tätigkeil, welche die Schule iu Ahrweiler aus landwirtschastlichem Gebieteent¬

faltet, ist für einen Aufseher in der Landwirtschaftein Betrag von 720 Wart neu vorgefeheu.
"tel III find für Beköstigung 360 Mark, für Reinigung 225 Mark, für Möbel, Gerate, Schreibbedürfnifse,insbesonderezur

Beschaffung größerer Apparate (Kelter, Dürrapparat) 1280 Mark, für Heizung 550 Mark, für Beleuchtung150 Mark, für
Vearbeitungder Weinberge,Rebfchulen. Obstgärten UU0 Mark, für Abhaltung der Obstbaukurse 100 Mark, für Dienst» und
Instruktionsreisender Lehrer und Schüler infolge vermehrter Wandcrlehrtäligkeit!0<>0 Mark, für sonstige und nuvorhc»
gesehene Ausgaben 1640 Mark, im ganzen mehr 5905 Mark eingestellt, es sind aber einmaligeBeträge sür Ausführung der
Zentralheizungusw. mit 6000 Mail und Reparatur der Weinbergsmauernund Einzäunung750 Mark, zusammen 6750 Mark,
iortgefallen,so daß eine Minderausgabe von 815 Mark bleibt.
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XXI. Haushaltsplan für die Verwaltung der Mittel zur Gewährung
von Viehentschädigungen.

Bezeichnung der Einnahmen
und Ausgaben der

einzelnen Haushaltspläne.

Lur Lllr
Betrag Betrag Mithin jetzt

r
Titel, Nr, Pferde etc. Dindviell Zlechnungs-

ja,)l 1918.
Klechnung«-
ja!,r INI?. mehr wenige

I.
11,

111,

1
b!«
3

4

Oinnochme.
Zinsen der Rücklagen
Abgaben der Viehbesitzer
Marktversicherung Diiis»

laken ......

Summe der Einnahme

Ausgabe.
Veranlugungs-, Hebege-

bühren, Verwaltungs-
kosteubciträge, Formu¬
lare ......

Eutschädigung der Vieh¬
besitzer, Abschätzungs-
gebtthreu, Seuchenbe¬
kämpfung , , . .
Summe der Ausgabe

15 505
40 017

.''.<;
>:'>

42 885
363 201

10 000

2Ü 58 390
403 218

10 000

5«,
8,',

53 655
407 006

10 000

5.9 4 735 29
3 78? 7i>

55 522 61! 416 086 «,^'> 471 609 I! 470 661 99 4 735 29 3 787 ?l'

94? 15> — ^

1,

I,
6 209

49 312

?2

8','

51728

364 358

I !! 57 937

413 671 5,l>

58 248

412 413

6<i

3.". 1258 2,'!

310 ?8

55 522 <I! 416 086 «,^! 471 609 ,,', 470 661 9N 1258 23 310 75

947 45 ^
<

XXII. Aanshaltsplan für die Angelegenheiten,welche die Änderung von Sunst
und Wissenschaft betreffen.

Nr Bezeichnungder Einnahmen und Ausgaben
der einzelnen Haushaltspläne.

Betrag
für da«

Vetrag
sär das

Mithin jetzt

r
Titel, Aechnunns-

j<chr 1U18.
Kechnungs
lahr !!,!?. »!!'!>!

^t H

wellige

II.
Iu.1I,

—
Einnahme.

Aus Zinsen vorhandener Bestände .....
Ans Proviuzialmitteln Zuschüsse, . . . '. .

Summe der Einnahme

150
73100

— 150
70 950

—
2150

— — -^

73 250 — 71 100 — 2150 — — ^
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Nr. Bezeichnungder Einnahmen und Ausgaben
der einzelnen Haushaltspläne.

Betrag Netlag
für das

Mithin jetzt

tilel. Vechnungo
jähr 1918.

Vechnungs-
jähr 1917, mehr ,uemge>.

I

II,
III.

—

Ausgabe.
Für das Dentmälerarchiv

a) Besoldungen ........
b) sächliche Ausgaben .......

Andere Ausgaben für Kuust und Wissenschaft ,
Für Unterhaltuug des Kaiser-Wilhelm-Dentmals

und der Figurengruppc vor dem Siiindehause

Summe der Ausgabe

11750
21700
37 300

2 500

"

I
11600
21700
35 300

2 500

—
150

2 000 —
—

73 250 — 71100 — 2 150 — — —

Mehrausgabebei Tlttl I X besoldungsplanmäßig,bei Titel II- Für die Einrichtungeines Arbeitsplatzesin der Deutschen For»
schungsanstaltfiir Psychiatriein München ist ein jährlicherBetrag von 2000 Mai! eingestellt.

^XIII. Haushaltsplan für die Verwaltung der Vrovinzialmuseenin Bonn und Trier.

lu-III.
II.

I.
11

III.

Einnahme.
Eigene Einnahmen ..........,
Zuschüsse

») aus Staatsmitteln......
K) aus Provinzialmitteln ......

Summe der Einnahme

Ausgabe.
Besoldungen ............
Andere persönliche Ausgabe«......
Sächliche und sonstige Ausgaben.....

Summe der Ausgab?

8 410

12 000
111 335

10160

12 000
106 760

,.,

4 575

__

1750 —

131745- 128 920 — 4 575 1 750 —

.„,^
2 825 — — —

37 015
8 700

86 030

33 090 —
8 700 —

87 13«'-

3 925 —

I 100

^

131 745 ^. 128 920 — 3 925^- 1 100-

2 825^-
—

"U Xitel I, Für die Stelle eines Direltorialassistentenam Provinzialmuseumin Trier sind 3500 Mark neu eingestellt, fl!r besol'
dungsplamnäßige Gehaltsverbesserungsind notwendig425 Mark.

XXIV. Haushaltsplan für gewerbliche Zwecke.
Ginnahme.

Zuschuß aus Provinzialmitteln .....

Ausgabe.
Zur Gewährung Uon Zuschüssen für die Förderung

gewerblicher Tätigkeit.......

191300 191300

191300 191 300
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Anlage 4.
!Drucksachen. Nr. 2.)

Bericht
des Provinzialllusschusses,

betreffend

den Vermögensstanddes Rheinischen Provinzialverbandes.

Der durch den Krieg hervorgerufene starke Papiermangel hat es nicht angängig gemacht, die umfing«
liche Zusammenstellung über das Vermögen und die Schulden des Provinzialverbandes in der für den Provinzial»
lanbtag erforderlichen Auflage zu drucken. Die vorigjährige Zufammenstellnng ist auf den Stand vom 1, April
1917 berichtigt und ergänzt und liegt während des Provinziallandtags zur Einsichtnahme bereit.

Der nachfolgende Bericht enthält die wesentlichen Angaben aus der Zusammenstellung,

Nach der Zusammenstellung des am 1. April 191? vorhandenen Vermögens und der
Schulden des Provinzialverbandes der Rheinvrouinz hat

^. der Wert des Vermögens
I. des Provinzialverbandes ausschließlich des Vermögensder Landesbank,des Rheinischen

Meliorationsfonds und der Provinzial-Feuerversicherungsmistaltsich am 1, April 191?
belaufen auf
an Gebäuden .......... 53 239 304— Ml.
.. Grundstücken........... 9 572 419,— ..
„ Inventar ........... 6 851753,62 ,.
„ Wertpapieren ......... 18 734 550,— „
„ sonstigen Forderungen ....... 13 586 000,95 „
,. anderen Vermögensbestandteilen. , . . 8 53 091,79 „

zusammenrund 102 837119,- Ml.
In dieser Summe sind indessen Mittel enthalten, die, wie die Witwen-

und Waisenversorgnngsanstaltfür die Kommunalbeamten der Nheinvrovinz,
die Nuhegchllltskassefür die Kreiskommunalverbändeund Stadtgemeinden,
Polizeistrafgelderfonds,Unterstützungs-und Stiftungsfonds für Taubstumme,
Blinde und Geisteskranke, Viehversicherungsfonds :c., hier nur verwaltetwerden,
in Höhe von .................... 16 822 377,— „

so daß ein Provinzialvcrmögenvon 86 044 742— Ml
bleibt.
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Uebertrag 8« 014 742,— Ml,
Diesem tritt hinzu:

II, das Vermögen der Landesbank der Rheinprovinz:
Wert der Gebäude mit ....... 624746 Mk,

„ Grundstücke mit ...... 160000 „
.. des Inventars mit....... 100000 „

ferner die Stamm- und Reservefondsmit , , 15 4 35 88? „
zusammenmit 16 320 633.— ..

III, das Kapitalvermögen des Rheinischen Meliorationsfonds mit 2 003 800.- „
IV. das Vermögen der Provinzial-Feuerversicherungsanftalt:

Wert der Gebäude mit ....... 365000 Mt
„ Grundstücke mit ...... 440000 „

„ des Inventars mit........ 20000 „
und der Betrag der Wertpapiere sowie der

rentbar angelegtenFonds mit , , , ,^ 22950000 „
zusammenmit 23 77 5 000,— ,.

so daß sich ein Gesamtvermügen des Provinzialverbandes von , 128114175,— Mk
ohne die nur verwalteten Fonds ergibt.

Der vorjährige Bericht über den Vermögensstandhat ein Gesamt-
vermögenam 1, April 1916 nachgewiesen von ......... ,119802779,— ,.
es ist demnach eine Vermögenszunahme von .........__ 8311396 ,— Mk,
zu verzeichnen.

Dieser Zuwachs ist eingetreten:
1. durch Vermehrungdes Bestandes der Hauptverwaltung

a) beim Naufonds um , . 563 007.19 Ml,
d) beim Ausgleichsfoudsum, 2 469 644,36 „

zusammenum 3 032 651,55 Mk,
2. beim Pensionsfonds für die Provinzialbeamten durch

weiteren Ankauf von Deutschen Reichsanleihescheinen
(Knegsanleihc)aus dem Depositum, durch die höhere
Verzinsungder vorhandenenReichsanleihescheine und
durch rentbare Anlegung von weiteren verbliebenen
Barbeständen bei diesem Fonds um ..... 206547,76 „

3. bei der Dr. Klein-Stiftuug durch höhere Verzinsung
der angekauften Wertpapiere ^DeutscheReichsanleihe¬
scheine (KriegsanleilM um ........ 196,93 „

4. durch Erhöhung des Ständefonds um . . , , 180783,62 „
5. bei der Provinzial-Taubstummenanstaltin Trier durch

ein Vermächtnis (Limbourg) ....... 7 632,— „
6. durch den Erweiterungsbau der Proviuzml-Blinden-

unterrichtsanstalt in Düren um ...... 770,— „
7. durch Ankauf weitererParzellen für die Provinzial-

FürsorgeerziehungsanstaltRheindahlen. durch weitere ________________________________
zu übertragen 3 428 581,86 Ml, 8 311396.— Ml,

16'
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Uebertrag 3 428 581,86 Ml, 8 311 396,— M,
Beschaffungvon Inventar bei der Provinzial-Fllr-
sorgeerziehungsanstaltSolingen und ferner durch
den Furtschritt des Baues der neu zu errichtenden
Provinzial-FürsorgeerziehungsanstaltEuskirchenzu¬
sammen um ............ 464731,— „
(vergl, L Il Nr, 1, 2 und 3)

8, durch Erweiterungs- und Verbesserungsbautenoder
durch weiteren Grunderwerb bei den Provinzial-
Heil- und Pflegeanftalten Andernach,Bedburg-Hau,
Bonn, Düren, Iohannistal und Merzig um , , 140162,— „

9. durch den Anlauf weiterer Oedländereien zwecks
Meliorierung und Errichtung weiterer Oekonomie-
gebäude zu diesem Zwecke um ....... 85 881, - ,
(vergl, L II Nr, 4)

10. durch Erhöhung des Reservefonds des Landarmen»
Hauses in Trier um .......... 1219,95 „

11. bei dem Maschinen-Erneuerungsfondsum , . . 40074,86 „
12. bei der Provinzialstraßen-Verwaltung durch Ver»

größerung der Beständedes Sammelfonds (2542,01
Mark), des Reservefonds (295223.20 Ml), des
Fonds für den Neubau von Provinzialstraßen
(37 998,12 Ml,), des Fonds zur Unterstützung des
Gemeinde« und Kreiswegebanes(559 031,76 Ml.),
sowie im Wert der Grundstücke (4190 Ml.) um , 898 985,09 ..
(vergl. ä. Nr, 18 und L II Nr. 15)

13. bei dem Rittergute Desdorf durch Vermehrung der
rentbaren Bestände um .......... 8 000,— „

14. bei der Landesbank durch Erhöhung des Reserve«
fonds L (1000000 Ml.), der Sonderrücklagedes
Effektengeschäfts(35170,90 Mt), des Stempel¬
fonds 186,88 Ml,), des Agiokontos (90 297,92 Mt,),
des Kriegshilfsfonds (31654,92 Mk,), durch
Schaffung von Mitteln zur Gewährung von Bei¬
hilfen anläßlich des Krieges zur Verfügung des
Kuratoriums (2500 Mk,), von Sicherheitsmitteln
für Ausfälle der Kriegshilfskasse(200 000 Mk,),
von Sicherheitsmitteln für Ausfälle aus II, Hypo¬
theken (100 000 Mk,), von Mitteln für Verlusteim
Hypothekengefchiift aus Anlaß der Einwirkung des
Krieges (200 000 Mk,), einer Rücklage für Geschäfts¬
erweiterung(200000 Ml,) fowie durch Vermehrung
und Weiterhöhung des Inventars (8000 Mk,) um 1867 810,62 „_____________

zu übertragen 6935 446,38 Mt. 8 311396,-Ml.
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Uebertmg 6 935 446,3« Ml. 8 311396,— Ml
15, bei der Provinzial'Feuerversicherungsanstalt durch

Erhöhung des Reservefondsund weitere Anschaffung
von Reichsanleihescheiuen (Kriegsanleihe)um 3 450,000,— „

Zusammen 10 385446,38 Ml
dagegen hat sich vermindert:

16, der Bestand der Hauptverwaltung
») beim Betriebsfondsnebst Bar¬

bestand um ...... 1561880.66M,
d) durch den Verkauf der Häuser

Elisabethstraße 8 — 10 am
1. Juli 1916 an die Allge»
meine Ortstrankenkasse für das
rechtsrheinische Düsseldorf der
Wert an Gebäudenund Grund¬
stücken um ...... 295565— „

zus, um 1857 445.66M.
17. der Bestand des allgemeinen

Baufonds um ...... 196747,44 „
18. bei der Straßenverwaltung der

Eisenbahnfonds(12 711.35 Ml,),
der Fonds für den Steinbruch¬
betrieb (5269,94 Ml,), der Wert
der Gebäude infolgeAbschreibung
(105 Ml) und des Inventars
infolge Abnutzung (1770 Ml,) um 19 856,29 ..
(vergl, ^ Nr, 12 und L II Nr, 15) _______________̂

zusammenum 2 074 049,39 Ml,
so daß sich, wie oben angegebeu,der Vermögeuszuwachs der Provinz auf rnnd 8 311 396,— Ml,
stellt,

»I. Die Schulden des Provinzialverbandes waren nach der folgendenZusammen«
stellung am 1, April 1917 bei den einzelnen Verwaltungszweigenund Fonds folgende:

1». die auf die 2 V2 Millionen-Anleihezur „Beschaffung weiterer Räume für
den Provinziallandtag und die Provinzialverwaltung" (Neuban des
Landeshcmsesund Umbau des Ständehauses) aufgenommenenund noch
nicht getilgten Beträge von .............. 2 281968,21 Ml,

Id. der für den Umbau des Ständehaufes außerdem einstweilennoch vor¬
schußweise entnommeneBetrag von ........... 248164,32 „

2 2 der vorschußweise entnommeneBetrag für weiteren Gruuderwerb und
die Erweiterungsbautenbei der Fürsorgeerziehungsanstalt in Rheindahlen mit 73 268,29 ,

2 d. der vorschußweise entnommene Betrag für gleiche Zwecke und für weitere
Anschaffung von Inventar bei der Fürsorgeerziehungsanstaltin Solingen
mit ..................... 555213 .- ..

zu übertragen 3158 613,82 Ml.
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Uebertrag 3158 613.82 Ml,
2e, die bei der Landesbanl vorschußweiseentnommenenGrunderwerbs-, Bau-

und Inventarkosten der bei Euskirchen neu zu errichtendenProvinzial-
Mrsorgeerziehungsanstaltvon ..............1560967,— ,

3, der noch nicht getilgte Betrag der alten Irrenanstaltsbauschuld mit , , 2 575 332,35 „
4, „ „ ., „ „ „ 1. Anleihe für Anstaltsbauten von

6500000 Mt, mit.................4455324,59 .
5, der noch nicht getilgte Betrag der 2. Anleihe für Anstaltsbauten von

8000000 Ml, mit................6394480,68 „
6, der noch nicht getilgte Betrag der 3. Anleihe für die Anstaltsbauten von

7 000 000 Ml. mit................. 6 134 762.58 .
7, der noch nicht getilgte Betrag der 4. Anleihe für Anstaltsbauten von

13 000 000 Mk. mit................11899233,01 ..
8, die für Rechnung der Landarmenverwaltung aufgenommenenund noch

nicht getilgten Darlehen für Arbeiterkolonienmit ........ 100465,51 „
9, die für die Provinzial - Arbeitsanstalt in Brauweiler zum Ankauf

einiger Ackerparzellen, für Anlage eines Wasserwerksund für Einrichtung
des elektrischenBetriebes in der Schreinerei und Weberei aufgenommenen
und noch nicht getilgten Darlehen von , .......... 33511,20 „

10. der vorschußweise bei der LandesbankentnommeneBetrag zur Deckung
der Kosten des Ankaufs von Oedltindereienzwecks Melioriernng und der
Errichtung von Oekonomiegebauden von .......... 584782,— „

11. der durch die bisherige Einnahme bei dem Wohnuugsfiirsorgefondsnicht
gedeckte und daher einstweilenvorschußweise entnommeneAusgabebetrag
von ................., 57500,— „

12. die für die Straßenverwaltung aufgenommenenund »och nicht getilgten
Anleihen, und zwar:

Anleihe ^, zur Ausführung von Kleinpflaste»
rungen (2 000 000 Mt.). mit .... 28816.99 Mk.
Anleihe L, zur Herstellung von Neu- und
Umpflasteiungen. Brückenbanten:c. (1231195
Mk.). mit.......... 702618.50 „
Anleihe 6, zur Herstellung von Großpflnster
und Brückenbautcn(2 400000 Mt.) mit 1653407,34 ,
Anleihe N, zum Erwerb von Steinbrüchen
(1500000 Mk.). mit.......1369173.95 ..
sowie das für die Beteiligung an dem Klein-
bahnunternehmenMerzig.Büschfeldaus dem
Kleinbahnfonds bewilligte und noch nicht
getilgte Darlehen von ....... 538 848 ,26 „ 4292865,04 ,.

13. der auf die Anleihe zur Vefeitigung der Hochwasserschädenim Ahrgebiet
von 874 000 Ml. aufgenommene Betrag von ........ 486 931.05 „

Es ergibt sich darnach eine Schuldensumme von rund 41734 769,— Ml.
Iu übertragen 41734 769,— Ml
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Uebertrag 41734 769,— Ml.
Nach dem letzten Bericht betrug die Schuldenlast am 1, April 1916

rund ....................... 42 301144,— Mk,
so daß die Schulden sich vermindert haben um rund ....... 566375,— Ml.

LII. Zunächst ist ein Anwachsen von Schulden zu verzeichnen:
- 1, auf den vorschußweise aufgenommenenMehrbetrag

für den Ankauf weiterer Parzellen bei der Für¬
sorgeerziehungsanstaltin Rheindahlen von , , , 10082,65 Ml.
(vergl. ä. Nr. 7)

2. auf den vorschußweise aufgenommeuenMehrbetrag
für weitere Anschaffung von Inventar bei der
Fürsorgeerziehungsanstaltin Solingen von . . 680,49 „
(vergl,. ^ Nr. 7)

3. auf den bei der Landesbank vorschußweise aufge¬
nommenen Betrag für den weiterenFortfchritt des
Neubaues der Provinzial-Fürsorgeerziehungsanstalt
in Euslirchen von .......... 453 967,— „
(vergl. ä. Nr. 7)

4. auf die für den Anlauf der zu meliorierenden
Oedländereien und die zu diesem Zwecke zu errichten¬
den Oelonomiegebäudevorschußweise entnommenen
Mehrbeträge von ........... 35 648,— „
(vergl. ä. Nr. 9)

5. bei der Anleihe N zum Erwerb von Basaltstein-
brüchen für die Provinzial - Straßenverwaltung
durch Aufnahme von weiteren ...... 742 718,18 „

Summe des Schuldenzuwachses 124^096^32^5
dagegen ist die nachstehend erläuterte Schulden-
Verminderung eingetreten:

6. von der durch Beschlußdes 49.
Provinziallandtagesin derSitzung
vom 12. März 1909 genehmigten
Anleihe sind für den Neubau des
Lllndeshauses und für den Umbau
des Ständehauses 2 437 211,13
Mark aufgenommenworden.
Von dieser Schuld sind weiter
getilgt ........ 41122,96 Ml.
alsobisjetztzusammen 155242,92
Mark.
Ferner sind von den über den
Anleihebetraghinaus erforderlich
gewesenen, einstweilen vorschuß¬
weise bestrittenenMitteln _______________________________̂___________^_______

Zu übertragen 41122,96 Ml. 1243 096,32 Ml. 566375,— Ml.



128 Anlage» zu den Sitzungsprotokolleu. Nr. 4.

Uebertrag 41122,96 W. 1243 096.32 Mt, 566 375,- Mt,
») bei dem Konto ,,Neubau des

Landeshaujes" 10888,93 M.
b) bei dem Konto

„Umbau des
Ständehauses" 178 407,2 2 „ 189 296.15 „

abgetragen worden. Das Konto
unter » ist gedeckt,

7, durch die weitere und völlige
Tilgung der 1. Anleihe (750000
Mark) zur Unterstützung von
Wasserversorgnngsanlagenum , 156 746,79 „

8, durch die völlige Tilgung der
2, Anleihe zur Unterstützung
von Wasserversorgnngsanlagen
(500000 M.) um , . . . 248590,17 „

9, durch die weitere Tilgung der
alten Irrenanstaltsbauschuld um 154 457,37 „

10, desgl, der I.Anleihe flir Anstalt«-
bauten um .......163346,51 „

11, desgl, der 2. Anleihe für Anstalts¬
bauten um .......170234,95 „

12, desgl, der 3. Anleihe für Anstalts-
bauten um .......133017,08 „

13, desgl. der 4. Anleihe für Anstalts-
bauten um .......229837,19 „

14, desgl, der für die Arbeitsanstalt
in Nrauweiler aufgenommenen
Darlehen um ...... 1787,38 „

15, durch die weitere Tilgung der
Anleihen für die Straßenuerwal»
tung (uergl, H, Nr, 12 und
Nr. 18):
H. für Kleinpflasterum . . 78 365,06 „
L „ Neu« und Umpflllsterungen

um ....... 41665,79 „
0 „ Großpflaster lc. um . . 74 868.95 .,
und durch die weitere Tilgung
des aus dem Kleinbahnfonds
entnommenenDarlehns für das
Kleiubahn-UnternehmenMerzig-
«üschfeld um ...... 4676.63 „_________________

zu übertragen 1688012,98 M. 1243 096,32 Mt, ^66 375 — Ml.
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Uebertrag 1688012.98 M. 1 243 096,32 Mk. 566 375 — Mk.
16. durch Tilgung der Anleihe zur

Beseitigung der Hochwasserschä¬
den im Ahlgebiet um . . . 1214 58,85 „
im ganzen also ...........1809471,83 „

so duß also die oben erwähnte Schuldenverminderung von rund . . . 566 375,— „
bleibt.

Der Schuldenverminderungsteht, wie oben nachgewiesen, ein Ver¬
mögenszuwachs von.................8311396,— „
gegenüber,so daß sich ________^^
t!. eine reine Vermögenszunahmc von..... >-......8 877 771,— M.
ergibt.

Dieser Vermögenszuwachsist zurückzuführen auf die Vermehrung der rentbaren Bestände
bei dem Bau- und Ausgleichslonds, Pensions'onds, der Dr. Klcin-Stiftiing, dem Sländefonds,
der Provinzial-Taubstummenanstalt in Trier, der Prouinzial-Straßenverwaltung, des Rittergutes
Desdorf, auf die Erhöhung der Gcbäudeweite bei der Provinzial-Vlindenunternchtsanstalt zu
Düreu, der Prouinzial-Fürsorgeerziehungsanstalt zu Gutkirchen, bei den Provinzial-Heil- und
Pflegeanstalten Vedburg-Hau und Düren, sowie für die Meliorationen, ferner des Grundstücks-
wertes bei den Provinzial-FürsorgeerziehungsanstaltcnRheindahlen und Euskirchen,den Provinzial-
Heil- und PflegellnstaltenAndernach, Aedburg-Hau, Bonn, Iohannistal und Merzig, fowic für
die Meliorationen und bei der Prouinzialstraßcn-Verwaltung, auf die Erhöhung des Inventar-
wertes bei den Provinzial-Fürsorgeerziehungsanstalten Solingen und Euskirchen, sowie bei der
Landesbank, auf die Erhöhung des Reservefonds des Landarmenhauses in Trier, fern« auf die
Tilgung von Anleihebeträgen und Vorschüssenund schließlich auf die Vergrößerung der rentbaren
Fonds der Landesbank und der Provinzwl-Feuerversicherungsanstaltder Rheinprovinz.

Düsseldorf, den 8. Januar 1918.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Aeissel von Gymnich, Dr. von Renveri
Vorsitzender. Landeshauptmann.

17
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A nlage 5 .
(Drucksachen, Nr. ».)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

I. Neuwahlen von Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern des Provinzial¬
ausschusses,

II. Ersatzwahl eines Mitgliedes des Provinzialausschusses,
III. Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden des Provinzialausschusses.

I

Der 52. RheinischeProvinziallandtag hat in seiner Vollsitzungvom ?. März 1912 neu-
bezw, wiedergewählt:

^. zu Mitgliedern:
1. KöniglichenLandrat Pastor in Aachen für den RegierungsbezirkAachen,
2. Beigrat Emil Kreuser in Mechernichfür den RegierungsbezirkAachen,
3. GutsbesitzerJakob Deströe in Esseren für den RegierungsbezirkColn,
4. Geheimen Kummerzienrat Heinrich Üueg in Düsseldorf für den Regierungsbezirk

Düsseldorf,
5. KöniglichenLandrat, Geheimen Regiernngsrat Peter Eich in Eleve für den Regie¬

rungsbezirk Düsseldorf,
U. Geheimen KummerzienratEnrl Funke in Essen für denselben Regierungsbezirk,

L. zu stellvertretendenMitgliedern:

1. OberbürgermeisterVeltman in Aachen für den RegierungsbezirkAachen,
2. Knmmerherr Klemens Graf von und zu Hoensbroech auf Schluß Kellenberg für

den RegierungsbezirkAachen,
3. Rentner Theodor Pingen in Bonn für den RegierungsbezirkCöln,
4. Geheimen Kommerzienrat Julius Erbslüh in Barmen für den Regierungsbezirk

Düsseldorf,
5. Seine Durchlaucht Prinz Johann von Arenberg, Major K 1» suits der Armee,

Rittergutsbcfitzer auf Schloß Pesch, für den RegierungsbezirkDüsseldorf,
tt. Rentner und Beigeordneter Alfred Molenacir in Crefeld für den Regierungsbezirk

Düsseldorf,
Die Wahl ist für eine am 1. April 1912 beginnendesechsjährige Amtsdauer erfolgt, die

Amtszeit der Gewählten läuft somit am 31, März 1918 ab.
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Im Laufe der Wahlzeit haben folgendeErsatzwahlenstattgefunden:
^.3. für den verstorbenen GutsbesitzerDestrse hat der 55, Provinziallandtag in der Sitzung

vom 17. März 1915 das bisherige stellvertretendeMitglied Königlichen Landrat
von Groote in Rheinbach als Mitglied gewählt,

^.4. für den verstorbenenGeheimenKommerzienratLueg der 54. Provinziallandtag in der
Sitzung vom 12. Februar 1914 das bisherige stellvertretendeMitglied Geheimen
Kommerzienrat Julius Erbslöh als Mitglied,

^.6. für den verstorbenenGeheimen KommerzienratFunke der 53. Provinziallandtag in
der Sitzung vom 27. Februar 1913 das bisherige stellvertretendeMitglied Rentner
und Stadtverordneten Alfred Molenaar in Crefeld als Mitglied,

L. 1. für den verstorbenenOberbürgermeisterVeltman der 57. Provinziallandtag in der
Sitzung vom 21. März 191? den Majoratsbesitzer Karl Freiherr von Nellefsen
in Aachen als stellvertretendesMitglied,

L. 2. für den verstorbenenKammerherrn Graf von und zu Huensbroech der 55. Pro¬
vinziallandtag in der Sitzung vom 17. März 19l5 den RittergutsbesitzerKarl Bessenich
auf Burg Gladbach als stellvertretendesMitglied,

ü. 3. für den durch Mandatsniederlegung ausgeschiedenen Rentner Theodor Pingen der
55. Provinziallandtag in der Sitzung vom 17. März 1915 den Rittergutspächter,
LllndesökonomieratTheodor Fühling auf Haus Horbell als stellvertretendes Mitglied,

L. 4. anstelle des (siehe H. 4 vorstehend)zum Mitglied gewählten Geheimen Kommerzienrat
Julius Erbslöh der 54. Provinziallandtag in der Sitzung vom 12. Februar 1914
den GeheimenKommerzienrat Dr. Ing. Ernst Schieß in Düsseldorf und nach deffen
Tod der 56. Provinziallandtag in der Sitzung vom 2. Februar 1916 den Kommer
zienrat Dr. Ing. Paul Reusch in Oberhausen als stellvertretendesMitglied,

L. 5. anstelle des verstorbenenPrinz Johann von Arenberg der 55. Provinziallandtag
in der Sitzung vom 17. März 1915 den OekonomieratWilhelm Brücker in Hönnepel
als stellvertretendesMitglied,

L. 6. anstelle des zum Mitglied (s. ^ 6 vorstehend) gewählten Rentners Molenaar der
55. Provinziallandtag in der Sitzung vom 17. März 1915 den OekonomieratAlbert
Kemmann in Mettmann als stellvertretendesMitglied

gewählt.
II.

Der 55. RheinischeProvinziallandtag hat in seiner Sitzung vom 17. März 1915 den
KöniglichenKammerherrn und Landrat Freiherrn uun Dalwigk zu Lichtenfels in Siegburg
für eine 6jährige, bis zum 31, März 1921 reichende Amtsdancr wiedergewählt. Der Gewählte
ist vor Kurzem Zum KöniglichenRegierungs-Präsidenten in Aachen ernannt worden. Da nach
§ 47 Abs. 5 der Provinzialurdmmg die Regierungs-Präsidenten von der Wählbarkeit für den
Provinzialausschußausgeschlossensind, so scheidet der Negierungs-Präsidcnt Freiherr von Dalwigt
infolge seiner Ernennung aus dem Provinzialausschuß aus und es ist für ihn eine Ersatzwahl
vorzunehmen.

III.
In der Sitzung vom 17. März 1915 hat der 55. Provinziallandtag das Mitglied des

ProvinzilllausschussesOberstleutnant a, D. Schmidt von Schwind zu Eschberg zum stellvertreten¬
den Vorsitzendendes Provinzialausschusfesgewählt.

1?»
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Oberstleutnant a, D. Schmidt von Schwind hat mit Rücksicht auf seinen Gesundheits¬
zustand und seine Schwerhörigkeit das Amt als stellvertretenderVorsitzender niedergelegt. Es ist
also die Wahl eines stellvertretendenVorsitzendenaus der Zahl der Mitglieder des Provinzml
ausjchusses erforderlichgeworden._____________

Bezüglich der vorzunehmendenWahlen bestimmt die Provinzialordnuug
im § 47- Der Vorsitzende, die Mitglieder des Provinzialausschnsses und aus der Zahl der

letzterender Stellvertreter des Vorsitzenden werden von dem Prollinziallandtage gewählt
Für die Mitglieder ist in gleicher Weise eine mindestens der Hälfte derselben

gleichkommende Zahl von Stellvertretern zu wählen.
Wählbar ist jeder zum Pruvinziallandtage wählbare Angehörige des Deutschen

Reiches (8 1? P--O.).
Von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist der Ober-Piästdent, tue Regierungs

Präsidenten sowie sämtlicheProvinzialbeamte.
Der Landeshauptmann kann zum Vorsitzendenoder stellvertretendenVorsitzenden

nicht gewählt werden.
im § 48: Die Wahl des Vorsitzenden, der Mitglieder des Provinzialausschnsses und deren

Stellvertreter erfolgt auf 6 Jahre.
im 8 49: Alle drei Jahre scheidet die Hälfte der gewählten Mitglieder und Stellvertreter aus

und wird durch ueue Wahlen ersetzt. Die Ausscheidendenbleiben jedoch in allen
Fällen bis zur Einführung ihrer Ersatzmännerin Tätigkeit.

im t> 50: Für die Laufe der Wahlperiode ausscheidenden Mitglieder und Stellvertreter haben
Ersatzwahlen stattzufinden. Die Vollziehung der Ersatzwahlen muh durch den
Provinziallandtag bei dessen nächstem Zusammentritt erfolgen. Die Ersatzmänner
bleiben nur bis zum Ende desjenigenZeitraums in Tätigkeit, für welchen die Aus¬
geschiedenen gewählt waren.

Der Provinzilllausschußhat znrzeit folgende Zusammensetzung:

Mitglieder
Wahlperiode

läuft ob
am

I. Königlicher Landrat von Pastor in
Aachen,

li. Königlicher Neigrat Emil Kreuser
in Mechernich,

3. Seine Durchlaucht Friedrich Fürst
zu Wied in Neuwied,

4. KöniglicherLandrat. Geheimer Regie¬
rungsrat Heising in Ahrweiler.

5. Staatssekretär, WirklicherGeheimer Rat
Wallraf, Exzellenzin Berlin.

6. (Stelle frei.)

l. April
1918

1. April
1918

,. April
1921

1. April
1921

1. April
1921

1. April
1921

Stellvertreter

1. MlljoratsbefitzerKarl Freiherr von
Nellessen in Aachen,

2. RittergutsbesitzerKarl Bessenich auf
Burg Gladbach. Kreis Düren,

3. Oekunomiernt Jakob Caspers in
Bubenheim, Landkreis Coblenz,

4. KöniglicherLandrat, Geheimer Regie
rungsmt von Kruse in St. Goar,

5. Geheimer Kommerzienrat Dr. Emil
vom Rath in Cöln,

6. Gutsbesitzer Friedrich August Engels
in Mlliienforst bei Godesbcrg,
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Mitglieder
! Wahlperiode

läuft ab Stellvertreter

7, KöniglicherLandrat von Grünte in
Rheinbach,

8- Geheimer Kommerzienrat Julius
Erbslöh in Varmeu,

9. Rentner und Stadtverordneter Alfred
Molenaar in Crefeld,

19, KöniglicherLandrat, GeheimerRegie-
rungsrat Eich in Cleve,

11. Geheimer Knmmerzienrat Arnold
Huecl in Neuhückeswagcn,

12. Oberstleutnant a, D, Schmidt von
Schwind zu Eschberg,

13. KöniglicherLandrat, GeheimerRegie¬
rungsrat Freiherr von Troschke in
Trier.

1. April
1918

1. April
1918

1. April
1918

1. April
1918

1. April
1921

1. April
1921

1. April
1921

7. LandesökonomieratTheudurFllhling
auf Haus Horbell bei Cöln,

8. Kommerzienrat Dr. Ing. PaulReufch
in Oberhaufen,

9. OekonomieratAlbert Kemmaun in
Mettmann,

10. Oekonomierat Wilhelm Nrücker in
Hönnepel, Kreis Cleve,

11. Geheimer Finanzrat Alfred Hugen»
berg in Esfen,

12. Kommerzienrat Louis Rüchliug in
Völklingen,

13. Oekonomierat Jakob Merrem auf
Gut Kirchhof,Kreis Wittlich.

Von Amtswegen: Der Landeshauptmann.

Der Provinzialllusfchuhbeehrt sich zu beantragen:
„Der Proviuziallandtag wolle

I. die hiernach erforderlichenNeuwahlen von Mitgliedern und Stellvertretern
des Provinzialausfchuffes,

II. die Crfatzwahl fllr ein ausgeschiedenes Mitglied des Provinzialausfchuffes,
III. die Wahl des stellvertretendenVorfitzendende? Pruviiizialansfchusfes

vornehmen."

Diiffeldorf. den 13. November 1917.

Der Provinzilllausschuh:

O. Graf Beiffel von Gymnich,
Vorsitzender.

Dr. von Renvers,
Landeshauptmann.



134 Anlagen zu den Sitzungsprototullen. Nr, 6,

Anlage 6.
(Drucksachen. Nr, 8»,)

Bericht und Antrag
des Provinzialansschusses

betreffend

Ersatzwahlenfür den Provinzialausschuß.

I. Das Mitglied des ProvinzialausschussesBergrat Emil Kreuser in Mechcrnich ist
am 25, Januar d. Is gestorbenund dadnrch ein empfindlicher Verlust für den Provinzialausschuß
entstanden. Er war als Mitglied bis zum 1. April dss. Is, gewählt. In dem in der Druck¬
jachen Nr, 3 vorliegendenAntrage ist eine Neuwahl für ihn vorgeschlagen.Es handelt sich darum,
ob für die Zeit vor dem 1, April 1918 für Bergrat Kreuser uoch eine Ersatzwahl zu tätigen ist.
Der tz 50 der Provinzialordnnng bestimmt, daß für die im Laufe der Wahlperiode ausscheidenden
Mitglieder und Stellvertreter Ersatzwahlenstattzufindenhaben. Die Vollziehung der Ersatzwahlen
muh dnrch den Provinziallandtag bei dessen nächstem Zusammentritt erfolgen. Die Ersatzmänner
bleiben nur bis zum Ende desjenigenZeitraumes in Tätigkeit, für welchen die Ausgeschiedenen
gewählt waren. Nach dieser Bestimmung hat zweifellos noch eine Ersatzwahl für die wenigen
Tage des Monats März stattzusiudeu Die Angelegenheitwürde wohl die einfachsteErledigung
in der Weise finden können, daß der Provinziallandtag bei der Neuwahl des Nachfolgers für
Bergrat Kreuser beschließt,daß dieser als Ersatzmann für die Zeit bis Ende März dss. Is. ein»
zutreteu hat.

II. Das Mitglied des Provinzialausschusses,Staatsminister und Staatssekretär des Reichs¬
amts des Innern Wallraf hat mit Schreiben vom 6. Februar d. Is. mitgeteilt, daß er infolge
seines Wegzugs von Cöln es nicht für angezeigt halte, feine Stellung im Provinzialausschussc
beizubehalten. Es wird alfo für ihn eine Ersatzwahl notwendig. Er ist dnrch den 55. Provinzial¬
landtag in der Sitzung vom 17. März 1915 auf eine am 1. April 1915 beginnende «jährige
Amtszeit gewählt worden, so daß diese Amtszeit am 1. April 1921 abläuft.

III. Nach dem in Drucksachen Nr. 3 vorliegende»Bericht und Antrag ist die Amtszeit
des Rentners und Stadtverordneten Molenaar als Mitglied des Provinzinlansschussesam 1. April
d. Is. abgelaufen und für ihn eine Neuwahl vorzunehmen. Herr Rentner Molenaar hat mitge¬
teilt, daß er mit Rückficht auf seine Gesundheit aus der ihm liebgcwurdencn Tätigkeit im Prouinzial-
landtage und im Provinzialausschusseausscheiden und die Arbeit jüngeren Kräften überlassenmüsse.

Der Provinzialausschußstellt den Antrag:
„Provinziallandtag wolle die hiernach erforderlichenErsatzwahlenvornehmen".

Düsseldorf, den 19. Februar 1918.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Anlage 7.
(Drucksachen. Nr. 4.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

Wahl von bürgerlichen Mitgliedern und deren Stellvertretern
für die Bezirke mehrerer Ober-Ersatzkommissionen.

I. In den Bezirken der 29., 80., 31, und 80. Infanteriebrigade, sowie im Bezirke der Ober-
Ersatzkommissionen im Bezirk der Landwehrinspektion Cöln hat der 55. Rheinische Provinziallandtag
in seiner Sitzung vom 17. März 1915 die bürgerlichen Mitglieder der Ober-Ersatztommissioneuund
deren Stellvertreter für eine am 1. Oktober 1915 beginnende dreijährige Amtsperiodc gewählt.

- Die Amtszeit geht mit Ende September 1918 zu Ende und der Herr Obcrpmsident hat um Vor¬
nahme von Neuwahlen für eine am 1. Oktober d. Is. beginnendedreijährige Amtszeit ersucht.

Ein Verzeichnisder in Betracht kommenden bürgerlichenMitglieder und Stellvertreter ist
beigefügt. Aus dem Verzeichnisergibt sich die Einteilung der Bezirke der betreffenden Ober-Ersatz¬
kommissionen, in Spalte 5 die bisherigen bürgerlichen Mitglieder und ihrer Stellvertreter, uud aus
Spalte 6 die Vorschlage,welche für die Wahlen für die am 1. Oktober d. Is. beginnendeneue
dreijährige Amtszeit zu machen sind.

II. Das bisherigestellvertretende Mitglied der Ober-Erfatzkummission im Bezirk der Land-
Wehrinspektion Essen Kaufmann Fritz Asthover ^nn. in Essen ist gestorben. Von dem Herrn
Oberpräsidenten wird um Vornahme einer Ersatzwahl ersucht. Es wird als Ersah in Vorschlag
gebracht der Gutsbesitzer Robert Mintrop in Essen-Bredeney(Ruthertalstr. 3). In das bei¬
liegende Verzeichnisist die Zusammensetzung des Bezirks der Ober-Ersatzkommissiun, das bürgerliche
Mitglied und seine Stellvertreter unter lfd. Nr. 7 aufgenommen.

Der Provinzialausschußbeehrt sich den Antrag zu stellen:
„Der Provinziallcmdtag wolle
1. die erforderlichenWahlen von bürgerlichen Mitgliedern und Stellvertretern der

Ober-Ersntztommissionenin den Bezirken der 29., 30., 3l. und 80. Infanteriebrigade,
sowie der Ober-Ersatzkommissionen im Bezirke der Landwehrinspektion Eöln für eine
am 1. Oktober 1918 beginnende dreijährige Amtszeit nach den im beiliegenden
Verzeichnisgemachten Vorschlägenvornehmen;

2. die nach II vorstehendenBerichts erforderliche Ersatzwahl eines stellvertretenden
Mitglieds der Ober-Ersatzkummissionim Bezirk der LandwehrinspektiunEsse» für
eine am 1. Oktober 1919 ablaufendeAmtszeit vornehmen;
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3, den Provinzialausschuß beauftragen, falls bis zum Zusammentritt des nächsten
Provinziallandtags im Bereiche einer der in der Rheinvruvinz gebildeten Infanterie-
brigaden durch Verziehen, Amtsniederlegungund Tod von bürgerlichenMitgliedern
der Ober-Ersatzkommissionenbezw, von Stellvertretern der Mitglieder oder durch
anderweite Einteilung der Bezirke dieser KommissionenErsatzwahlen notig werden
sollten, diese Ersatzwahlen namens des Provinziallandtags zu tätigen und dem
Provinzillllandtllge in der nächstenTagung von den etwa stattgehabten Wahlen
behufs Bestätigung Mitteilung zu machen,"

Düsseldorf, den 19, Februar 19l8,

Der Provinzialausschuß:

O, Graf Beissel von Gymnich, Dr, von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann,
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Werzeichnis
der bürgerlichen Mitglieder vezw. stellvertretenden Mitglieder

der Ober-Ersatzkommissionen.
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Nr.
Infanterie-

Brigade

Land

Wehr¬
bezirke

Aushebung?-
bezirke
(Kreise)

Namen

der gegenwärtigenbürgerlichenMitglieder und Stellvertreter
der Ober-Ersatzkommissionen

1 2 3 4 5

1 29 Aachen Aachen(Stadt)
Aachen l Land)

») Für den Stadt- und Landkreis Aachen.
Mitglieds

Regierungsasfefsora. D. Emil Pastor in Aachen.

Stellvertreter:

1 Hllupmannz. D. Blumenthal in Aachen,

2. Rittergutsbesitzervon Braluchitsch auf Schloß Rimburg,
LandkreisAachen.

Montjoie Eupen
Montjoie
Schleiden
Malmedy

d) Für die Kreise Eupen, Montjoie, Schleiden
und Malmedy.

Mitglied:
Rittmeister a. D, EhrenbürgermeisterFreiherr Geyr von

Schweppcnburg auf Burg Eicks,Kreis Schleiden,

Stellvertreter:

1. GutsbesitzerErnst von Frühbuß auf Schloß Wattrode,
Kreis Malmedy,

2. Guts- und FärbcreibesitzerA. I. Franßen in Eynatten,
Kreis Eupen,

3. Fabrikant Eduard von Asten in Eupen.

2 30 Ander- Cochem Mitglied:
nach Mayen

Adenau
Ahrweiler

Rentiur Freiherr nun Ayx in Ahrweiler.
Stellvertreter:

1. GutsbesitzerHugo Burret zu Saffig. Kreis Mayen,

Coblenz Coblenz (Stadt)
Koblenz (Land)

St. Goar

2. WeingutsbesitzerPhilipp D'Avis in Oberwesel,Kreis
St. Goar,

3. Rentner Otto Schanzleh in Eoblenz.
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Zur Wahrnehmungdes Amts für eiue dreijährigeDauer
sind geeignetund bereit

Die Amts¬
dauer

beginnt am
7

Bemerkungen.

n) Für den Stadt- und Landkreis Aachen.
Mitglied:

Regierungsassessora, D, Emil Pastor in Aachen (Wieder¬
wahl)

Stellvertreter:
1. Hlluptmllnna. D. Blumenthal in Aachen (Wieder¬

wahl),
2. Gutsbesitzer Georg Nellessen in Würselen,Landkreis

Aachen (Neuwahl).

d) Für die Kreise Eupen, Montjoie,Schleiden
und Malmedy.

Mitglied:
Rittmeister a. D. EhrenbllrgermeisterFreiherr Geyr von

Schweppeuburg auf Burg Eicks, Kreis Schleiden(Wie¬
derwahl)

Stellvertreter:
1. GutsbesitzerErnst von Frühbuß auf Schloß Wallrode.

Kreis Malmedy (Wiederwahl).
2. Guts- und FärbereibesitzerA. I. Franßen in Eynatten,

KreisEnpen(Wiederwahl),
3. FabrikantEduard von Asten in Eupen (Wiederwahl).

1. Oktober
1918

Rittergutsbesitzer non Vrau»
chitsch hat eine Wiederwahl
absselehiit.

Mitglied:
Rentner Freiherr von Ayx in Ahrweiler (Wiederwahl).

Stellvertreter:
1. GutsbesitzerHugo Burret in Süffig, Kreis Mayen

(Wiederwahl).
2. WeingutsbesitzerPhilipp D'Avis in Oberwesel.Kreis

St Goar (Wiederwahl).
3 RentnerOtto Schanzleh in Coblenz (Wiederwahl).

1. Oktober
1918

18»
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Nr.
Infanterie

Land
wehr

Anshebungs-
bezirkc

Namen

der gegenwärtigenbürgerlichenMitglieder und Stellvertreter

>

Brigade

2

bezirke (Nreljc)

4

der Ober-Ersntzkommissionen
5

3 81, Trier 1 Trier (Stadt!
Trier (Land)

Bernknstel

Mitglied:
Oetmwmicrat)akob Mcrrem zu Kirchhofbei Wittlich

Trier II Nitburg
Prüm
Dann

Wittlich

Stellvertreter:

1, Ledeifllbrikaiitund Major d, L, Albert Nels in Prüm,

2, WeingutsbesiherHyacinth Merrem in Zeltingen, Kreis
Berntastel,

4 «0, Bonn Bonn (Stadt)
Bonn (Land)

Eustirchen
Rheinbach

Mitglied:
Rentner und Major d, L, a, D, Hermann von Rath in

in Bonn,

Stellvertreter:

1, Weingutsbesitzerund ArchitektAdolf Fuchs zu Datten«
berg bei Linz,

Neuwicd Nenwied
Altenkirchcn

2, GutsbesitzerIofcf Peters in Godesberg,
8, Notar Iustizrat Reuscher in Lechenich, Kreis Enskirchen

5 Ober-Ersatz- Iülich Düren ») Für den RegierungsbezirkNachen.
tommission Gcilenkirchen Mitglied:
im Bezirk
der Land¬

wehr-

Iülich GutsbesitzerEdwin Hasenclever zu Haus Merberich bei
Langerwehe

inspeltion
Cöln Rheydt Erkelenz

Heinsberg
Stellvertreter:

1, EhrenbürgermeisterOtto Kuester in Lentholtbei Schwanen«
berg, Kreis Erkelenz,

2, Rittmeister a, D, von Kesseler zu Haus Bock in Pattern
bei Aldenhuuen,

3, GutsbesitzerHeinr. Brügmnn auf Marinwald bei Iülich.
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Zur Wahrnehmungdes Auits für eine dreijährigeDauer
siud geeignetund bereit

Die Amts
dauer

beginnt am
Bemerkungen.

Mitglied:
Octoiunnierat Jakob Merrem zu Kirchhof bei Witilich

(Wiederwahl)

Stellvertreter:

l, Leocrfabriknntund Major d, L, Albert Nels in Prüm
(Wiederwahl).

-' WeingutsbesitzerHyacinth Merrem in Zeltingen. Kreis
Bernknstel(Wiederwahl),

1, Oktober
1918

Mitglied:
Nentner und Major d. L, a, D, Hermann von Rath in

Ä i,! (Wiederwahl)

Stellvertreter:

1 Weingutsbesitzerund ArchitektAdolf Fuchs zu Dnttenberg
bei Linz (Wiederwahl),

2- Gutsbesitzer Josef Peters in Godesberg(Wiederwahl),
3 Notar Iustizrat Reuscher in Lechenich, Kreis Enskirchen

(Wiederwahl)

») Für den RegierungsbezirkAachen.
Mitglied:

GutsbesitzerEdwin Hasen clever zu Haus Merberich bei
Lnngerwehe(Wiederwahl),

Stellvertreter:

1, EhrenbürgermeisterOtto Kuester in Lentholtbei Schwanen-
berg, Kreis Erkelenz(Wiederwahl),

2, Rittmeistern, D, von Kesseler zu Haus Bock in Pattern
bei Aldeuhuven(Wiederwahl).

3, GutsbesitzerHeinrich Brügman auf Mariawald bei
Iülich (Wiederwahl),

1. Oktober
1918
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Nr.
Infanterie-

Brigade

Land¬

wehr-
bezirke

Nushebungs-
beziike
(Kreise)

Namen

der gegenwärtigenbürgerlichenMitglieder und Stellvertreter
der Ober-Ersatzkommissionen

noch Ober-
Ersatz-

iommijsion
im Bezirk
der Land¬

wehr-
inspeltio»

Cöln

Rheydt

Neuß

Cöln II

Siegburg

Kempen
M. Gladbach

(Stadt)
M. Gladbach

(Land)
Rheydt (Stadt)
Neuß (Stadt)
Neuß (Land)
Grevenbroich

Bergheim
Cöln (Stadt)

Siegkreis
Waldbröl

d) Für den RegierungsbezirkDüsseldorf.
Mitglied-

GutsbesitzerH. I. Granderath zu Steinforth, Landtrew
Gladbach.

Stellvertreter:

1, GutsbesitzerHermann Huthmacher zu Niederlürick,Land
kreis Neuß,

2, Fabrikbesitzerund Hauptmann d. L. Paul Wettermann
zu Dülken, Kreis Kempen,

3, GutsbesitzerOtto Buschin Hochneulirch,Kreis Grevenbroich,

«) Für den RegierungsbezirkCöln.
Mitglied:

Rentner Peter Urban in Cöln.
Stellvertreter:

1, Bürgermeistera. D, Anselm Clostermcinn in Uckendurf,
Siegkreis,

2, Rentner Heinrich Thome in Königswinter,

3, BürgermeisterSchroeter in Obertasse!,Sieglreis.

Hilfs-Ober-
Erslltztom-
Mission der
Landwehr
inspcttiun

Cöln

Cöln I

Deutz

Cöln (Stadt)
Cöln (Land)

Mülheim am
Rhein (Land)
Wippcrfürth

Gummer?bach

Mitglied:
Major d. L, Hans von Stuckrad in Cöln-Lindenthal,

Stellvertreter:

1. GutsbesitzerHeinrichDestrse in Efferen,LandkreisCöln,

2. Fabrikant Alex Sartorius in Dieringhausen, Kreis
Gummersbach,

3. Generaldirektor a, D, Hermann Sorg in Bensberg,
Kreis Mülheim a, Rhein,
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Die Amts-
Zur Wahrnehmungdes Amts für eine dreijährigeDauer dauer Bemerkungen.

sind geeignetund bereit

6

beginnt am
? «

K) Für den RegierungsbezirkDüsseldorf. 1, Oktober

Mitglied: 1918

GutsbesitzerH, I. Grandcrnth zu Steinforth, Landkreis
Gladbach(Wiederwahl),

Stellvertreter:

1 GutsbesitzerHermann Hutmacher zu Niederlörick, Land¬
'

kreis Neuß (Wiederwahl).
2. Fabrikbesitzerund Hauvtmann d, L, Paul Weyermann

in Dülken.Kreis Kempen(Wiederwahl),
3, GutsbesitzerOtto Busch zu Hochneukirch, Kreis Greven¬

broich(Wiederwahl)

«) Für den RegierungsbezirkCöln:
Mitglied:

Rentner Mathias Dorn in Cöln (Neuwahl), Rentner Urban ist gestorben.
Stellvertreter:

1. Bürgermeister n, D. und GutsbesitzerAnselm Einstel¬
ln an n in Uckcndorf,Siegkreis (Wiederwahl),

2, BürgermeisterSchroeter in Obercassel,Siegkreis, (seither Rentner Thon» 6 ist gestorben.

3, Stellvertreter) (Wiederwahl).
3- Fabrikant Karl Mannstaedt in Tioisdorf, Siegkreis

(Neuwahl)

Mitglied: 1. Oktober

Major d. L, Hans von Stuckrad in Cöln-Lindenthal 1918

(Wiederwahl)
Stellvertreter:

1- Fabrikant Alex Sartorius in Dieringhausen, Kreis GutsbesitzerDeslr>>ehat die
Gummersbach(seither2, Stellvertreter) (Wiederwahl), Anxahme einer Wiederwahl

2- Generaldirektor a, D. Hermann Sorg in Ben»be:g, abgelehnt.

Kreis Mülheim am Rhein (seither 3, Stellvertreter)
(Wiederwahl),

3- GutsbesitzerKarl Kaulen in Luevenich, LandkreisCöln
(Neuwahl)
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Nr,
Infanterie-

Brigade

Land-

Wehr¬

bezirke

Aushebungs¬

bezirke
(Krnse)

Namen

der gegenwärtigen bürgerlichen Mitglieder und Stellvertreter
der Ober-Eisatzkummissiunen

II. Ersatzwahl.

Ober-Ersatz- I Essen
kummissionNecklmg-
im Bezirk hausen

-der
Landwehr-
insvektiun

Essen

Essen (Stadt)
Necklinghauscn

(Stadt)
Necklinghlliiscu

<Land)

Mitglied.-
wird vom Westfälischen Provinziallandtag gewählt,

Stellvertreter:

1, Kaufmann Fritz Asthöver in Essen,
2, Stadtverordneter Iuhann Piekenbrock in Essen,
3, Hilttendirektor a. D, Friedrich Lange in Essen-Breoeney,

4, u, 5. Stellvertreter weiden vom WestfälischenProvinzial¬
landtag gewählt
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Zur Wahrnehmung des Amts für eine dreijährige Dauer
sind geeignet und bereit

1- Stadtverordneter Johann Pietenbrock in Essen,
2^ Hüttendirektor a. D. Friedrich Lange in Essen-Bredeney,
3> Gutsbesitzer Robert Mintrov in EsseN'Bredeney(Erfatz-

wahl)

Die Amts-

daucr

beginnt am
Bemerkungen.

bis
1. Oktober

1918

Kaufmann Fr. »sthooer ist
gestorben.

1«
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Anlage 8.
(Drucksachen. Nr. 5.)

Bericht und Antrag
des Provinzilllausschusses,

betreffend

Ablauf der Amtszeit des Landesrats Dr. Vossen.

Der 47. Rheinische Provinziallandtag hat in seiner Vollsitzung vom 15. März 1907 den
Üandesversicherungsrat Dr. Vossen znm Landesrat unter folgenden Bedingungen gewählt:

1. Die Wahl erfolgt auf 12 Jahre;
2. Der Gewählte ist gehalten, auf Beschluß des Provinzialausschnsses die Geschäfte als

Mitglied oder stellvertretendes Mitglied des Vorstandes der Laudesversicherungsanstalt
im Haupt- oder Nebenamte zu übernehmen oder sich bei der Zentralstelle nach Anord»
nung des Landeshauptmanns insbefondere auch unter einem anderen oberen Beamten,
welcher als Abteilungsdirigent fungiert, beschäftigen zu lassen;

3. Der Gewählte ist ferner verpflichtet, ohne Genehmigung des Provinzilllausschusses kein
Mandat in eine politische Körperschaft oder in die Gemeindevertretung anzunehmen,
wenn ihm für letzteres ein gesetzlicherAblehnungsgrund zur Seite steht.

Da die Wahlzeit mit dem 1. April 1907 zu laufen begonnen hat, fo ist sie am 31, März
1919 zu Ende. Da es bisher nicht üblich gcwcfcn ist, mit der Entscheidung über die Anstellung^
Verhältnisse eines oberen Beamten bis zum Ablauf der Amtszeit zu warten und auch nicht feststeht,
ob der Provinzillllllndtag vor dem 31. März 1919 wieder zusammentreten wird, so wird sich der
Provinziallandtag schon in seiner nächsten Tagung mit der Wahl zu befasseu hnbcu.

Indem umseits Mitteilungen über die persönlichen und Dieustverhältuisse des Landesrats
Dr. Vossen gegeben werden, beehrt sich der Provinzialausschuß zu beantragen:

„Provinziallandtag wolle dcu Landesrat Dr. Vossen nnter den bisherigen Bedingungen
auf eiue weitere 12jährige Dienstzeit vom 1. April 1919 ab wiederwähle»."

Düsseldorf, den 13. November 1917.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Uandeshaüptmami.
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Des oberen Beamten

Vor-

und Zuname

Geburtsort
und Geburts¬

datum

Zeitpunkt
der Vr-
Nennung

zum
Gerichts^
asscssor

Kon¬

fession

Familien-
Ver¬

hältnisse
Bemerkungen

Dr. Vossen,
Friedrich
Karl

Düsseldorf,
3. März

1874

25. Febr
1900

rath. ver¬
heiratet,
3 Kinder

Dr. Vossen bestand die Abiturientenprüfung
am Gymnasium in Düsseldorf, studierte
in Freiburg i. Br,, Leipzig, München,
Berlin und Bonn, legte am 18. Inni
1895 die Referendarprüfung in Cölu
ab, promovierte am 10. Juli 1895 in
Göttingen, bestand am 25, Februar
1901 das juristische Staatsexamen,
war dann mehrere Monate in einem
Bankhause beschäftigt und trat am
19. September 1901 als wissenschaft¬
licher Hilfsarbeiter in den Rheinischen
Provinzialdienst, war als solcher bei
der Provinzialstraßenverwaltung tätig
und wurde am 16, August 1903 zur
Provinzial - Feucrversicherungsanstalt
versetzt. Hier wurde Dr, Vossen auf eine
mit dem 1, April 1904 beginnende
12°jährige Amtszeit zum Landesversiche-
rungsrat ernannt, am 16. März l906
aber als Justitiar und Stellvertreter
des Abteilungsdirigenten zur Provinzial¬
straßenverwaltung zurückversetztund am
15, März 1907 vom 47, Provinzial-
landtag zum Landesrat auf die Dauer
von 12 Jahren gewählt. Seit dem
3. November 1910 ist er beim Vor¬
stand der Landesversicherungsllnstalt
beschäftigt, Dr, Vossen ist Hauptmann
der Landwehr,

19»
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Anlage 9.
(Drucksachen. Nr. «.)

Bericht und Antrag
des Provinzmlausschusses

betreffend

die Wahl eines Landesbaurates.

In der Hochblluverwaltungder Provinz waren bisher tätig: die Herren Landesbauräte
Geheimer Baurat Ostrop und Baltzer sowie Herr Landesbauinspektor Königlicher Vaurat Hirschhorn.
Herr Geheimrat Ostrop ist nach langer, verdienstvoller Amtstätigkeit am 29. Juni 1917 gestorben.
Nach Lage der Sache, insbesondereda schon mit Rücksicht auf die Verhältnissedes Baumarltes
vorerst größere Neubauten nicht in Frage kommen, wird die Hochblluverwaltungeinstweilenmit
2 Oberbeamten auskommen. Es scheint aber angezeigt, die zweite Landesbauratstellenicht unbesetzt
zu lassen. Wenn auch im allgemeinendaran festgehaltenwerden muß, daß die Besetzungoffener
Stellen, wenn eben möglich, bis zur Beendigung des Krieges zu unterbleibenhat, um auch den im
Heere stehenden Beamten die Bewerbung offen zu halten, so treffen diese Erwägungen hier nicht
zu, weil die Besetzungder Stelle zweckmäßig im Wege des Aufrückenserfolgt, indem sie Herrn
LllndesbaninspektorBäumt Hirschhurn übertragen wird. Der Genannte steht seit Juni 1902 im
Pruvinzialdienst, hat mit anerkanntem Erfolg die örtliche Bauleitung beim Ban der großen
Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten Iohannistal und Bedb»rg-Hau geführt und fich dabei große
Erfahrungen in den gerade für die Pruvinzialuerwaltmig so wichtigenFragen des Anstaltsbaues
erworben. Herr Hirschhornist militärfrei. Der Lebenslauf ist umstehend angegeben. Das Anfangs«
gehalt wird mit Rückficht auf das Dienstalter in der bisherigen Stellung auf 8000 Mark zu
bemessen fein.

Die Bedingungen, unter welchen die Wahl zu erfolgen hätte, würden die folgendensein
1. Die Wahl erfolgt auf die Dauer von 12 Jahren, beginnend am 1. April 1918 mit einem

Anfangsgehalt von 8000 Mark.
2. Der Gewählte hat die Bestimmungender zurzeit bestehenden und der etwa künftig zu erlassen--

den Reglements über die dienstlichenVerhältnisseder Provinzialbeamtenund der Dienstanweisungen
als für sich verbindlichanzuerkennen.

3. Der Gewählte hat sich zu verpflichten, ohne Genehmigungdes Provinzmlausschusseskein Mandat
in eine politische Körperschaftoder in die Gemeindevertretungzu übernehmen, wenn ihm für
letztere ein Ablehnungsgrund zur Seite steht.

4. Der Gewählte ist feiner gehalten, sich nach Anordnung des Landeshauptmanns, insbesondere
auch unter einem anderen Oberbeamten, beschäftigen zu lassen.
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Der Prouinzialausschuß beehrt sich demgemäß folgende Neschlußfaßung vorzuschlagen:
„Provinzillllandtag wählt den Landesbaninspeftor Königlichen Bnurnt Panl Hirschhorn
unter den in der Vorlage des Prouinzinlausschusses angegebenen Bedingungen zum
Landesbnurat."

Düsseldorf, den 19, Februar 1918,

Der Provinzialausschuß:

O, Graf Beissel von Oymnich, Dr, von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann,

Personliche und dienstliche Verhältnisse.

Paul Hirschhorn ist geboren am W. Mai 1864 zu Frankfurt a. M,, evangelisch, ver¬
heiratet, erste Staatsprüfung 1889, Juni 1894 zweite Staatsprüfung und Ernennung zum
Negicrungsbnumeister, vom l. Juli 1894 bis 15. Februar 1896 technischer Hilfsarbeiter im
Königlichen Polizeipräsidium zu Berlin, dann 6 Jahre lang Priuatarchitet't in Berlin, 1. Juni
1902 Bauleiter für den Neubau der Prooinzial-Heil- und Pflegeanstalt Iuhannistal und l. April
1907 Landesblluinspektor bei der Zentralstelle, und 2. April 1908 Bauleiter beim Neubau der
Provinzial-Heil» und Pflegeanstalt Bedburg-Hau, 1, Januar 1914 nach deren Fertigstellung als
Landesbauiuspeltor zur Zentralstelle verseht.

Anlage 10.
(Drucksachen.Nl. 7.)

Bericht und Antrag
des Provinzmlausschusses

betreffend

Beteiligung der Provinz an der Erhöhung des Stammkapitals der gemeinnützigen
Siedlungsgesellschllft „Rheinisches Heim".

Der 5«. Rheinische Provinziallandtag hat durch Beschluß vom 2. Februar 1916 den
Beitritt des Proviuzialverlmnde5 mit einem Betrage von 150 000 Mark und der Provinz«!-
Fcucrucrsichcrnngönnstnlt mit einem Betrage von 50 000 Mark zu der gemeinnützigen Siedlungs-
gcseUschast „Rheinisches Heim" in Bonn am Rhein G. m, b. H, genehmigt. iVerhandlnngen des
56, Rheinischen Provinziallandtags Seiten 27, 99, Stenographischer Bericht Seite 76,)

Die Gesellschaft ist mit einem Stammkapital von 1 Million Mark am 13, Mai 1916
gegründet worden. An dem Stammkapital sind die Gesellschafter mit folgender Einlage beteiligt:
1 der Königlich Preußische Fiskus vertreten durch den Obcr.Präsidenten der

Rheinprouinz mit................... 500 000 Mark
2. der Provinzialverband der Rheinpiovinz mit.......... 150 000 „
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3. die Landesversichernugsanstalt Rheinprovinz mit ....... 100 000 Mark
4. die Prouinzial-Feuerversicherungsanstalt der Rheinprovinz mit..... 50 000 „
5. Herr Dr. Beniner zu Düsseldorf als geschäftsfiihrendcs Vorstandsmitglied des

.Vereins zur Wahrung der gemeinsame» wirtschaftlichen Interessen in Rheinland
und Westfalen mit................... 100 000 „

6. die Lllndwirtschllftskllmmer für die Rheinprouinz mit........ 100000 „ ,
Die Tätigkeit der Gesellschaft war durch deu Krieg vielfach gehemmt. Insbesondere war

die Schaffung neuer Siedlungen nur in geringem Umfange möglich, weil das Bauverbot sich auch
auf folche Unternehmungen erstreckte. Es ist aber doch gelungen, 6 Stelleu, in Straclen neu zu
schaffen. Daneben hat sich die Gesellschaftder andern ihr obliegenden Aufgabe, der Gütervermitllnng,
gewidmet. Zur Zeit der Abfassung dieses Berichtes sind 45 Stellen fest vermittelt, über 17 schweben
die Verhandlungen. Außerdem hat sie zwei Hufe, einen in Größe von 98 Morgen, der andere von
190 Morgen, angekauft. Der Gruud und Boden diefer Güter foll aufgeteilt und zur Schaffung
neuer Siedlungen verwendet werden; es foll aber auch, foweit ein Bedürfnis dazu besteht, Land an
bereits ansässige Landwirte abgegeben werden, uni deren Wirtschaft zu kräftigen, um so der Land'
flucht entgegen zu wirken und djc Nahruugsmittelcrzeuguug zu fördern. ,.

Die Erfahrungen des ersten Jahres haben gezeigt, daß die Gesellschaft eines erheblich
höheren Stammkapitals bedarf, wenn sie den nach dem Krieg zweifellos in verstärktem Maße an sie
herantretenden Aufgaben gerecht werden will. Neben der Anfiedlung Kriegsbeschädigter, der nach
wie vor besondere Sorge und Aufmerksamkeit zuzuwenden ist, wird die Schaffung von Wohnstätten
mit einer den wirtschaftlichen Bedürfnissen des Besitzers angepaßten ertragfähigen Bodenfläche für
Industriearbeiter, Handwerker, Kleingewerbetreibende, Angestellte usw. notwendig werden. Sodann
wird aber die Schaffung von Stellen für Kleinbauern befonders zu fördern sein Bei diesen Maß¬
nahmen muß die Siedlungsstelle in der Regel den Kaufpreis vorschießen, bis er durch die Kapital-
llbfindung der Kriegsbeschädigten, Hypothekenbefchaffung bei Banken, Genossenfchaften, der Landes-
versicherungsanstalt usw. Deckung findet. Weiter erfordert auch der Ankauf von geeignetem
Siedlungsland in den meisten Fällen eine erhebliche Baraufwendnng, die erst allmählich wieder
eingeht. Ans diesen Gründen bedarf die Gesellschaft zur Erfüllung ihrer Aufgaben eines größeren
Betriebskapitals als anfänglich angenommen wurde. Die Gefellfchafter-Versammluug hat deshalb
beschlossen, das Stammkapital auf 4 Millionen Mark zu erhöhen. Dieses würde damit dieselbe
Höhe erreichen, wie bei den gleichen Gefellfchafteu in Hannover und Westfalen. Die andern Gesell¬
schaften haben noch viel höhere Stammkapitale, fo die Ostpreußische Landgcsellschaft 7,7, die
Pommerfche 6,3, die Schlesifche 5,5, die „Eigene Scholle" in der Provinz Brandenburg 8,3,
Sachsenlaud in der Provinz Sachsen 7,4 Millionen Mark.

Die Durchführung der befchlossenenErhöhung wird davon abhängen, daß die Kgl. Staats¬
regierung, welche mit der Hälfte des Stammkapitals beteiligt ist, den dieser Beteiligung entsprechenden
Teil übernimmt, also ihre Beteiligung von 500 0N0 Mark auf 2 Millionen Mark erhöht. Für den
Proviuzialvcrbllnd kommt eine Erhöhung von 150 000 auf 600 000 Mark, also um 450 000 Mark
in Betracht, für die Proviiizial-Feuerversicherungsanstalt von 50 000 auf 200 000 Mark, alfo um
150 000 Mark.

Bei der Wichtigkeit der Sache glaubt der Proviuzialausschuß dem Provinziallandtag die
Beteiligung an der Erhöhung vorfchlagen zu sollen, Um diese auch für den Fall sicherzustellen,daß
das erhöhte Kapital nicht ganz von den jetzigen Gesellschaftern übernommen wird, wird vorgeschlagen,
die Ermächtigung zur Uebernahme weiterer 50 000 Mark seitens des Pruvinzialverbandcs und
100 000 Mark seitens der Provinzial-Feueiuersicherungsanstalt soweit erforderlich zu geuehmigen.

Was die Deckung der Beträge angeht, fo kann darüber zurzeit noch kein Beschluß gefaßt
werden, da noch nicht feststeht, wann die Einzahlung erfolgen muß. Es wird vorgeschlagen, die
Beschlußfassung darüber dem Provinzialansschiiß zu überlassen.
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Der Provinzialausschuß beehrt sich demgemäß folgende Beschlußfassung vorzuschlagen:
„Prouinziallandtag genehmigt die Beteiligung des Provinzialverbandes mit eincr Summe
bis zu 500000 Mark und der Provinzial-Feuervcrsichernngsanstalt bis zu 250 000 Mark
an der Erhöhung des Stammkapitals der gemeinnützigenSiedlungsgesellschaft „Rheinisches
Heim zu Bonn am Rhein G. m. b. H."

Düsseldorf, 8. Januar 1918.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Neissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

Beteiligung des Provinzialverbandes an der zu gründenden
„Rheinischen Wohnungsfürsorge G. m. b. H."

Anlage 11.
iDrucksllchon Nr. 20.)

Der Krieg und seine Einwirkung auf die wirtschaftlichen Verhältnisse stellt auch die Provinz
vor neue, wichtige Aufgaben. Der 55. Provinzinllandtng hat die Uebernahme der Kriegsbeschädigten-
fürsurge genehmigt und damit ein neues umfangreiches Arbeitsfeld erschlossen, auf dem bereits
bedeutungsvolle und segensreiche Arbeit geleistet wurde. Dem 56. Prouinziallandtag wurden in
einer Vorlage drei Kriegsinaßnnhmen vorgeschlagen, die seine Zustimmung fanden: Die Gründung
der Kriegshilfstasse, die namentlich den durch ihre Einziehung zum Heeresdienst in ihrer wirtschaft¬
lichen Existenz gefährdeten Kleingewerbetreibenden und Handwerkern helfen soll, die Gründung der
Siedlungsgesellschaft „Rheinisches Heim", nnd die Erweiterung der Bclcihungsmöglichkeiten für die
Laudcsbnni, namentlich durch Hergabe zweiter Hypotheken.

Auch dem 58. Provinziallandtag sind bereits wichtige Vorlagen auf diesem Gebiete gemacht:
Die Vorlage betreffend Beteiligung an der Erhöhung des Grundkapitals der Siedlungsgesellschaft
„Rheinisches Heim" - - Drucksachen. Nr. 7 — nnd die besonders wichtige Vorlage betreffend
die Aenderung des Statutes der Laudcsbauk - ° Drucksachen. Nr. 17 - , welche dem provinziellen
Kreditinstitnt in erweitertem Maße die Möglichkeit geben soll nn dem Wiederaufbau der Finanz¬
wirtschaft der rheinischen Gemeinden und Kreise und der wirtschaftlichen Verhältnisse in Stadt und
Land mitzuarbeiten.

Einer ganz besonderen Fürsorge bedarf ein Gebiet, welches auch in der lchgrnanntcn
Vorlage der Landesbank bereits berührt ist, nämlich die Wuhnnngsfürsorgc für die minderbemittelten
Familien und Personen, in erster Linie die kinderreichen Familien. Die Wuhmingsfrage hat
während des Krieges außerordentliche Vedeumng gewunue», die Lösung der Frage, wie einer Klein-
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Wohnungsnotnach dem Kriege vorgebeugtwerden kann, wird für die gesunde Entwickelungunseres
Volkes ausschlaggebend sein. Neben dem privaten Wohnungsbau, dessen Förderung der erwähnte
Ausbau der Landesbank dienen wird, wird auch die gemeinnützigeBautätigkeit in weitgehendem
Maße herangezogenwerden müssen.

Die KöniglicheStaatsregieruug weudet dieser Frage besondere Aufmerksamkeit zu, sowohl
im Wohnungsgesetz wie im Bürgschaftssicherungsgesetz hat sie auch die Förderung der gemeinnützigen
Bauverciue vorgesehen und in ersterem Gesetz 20 Millionen Mark für die wirtschaftliche Sicherung
und Fortentwickelungder gemeinnützigenBautätigkeit bereit gestellt, Uuter Leitung des Herrn
Finanzministers haben sodann Verhandlungen unter Beteiligung der berufenenBeHürdenund Ver¬
einigungen stattgefunden, Ihr Ergebnis ist in der als Anlage 1 abgedrucktenDenkschrift des
Vorstandes des RheinischenVereins für Kleinwohnuugswescnniedergelegt.

Danach soll für den Bezirk der Rheinprovinz mit Hohenzollern und vielleicht auch dem
Fürstentum Birkenfeld eine gemeinnützige,nach wirtschaftlichen Grundsätzen arbeitende Gesellschaft
mit beschränkter Haftung gegründet werden, welche die Aufgabe haben soll, die gemeinnützige Bau¬
tätigkeit zu tunlichst weitgehender Wohnungsfürsorgefür die minderbemitteltenSchichten,insbesondere
die kinderreichen Familien zu veranlassenund sie dabei nach Möglichkeitzu fördern. Der vorläufige

^Entwurf einer Satzung ist beigefügt. Die KöniglicheStaatsregieruug wird zum Grundkapital
einen Betrag von 2—3 Millionen Mark aus dem oben erwähnten20 Millionen-Fonds beitragen,
wenn in der Provinz weitere 4 Millionen Mark dafür aufgebracht würden. Hierzu erbittet die
Denkschriftdie Mitwirkung des Provinzialverbandes.

Die Verhandlungen über die Gründung der Gesellschaftstehen noch am Anfang und es
läßt sich noch nicht übersehen, wer sich beteiligenwird und welche Mittel zur Verfügung gestellt
weiden. Der Provinzialausschuß glaubt aber angesichtsder außerordentlichgroßen Bedeutung der
Frage die Mitwirkung der Provinz befürworten zu sollen. Es handelt sich um eine Sache, welche
— wie schon ausgeführt — für die Entwickelungdes deutschenVolkes von geradezu ausschlag¬
gebenderBedeutung ist, die aber, darüber kann kein Zweifel sein, für unsere engbevölkerte Provinz
ganz besondere Wichtigkeithat.

Unsere rheinischenKrieger, nicht minder aber auch unsere rheinische Industrie und das
Heimatheer ihrer Arbeiter und Arbeiterinneu, die in rastloser Arbeit für den Sieg der deutschen
Waffen wirken und arbeiten, haben sich einen Anspruch darauf erworben, daß Verhältnissegeschaffen
werden, in denen die Industrie nach glücklich gewonnenenFrieden ihre Friedensarbeit wieder auf¬
nehmenkann und den Arbeitern ein gesundes Heim geboten wird. Es muß deshalb gesorgt werden,,
daß die geplante Gesellschaft bald zustande kommt, damit sie ihre Arbeiten aufnehmen kann.

Der Provinzialausschußbefürwortet deshalb die Beteiligung des Provinzialverbandes an
der Gründuug. Da uoch nicht feststeht, in welcher Höhe von anderen Seiten Beiträge geleistet
werden, kann ein endgültiger Vorschlagüber die Höhe der Beteiligung uoch nicht gemachtwerden.
Um das Zustaudekommender Gesellschafttunlichst sicherzustellen, wird die Ermächtigung erbeten,
für die Provinz die Beteiligung bis 1 Million Mark zu erklären. Voraussetzungist dabei, daß
der Staat sich mindestensmit einem Betrage von 2—3 Millionen Mark an der Gesellschaft beteiligt.
Die Deckung wird, da voraussichtlich ein Betrag in Frage kommt, für den die laufenden Mittel
nicht ausreichen werden, durch Anleihe erfolgen muffen. Hiergegen dürfte auch kein Bedenken
bestehen, weil die Gesellschaft wirtschaftlich arbeiten und bis zu 4 °/n Dividende verteilen foll.

Es wird demgemäßfolgende Beschlußfassung vorgeschlagen:
„Provinzillllandtag ermächtigt den Provinzialausschuß, die Beteiligung des Provinzial¬
verbandes an der Gründung einer rheinischen, gemeinnützigen Gesellschaft mit beschrankter
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Haftung zu dem Zwecke der Wohuungsfürforgc und die Beteiligung an dem Grund¬
kapital bis zum Hochstbetragevon 1 Million Mark zu erkläre». Die Deckung soll,
soweit erforderlich,durch Aufnahme einer Anleihe erfolgen."

Düsseldorf, den 19. Februar 1918.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beifsel von Oymnich, Dr von Renvers,
Vorsitzender, Landeshauptmann.

Anlage 1,
<gu 2>r,,«l. »«.)

Zur Gründung einer provinziellen Gesellschaft
zur wirtschaftlichen Förderung der rheinischen gemeinnützigen Bautätigkeit.

I. Mehr als fe ist die Entwicklung unserer Wohnungsverhältuisfe ein Gegenstand der
öffentlichenAufmerksamkeitund schwerer Sorge geworden. Die statistische Beobachtung des
Wohnungsmarktes zeigt — und die täglicheErfahrung bestätigt es - daß der Bestand an ver¬
fügbaren Wohnungen, besondersKleinwohnungen, der in den ersten Kriegsjahren eine beträchtliche
Steigerung erfahren hatte, in den meisten Städten seit etwa 2 Jahren in eine,» schnellen Rückgang
begriffen ist.

So waren an leerstehenden Kleinwohnungen(mit 1-4 Räumen) vorhanden.
1913 1915 1916 1917

in Cüln........ .2,1°/« 5.4°/° 3.6°/° 1.89°/°
.. Düsseldorf ........4,4 °/« 5.8 °/° 4.3 °/° 1.4 °/°
„ Essen ...... ... 1.0 °/« 1.4 °/« 0,23 °/« 0.35 °/°
.. Elberfeld ........ ? ? (1394) (1421)
„Barmen........2.5°/° «.2°/° 6.7°/° 5.5°/«
.. Mülheim-Ruhr...... ? ? 1.1°/° 0.35°/°
.. Oberhausen ....... ? ? 2.4 "/« 0.26 °/«
..Saarbrücken ....... ? ? 2.?°/° 1.6°/«
.. Hamborn ........1,5°/° 4.3°/° 8,6°/« 7.6°/«
.. Bonn'......... ? ? (563) (70)

VtMtllunge«: s.) Aachen »nd Crefcld haben 191? leine Leerwohnungszahluna, vorgenommen.
b) In .hamborn beziehen sich die hohen Leerstchenszahlcn nach Mitteillina, der Stadtverwaltung

fast ausschließlich auf Werkswohnungen, nicht anf Priuatwohnnngen.
Auch in einer ganzen Reihe wirtschaftlichreger Mittelstädte und Landgemeinden, in

denen die vorhandenen Verwaltungseinrichtungennicht die regelmäßigeZahlung der Lecrwohnungen
ermöglichen, hat die durch uusercn Berein veranlaßte besondere Wuhnungszählnng schon im Herbst
1916 einen bedenklichen Stand der Wohnungsreserveergeben, so vor' allem in Siegburg, Werden,
Wiesdorf,Rotthausen, Bergisch-Oladbach, Betzdorf. Crouenberg, Benrath, Godesberg. Wir gestatten
uns hierzu Bezug zu nehmen auf die beiliegendenbeiden Sonderhefte zum Reichsarbeitsblatt
(Sonderheft 14 und Sonderbeilage zu Heft 11 des Jahrgangs 1917). Von Intereffe mag weiter

20
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sein, daß in der am 28. Januar ds. Is, im ReichswirtschaftsamtabgehaltenenSitzung des vom
Reichskanzlereingesetzten Grnndtreditausschnsscsauch die Vertreter der Haus- und Grundbesitzer-
urganisationen, die Herren Professor van der Borght und Iustizrat Baumert, mit dem Eintritt
einer stellenweise erheblichen Klciuwohnungsnotrechneten.

Unter dem Gesichtswinkel der Kriegserfahrungenbetrachtet, ist die Bedeutung dieser Klein»
Wohnungsnoteine ganz wesentlichernstere als je, weil sie in erster Linie Familien heimkehrender
Kriegsteilnehmerund kinderreicheFamilien treffen wird, Erstere deshalb, weil sie zu einem großen
Teile garnicht in der Lage sind, sich rechtzeitig für ihre demncichstigeEntlassung eine Wohnung
zu suchen, wenn ihre Familien eine frühere Wohnung aufgegebenhatten oder wenn sie kriegsgetraut
find, AehnlichenSchwierigkeitensind die Kriegsbeschädigtenausgesetzt, die nach ihrer Entlassung
aus der Behandlung zu ihrem gewerblich-städtischen Berufe zurückkehren wollen oder nach dem
Abfchwcllen der Rüstungsindustrie in einem gewerblichen Betriebe an einem anderen Orte Unter¬
kunft und Beschäftigungzu fuchcn gezwungen sind. Bei Kriegsbeschädigten,deren Schaden nicht
so sehr durch Verwundung, sondern durch innere Erkrankungenhervorgerufenist, können unglückliche
Wohnuugsverhältnisse ohne Zweifel alle sonstigen Fllrsorgemaßnahmen auf das schwerstebeein¬
trächtigen. Ganz besonders ernste Folgen werden voraussichtlichdie kinderreichen Familien zu
tragen haben; sie pflegten ja bisher schon in städtischen Mietwohnungen unwillkommene Gäste zu
sein und laufen bei einer Wohnungsnot zuerst Gefahr, von kleinen Familien verdrängt zu werden,
Angesichtsunserer schweren Volksverlusteund des gefährlichenGeburtenrückgangsmuß eine weitere
Verfchärfungder Wohnungsschwierigkeiten für die ohnehin wirtschaftlich fo schwer belastetenkinder¬
reichen Familien die allerbedeuklichstcn Folgen nach sich ziehen — sowohl für die Volkspsyche wie
auch für ein körperlich und seelisch gesundesHeranwachsen des noch vorhandenenNachwuchses.
Wir haben auf diese Notstände wiederholt mit Nachdrnck hingewiesen und Maßnahmen zur Abhilfe
oder wenigstensLinderung vorgeschlagen.

Die Wiederaufnahme des Wohnungsbaues, der durch den verhältnismäßigen
Kapitalmangel schon vor dem Kriege stark abgeflaut war und schließlich,mit Ausnahme weniger
Orte, seit mehreren Jahren gänzlich zum Stillstand gekommen ist, wird nun durch die Schwierig¬
keiten der Baustuff- und der Geldbeschaffunggehindert. Die Verteuerung der Baustoffe und der
Arbeitslöhne schafft dazu ein weiteres Problem, dessen Lösnng noch weit schwieriger ist; — denn
die unmittelbar nach Kriegsschluß errichteten Häuser werden — wenn kein sonstiger Ausgleich
geschaffenwird — Mieten von einer Höhe erfordern, die die Leistungsfähigkeitder minderbemittelten
Vulkskreise erheblich übersteigt; und sie werden außerdem die Mieteu der alten Wohnhäuser über¬
mäßig mit in die Höhe reißen. Unter den gegebenenUmständen kann die private Bauuuter-
nehmung — so bedauerlichdas auch ist — in der ersten Zeit noch uicht wieder bauen. Es bleibt
nur übrig, für die erste» Wohuungsbauteu, die in vielen Gemeinden doch unbedingt errichtet
werden müssen, die gemeinnützige Bantätigkeit in möglichst weitgehendemMaße heranzu-
zicheu Wenn sie leichter und früher in der Lage sein wird, mit dem Bauen wieder zu beginnen,
so liegt das vor allem daran, daß ihr die billigeren Darletmsmittel der Sozialversicherung, des
Staates und des Reiches sowie in Zukunft die Bürgschaft des Staates für II, Hypothekenzur
Verfügung stehen und mancherlei wirtschaftliche Erleichteruugenbei der Beschaffung der zunächstnoch
öffentlich zu bewirtschaftenden Baustoffe (auch der militärischen)sowie bei der Uebcrlassungbilligen
Baugeländes nud in Bezug auf baupolizeiliche Anforderungen, Straßcnherstelluug uud Straßcn-
kostc» usw, gewährt werdeu tonnen, die den auf Oewiun und Erwerb abzielenden, keiner genauen
öffentlichen Controlle zu unterwerfendenprwücn Bnnnniernehmern nicht gut zugestanden werden
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können, — wenigstenssoweit es sich um Zugeständnisse zu Lasten der Allgemeinheithandelt. Die
Errichtung von Behelfs- oder Notbauten, wo solche nötig werden, könnte ohnehin der privaten
Baunnternehmung niemals überlassenbleiben.

Daß die> gemeinnützige Bautätigkeit an sich imstande ist, einen erheblichen Teil der Neu¬
bauten zu übernehmen, wenn ihr die — namentlichjetzt doppelt notwendigen— Hilfsmittel an
die, Hand gegeben werden, läßt sich aus den Viertcljahrsberichtcndes Cülner städtischen statistischen
Amts über die Bautätigkeit in den deutschen Großstädten erkennen. Zwar erscheinen zahlenmäßig
die Leistungender gemeinnützigen Ballgesellschaften und Baugenossenschaften stellenweise geringfügig,
wenn man sie mit dem gesamtenBestände der in der betr. Stadt vorhandenenWohnungen oder
Kleinwohnungenvergleicht. So sind in Grußstädten wie Cöln, Essen, Düsseldorf, Barmen, Mül-
heim, Crefeld, Bonn durchschnittlich nur etwa 1—2 u, H, aller vorhandenenKleinwohnungenvon
gemeinnützigen Bauvereinen erbant, in Saarbrücken 2,7 v. H.; in mittleren und kleineren Städten
steigt dieser Anteil auf 12°/« bei Lennep, 10°/n in Dülken. etwa 7 °/n in Benrath und Cuskirchen,
6°/n in Cronenberg, rund 5"/o in Viersen, Emmerich, 4"/n in Düre» und Wald usw,

Diese Zahlen müssen nutwendig mehr oder weniger klein erscheinen, weil die gemeinnützigen
Bauvereine größtenteils erst seit 1—2 Jahrzehnten bauen, die großen Städte aber einen bedeuten¬
den Bestand viel älterer Wohnungen besitzen, sich auch durch Eingemeindungenfrühere Außen¬
gemeinden angegliedert haben, in denen gemeinnützige Bauvereine noch keinen festen Fnß gefaßt
hatten. Ein völlig anderes Bild geben die oben erwähnten Zahlen der Cülner statistischen
Berichte. Danach sind von den jeweils neugebauten Kleinwohnungendurch gemeinnützige Bau-
Vereine gebaut (in "/«):

1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914
in Barmen . . . 1.0 3.1 7.4 6,8 3,9 1,1 —
„ Cöln .... 0,8 4.3 1,8 4,1 5.8 2.0 11.4
„ Crefeld . , . — — 13,0 7.0 13.7 — —

.. Düfseldorf . . 8,1 9.4 2.3 2.1 2,8 13.6 9.7
„ Duisburg , . . 28,6 27.3 19.7 17.1 17,4 10,8 9,7
.. Elberfeld . . . — — 32.9 — — 49,1 45,6
„ Efsen .... 5.1 — 0.8 1?.4 13.8 38.4 33,8
„ Mülheim (Rhein) 13,8 — — — — — —

„ Mülheim (Ruhr) — — — 1.9. 11.3 — —

Dementsprechend hat nun die preußische Staatsregierung durch Artikel 6 des Wohnuugs-
gesetzes nnd durch das Nürgschaftssicherungsgesetz eine besondere Förderung der gemeinnützigen
Bautätigkeit vorgesehen, um dem befürchtetenöffentlichen Notstand durch öffentliche Hilfe entgegen-
zuwirkcn. Ueber den bisherigen grundsätzlichenStandpunkt cutschiedenhinausgehend, will der
Staat künftig die gemeinnützigen Bauvereine nicht nur da mit Geldmitteln unterstützen,wo sie für
Unterbeamte und Arbeiter von Staatsbetrieben bauen, sondern ganz allgemein. Insbesondere
will er bekanntlichdie iu Artikel 6 des Wuhnnngsgesetzcsausgeworfenen 20 Millionen benutzen,
um mit erheblicherStaatsbetciligung neue gemeiunützige Gesellschaftenins Leben zu rufen, bereu
Aufgabe, die wirtschaftliche Sicherung und Fortentwicklung der gemeinnützigen Bautätigkeit sein
soll. Die Anregung hierzu haben offenbar die guten Erfolge gegeben,die in der inneren Koloni¬
sation die Tätigkeit der — ebenfalls mit Staatsbcteiligung arbeitenden — provinziellenLand- und
Siedlungsgesellschaftengezeitigt hat. Aufgabe und Tätigkeitsbereichder für die städtischen Ver¬
hältnisse der gemeinnützigenBautätigkeit geplanten große» Gesellschaftenmüssen allerdings not-

20»
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wendig etwas anders sein als bei den ländlichen Siedluugsgesellschaften;denn diese neuen Gesell¬
schaften können unmöglichan Stelle der zahlreichenörtlichen gemeinnützigen Bauvereine — in der
Rheiuprovinz z, Zt. 175 — Überall Aaugrundstücke kaufen, Hänser erbauen, sie verwerten usw,
Wohl aber können sie in großen Städte», wo durchweg mehrere gemeinnützige Bauvereine bestehen,
diesen behilflich sein durch besondere örtliche Gesellschaftenoder gegebenenfallskleinere Bezirks-
gesellschaften die Schwierigkeiteneiner planmäßigen Bodenbeschaffung zu überwinden, besonders
den Erwerb und die Aufschließunggrößerer Grundstücksflächenin städtischen Außenviertelndurch¬
zuführen und damit billiges Gelände zum Bau von Kleinhäusern mit Garten zu gewinnen, Sie
können ferner die Naukosteu der Häuser durch gemeinsamenBezug von Baustoffen und Haus¬
einrichtungsteilen(Türen, Fenstern, Treppenteilen, Installationsarbeitcn usw.), gegebenenfallsdurch
eigene Erzeugung solcher Materialien und Gegenstände nennenswert verbilligen; sie können uuter
entsprechend günstigen Verhältnissen auch Bauausführungen selbst übernehmen, die Beschaffung
von Hypotheken- und Zwischcnkredit für den Bau vorbereiten uud vermitteln. Endlich sind
sie als Gutachter und Mittelstelleu gedacht, um dem Staat bei der Uebernahmeund Durch¬
führung der Bürgschaft für II. Hypothekender Bauvereine (Bürgschaftssicherungsgesetz) eine sorg¬
fältige Prüfung des Bedürfnisses und des Bttrgschaftswagnisseszu ermöglichen. Sie sollen also
gewisse Mahnahmen, die zur wirtschaftlichenErleichterung, Kräftigung und Fortentwicklungder
örtlichen gemeinnützigen Bautätigkeit dienen und für diese gerade nach dem Kriege von Bedeutung
sein werden, auf breiter Grundlage uud mit entsprechend verstärktenMitteln durchführen.

II. Gelegentlich einer Besichtigungsleisedes Herrn Finanzministcrs sind die Absichten
und die grundsätzliche Auffassung der KöniglichenStaatsregierung bezüglichder Ausführung des
oben erwähnten Artikels 6 des Wohnungsgesetzesam 1. Dezember v. Is. in einer eingehenden
Verhandlung erörtert worden, bei der eine Reihe von Behörden und Vereinigungenvertreten waren
Die Vorarbeiten, die wir daraufhin zur Gründung einer derartigen Gesellschaft in die Hand
genommenhaben, haben sich nun zu folgendem Plane verdichtet:

Für den Bezirk der Rheinprovinz (mit Hohenzollern),gegebenenfalls auch das Fürstentum
Birkenfeld, wird eine gemeinnützige, nach wirtschaftlichen GrundsätzenarbeitendeGesellschaft m. b. H.
gegründet, die vielleichtals „Rheinische Wohnungsfürsorge, G. m. b. H." bezeichnet werden
kann. Ihre Aufgabe soll — angesichtsder bevorstehenden, wahrscheinlich erst in Jahren völlig zu
überwindendenWuhnungsschwierigteiten— darin bestehen, den Geschäftsbetriebder gemeinnützigen
Bautätigkeit in jeder möglichen Weise planmäßig zu verbilligen und sie in den Stand zu setzen,
der minderbemitteltenBevölkerung, besonders auch den kinderreichen Familien, auch in Zukunft
gute und nicht zu teure Wohnungen zu biete». Praktifch soll das vor allem in der Weise geschehen,
daß die Gesellschaft einmal durch Kapitalbeteiligung, Kreditbeschaffung und Beratung selbständige
wirtschaftliche Unternehmungenuud Einrichtungen ins Leben ruft oder unterstützt, die die Arbeits¬
bedingungender einzelnengemeinnützigen Bauvereinc vereinfachen,verbilligen und sichern. Dahin
gehören beispielsweise örtliche oder höchstens kleine Bezirkeumfassende Gesellschaften zur Beschnssiuig
und zweckmäßiger Anfschließnugbilligen Baugeländes sowie gegebenenfallszur Vermittlung des
Bezuges von Baustoffen und Hanscinrichtuugstcilen (Beispiele: Bochum, Cassel, München,
Mainz). (Bezüglich der Finanzierung des Baugeläudeerwerbs'ist zu bemerken,daß Erwägungen
darüber schweben sollen, die Bodenbeschaffungfür die gemeinnützigestädtischeSiedlungstätigkeit
wenn möglich in ähnlicher Weise durch besondere staatliche Zwischenkredite zu erleichtern, wie das
für die ländliche Siedlung durch den Zwischenkreditder Königlichen Seehandlung zu geschehen
pflegt.) Sollten es die Verhältnisse demnächst notwendig machen, einen in der Literatur und in
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Versammlungenseit Jahren wiederholt erörterten Plan wieder aufzunehmen:anderweitig Vorsorge
für die Beschaffungerster Hypotheken für gemeinnützigeBauvereine zu treffen, so würde es
ebenfalls Aufgabe der jetzt zu gründendenGesellschaft sein, an ihrem Teile zur Befriedigungdieses
Kapitalbedarfes beizutragen bezw, mitzuwirken. Denn die Frage der Kapitalbeschaffungfür die
gemeinnützige Bautätigkeit kann sehr bald dadurch akut weiden, daß die Landcsversicherungsanstalt
infolge der außerordentlichenSteigerung der Rentenlast gezwungensein wird, sich mehr und mehr
auf die Hergabe zweiter Hypotheken mit Bürgschaft der Gemeinde oder des Staates (Bürg-
schaftsficherungsgesetz)zu beschränken. Für die Beschaffung kurzfristiger Zwischenkredite für
die Bauausführung und dergl. besteht im übrigen bereits seit längerem eine „Verbandskasse
rheinischer Bauvereine" in der Form einer Ientralgenossenschaft,die niit der PreußischenZentral-
Genossenschllftskassearbeitet. Zwischen dieser Verbandskasse und der neuen „Rheinischen Wohnungs-
fürforge-Gefellschaft"würden enge Beziehungenherzustellensein. Es ist beabsichtigt,daß die Ver¬
bandskasse dann die Aufgaben übernimmt, für die einzelnen gemeinnützige» Bauvereine auf Wunfch
jeweils die Verhandlungen zur Erlangung von Hypothekcnkapitalzu führen, den Verkehr zwischen
Gläubiger und schuldnerischer Baugenossenschaft zu vermitteln oder abzuwickeln.

Die „Wohnungsfürsorge-Gesellschaft"soll weiter selbst die Beschaffungvon Baustoffen
und Hauseinrichtungsteileu für die Bauvereiue in die Hand nehmen, Sie soll Üieferuugs-
abschlüsse, Vergünstigungsverträgemit den in Betracht kommenden Werken usw. tätigen, gegebenen¬
falls felbst Lager der wichtigsten Baustoffe an den verschiedenstenPunkten der Provinz unterhalten,
(wobei die Geschäftsführung dazu geeigneter örtlicher Bauvereine nutzbar gemacht werden kann).
Soweit nötig, aber soll sie auch Baustoffein eigenen Betrieben selbst herstellen bezw. sich derartige
besondere Betriebe angliedern. Es würde dabei ganz besonderesGewicht darauf gelegt werden,
baß bestimmteBauteile (Träger, Schwellen, Balken, Fenster, Türen, Treppenstufen,Installations-
teile, Baubeschlägeusw.) nach einheitlichen Maßen hergestelltund zur Verfügung gehalten werden;
denn nur dadurch wird es möglich werden, den Typenhausbau wirksamdurchzuführen,der nach
dem Urteil der Fachleute sehr erhebliche Ersparnisseund Verbilligungen im Wohnungsbau ermög¬
licht und dadurch die künftige Verteuerung der Baukosten zu einem nicht unbeträchtlichemTeile
auszugleichenerlaubt. Möglicherweisewerden sich hierbei auf Grund der praktischen Erfahrungen
auch andere Mittel ergeben, den Wohnungsbau durch Erfindungen und neue Methoden zu ver¬
billigen und zu beschleunigen. In der Zeit unmittelbar nach dem Kriege wäre die Gesellschaft
weiterhin znr Verteilung der im Besitz der Heeresverwaltungbefindlichen und der vorläufig uoch in
öffentliche Bewirtschaftungzu nehmendenBaustoffe heranzuziehe«. Welche weittragendewirtschaft¬
liche Bedeutung gerade die Fürsorge für die Baustoffe und ihre zweckmäßige Organisation hat,
erhellt einerseits aus gewissen Kartellierungsbestrebungenin dieser Industrie, anderseits aus einer
ganzen Reihe von Eingaben und Verhandlungen, die darüber z. B. im Städtetag, im Reichswirt
schaftsamt, im bayerischenMinisterium des Kgl, Hauses und des Aeußereu usw. stattgefunden
haben. Endlich wird in diesem Zusammenhange zu erwägen sein, ob die „Wohnungsfürsorge-
Gesellschllft"nicht auch demnächst an der Beschaffung guten und billigen Hausrates für die
kriegsgetrautenFamilien mitzuwirken haben möchte. Diese Aufgabe wird zwar in den großen
Städten von den Verwaltungen schon zweckmäßig durchgefühltwerden, in ländlichenGemeinden
aber ohne eine auf breiterer Grundlage ruhendeOrganisation, die die Holzbeschaffung und die Ab¬
schlüsse mit Fabriken und Handwerkernübernimmt, kaum zu lösen sein.

Die praktische Erfahrung hat ferner gezeigt, daß manche Bauvereine, namentlich solche
kleineren Umfanges und in kleineren Orten bisweilen dadurch gehemmt werden, daß ihnen die
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nötigen technischen Hilfskräfte flir die Ueberwachungder Bauausführung, für die fachmännische
Nachprüfung der Kostenanschlägeund der Bauabrechmmgeufehlen. Hier und da sind sie auch
wohl darauf angewiesen,wenig leistungsfähigeUnternehmer mit der Ausführung der Bauten zu
betrauen. In Fällen dieser Art wird es Aufgabe der neuen Gesellschaft sein, ihnen bei der Auf¬
stellungder Kostenanschläge und der Prüfung der Abrechnungenzur Seite zu stehen, ihnen zuver-
lässige Unternehmer nachzuweisen, uuter geeigneten Voraussetzungenund Vorsichtsmaßnahmensogar
selbst die Ausführung der Bauten zu festen Preisen oder auftragsweise zu übernehmen. Ebenso
kann sie die Bereitstellungund Auffchließungdes Baugeländes in geeigneterWeise erleichtern,ins¬
besondere durch technische Hilfe.

Schließlich erwächst der Gesellschaftim Zusammenhange mit der Ausführung des Bürg-
schllftsfichcruugsgesetzesdie wichtige Aufgabe, die staatlichenOrgane (Preuß, Zeutral-Genosseuschafts-
lasse) bei der Prüfung der Wertvcrhältnisseund der Zweckmäßigkeit derjenigenBauten gutachtlich
zu beraten, für welche der Staat die Darlehnsbürgschaftübernehmensoll.

Was die Organisation der „RheinischenWohnuugsfürsorge-Gesellschaft"anlangt, so
bieten dafür die Satzungen der mit Beteiligung des Staates, der Provinzen und anderer Körper¬
schaftengebildetenSiedluugsgesellschaftcugeeignete Vorbilder, Es soll auch in diesem Falle das
Schwergewichtder Verwaltung — neben der Geschäftsführung— wegen der Beschleunigungund
Vereinfachung in deu Auffichtsrat (statt in die Gesellschaftcrversammluug)verlegt werden. Um
denjenigen Gesellschaftern und Gcfellfchaftergruppcn,die besonders an der Gesellschaftinterefsiert
nnd beteiligt find, die Geltcndmachungihrer Anliegen zu ermöglichen,soll ihnen für bestimmte
Neteiligungsbeträgeje 1 Sitz im Auffichtsrate und die Entsendung der entsprechenden Zahl von
Auffichtsratsmitgliedcrn zugebilligt werden. Ueber den Maßstab, nach dem je 1 oder mehrere
Vertreter entsandt werden können, werden demnächstmit den hauptbeteiligten Gesellschafternnoch
allgemeineVereinbarungen zu treffen sein. BesonderenWert legen wir darauf, daß durch ange¬
messene Kapitalbeteiligung nnd Vertretung im Auffichtsrate von vornhereinGewähr für ein gedeih¬
liches Zusammenarbeiten der neue,, Gesellschaftmit ähnlich gerichteten Organisationen geschaffen
wird, wie z. V, mit der Siedlungsgesellschaft„Rheinisches Heim" und auch unserem Vereine.

Daß die Beobachtung gesuuder wirtschaftlicher Grundsätze für die Geschäftsführung
der Gesellschaftmaßgebendsein soll, wurde oben bereits erwähnt. Aus diesen: Grunde wird vor¬
geschrieben werden, daß der Geschäftsbetriebdnrch die Bildung ausreichenderRücklagen möglichst
sichergestellt wird. In Aussichtgenommensind: eine „Allgemeine Rücklage", die durch Zuweisung
von jährlich 10 v. H. des Reingewinnes allmählich bis auf den zehntenTeil des Stammkapitales
gebrachtwerden soll, nnd ferner eine „Dividendenrücklage"mäßigen Umfanges, die es ermöglichen
soll, den Gesellschaftern auch in uugünstigeuJahren doch einen angemessenen Gewinnanteil auszu¬
zahlen. Ueber eine Dividende von 4 v. H. hinauszugehen, dürfte bei einem gemeinnützigen Unter¬
nehmen dieser Art nicht erforderlichsein. Sind in dieser Weise durch die erwähnten beiden Rück¬
lagen die engeren Interessen des Gesellschaftsbetriebes einerseits, der Gesellschafter anderseits gewahrt,
so erscheint es zweckmäßig uud billig, etwaige weitere Gewinne den weiterenZwecken zugänglichzu
machen,denen die Gesellschaft dienen soll, sie also durch eine „Sonderrücklage" (nach näherer Be¬
stimmung des Auffichtsrats) zur Förderung des Klciuwohnungswescnsüberhaupt zu verwenden. Wir
denken dabei insbesondere an die Verbesserung der Wohnverhältnissekinderreicher Familien durch
Unterstützungvon Mietzuschußkassen,von gemeinschaftlichen Einrichtungen aller Art, wie Kinder¬
horten, Krippen, Spielplätzen u, a, m. Sollte — wie wir hoffen möchten — der Staatsfiskus
in der Lage sein, wie bei den ländlichenSiedlungsgesellschaftenauch hier auf eine Dividende für"
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seine Stammcinlllge zu verzichten,so wäre zu erstreben, daß auch die hierdurch ersparten Betrage
ähnlichenZwecken zugeführt weiden.

Nach den mündlichen Vorverhandlungendarf augenommenwerden, daß sich der Staats-
fiskus iu einer derartig aufgebauten Gesellschaftmit einer nicht unerheblichenStcunmeinlage
beteiligenwird. Außerdem besteht die erfreuliche Aussicht, daß eine der Fürsorge für kinderreiche
Familien gewidmete Organisation ebenfalls mit einer beträchtlichen Einlage die Ziele der Gesellschaft
fordern wird. Weiter hoffen wir aber mit Bestimmtheit, daß fich eine Reihe öffentlicher Körper¬
schaften mit Stammeinlagen beteiligen werden, die nach ihrem Nufgabenkreisund ihrer Leistungs¬
fähigkeit Bestrebungendieser Art tatkräftiges Intereffe entgegenbringendürften, so insbesondereder
Provinzilllverlmnd, die LandesvcrsichcrungsanstaltRheinprooinz, Berufsgenosscnschaften,Kranken¬
kassen, die Siedlungsgesellschaft„RheinischesHeim", die Industrie, Städte, Gemeinden,die gemein¬
nützigenBanvereine selbst, vielleichtauch Arbeiter- und Angestelltenorganifationensowie die Kom-
munalverbändcfür Hoheuzollcrnund Virkenfeld, Das gesamte Stammkapital dürfte zumindest auf
den Betrag von 6 Millionen zu bringen sein, um namentlichden oben an erster Stelle erwähnten
örtlichen oder bezirksweise» Untcrorganisationcnden erforderlichen finanziellen Rückhaltzu gewähren,

III. Wenn wir uns nun an die Pruvinzialverwaltung wenden, um eine möglichsthoch
zu bemessene Beteiligung aus Mitteln des Provinzialvcrbandes oder seiner selbständigen Anstalten
zu erbitten, so ermutigt uns dazu der Umstaud, daß die Provinz die Wohnungsfürsorgeauch bisher
schon durch Maßnahmen der verschiedenstenArt gefördert hat und sie offensichtlich weiter zu fördern
geneigt ist. Das zeigt der Plan, die Landesbanku. a. dnrch Angliederung einer Stadtschaftsbant
auszugestalten; und es ergibt sich ans der Beteiligung des Pruvinzialverbandes und der Provinzml-
Feuerversichcrungsllnstaltan der Siedluugsgescllschaft „Rheinisches Heim", deren segensreiche
Bestrebungenaber eine Ergänzung nach der Richtung der eigentlich städtischen Wohnungsfürsorge
— gerade nach dem Kriege — auch im Interesse der Kriegsbeschädigteufürsorgenicht werden
entraten können. Wen» die Mitwirkung der Provinzialuerwaltung au der Wohuuugsfürsurgedurch
die von uns erbetene neue Beteiligung eine Erweiterung erfährt, so scheint nns das der ganz
allgemeinenBcobachtnngzu eutfprechen, daß fich das Tätigkeitsfeld der weiteren Kommuualver-
bäudc dank ihrer größeren Leistungsfähigkeitund dem Weitblick ihrer berufene»Vertretungen in
neuerer Zeit überhaupt ständig und erfolgreich erweitert. Das ist zum Beispiel offenbar bei den
Kreiskommunalverbänden besondersauch iu unserer Provinz der Fall. Es gilt aber auch für den
Provinzialverbnud selbst, der iu ucuester Zeit erst eine Anzahl ihm bisher fernliegenderAufgaben,
wie die Kriegsbeschädigteufürsorge,die wirtschaftlicheFürsorge für die Wiederaufrichtn««,des
Kleingewerbes, die Lebensversicherungganz neu in die Hand genommen und iu mustergültiger
Weise durchgefühlt hat. Ebenso hat sich die Provinz die Förderung der ländliche« Siedlung
angelegen sein lassen. Aehnliche Erscheinungensind übrigens auch bei den anderen Proviuzial-
verbänden zn beobachten;— beabsichtigt sich doch z. B. -- soviel bekanntgeworden — der branden-
burgischc Provinzialverband an einer großen Gesellschaft znr Möbelbeschaffuugfür Kriegsteilnehmer
zu beteiligen.

Gerade in der Rhcinprovinz mit ihrem entwickeltenund vielfach vorbildlichenKlein-
Wohnungswesen ist — so glauben wir — die Förderung der geplanten Gesellschaft eine zeitgemäße
und bedeutungsvolleAufgabe aller beteiligten Verwaltungen und Kreise.

Per Vorstand
des RheinischenVereins für Kleinwohnungswesen.
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Anlage 2.
(Zu 3>l,.ck, «.^ vorläufiger Kahungsentwurf

für die „Kyeinische Woynungsfürsorge"O. m. 0. ^. zu Düsseldorf.
8 i

Firma und Sitz.
Dir in 8 3 bezeichnetenGesellschaftererrichten hiermit unter der Firma „Rheinische

Wohnungsfürsorge G, m, b. H." eine Gesellschaft mit beschränkterHaftung mit dem Sitz in
Düsseldorf.

§2.
Gesellschllftszweck.

») Der Zweck der Gesellschaft ist ausschließlich auf das Ziel gerichtet, minderbemitteltenFamilien
und Personen gesunde und zweckmäßig eingerichtete Wohnungen — Eigenhäusel und Miet¬
wohnungen in tunlichstfreier Lage, soweit möglich mit Gartenland oder Gewährung freier
Spielplätze — zu möglichst billigem Preise zu beschaffen.

Zur Erreichung dieses Zieles ist die Gesellschaftbemüht, die gemeinnützigeBau¬
tätigkeit ini Rheinlaude einerseits zu tunlichst weitgehender Wohnungsfürsorge für die
minderbemitteltenSchichten, insbesonderedie kinderreichen Familien zu veranlassen, ander¬
seits sie nach Möglichkeitwirtschaftlich zu erleichternund zu fördern, Sie legt bei ihrer
Tätigkeit auf ein möglichstenges Zusammenarbeitenmit den an der Förderung des Klein¬
wohnungswesens,Kleinsiedelungswesensund Kleingartenbaues interessierten Körperschaften,
Vereinigungen,Gesellschaften usw. Gewicht.

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben soll sich die Gesellschaftinsonderheit mit folgenden
Geschäftenbefasfen:
1. UnterstützungwirtschaftlicherEinrichtungen und Unternehmungen, die zur Förderung der

gemeinnützigenBauvereinigungen dienen, durch Kapitalbeteiligung, Kreditbeschaffung,
Beratung und dergleichen,

2. eigener Betrieb wirtschaftlicher Einrichtungen dieser Art, insbesonderezur Beschaffungvon
Baustoffen, Hauseinrichtungsteilen,Hausrat, Darlehensmitteln usw.

3. Ausführung von Bauten für fremde Rechnung sowie Erwerb, Aufschließungund Ver¬
äußerung von Grundstücken für diesen Zweck,

4. Erteilung von Gutachten in Darlehensangelegenheiten, Prüfung von Kostenanschlägen,
Bauabrechnungenund dergleichen.

d) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann die Gesellschaft innerhalb der Rheinprovinznebst Hohen-
zollern und Birkenfeld Iweiganstalten und Untergesellschaften errichten.

<:) Die Tätigkeit der Gesellschaftist eine gemeinnützige; sie soll aber nach kaufmännischen
Grundsätzenund besondersdem der Wirtschaftlichkeit des Unternehmens geführt werden.

8 3.
Stammkapital.

») Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt ......... Mail. Die geringstezulässige
Stammeinlage beträgt 1000 Mark. An dem Stammkapital sind beteiligt:
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d) Sämtliche Gesellschafter zahlen ein Viertel ihrer Stammeinlage sofort ein, weitere Teilbeträge
drei Monate nach Abruf durch den Aufsichtsrat.

§ 4.
Abtretung und Einziehung von Geschäftsanteilen.

Die Abtretung von Geschäftsanteilen bedarf der Genehmigung einer Zweidrittelmehrheit
des Aufsichtsrates; das Gleiche gilt für die Veräußerung von Teilen eines Geschäftsanteiles und
bei Erhöhung des Stammkapitales für die Zulassung neuer Gesellschafter.

Die Einziehung von Geschäftsanteilenkann von der Gesellschafterversammlungmit Zwei¬
drittelmehrheit beschlossenwerden.

s 5.
Gesellschafterversammlung.

») Die Gesellschafterversammlungist alljährlich mindestens einmal, und zwar innerhalb von
6 Monaten nach Schluß des Geschäftsjahreszu berufen. Neben dieser ordentlichenGesell¬
schafterversammlungsind außerordentlichein den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen und im
übrigen so oft zu berufen, wie es im Interesse der Gesellschaft erforderlicherscheint.

Die Gesellschafteiuersnmmlnngen werden von dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates durch
Bekanntmachunggemäß § 9 dieser Satzung berufen uud vou ihm geleitet.

d) In der Versammlung gewähren je 1000 Mark Geschäftsanteileine Stimme. Indessen darf
lein Gesellschafter mehr als ein Drittel aller nach Maßgabe des gesamten Stammkapitals in
der Gesellschaft vorhandenenStimmen führen, selbst wenn er mit mehr als einem Drittel
des Stammkapitales beteiligt ist.

o) Die Gesellschafterversammlungbeschließt:
1. über die Genehmigungdes jährlichen Rechnungsabschlussesund die Verteilung des Rein¬

gewinnes,
2. über die Entlastung der Geschäftsführernnd des Aufsichtsmtes,
3. über die Vornahme außerordentlicherPrüfungen der Tätigkeit der Gesellschaftsorgane,
4. über die Geltendmachungvon Schadenersatzansprüchen gegen die Mitglieder des Aufsichts¬

rates wegen Verletzungihrer Obliegenheiten,
5. über die Abänderung des Gesellschnftsvertrages,
6. über die Auflösung der Gesellschaft.

Außer den in vorliegenderSatzung der Gesellschafterversammlung ausdrücklich vorbehaltenen
Rechten stehen ihr nur diejenigenRechte zu, die nach den Vorschriften des Gesetzes nicht den
anderen Organen der Gesellschaft übertragen werden können.

s 6.
Aufsichtslllt.

») Jeder Gesellschafter,dessen Stammeinlage 250000 Mark betragt, hat das Recht, einen
Vertreter in den Auffichtsrat zu entsenden. Zwei Vertreter kann der Gesellschafter entsenden,
wenn er mit 500 000 Mark beteiligt ist, drei Vertreter, wenn er mit 1 Million Mark
beteiligt ist, für jede weitere volle Million der Einlage kann ein weiterer Vertreter entsandt
werden.

Dem Rheinischen Verein für Kleinwohnungswesensteht unabhängig von der Höhe
einer Einlage das Recht zu, einen Vertreter in den Aufsichtsrat zu entsenden.

21
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Dir beteiligten Landkreise, Städte, Gemeinden und anderen öffentlichenKörper»
schaftcn, deren Einlagen im einzelnen250000 Mark nicht erreichen, zusammen aber den
Betrag von 100 000 Mark übersteigen, sind berechtigt, zusammen eine» Vertreter flir den
Aufsichtsrat zu wählen. Die Wahl erfolgt durch die bevollmächtigtenVertreter dieser
Körperschaftenin der Gesellschafterversammlung;hierbei gewähren je 1000 Mark Geschäfts¬
anteil eine Stimme.

Das gleiche Recht steht den Beteiligten gemeinnützigen Bauvereinigungen,sowie auch
der Gesamtheit der weiteren noch nicht vertretenen Gesellschafter zu.

Für jedes so bestellte bezw. gewählte Mitglied des Aufsichtsrates wird gleichzeitig
ein Stellvertreter bestimmt.

Die Vertreter des Königlich preußischenFiskus werden vom Ober-Präsidenten der
Rheinprovinz ernannt.

Es ist zulässig, die Führung mehrerer Stimmen einem Vertreter zu übertragen.
Der Vorsitzende des Aufsichtsrates und sein Vertreter werden vom Aufsichtsrateaus

seiner Mitte gewählt.
Sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrates und ihre Vertreter werden ans 6 Jahre

ernannt bezw. gewählt. Alle zwei Jahre scheidet ein Drittel von ihnen aus, erstmalig mit
Ablauf des Jahres 1919. Die Namen der Ausscheidendenwerden die beiden ersten Male
durch das Los bestimmt. Erneute Bestallung bezw. Wiederwahl der Ausscheidendenist
zulässig. Die Ausscheidenden bleiben bis zur erfolgten Neuwahl im Amte,

c) Die Aufsichtsratsmitgliederüben ihr Amt als unbesoldetesEhrenamt aus; für Reisen im
Interesse der Gesellschaft können Reisekosten und Tagegelder bewilligt weiden. '

ü) Die von den zuständigenMinistern und dem Oberpräsidenten entsandten Kommissare sind
berechtigt,an den Sitzungen des Aufsichtsrates ohne Stimmrecht teilzunehmen.

Sie müssen jederzeit gehört werden.
6) Die Bestimmung des § 244 Handels-Gesetz-B.findet auf den Auffichtsrat leine Anwendung,

8 ?,

Befugnisse des Aufsichtsrates.
Mit Ausnahme derjenigen Geschäfte, die nach 8 5 dieser Satzung der Gesellschafter-

Versammlungausdrücklich vorbehalten sind, erledigt der Aufsich tsrat sämtlicheGeschäfte,die im
Gesetz sonst der Gesellschafterverfammluug zugewiesen sind.

In den Aufgaben des Aufsichtsrates gehören insbesondere
1. die Bestellung der Geschäftsführerund der Angestelltenmit Geldbezügen über 4000 Mark

jährlich sowie die Festsetzung ihrer Anstellungsbedingungen (einschließlich Reiselosten,
Ruhegehälter usw.),

2. der Erlaß einer Dienstanweisungfür die Geschäftsführer,
3. die Ueberwachungder gesamtenGeschäftsführung der Gesellschaft,die Vornahme regel¬

mäßiger und außerordentlicherPrüfungen der Gefchäftsführung,
4. die Feststellungder von den Geschäftsführernzu entwerfendenHaushaltspläne,
5. die Beschlußfassungüber die Vorlagen an die Gesellfchaftelveisammlung.

i») Innerhalb der vorbezeichneten Befugnifsebestimmt der Auffichtsrat die Grundsätzeund Richt«
linien filr die Tätigkeit der Gesellschaft. Bei der Ausführung der Geschäftewirkt er nur
insoweitmit, wie es durch diese Satzung und die Dienstanweisungausdrücklich vorgesehen ist.
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o) Der Aufsichtsiat regelt seinen Geschäftsgangselbständigdurch eine Geschäftsordnung. Er ist
beschlußfähig, wenn mindestensdie Hälfte seiner Mitglieder oder ihrer Stellvertreter anwesend
ist, und beschließt mit Ausnahme der Fälle des ß 4 mit einfacherStimmenmehrheit.

8 8.
Geschäftsführung.

Die Geschäfte der Gesellschaft werden durch mindestens2 Geschäftsführergeführt. Rechts-
verbindliche Erklärungen für die Gesellschaft erfordern unter der Firma der letzteren die Unterschrift
zweier Geschäftsführer oder, falls Prokuristen bestellt sind, die Unterschrifteines Geschäftsführers
und eines Prokuristen.

Die Geschäftsführerhaben die vom Anffichtsrat aufgestelltenGrundsätze und die Dienst¬
anweisungzu befolgen.

Geschäftsjahr, Bekanntmachungen.
Das Geschäftsjahr läuft vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. Alle vom Gesetzgeber,

vom Registergerichtoder der vorliegenden Satzung geforderten Bekanntmachungenerfolgen entweder
durch die Zeitschrift des RheinischenVereins für Kleinwohnungswesenzu Düsseldorf oder in der
Kölnischen Zeitung und Kölnischen Volkszeitung.

8 1l).
Gewinn und Rücklagen.

») Zur Sicherung der Gesellschaftszwecke, insbesonderezur Deckung eines aus dem Rechnungs¬
abschlüsse sich ergebenden Verlustes ist eine allgemeine Rücklage zu bilden. Daneben sind
einzurichten:eine Dividendcnrücklage, aus deren Mitteln die Iahresdividende nötigenfalls
bis auf 4 v. H, ergänzt werden kann, fowie eine Sonderrücklage zur Förderung des
Kleinwohnungswesens, insbesondere znr Verbesserung der Wohnverhältnisseder linder-

' reichen Familien.
d) Aus dem Reingewinn eines Jahres sind zunächst 10 v. H. der allgemeinenRücklage so lange

zuzuführen, bis diese den zehnten Teil des Stammkapitales erreicht hat. Von dem weiteren
Reingewinn wird den Gesellschaftern eine Dividende von höchstens 4 u. H. ihrer eingezahlten
Einlage vergütet. Der hiernach aus dem Reingewinn des Jahres verbleibendeBetrag wird
zur Hälfte der Dividendenrücklagezugeführt; erreicht diese jedoch den Betrag von 4 v. H.
des Stammkapitales, so unterbleibt ihre weitere Speisung. Der übrige Teil des Reinge¬
winnes wird der Sonderrücklagezur Förderung des Kleinwohnungswesensüberwiesen.

«) Der Aufsichtsrat kann die Bildung weiterer Sonderrllcklagen für bestimmte Zwecke aus
besonderen Zuwendungen und dergleichen beschließen.

<1) Ueber die bestimmungsmäßigeVerwendung der allgemeinenRücklageund der Dividenden»
rücklage beschließt die Gesellschafterversammlung, über die der Sonderrücklage«der Aufsichtsrat.

8 11-
Auflösung.

Bei Auflösung der Gesellschafterhalten die Gesellschafternicht mehr als die auf die
Stammeinlagen geleisteten Einzahlungen. Der etwaige Rest des Gesellschaftsvermügensfällt
................... zu, die es aber im Einvernehmen mit dem Ober-Präsidenten
nur zur Förderung des Kleinwohnungswesensder minderbemitteltenSchichtenverwendendarf.

----------------------------- 21»
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Anlage 12.
iVruckjllche». Nr, 8.»

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses

lietreffend

Nachsuchung eines neuen Privilegs zur Ausgabe vou Rheinprovinz-Anleihescheinen.

Auf Giuud des Beschlusses des 40, Provinziallandtages vom 12. März 189? (Verhand¬
lungen des 40. Provinziallandtages, Sitzungsprotokoll vom 12. März 1897 S. 24) ist der
Rheinproviuz durch Allerhöchste Knbiuettsordre vom 20. Mai 1898 das Privilegium zur Ausgabe
von auf den Inhaber lautenden Anleihescheinendurch Vermittelung der Landesbant der Rhein-
Provinz nach Maßgabe eines besonderen Regulativs erteilt worden und zwar zunächst nur auf die
Dauer von 10 Jahren vom Erlaß des Privilegiums ab.

— Privilegium und Regulativ abgedrucktim Bericht des Provinzialansschnssesüber die Ergeb¬
nisse der Provinzialvcrwaltnng für das Rechnungsjahr voni 1. April 189? bis 31. März 1898, —

An Stelle des Regulativs vom 20, Mai 1898 trat in Ausführung des Art, 8 der
KöniglichenVerordnung zur Ausführung des B. G, N, vom 16, November 1899 ein neues, iu
dem Bericht des Pruvinzialausschussesder Rheinprovinzüber die Ergebnisse der Provinzialverwaltung
für das Rechnungsjahr vom 1, April 1899 bis 31, März 1900 (S. 53) abgedrucktes Regulativ
vom 2. Juni 1900.

Durch AllerhöchsteErmächtigung wurde dieses Privileg vom 20. Mai 1908 ab auf
weitere 10 Jahre zur Verstärkungder Betriebsmittel der Landesbant genehmigt, — Genehmigungs¬
urkunde vom 25, Augnst190? in Nr. 243 des Deutschen Reichsanzeigersund Königlich Preußischen
Staatsanzeigers vom 11. Oktober 190? publiziert. —

Die Landesbant der Rheinprovinz ist auf Grund diefes Privilegs jederzeit in der Lage
gewesen, den im letzten Jahrzehnt außerordentlichgewachsenen Aufgaben dieses für die Erfüllung
der provinzialen WeiterentwickelungunentbehrlichenKreditinstitutes gerecht zu werden. So konnten
insbesondere die umfangreichenProjekte der Benutzung der Elektrizität zur Kraftübertragung im
Interesse von Landwirtschaft und kommunalerEntwickelungeine tatkräftige Unterstützungfinde».
Die Ausgabe von nicht weniger als 330 Millionen 4°/«iger Rheinprovinz - Anleihescheinen
(31.—40. Ausgabe) zeigt im übrigen am besten, wie notwendig und nützlichdas Privileg war
und wie es für den Ausbau des provinzialen, gemeinnützigen Kreditwefensausgenutztwerde» konnte.

Da sich andererseitskeinerlei Unzuträglichkeitenaus diesem Privileg gezeigt haben, so ist
eine Erneuerung dieses Privilegs im Interesse der provinzialen Entwickelungdringend erforderlich,
sofern nicht die in besonderer Vorlage erstrebteUmgestaltungder Landesbanknoch in diesem Jahre
ins Leben treten sollte.

Der Provinzialausschuß beehrt sich demnachzu beantragen:
„Der Provinzillllandtag wolle beschließen, den Provinzialausschuß zu beauftrage», bei
der Staatsregieiung dahin vorstellig zu weiden, daß auf Grund des Art. 8 der
KöniglichenVerordnung vom 16. November 1899 das der Rheinprovinz durch Aller¬
höchste Kabinettsoidre vom 20. Mai 1898 zur Ausstellung von Rheinpiuvinz-Anleihe-
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scheinen nach Maßgabe des Regulativs vom selbigen Tage (geändert 2, Juni 1900)
erteilte und unterm 25, August 1907 bis zuni 20, Mai 1918 verlängerte Privileg
auf weitere 10 Jahre, vom 20, Mai 1918 ab, verlängert werde, sofern nicht die in
besondererVorlage erstrebte Umgestaltung der Landesbant noch in diesem Jahre ins
Leben treten sollte, ferner den Provinzialausschuß zu ermächtigen, mit der Staats¬
regierung die etwa erforderlich erscheinenden Festsetzungenüber die Bedingungen der
nachgesuchten Rechtsgewährungzu treffen,"

Düsseldorf, den 19, Februar 1918,

Der Provinzialausschuß:

O, Graf Neifsel von Gymnich, Dr, von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann,





Anlaste 13.
(Drucklach^,!, Ar. !?,)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses

betreffend

Änderung des Statutes der Landesbank der Rheinprovinz.

Der Provinzialausschuß beehrt sich dem Provinziallandtag in der Anlage eine
^ Denkschrift des Direktors der Landesbank vom 14. Dezember 1917 sowie den Entwurf

^ einer neuen Fassung des Statutes der Landesbank der Rheinprovinz vorzulegen.
Nach eingehender Prüfung zunächst im Kuratorium der Landesbank und daun im

Provinzialausschuß gibt dieser der Überzeugung Ausdruck, daß die gemachten Vorschlage
diejenige Entwickelung der Landesbank herbeiführen, welche das provinzielle Kreditinstitut
in deu Stand setzen, den großen nnd wichtigen Aufgaben gerecht zu werden, welche ihm
nach Beendigung des Krieges sowohl auf dem Gebiet des kommunalen Kreditwesens wie
auch hinsichtlich des Realkredites in Stadt und Land gestellt werden.

Der Direktor der Landesbank, Geheimer Negierungsrat Dr. Lohe, der vor nun¬
mehr 30 Jahren die Landesbank aus der Provinzial-Hilfskasse heraus entwickelt und sie zu
der jetzigen Blüte geführt hat, hat sich bereit erklärt, die obere Leitung auch fernerhin bei¬
zubehalten. Der Vorschlag, den verdienstvollen Beamten für den Fall der Genehmigung
der neuen Satzung zum Generaldirektor der Landesbank zu wählen — § 8 Abs. 1 der
neuen Satzung — bedarf wohl keiner weiteren Begründung.

Der Provinzialausschuß beehrt sich demgemäß folgende Beschlußfassung vor¬
zuschlagen:

„1. Provinziallandtag genehmigt die vorgeschlagene neue Fassung des Statutes der
Landesbank und ermächtigt den Provinzialausschuß etwaige Änderungen, von
denen die Genehmigung in der Ministerialinstanz abhängig gemacht werden
sollte, vorzunehmen;

2. Provinziallandtag wählt von: Inkrafttreten der neuen Fassung der Satzuug ab
den derzeitigen Direktor der Landesbank, Geheimen Regierungsrat vi'. Lohe,
für die Dauer seiner jetzigen Wahlperiode zum Generaldirektor der Landesbank.
Eine Änderung der Anstellungsbedingnngen findet nicht statt."

Düsseldorf, den 8. Januar 1918.

Der Provinzialausschuß:
O. Graf Veissel von Gymnich, Dr. von Renvers,

Vorsitzender. Landeshauptmann.
/
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Die Landesbank der Rheinprovinz
bei Beendigung des Krieges.

H)ie Aufgaben der Landesbank der Rheinprovinz sind im Kriege außerordentlich
gewachsen.

Ihre Bilanzziffer am Schlüsse des Jahres 1916 betrug mehr als 1 Milliarde und
124 Millionen Mark.

Bei Beendigung des Krieges werden neue sehr große Anforderungen an das
Provinzial-Kreditinstitut herantreten:

1. Kommunalkredit.
Zuerst sind die jetzt zirka 150 Millionen Mark ausmachendenSchulden, welche Ge¬

meinden, Städte, Kreise zur Bestreitung ihrer Vedürfuisse bei der üaudesbank vorüber¬
gehend aufnahmen und für welche größtenteils die Landesbank ihrerseits kurzfristige Kredite
in Anspruch nahm, wieder abzustoßenund, soweit dies deu Schuldnern aus bereiten
Mitteln nicht möglich ist, in langfristige umzuwandeln.

Daran schließt sich die Notwendigkeit, den ungeheurennenen Kommunal-Kreditbedarfzn
befriedigen, der nach dem Kriege bei den Kommunen, besonders znm Zwecke der Wieder¬
herstellungder während des Krieges abgenutzten und vernichtetenWerte des kommunalen
Eigentums, für lange Zeit eintreten wird.

Die Errichtungeiner lediglich dein kommunalenKreditbedürfnis besonders gewidmeten
Anstalt — einer Kommunalbank der Rheinprovinz — ist eine Forderung der Zeit.

2. Hypothekenkredit auf Hausbefitz.
Für den städtischenNealkredit wurden und werden große Summen infolge Ab¬

wanderung des Privatkllvitals in die Kriegsanleihen-Zeichnungenund in die Anlagen
der Großindustrie (Aktien, Kuxe und Obligationen) gerade in einer Zeit entzogen, in
welchem das Kreditbedürfnis für erste und besonders für zweite Hypotheken, namentlich
auch für den Kleinwohnungsbau, fast maßlos gesteigertist. Das Provinzial-Kreditinstitnt
wird, wenn es seiner Aufgabe gerecht werden will, sich dem Andrang dieses Kreditbe¬
dürfnisses nicht entziehen können und somit neben dem Kommunal-Kreditbedarfgerade
in geldknapperZeit einen großen Kreditbedarf des Hausbesitzes zu decken haben.

In Anerkennung der mißlichen Lage des Wohnungsmarktes betreibt nunmehr die
KöniglicheStaatsregierung die Errichtung besonderer Pfandbriefämter oder Stadtschaften
für den städtischen tzausbesitz-Kredit.



Daß die Form der Stadtschaften für unsere Provinz, welche nur an Vardarlehen
zu ganz einfachen Zins- und Tilgungsbedingungen und ohne irgend welche Tolidarhaft
gewöhnt ist, nicht paßt, ist in den Veratungen des 56. Provinzial-Landtages (Sitzung vom
2. Febr. 1916) näher ausgeführt worden. Die Ziele der Stadtschaften sind aber unzweifel¬
haft richtig.

Mit Recht geht die Begründung der Gesetzesuorlage für die Errichtung von
Stadtschaften davon aus, daß die Entwickelung des Wohnungsbauweseus in der neueren
Zeit in jeder Provinz eine besondere Anstalt erheischt, welcher die Kreditbeschaffung
für dieses Bauwesen obliegt; dnrch die Kriegsereignisse ist dieses Bedürfnis noch ent¬
schieden verschärft worden.

Eine folche Anstalt kann in der Rheinprovinz nur unter der Leitung uud Gewähr¬
leistung des Provinzialverbandes als Provinzialbank, wie die bisherige Landesbank, mit
Erfolg arbeiten. Um darzulegen, daß diese Anstalt die Aufgaben der Stadtschulen, wenn
anch nicht gerade deren rechtlicheKonstruktion, haben soll, empfiehlt sich eine etwas andere,
aber ähnliche Bezeichnung; als solche wird der Name „Ttadtschaftsbank" vorgeschlagen.

3. Landwirtschaftlicher Hypothetenkredit.
An dritter Stelle steht der Anlagekredit-Vedarf der Landwirtschaft. Wenn auch die

Landesbank gerade in diesem Kreditzwcige bisher schon ganz bedeutende Leistungen auf¬
zuweisen nnd dadurch sich eine besondere Volkstümlichkeit erworben hat, so wird die Land¬
wirtschaft nach dem Kriege einen neuen großen Kreditbedarf bei ihr anmelden. Nach dem
Kriege wird sich für fast alle landwirtschaftlichen Betriebe die Notwendigkeit ergeben, ihr
lebendes nnd totes Vetriebsinventar zu ergänzen, Gebäude wiederherzustellen und neue zu
bauen, den zurückgegangenen Tungzustand der Felder nnd Wiesen aufzubessern; für viele
Betriebe werden schwebende Schulden in feste Darlehen auf Hypothek umzuwandeln sein
und der Übergang des Eigentums von den Eltern auf einzelne Kinder — unter Ab¬
findung der Eltern und Geschwister — sowie von Landwirt zu Landwirt wird vielfach
neue Kapital-Aufnahmen erforderlich machen.

Hieraus ergibt sich, daß das landwirtschaftliche Kreditinstitnt der Provinz von der
Landwirtschaft besonders stark in Anspruch genommen werden wird.

Nach Vorstehendem müssen wenigstens zwei neue Anstalten geschaffen werden, welche große,
bisher von der Landesbank erledigte Aufgaben zu übernehmen haben; es fragt sich, ob
das dritte Kreditsystem, der landwirtschaftliche Hypothekar-Kredit, bei der Landesbank in
der bisherigen Form und Weise verbleiben soll; diese Frage ist zu verneinen, da hierdurch
die Landesbank eine einseitig agrarische Tendenz erhalten, sie auch zu den zwei nenen
Anstalten in eine schiefe Stellung geraten würde.

Es ist nicht angängig, die zwei neuen Anstalten — Kommunal- und Stadtschafts¬
bank — in der Weise ganz selbständig operieren zu lassen, daß sie etwa mit ihren Emissionen
gegenseitig Wettbewerb treiben, sondern es ist, da sie beide Provinzialanstalten sein müssen,
unabweisbar, sie unter eine provinzielle Finanzanstalt zu stellen, welche die höheren
Gesichtspunkte, die den Provinzialverband zur Übernahme der Haftung für diese Anstalten
veranlaßt, durchzuführen hat. Eine solche Finanzanstalt kann nach Lage der Sache nur die



Kreditanstalt sein, welche bisher als Landesbank der Rheinprovinz sich einen populären
Namen nnd eine gesicherte finanzielle Stellung erworben und welche den neuen Banken
übergeordnet wird, sodaß jene als Zweiganstalten dieser erscheinen nnd auftreten.
Geschieht dies aber, so ist es offenbar nnzweckmäßig, wenn diese Oberinftanz noch eine
Kreditabteilung, die des landwirtschaftlichen Hypothekar-Kredits, direkt selbst betreibt, da
dies schon allein bei dem Wettbewerb der Anstalten mit dem Vertrieb der Emissionen zu
llnzuträglichkeiten und Reibereien führen müßte.

So ergibt sich von selbst die Notwendigkeit, für den landwirtschaftlichen Hypothekar-
Kredit ebenfalls eine besondere Bank, der zweckmäßig der Name „üandschaftsbank"
gegeben wird, zu gründen. Mit dem Namen wird angedeutet, daß die Bank diejenigen
Ziele, welche im Osten der Monarchie die Landschaften verfolgen, in der Nheinprovinz
mit ihren: mehr zersplitterten Grundbesitz verfolgen soll, wenn auch in anderer, ein¬
facherer Form.

Die Leitungen je einer Anstalt mit rein städtischer nnd je einer Anstalt mit rein
agrarischer Tendenz werden ihre Ziele mit weit größerem Eifer verfolgen, als wenn sie,
m einer Anstalt vereinigt, beide Tendenzen verfolgen müßten. Schon jetzt zeigt es sich ja,
daß die Vertreter des städtischen Grundbesitzes gegen die Vertretung ihrer Interessen durch
die Landesbank ein gewisses Mißtrauen kundgeben, weil sie glauben, daß die Landesbank
in ihrer jetzigen Verfassung mehr agrarische Tendenz hat.

Jede der drei oben erwähnten Anstalten, ausgestattet mit besonderem Betriebskapital,
wird in edlem Wettbewerb mit ihren Schwesteranstalten arbeiten nnd alljährlich das
Geleistete ziffermäßig nach außen zur Kontrolle darlegen. Bei dem enormen Kreditbedarf
wird jede Anstalt Arbeit genug finden.

Von den durch das Statut vom 23. April 1888 der Landesbank zugewieseuen Auf¬
gabe» sollen somit die Aufgaben des langfristigen Kredits — für Kommunen, Kommunal-,
Kirchen- usw. Verbände, für Hausbesitz nnd landwirtschaftlichen Besitz — an die drei
Zweiganstalten abgegeben werden.

Die großen Aufgaben, welche der Hauptbank — außer der Oberleitnng ihrer Zweig¬
anstalten ^ verbleiben, bestehen besonders in den Geschäften als Depositenbank, als Giro¬
zentrale nnd Geldausgleichsstelle zur Förderung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs inner¬
halb der Provinz uud als Hinterlegungsstelle.

Tiefe Aufgaben sind in § 6 des beigefügten Etatutentwurfes näher bezeichnet.

Bei der Notwendigkeit, die langfristige Kreditgewährung drei besonderen Anstalten
zu übertragen, muß die Art der Beschaffung der Betriebsmittel für diese Anstalten von
neuem geprüft werden:

Bis jetzt beschafft die Landesbank ihre Betriebsmittel für Kommunal- und Real¬
kredit durch Ausgabe von Rheinprovinz-Anleihescheinen; es sind zurzeit ungefähr
600 Millionen dieser Anleihescheine in Umlanf; das Publikum, welches diese Anleihe¬
scheine zu Anlagezwecken zu kaufen pflegte, geht, wie oben bemerkt, nunmehr viel¬
fach zu anderen Anlage-Papieren über. Ein außerordentliches Augebot vou Wert¬
papieren des Reiches, der Vundesstnaten, der Provinzen und Städte, der Industrie wird
nach dem Kriege einsetzen und einen scharfen Wettbewerb hervorrufen.



Die Frage, ob es weiter richtig sein würde, für die Beschaffung der für diese drei
neuen Anstalten erforderlichen gewaltigen Betriebsmittel nach altem Stile wieder Hunderte
von Millionen Mark von Provinzial-Obligationen neu auszugeben, ist zu verneinen. Bei
weiterer Emission von Nheinprovinz-Anleihescheinen würde bei dem riesigen Kreditbedarf
der Betrag der direkten Belastung der Provinz mit Anleiheschulden in einigen Jahren
schon 1 Milliarde erreichen. Dies Ergebnis ist aus verschiedenen Gründen unerwünscht.

Viel natürlicher nnd einfacher ist das bei deu öffentlichen Kreditanstalten in Hannover,
Cassel und Wiesbaden, die schon vor dem Jahre 1866 errichtet wurden, eingeschlagene
System, bei welchem die Anstalten selbst (unter Garantie des Provinzialverbaudes) An¬
leihescheine auf ihren Namen ausgeben; hierbei haftet die Austalt au erster Stelle mit
ihrem Vermögen; und erst subsidiarisch tritt eine Haftuug der Provinz oder des Bezirks¬
verbandes ein. Die genannten Anstalten haben mit diesem System vorzügliche Erfolge
erzielt und sind ihre Anleihescheine in ihren Bezirken das beliebteste Anlagepapier. Es
ist dasselbe System, welches die Hypothekenbanken privaten Ehamkters bei der Ausgabe
ihrer Pfandbriefe anwenden, nur mit dem Unterschied, daß die bei diesen in dem einge¬
zahlten Aktienkapital liegende Garantie in unserem Falle durch die Garantie der Provinz,
welche Mündelsicherheit gewährt, ersetzt wird.

Der kommunale Kredit verwirklicht sich in besonderen Formen, die mit dem ding¬
lichen Hypothekar-Kredit nichts zu tun haben; für Kommunal-Anleihescheine interessieren
sich ganz andere Kapitalisten-Kreise (auch im Ausland), als für Hypothekenpfandbriefe;
dies Moment weift somit darauf hin, für die Anlagewerte, die dem Kommnnal-Kredit
Mittel schaffen sollen, wie bei den privaten Hypothekenbanken, einen besonderen Typ,
den Anleiheschein der Konnnnnalbank der Rheinprovinz zu schaffe». Er wird auch für
die kommunalen und unter kommunalem Einflnß stehenden Anstalten, welche Geld in
Papieren anlegen, eine besondere Beliebtheit erhalten.

Die Betriebsmittel für die Stadtschaftsbank und die Landschaftsbauk sollen im
wesentlichen durch Ausgabe von Pfandbriefen dieser Anstalten beschafft werden.

Daß die drei Anstalten, welche selbständige juristische Persouen des öffentlichen
Rechtstem müssen, mit ihren Zinsbedingungen, mit ihren Obligationen nnd Pfand¬
briefen zu einander in einen nnedlen Wettbewerb treten, wird, wie vorstehend ausgeführt,
durch die Unterstellung unter eine Oberleitung ausgeschlossen.

Diese Oberleitung dem großen Kreditsystem, welches bisher die Landesbank der
Nheinprovinz verkörperte, auch nach seiner äußerlichen Dreiteilung als General-Direktion
der Landesbank der Rheinprovinz zu übertragen, erscheint naturgemäß.

Es ergeben sich sonnt drei Anstalten:
1. Konnnnnalbank,
2. Stadtschaftsbank oder Hypothekenbank für tzausbesitz,
3. Landschaftsbank oder Hypothekenbank für landwirtschaftlichen Besitz,

und zwar nnter der General-Direktion der Landesbank der Nheinprovinz.

Die General-Direktion der Landesbank beschafft die Mittel für ihre drei Zweig-
anstalten zu deren Lasten, indem sie für den Anfang die jetzt bei ihr vorhandenen Betriebs-



Mittel den Zweiganstalten nach Maßgabe des noch festzustellenden Bedürfnisses zur Ver¬
fügung stellt, sodann dnrch Ausgabe von

1. Anleihescheinen der Kommunalbank der Rheinprovinz,
2. Pfandbriefen der Stadtschaftsbank der Rheinprovinz,
3. Pfandbriefen der Landschaftsbank der Rheinprovinz.

Die letzteren werden für die beiden Hypothekenbanken in besonderen Emissions-
serien ausgegeben, sodaß jede dieser beiden Banken mit besonderen Emissionen belastet
wird und eine Vermengung der Passiva ebensowenig wie der Aktiva stattfinden kann.
Jede Zweiganftalt hat ihre eigene Bilanz; das Ergebnis der drei Bilanzen findet sich in
der Bilanz der Landesbank als Haupt- und Zentralbank zusammengefaßt.

Das Verhältnis zwischen der Landesbank nnd ihren Zweiganstalten soll nach vor¬
stehendem in Bezug auf die Geldversorgung in etwa ähnlich sein dem Verhältnis, welches
bei der Bank von England zwischen der Emissionsabteilung und der Vankabteilung besteht,
wo erstere der letzteren die Betriebsmittel durch Hergäbe von Banknoten liefert und die
Finanzierung kontrolliert.

Die UnHaltbarkeit der jetzigen Situation ergibt sich auch aus den Bestimmungen
der §§ 18 und 24 des Statuts der Landesbank über die Rechte und Pflichten des Direktors
der Landesbank. Hiernach

„führt die Verwaltung der Landesbank ein Direktor, welchem je nach
„Bedürfnis ein oder mehrere obere Beamte — Landesbankräte — zu¬
geordnet werden.
„Der Direktor vertritt die Landesbank nach außen und vor Gericht usw.
„Der Direktor ist für den ordnungsmäßigen Gang der Geschäfte......
„verantwortlich."

Diese Hänfung der Verantwortlichkeit auf eine leitende Person war vor 30 Jahren
für eine kleine Anstalt angängig; jetzt, bei einer Bilanzsumme von über einer Milliarde,
ist sie nicht bloß unpraktisch, sondern bedenklich. Der Direktor kann allein für die Masse
der einzelnen Geschäfte nicht mehr verantwortlich sein; die Verantwortlichkeit muß auf eine
Anzahl von leitenden Personen verteilt werden; das oben vorgeschlageneSystem — in Ver¬
bindung mit den für die einzelnen Unter-Anstalten zu erlassenden Geschaftsanweisungen
"- trägt dieser Verteilung der Leitung und somit der Verantwortlichkeit Rechnung. Es
lassen sich für die einzelnen Anstalten und für die General-Direktion Spezialisten finden
und heranbilden, deren Verantwortung für ihre fpezielle Aufgabe keine Fiktion, sondern
eine effektive ist, und darauf allein kommt es an.

Düsseldorf, den 14. Dezember 1917.

Dr. Lohe,
Geheimer Negierungsrat.





Anlage 2.

Entwurf
einer neuen Fassung des Statuts
der Landesbank der Rhemprovinz.

§1.
Die durch Kömgliche Botschaft vom 7. April 1847, den Abschied an die zum

vereinigten Landtage versammelten Stände vom 24. Juli desselben Jahres, sowie durch
das Gesetz vom 8. Juli 1875 errichtete begw. dotierte chemischeProuinzial-Hilfstasse wurde
durch Königliche Kabinettsordre vom 23. April 1888 zu einer Landesbank der Rhein¬
provinz erweitert und hat bis jetzt die ihr im ß 2 des Statuts überwiesenen Aufgabeu erfüllt.

Die stets wachsenden Anforderungen an die Anstalt machen eine teilweise Um¬
gestaltung ihrer Einrichtung und eine Neuordnung ihrer Ziele in nachfolgender Art
erforderlich. «, „

Die Landesbank der Rheinprovinz bezweckt:
I, Darlehen zu gewähren, insbesondere:

1. an Kommunalverbände, Zivil- und Kirchengemeinden und sonstige Körperschaften
des öffentlichen Rechts in der Rhemprovinz, sowie an Körperschaften privatrecht¬
licher Art unter Bürgschaft eines Kommunalverbandes oder einer Zivilgemeinde;

2. an Hausbesitzer der Rhemprovinz;
3. an ländliche Grundbesitzer der Rhemprovinz.

ll. Depositen und Spargelder anzunehmen und zu verzinsen, den Sparkassen uno den
öffentlichen Kassen in der Rheinprovinz als Giro-Zentrale und Geld-Ausgleichs-
ftelle zu dienen, sodann besonders den Scheck- und bargeldlosen Zahlungsverkehr
in der Provinz zu fördern, die Geschäfte als amtliche Hinterleguugsftelle für
Wertpapiere auszuführen und alle mit vorstehend genannten Aufgaben zusammen¬
hängenden, besonders die im 8 6 Abs. 9, 10, 11 angeführten Geschäfte zu betreiben.
Zur besseren Erreichung dieser verschiedenen Zwecke werden unter der oberen

Leitung und Verwaltung einer General-Direktion der Landesbank der Rheinprovinz,
der die Geschäfte zu II. verbleiben, drei Zweiganstalten der letzteren als Provinzial-
Anftalten errichtet, von denen

die erste, die Komnmnallmnk der Rheinprovinz, die unter Nr. I. 1. oben
bezeichneten Geschäfte,

die zweite, die Stadtschaftsbank der Rheinprovinz, die hypothekarische Be¬
lebung des tzausbesitzes (Nr. I. 2.)

die dritte, die Landschaftsbank der Rheinprovinz, die hypothekarischeBeleihung
des landwirtschaftlich nnd forstwirtschaftlich genutzten Grundbesitzes (Nr. I. 3.)
übernimmt.
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8 3.
Die Landesbank hat nach ihrer Bilanz vom 31. Dezember 1917, auf welche hier¬

mit Bezug genommen wird, nach Überweisung der Anteile am Zinsgewinn 1917, folgendes
Vermögen:

1. den im § 3 des Statuts der Landesbank vom 23. April 1888 erwähnten
Stammfonds von drei Millionen Mark,

2. den daselbst erwähnten Reservefonds von zwei Millionen Mark,
3. an angesammelten Reservefonds aller Art einen Betrag von ......................................-

wozu die Immobilien im Werte von.........................................treten.
Den Zweiganstalten wird das erste Betriebskapital bis zur Ausgabe eigener Anleihe¬

scheine nach Bedarf von der Landesbank als tzanptbant aus bereiten Mitteln zur Ver¬
fügung gestellt und zwar zunächst

4 Millionen Mark der Kommunalbank,
3 „ „ „ Ttadtschaftsbant,
3 „ „ „ Landschaftsbank.

8 4.
Die Landesbank und ihre Zweiganstalten haben ihren Sitz in Düsseldorf; sie

werden für Rechnung und unter Gewährleistung des Provinzial-Verbandes der Rhein¬
provinz in Gemäßheit dieser Satzung verwaltet. Sie haben die Rechte juristischer Personen
als privilegierte öffentlich-rechtlicheKörperschaften. Sie führen ein Siegel mit dem Wappen
der Rheinprovinz und einer Umschrift, welche ihre obige Firma (§ 2) wiedergibt.

§5.
Jede der drei Zweiganstalten betreibt ihre Aufgaben selbständig, getrennt von den

anderen; eine Vcrmischuug ihrer Bestände, ihrer Aktiv- uud Passiv-Posten findet nicht
statt; desgleichen werden die für jeden dieser Betriebe erforderlichen Emissionen von einander
getrennt gehalten.

Die Anleihescheine erhalten die Bezeichnuug:
für den Geschäftsbereich der Kommunalbank:

Anleiheschein der Kommnnal-Vank der Rheinprovinz;
für den Geschäftsbereich der Stadtschaftsbank:

Pfandbrief der Stadtschafts-Vant der Rheinprovinz;
für den Geschäftsbereich der üandschaftsbank:

Pfandbrief der Landschafts-Vank der Rheinprovinz.
Jede der drei Zweiganstalten hat alljährlich eine besondere Gewinn- und Verlust¬

rechnung und eine besondere Bilanz aufzustellen und mit einem Rechenschaftsbericht der
General-Direktion der Landesbank einzureichen.

Die General-Direktion faßt die einzelnen Bilanzen in einer Gesamtbilanz zusammen
und legt sie, nach Gutheihung durch den Verwaltungsrat, dem Provinzial-Ausschuh zur
endgiltigen Feststellung und weiteren Vorlage an den Provinzial-Landtag vor.

Im Interesse der Vereinfachung des Geldverkehrs können die Kassengeschäfte der
drei Zweiganstalten bei der General-Direktion vereinigt werden.
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8 6.
Die General-Direktion der Landesbank der Rheinprovinz hat folgende Aufgaben:

1. sie hat nach der vom Provinzial-Ausschuß zu erlassenden Geschäftsauweisung die
Oberleitung und Aufsicht über die drei Zweiganstalten; sie bearbeitet die Per¬
sonalien sämtlicher Beamten und Angestellten der drei Anstalten, soweit die Be¬
arbeitung nicht durch die Geschäftsanweisung den einzelnen Anstalten über-
lasseu wird;

2. sie hat die bisher von der Landesbank abgeschlossenen und noch nicht ab¬
gewickelten Geschäfte weiterzuführen und abzuwickeln, wobei sie ganze Teile
derselben oder einzelne Geschäfte den Zweiganstalten zur weiteren Bearbeitung
und Abwickelung unter den von ihr vorzuschreibenden Bedingungen über¬
weisen kann;

3. sie besorgt die Ausgabe der Anleihescheine der Kommunalbank und der Pfand¬
briefe zur Beschaffung der Betriebsmittel für die einzelnen Zweiganstalten nach
Maßgabe der von der Staatsregierung hierüber zu erlassenden Vorschriften,
sowie die Kurshaltung und den Zinsen- und Tilgungsdienst derselben unter
entsprechender Berechnung mit den Zweiganstalten;

4. sie stellt einheitliche Grundsätze über Zinsfüße, Provisionen und sonstige Ge¬
bühren auf (s. auch § 17);

5. sie erteilt iu den durch die Geschäftsanweisung bestimmten Fällen die Genehmi¬
gung zu Verwaltungshandlungen der Zweiganstalten;

6. sie prüft die an Provinzial- nnd Staatsbehörden zu machenden Vorlagen und
stellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlnstrechnuug auf;

7. sie nimmt Depositen und Spargelder zur Verzinsuug an (Depositenbank mit
Spargelderabteilung); sie dient als Giro-Zentrale uud als Geldausgleichsstelle
und läßt sich die Förderung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs nnd die Pflege
der Beziehungen zu anderen öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten Dentschlands,
sowie zu den kommunalen Finanzverwaltnngen in der Provinz besonders ange¬
legen sein;

8. sie legt ihre Depositen nnd Tpargelder in der nachstehend nnter 9 und 10
und in 8 7 Abs. 2 angegebenen Weise an;

9. sie kann Wertpapiere zum Zwecke der Anlegung ihrer Barbestände oder für
Rechnung ihrer Kundschaft kaufen, solche verkaufen und nach den Grundsätzen
der Neichsbank und der Neichsdarlehnstasse beleihen, ferner sich an den Anleihen
des Deutschen Reiches uud der Vundesstaaten sowie von Kommunalverbänden
beteiligen;

10. sie kann Wechsel kaufen, verkaufen, akzeptieren lind eigene Wechsel uud Geld-
anweisungen in Umlauf setzen;

11. sie kann sich an gemeinnützigen Unternehmungen (Siedeluugsgesellschasteu, Kriegs¬
hilfskassen u.s.w.) unter den vom Provinzial-Ausschuß festzusetzenden Bedingungen
beteiligen;
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12. sie bewahrt Wertpapiere und sonstige Wertsachen in offenem oder verschlossenem
Zustande auf (Ausführungsgesetz zum V.G.B. Art. 85) und richtet nötigenfalls
hierfür Schrankfächer znr Vermietung ein.

8 7.
Die Landesbank ist befugt, ihre verfügbaren Bestände bei der Neichsbank, bei staatlichen

nnd vrovinzialcn Bankanstalten und Kassen, bei Sparkassen, Giro-Zentralen der Sparkassen
und bei denjenigen Banken und Bankiers, welche ihr vom Verwaltungsrat bezeichnet
werden, zu hinterlegen.

Ihre Depositen müssen in stets greifbarer Weise angelegt werden, besonders in
kurzfristigen Darlehen mit höchstens dreimonatiger Kündigungsfrist, oder in Hinterlegungen
nach Maßgabe des vorhergehenden Absatzes oder in Wertpapieren, welchen die Mündel¬
sicherheit gesetzlichbeigelegt ist.

Die General-Direktion wird von einem General-Direktor geleitet. Die Wahl des¬
selben erfolgt durch den Provinzial-Landtag; die Stellvertreter des General-Direktors
bestimmt der Provinzial-Ausschuß aus der Zahl der Laudesbanträte.

Der General-Direktor vertritt die General-Direktion der Landesdank nach außen nnd
vor Gericht und entscheidet in erster Linie über die gegen die Verfügungen der Direktionen
der Zweiganstalten erhobenen Beschwerden. Gr ist der Vorgesetzte aller bei der General-
Direktion und deu Zweiganstalten beschäftigten Beamten; er ist dem Landeshauptmann
dienstlich unterstellt.

Zu Rechtshaudlnngeu, durch welche die Landesbauk uermögensrechtlich verpflichtet
wird, bedarf es neben seiner Unterschrift oder der seines Stellvertreters der Mitzeichnung
eines Stellvertreters oder eines anderen vom Provinzial-Ausschuß benannten oberen Beamten.

Für bestimmte Geschäfte uud Geschäftszweige können durch den Provinzial-Aus¬
schuß Bevollmächtigte bestellt werden, welche neben dem Generaldirektor oder seinen Stell¬
vertretern die zweite Unterschrift zeichnen.

8 9.
Jede der drei der General-Direktion unterstellten Anstalten wird von einer

besonderen Direktion verwaltet.
Die Direktion besteht aus einem Mitgliede oder mehreren Mitgliedern — Landes-

bankräten — nebst der erforderlichen Anzahl Stellvertreter, welche sämtlich vom Provinzial-
Ausschuß gewählt werden.

Alle Willenserklärungen dieser Anstalten müssen zu ihrer Rechtsgültigkeit von
zwei Mitgliedern oder von einem Mitglied und einem Stellvertreter, oder von zwei Stell¬
vertretern abgegeben und — bei Schriftstücken — unterzeichnet werden.

Der letzte Absatz des § 8 findet entsprechende Anwendung.

8 10-
Der General-Direktor hat auf Beschluß des Provinzial-Nusschußes die unmittel¬

bare Leitung einer oder mehrerer Zweiganstalten als erster Leiter zu übernehmen.
Mitglieder der General-Direktion haben nach Anweisung des Geueral-Direktors

Geschäfte der Zweigaustalten zu übernehmen.
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Mitglieder und Stellvertreter der Direktion einer Anstalt haben nach Anordnung des
General-Direktors Geschäfte einer oder beider anderen Anstalten oder der General-Direktion
Zu Übernehmen und können von einer Anstalt zu einer anderen Anstalt versetzt werden.

Den Zroeigcmstlllten können dnrch den General-Direktor mit Genehmignng des
Verwaltungsrats ans dem Geschäftsbereich der General-Direktion bestimmte Geschäfte zur
Bearbeitung nnd Erledigung überwiesen werden.

Welche Geschäfte der General-Direktion und der einzelnen Direktionen einer kol¬
legialen Beschlußfassung uuterliegen, über die Formen, in welchen diese Beschlußfassuug
erfolgt und über diejenigen Geschäfte der einzelnen Anstalten, welche einer Genehmignng
durch den General-Direktor oder durch die Geueral-Direktion bedürfen, entscheidet die vom
Prouingial-Ausschuß zu erlassende Geschäftsanweisung.

8 11.
Die Kommunalbank gewährt Darlehen an Kommnnaluerbände, Zivil- und

Kirchengemeinden, gemeinnützige Anstalten, Körperschaften des öffentlichen Rechts in der
Rheinprouinz sowie an Körperschaften privatrechtlicher Art, für welche eine Zivilgemeinde
oder ein Kommunalverband die Bürgschaft übernimmt.

Zur Erlangung eines Darlehns ist erforderlich:
I. Für Provinzialanstalten der Beschluß des Prouinzial-Landtages und gegebenen

Falles die Genehmigung der Staatsregiernng;
II. für Kreise, Zivil- unh Kirchengemeinden nnd Körperschaften des öffentlichen

Rechts der Beschluß der gesetzlichdazu befugten Vertretung, die Genehmigung
der zuständigen Aufsichtsbehörden und die Vorlage der Vermögensnachweise;
— die Auszahlung der Darlehen erfolgt gegen Übergabe einer die Schuldner
rechtsgiltig verpflichtenden Schuldurkunde;

III. für sonstige Körperschaften:
1. eine genaue Angabe des Zwecks, für welchen das Darlehen verlangt wird,
2. eine Darlegung der Verinögensverhältnisse,
3. die Bestellung einer hinlänglichen Sicherheit.

Bei Körperschaften, gemeinnützigen Anstalten, Kreditgenossenschaften nnd Ver¬
bänden kann von der Bestellung einer dinglichen Sicherheit auf Grund eines Beschlusses
°es Verwaltuugsrats abgesehen werden.

Die Ttadtschaftsbank gewährt Darlehen an Hausbesitzer gegen Verpfäudung
°es Hausbesitzes nebst Um- nnd Unterlage.

Als Sicherheit dient die Bestellung einer Hypothek, welche 60 vom Hundert des
von einem öffentlichen Schätzuugsamt oder von zwei durch die Direktion der Ttadtschafts-
bauk zu ernennenden Sachverständigen festgestelltenWertes des zum Unterpfand angebotenen
Haus- und Bodenbesitzes nicht übersteigen darf.

Die Veleihnng bis zu 75°/« dieses Wertes ist zulässig, wenn eine leistungsfähige
Gemeinde für den 60 vom Hundert übersteigenden Teil der Veleihnng die Bürgschaft
übernimmt.

8 13.
Die Landschaftsbank gewährt Darlehen auf landwirtschaftlich genutzten Grund¬

besitz gegen eine Hypothek, welche das Wfache des Katastralreinertrages oder zwei Drittel
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— bei Wäldern und Weinbergen die Hälfte — des Bodenwertes nach der Taxe eines öffent¬
lichen Schätzungsamtes oder zweier von der Direktion der Landschaftsbank zu bestellenden
Sachverständigen nicht übersteigt.

§ 14.
(5ine nicht nach §8 12 und 13 ausreichende Sicherheit tann durch Verpfändung

von Wertpapieren nach den Veleihungsgrundsätzen der Neichsbank oder durch Abschluß
und Verpfändung einer Lebens-Versicherung bei der Provinzial-Lebensuersicherungsanstalt
der Nheinprovinz (8 16) ergänzt werden.

Ausnahmsweise und bei geringen Darlehen kann die Sicherheit durch ausreichende
Solidarbürgschaft geleistet werden; auch kann letztere als Ergänzung der nicht genügenden
dinglichen Sicherung oder der nicht genügenden Verpfändung von Wertpapieren ange¬
nommen werden.

Geht bei Verpfändung von Wertpapieren die Sicherheit durch Rückgang des
Börsenkurses unter die festgesetzteSicherheitsgrenze herunter, so muß die Sicherheit auf
Erfordern der Direktion der beleihenden Bank bis zu dieser Ticherheitsgrenze sofort er¬
gänzt werden, widrigenfalls dieselbe das Recht hat, die verpfändeten Wertpapiere ohne
weitere Formalitäten an der Börse zu verkaufen uud die Bank aus diesen Kaufpreisen
bezahlt zu machen.

8 15.
Die von den drei Banken bewilligten Darlehn sind kündbare oder unkündbare.

Die unkündbaren Darlehen werden entweder gegen ziffermäßig bestimmte Tilgung oder
gegen Zahlung eines jährlichen Tilgungsbetrages bewilligt; in letzterem Falle werden die
Zinsen des getilgten Teiles ebenfalls zur Tilgung verwendet. Auch die hypothekarisch
sichergestellten kündbaren Darlehen werden nur gegen eine regelmäßige jährliche Tilgung
gegeben.

Der Tilguugssatz beträgt miudestens '/.. vom Hundert, für den die Hälfte des
Schätzungswertes des Grnndstückes übersteigenden Darlehnsteil aber mindestens 1^/2 vom
Hundert.

Bei unkündbaren Darlehen wird dein Empfänger serner das Recht eingeräumt,
mehrere Tilgungsbeträge anf einmal zu zahlen oder den ganzen Rest jederzeit nnter den
von dem Verwaltungsrat vorher festgesetztenBedingungen zu tilgen.

Das Recht der Rückzahlung kann indes auf eine vom Verwaltungsrat zu bestim¬
mende Reihe von Jahren ausgeschlossen werden.

8 16.
Die vorstehend unter 12 und 13 erwähnten Darlehen können auch in Verbindung

mit einer Lebensversicherung bei der Provinzial-Lebensversicherungsanstalt der Nhein¬
provinz hergegeben werden dergestalt, daß die Tilgungsbeträge zur Bezahlung vou Lebens-
verstcherungsprämien verwendet werden und die fällige Versicherungssumme zur Tilgung
der Darlehen benutzt wird.

8 17.

Den Zinsfuß und die Rückzahlnngsbedingungen sowohl für die anzunehmenden
Depositen, als für die auszuleihenden Kapitalien, ferner für die in laufender Rechnung
gezahlten nnd empfangenen Beträge setzt die General-Direktion nach den obwaltenden
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Verhältnissenvon Zeit zu Zeit fest und hat dieselbe die Befugnis, je nach dem Bedürfnis
und der Nützlichkeit der Anstalten nnd Unternehmnngenden Zinsfuß für Darlehen abzu¬
stufen, wobei besonders anf Herabsetzung desselben behufs schnellerer Tilgung der Schuld
Bedacht zu nehmen ist.

Zur Zurückzahlung nach dreimonatlicherKündigung tonnen, anßer in den in
den Gesetzen nnd im Darlehnsvertrage vorgeseheneuFällen, alle Schuldner angehalten
werden, die entweder ein Jahr lang mit mehr als der Hälfte ihrer Zins- und
Tilgungszahlungen im Rückständesind, oder von denen solche nur durch Zwangsmittel
haben erlangt werden tonnen, oder gegen welche von Tritten eine Zwangsvollstreckung
beantragt oder durchgeführtist.

8 19.
Die Landschaftsbankkann in der Rheinprovinz gelegene Grundstücke oder Land¬

güter, welchen die Zwangsversteigerung droht oder welche zur Zwangsversteigerung ge¬
langen, vor, in oder nach dem Zwangsversteigerungstermineerwerben, um sie möglichst an
Berufs-Landwirte ganz oder in Teilen, besonders auch zu Kleinsiedelungszwecken, wieder
Zu veräußern.

Sie kann die bei Zwangsversteigerungenoder freiwilligen Verkäufen von Grund¬
stücken oder Landgütern verbleibendenRestkaufpreise (Verfteigerungs-Protokolle)innerhalb
"er Veleihungsgrenzeübernehmen oder beleihen.

Spareinlagen.
8 20.

Tie Landesbank nimmt Spareinlagen entgegen auf Grund der vom Verwal¬
tungsrat festzusetzendenBedingungen bezüglich Höhe der Einlagen, Verzinsung und Rück¬
zahlung, sowie des Kreises der Sparer.

Ter Verwaltnngsrat bestimmt die öffentlichen Blätter, in denen seine Beschlüsse
bezüglich der Spareinlagen bekannt gemacht werden sollen.

Jeder Einleger erhält bei der ersten Einlage ein auf den Namen lautendes,
nnt dem Siegel der Bank nnd der Kontonummer des Sparers versehenes Sparbuch.
'Die Sparbücher uud die für den Sparer angelegten Konten erhalten gleichlautende,fort¬
laufende Nummern.

Auf vernichtetennd verloren gegangene Sparbücher kommen die gesetzlichenVor¬
schriften znr Anwendung, soweit der Verlierer nicht nach dem Ermessendes Verwaltungs-
lats in überzeugenderWeise die gänzliche Vernichtung des Sparbuches darzutun vermag.

Verwaltungsrat.
§21.

Zur oberen Leitung der Verwaltung, sowie znr Ausübung der fortlaufendenKontrolle
der Geschäftsführungder General-Direktionund des General-Direktorssowie der Direktionen
b« Zweiganstalten wird ein Verwaltnngsrat bestellt. Dieser Verwaltungsrat besteht außer
dem Landeshauptmann der Rheinprovinz uud dem General-Direktor der Landesbank aus
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fünf von dem Provinzial-Ausschuß zn wählenden Mitgliedern, von welchen letzteren drei
zur Beschlußfassung anwesend sein müssen. Außerdem wählt der Provinzial-Ausschuß die
erforderliche Anzahl von Stellvertretern der Mitglieder.

Der Vorsitzende und dessen Stellvertreter werden von dem Provinzial-Ausschuß
gewählt.

Der Beschlußfassung des Verwaltuugsrats, welcher mindestens sechsmal im Jahre
zusammentreten muß, unterliegt insbesondere:

1. die Genehmigung derjenigen Geschäfte der einzelnen Anstalten, die nach einer
vom Provinzialansschuß zu erlassenden Geschäftsanweifung an die Beschlußfassung
des Verwaltuugsrats gebunden sind;

2. die Feststelluug vou Geschäftsgrundsätzen für die General-Direktion in den im
ß 6 Abs. 9, 10 u. 11 genannten Angelegenheiten;

3. der Erlaß allgemeiner Bestimmungen für die Anlegung verfügbarer Gelder und
Rücklagen, sowie über Aufnahme vou Darleheu iu laufeuder Rechnung mit oder
ohne Verpfändnng von Wertpapieren;

4. die Zustimmung für den Ankauf von Grundstücken, soweit der Ankauf nicht im
Zwangs-Versteigerungs-Verfahren zum Zwecke der Ausbietuug der eigenen
Forderungen erforderlich ist;

5. die Vorprüfung und Feststellung aller dem Provinzial-Ausschuß zu machenden
Vorlagen der General-Direktion der Landesbank und der Zweiganstalten;

6. Beschwerden gegen Verfüguugeu uud Gntscheiduugeu des Geueral-Direktors oder
der General-Direktion, soweit dieselben nicht disziplinarischer Natur sind;

7. die Festsetzuug der Bilanzen und Gewinn- nnd Verlustrechnungen, die nach Ab¬
lauf des Geschäftsjahres vou der Geueral-Direktion aufgestellt und mit dem
Rechenschaftsbericht der betreffenden Zweiganstalten (H 5) dein Provinzial-Ans-
schuß zur endgültigen Feststellung zn überweisen sind;

8. die in den §8 ?, 10, 11, 15, 20 angegebenen Festsetzungen.

Provinzial-Ausschuh.
§22.

Die obere Aufsicht über die Leituug und Verwaltung der General-Direktion der
Landesbank der Rheinprovinz nnd der drei Zweiganstalten verbleibt den» Provinzial-Aus¬
schuß. Der Beschlußfassung des Provinzial-Ausschusses unterliegt insbesondere:

1. die Festsetzung der Geschäftsanweifung nach W 6 nnd 10 der Satzung;
2. die Wahl der Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Verwaltuugsrats,

des Vorsitzenden desselben und dessen Stellvertreters;
3. die Wahl der Landesbankräte, der Stellvertreter des General-Direktors, der

Leiter und stellvertretenden Leiter der Zweiganstalten und der sonstigen Bevoll¬
mächtigten ;

4. die Anstellung der übrigen Beamten vom Vnchhalter aufwärts;
5. die Genehmigung zur Ausgabe von Anleihescheinen der Kommunalbank und

von Pfandbriefen;
6. die Deckung der entstandenen Verluste aus den Rücklagen;
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7. der Erlaß einer Dienstanweisung für das Kassen- und Rechnungswesender
General-Direktionund der Zweiganstalten;

8. die Vorprüfung der Haushaltspläne und der Iahresrechnungen behufs Vorlage
an den Provinzial-Landtag forme die endgültigeFeststellung der Bilanzen nebst
Geroinn- und Verlustrechnungen(8 21 Nr. 7);

9. Beschwerdengegen Beschlüsse des Verwaltuugsrats;
!0. die in den M 8, 10, 28 vorgesehenenBefugnisse.

Provinzial-Landtag.
§23.

Der Provinzial-Landtag beschließt über:
1. die Wahl des General-Direktors;
2. die allgemeinen Grundsätze der Verwaltung der General-Direktionder Landesbank;
3. die Feststellungder Haushaltspläne;
4. die Entlastung der Iahresrechnungen nach Erstattung des Berichtes der von

dem Provinzial-Landtag jedesmal zn erwählenden Prüfungskommission;
5. die Verwendung der Überschüsse;
6. die Höhe und die außerordentlicheDotierung der Reservefonds;
7. alle Abänderungen dieser Satzung.

§24.
Die Anstellungder nicht vom Provinzial-Ansschuß bei der General-Direktionder

Landesbank und den drei Zweiganstalten anzustellenden Beamten und Angestelltenerfolgt
im Einvernehmen mit dem Laudeshanptmann der Rheinprovinz durch die General-
Direktion der Landesbank.

Verantwortlichkeit des General-Direktors, der Leiter der einzelnen
Anstalten und deren Stellvertreter.

§ 25.
Der General-Direktor und seine Stellvertreter sowie die Leiter der einzelnen An¬

stalten nnd deren Stellvertreter sind für den ordnungsmäßigen Gang der Geschäfte inner¬
halb des ihnen nach Maßgabe dieser Satzung, der Geschäftsordnungund Dienstanweisnngen
übertragenen Pflichtenkreises verantwortlich.

Reservefonds.
8 26.

Von dem nach Berichtigung sämtlicherAuslageu übrig bleibeuden Zinsgewinu
sind zunächst, insoweit derselbe dazu reicht, 4°/<> der der Landesbank als Stammkapital
nberwiesenen3 000 000 Mark und als weiteren Reservefondsüberwiesenen2 000 000 Mark
zur Verfügung des Provinzial-Landtages abzuführen. Der Rest des Zinsgewinns wird,
insoweit der Provinzial-Landtag keine andere Bestimmung trifft, dem Reservefondsder
Landesbanknnd deren Zweiganstalten zugewiesen.
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Allgemeine Bestimmungen.
8 27.

Die Verwaltungsbehörden in der Provinz sind verpflichtet, der General-Direktion
der Landesbank und den Direktionen der drei Zweiganstalten die in deren Geschäften er¬
forderliche Auskunft zu erteilen, die Landräte und Bürgermeister, ihren Rückfragen und
Ansuchen zu genügen und, wenn Gefahr für die Darlehen der Banken in ihrem Bereiche
ihnen kund wird, davon der General-Direktion und den Direktionen der drci Zweiganstalten
unaufgefordert Mitteilung zu machen. Die Bürgermeister werden auch Anträge auf Dar¬
lehen aus den vorbezeichneten Banken, wenn es von den Beteiligten gewünscht wird, ohne
Vergütung protokollarisch aufnehmen nnd an die Direktionen befördern.

8 28.

Der Provinzial-Ausschuß ist ermächtigt, an geeigneten Orten der Provinz Agenturen
der Landesbank und ihrer Zweiganstalten zu errichten, welche alle ihnen zu übertragenden
lokalen Verwaltuugsgeschäfte, sowie die lokale Kassenführung nach Maßgabe der ihnen zu
erteilenden Anweisungen zn vollziehen haben.

Den Agenten können zwei oder mehrere, aus tüchtigen und geachteten Einwohnern
des betreffenden Ortes oder seiner Umgegend durch die General-Direktion und die Direk¬
tionen der Zweiganstalten auszuwählende Lokal-Beiräte (Vertrauensmänner) beigegeben
werden, welche die vorkommenden Darlehnsgesuche, sowie andere ihnen vorzulegende An¬
gelegenheiten der General-Direktion der Landesbank oder deren drei Zweiganstalten auf Er¬
fordern schriftlich zu begutachten und geeignetenfalls mit den Agenten zu Veratungen zu¬
sammenzutreten haben.

8 29.

Bezüglich des Zwangsvollstreckungsrechtes der Landesbank und der Bestelluug von
Syndiken bleiben die Bestimmungen des durch Königliche Kabinettsordre vom 1. Juli 1899
genehmigten Nachtrages zn dem Statut der Landesbank in Kraft.

Genehmigt durch den Provinzial-Ausschuß in seiner Sitzung vom 8. Januar 1918.

Diucl nun Hub, Hoch, Düsseldorf,



Anlage 13 2.
(Nachtragzu Drucksachen.Nr. 17.)

Nachtrag
zum

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend
Änderung des Statuts der Landesbank der Rheinprovinz.

Der in Drucksachen Nr. 17 vorgelegte Entwurf einer neuen Fassung des Statuts
der Landesbank hat inzwischen den zuständigenMinisterien vorgelegen. Es hat eine ein¬
gehende Besprechungmit Kommissarendes Herrn Ministers des Innern, des Herrn Land¬
wirtschaft-, Finanz- und Iustizministers stattgefunden. Hierbei konnte festgestellt werden,
daß grundsätzliche Bedenken gegen den Entwurf bei der Ttaatsregierung nicht bestehen,
daß insbesondere der Abzweigung der drei Zweiganstalten von der Landesbank und der
vorgesehenen Abgrenzung der Aufgaben zwischen der Landesbank und ihren Zweiganstalten
zugestimmt wird. Es wnrden aber seitens des Herrn Kommissarsdes Herrn Instizministers
unter Zustimmung der anderen Herren Kommissare für erforderlicherachtet, daß für jede
Zweiganstalt eine besondereSatzung aufgestellt uud genehmigt wird. Außerdem wurde
für einige Einzelbeftimmnngeneine andere Fassung vorgeschlagen.

Auf Grnnd des Ergebnisses dieser Besprechungsind ein neuer Entwurf für das
Etatut der Landesbank nnd Entwürfe für die Tatzungen der einzelnen Zweiganstaltenauf¬
gestellt worden. Der Provinzialausschuh beehrt sich, diese dem Provinziallandtag vorzu¬
legen und folgende Beschlußfassung vorzuschlagen:

1. Provinziallandtag genehmigtdie mit dem Nachtrag zum Berichtdes Prouiuzial-
ausschussesvorgelegte neue Fassung des Statuts der Landesbank sowie die
gleichzeitig vorgelegten Entwürfe der Satzungen ihrer Zweiganstalten und er¬
mächtigt d'en Provinzialansschuß,etwaige Änderungen, von denen die Genehmigung
dieser Satznngsentwürfe in der Ministerialinstanz abhängig gemacht werden
sollte, vorzunehmen. . ^. ,

2. Provinziallandtag wählt vom Inkrafttreten der nenen Fassnng der Satzung ab
den derzeitigenDirektor der Landesbank, Geheimen Regierungsrat I)r. Lohe,
für die Dauer seiuer jetzigen Wahlperiodezum Generaldirektorder Landesbank.
Eine Nnderuug der Anstelluugsbedingungenfiudet nicht statt.

Düsseldorf, den 19. Februar 1918.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Veissel von Gnmnich, vr. vvn Nenvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.





Entwurf
einer neuen Fassung des Statuts
der Lllndesbank der Rheinprovinz.

8 i.
Die durch Königliche Botschaft vom 7. April 1847, den Abschied an die zum

vereinigten Landtage versammelten Stände vom 24. Juli desselben Jahres, sowie durch
da« Gesetz vom 8. Juli 1875 errichtete bezw. dotierte rheinische Prouinzial-Hilfskasse wurde
durch Königliche Kabinettsordre vom 23. April 1888 zu einer Landesbank der Rhein-
pwvinz erweitert und hat bis jetzt die ihr im ß 2 des Statuts überwiesenen Aufgaben erfüllt.

Die stets wachsenden Anforderungen au die Austalt machen eine teilweise Um¬
gestaltung ihrer Einrichtung nnd eine Neuordnung ihrer Ziele in nachfolgender Art
"forderlich.

8 2.
Die Landesbank der Rheinprouinz bezweckt nach § 2 ihres Statuts vom

W. April 1888:
I. Darlehen zu gewähren, insbesondere:

1. an Kommuualverbände, Zivil- nnd Kirchengemeinden, gemeinnützige Anstalten,
Korporationen, Genossenschaften und gewerbliche Unternehmer;

2. an städtische Grundbesitzer und
3. an ländliche Grundbesitzer, namentlich zur ratenweisen Tilgung von Hypotheken-

schulden.
II. Depositen und Spargelder anzunehmen und zu verzinsen.

Zur besseren Erreichung und zum Ansbau dieser verschiedenen Zwecke werden
unter der oberen Leitung und Verwaltung der Landesbank, der die Geschäfte zu II ver¬
bleiben, drei Zweiganstalten der letzteren auf Gnmd besonderer Satzungen als Pro-
"Ulzial-Anstlllten errichtet, von denen die

erste, die Kommunalbank der Nheinvrovinz, die unter Nr. I 1 oben bezeich¬
neten Geschäfte, die

zweite, die Haubkreditbank der Rheinprovinz, die hypothekarische Veleihnng
des tzllusbesitzes (Nr. I 2), die

dritte, die Landkreditbank der Rheinprovinz, die hypothekarische Veleihuug
des landwirtschaftlich und forstwirtschaftlich genutzten Grnndbesitzes (Nr. I 3)
übernimmt.



§3.
Die Zweiganstalten werden von der Landesbank als tzauptbank mit einem unkünd¬

baren Betriebskapital ausgestattet und zwar:
die Kommunalbank mit 4 Millionen Mark,
„ Hauskreditbank „ 3 „ „
„ Landkreditbank „ 3

8 4.
Die Landesbank der Rheinprovinz hat ihren Sitz in Düsseldorf; sie ist eiue An¬

stalt des Provinzial-Verbandes der Rheinprovinz und wird für Rechnung und unter
Gewährleistung desselben in Gemäßheit dieser Satzung von einer General-Direktion ver¬
waltet. Sie hat die Rechte einer juristischen Person als privilegierte öffentlich-rechtliche
Körperschaft. Sie führt ein Siegel mit den» Wappen der Rheinprovinz nnd einer Um¬
schrift, welche die Firma wiedergibt.

8 5.
Die General-Direktion besteht aus dem General-Direktor uud mindestens 2 Mit¬

gliedern (Landesbankräten). Die Wahl des General-Direktors erfolgt durch den Provinzial-
Landtag; die Wahl der übrigen Mitglieder der General-Direktion nnd ihrer Stellvertreter,
sowie des Stellvertreters des General-Direktors erfolgt durch den Provinzial-Ausschuß.

Der General-Direktor vertritt die General-Direktion der Landesbank nach außen
und vor Gericht und entscheidet in erster Linie über die gegen die Verfügungen der Direk«
tionen der Zweiganstalten erhobenen Beschwerden. Gr ist der Vorgesetzte aller bei der
General-Direktion und den Zweiganstalten beschäftigten Beamten; er ist dem Landes¬
hauptmann dienstlich unterstellt.

Zu Rechtshandlungen, durch welche die Landesbank verpflichtet wird, bedarf es
neben seiner Unterschrift oder der seines Stellvertreters der Mitzeichnung eines Mit¬
gliedes oder eines anderen vom Provinzial-Ausschuß benannten oberen Beamten.

Für bestimmte Geschäfte und Geschäftszweige können durch den Provinzial-Aus¬
schuß Bevollmächtigte bestellt werden, welche neben dem General-Direktor oder seinem
Stellvertreter oder einem Mitgliede die zweite Unterschrift zeichnen.

8 6.
Der General-Direktor hat auf Beschluß des Provinzial-Ansschusses die unmittel¬

bare Leitung einer oder mehrerer Zweiganstalten als erster Leiter zu übernehmen.
Mitglieder der General-Direktion haben nach Anweisung des General-Direktors

Geschäfte der Zweiganstalten zu übernehmen.
Mitglieder und Stellvertreter der Direktion einer Zweiganstalt haben nach An¬

ordnung des General-Direktors Geschäfte einer oder beider anderen Anstalten oder der
General-Direktion zu übernehmen uud können von einer Anstalt zu einer anderen Anstalt
versetzt werden.



Welche Geschäfte der General-Direktion und der einzelnen Direktionen einer kol¬
legialen Beschlußfassung unterliegen, über die Formen, in welchen diese Beschlußfassung
erfolgt und über diejenigen Geschäfte der einzelnen Anstalten, welche einer Genehmigung
durch den General-Direktor oder durch die General-Direktion bedürfen, entscheidet die vom
Proviuzial-Ansschuß zu erlassende Geschciftsauweisuug.

s?.
Jede der Zweiganstalten der Landesbank betreibt ihre Aufgaben nach außen selb¬

ständig, getreunt von den anderen; eine Vermischung ihrer Bestände, ihrer Aktiv- nnd
Massiv-Posten findet nicht statt; desgleichen werden die für jeden dieser Betriebe erforder¬
lichen Emissionen von einander getrennt gehalten. Jede der drei Anstalten hat alljährlich
eine besondere Gewinn- uud Verlustrechnung und eine besondere Bilanz aufzustellen und
Mit einem Rechenschaftsbericht der General-Direktion der Landcsbank einzureichen. Die
General-Direktion faßt die einzelnen Bilanzen mit der von ihr für die Landesbauk beson¬
ders angestellten Bilanz in einer Gesamtbilanz zusammen und legt diese uebst den Bilanzen
der Einzelanstalten, nach Gutheißung durch den Verwaltungsrat, dem Provinzial-Ausschnß
zur endgültigen Feststellung nnd weiteren Vorlage an den Provinziallcmdtag vor.

Im Interesse der Vereinfachnng des Geldvertehrs können die Kassengeschäfte der
drei Zweiganstalten bei der General-Direktion vereinigt werden.

8 8-
Der General-Direktion der Landesbank liegen besonders folgende Geschäfte ob:

1. sie hat nach der vom Proviuzial-Ansschuß zu erlassenden Geschäftsanweisnng die
Oberleituug uud Aufsicht über die drei Zweiganstalten; sie bearbeitet die Per¬
sonalien sämtlicher Beamten nnd Angestellten der drei Anstalten, soweit die Be¬
arbeitung nicht durch die Geschäftsauweisung den einzelnen Anstalten über¬
lassen wird;

2. sie hat die bisher von der Landesbank abgeschlossenen und noch nicht ab¬
gewickelten Geschäfte weiterzuführen uud abzuwickeln, wobei sie ganze Teile
derselben oder einzelne Geschäfte den Zweiganstalten zur Abwickelung nnter den
von ihr vorzuschreibenden Bedingungen überweisen kann;

3. sie besorgt die Ausgabe der Anleihescheine der Zweiganstalten zur Beschaffung
der Betriebsmittel derselben nach Maßgabe der von der Ttaatsregierung hier¬
über zu erlassenden Vorschriften, sowie die Kurshaltung uud den Zinsen-
nnd Tilgungsdienft derselben, uuter entsprechender Berechnung mit den Zweig¬
anstalten ;

4. sie stellt einheitliche Grundsätze über Zinsfüße, Provisionen und sonstige Ge¬
bühren auf;

5. sie erteilt in den durch die Geschäftsanweifung bestimmten Fällen die Genehmi-
guug zu Verwaltungshaudlungen der Zweiganstalten;

6. sie prüft die an Provinzial- und Staatsbehörden zu machenden Vorlagen und
stellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung auf (8 7).



§9.

Die Aufgaben der Landesbank als Depositenbankmit Spargelder-Abteilnng sind
folgende:

1. sie nimmt Depositennnd Spargelder zur Verzinsung an; sie kann die Geschäfte
der Giro-Zentrale der Sparkassen nnd der sonstigen öffentlichenKassen der
Rheinprouinz besorgennnd in diesem Betriebe den Verkehrin laufender Rech¬
nung, sowie den Giro- und Scheckverkehraufnehmen;

2. sie legt ihre Depositen und Spargelder in der nachstehendnnter 3 nnd 4
und im § 10 Abs. 2 angegebenenWeise an;

3. sie kann Forderungen, welche nach § 1807 des Bürgerlichen Gesetzbuchessicher¬
gestellt sind, sowie Wertpapiere,welche zu Klasse I der von der Reichsbank beleihbaren
Wertpapiere gehören, zum Zwecke der Anlegnng ihrer Barbestände (§ 10 Abs. 2)
erwerbenund für Rechnung ihrer Kundschaft Wertpapiere kaufen, solche verkaufen
und nach den Grundsätzender Reichsbanl nnd der Reichsdarlehnskasse,solange
eine solche besteht, beleihen, ferner sich an Anleihen von Kommunalverbänden
beteiligen;

4. sie kann Wechselnach den Grundsätzen der Reichsbanl kaufen nnd verkaufen,
sonne für vorübergehendenBedarf wechselmähige Verpflichtungeneingehen;

5. sie kann sich an gemeinnützigen Unternehmnngen(Siedelnngsgesellschaften, Kriegs¬
hilfskassen nsw.) nnter den vom Provinzial-Ansschußfestsetzenden Bedingungen
beteiligen;

6. sie bewahrt Wertpapiere und sonstige Wertsachenin offenemund verschlossenem
Znstande auf und richtet nötigenfallshierfür Schrankfächerzur Vermietung ein.

^8 10.

Die Landesbank ist befugt, ihre verfügbaren Bestände bei der Reichsbanl, bei
staatlichen und provinzialen Bankanstalten und Kassen, bei kommunalen Giroverbänden
und bei denjenigen Banken nnd Bankiers, welche ihr vom Verwaltungsrat bezeichnet wer¬
den, zu hinterlegen.

Ihre Depositen müssen in stets greifbarer Weise angelegt werden, und zwar in
kurzfristigenDarlehen mit höchstensdreimonatiger Kündigungsfrist oder in Hinterlegung
nach Maßgabe des vorhergehendenAbsatzes oder in Wertpapieren. (H 9 Abs. 3 nnd 4). Kredite
in laufender Rechnung dürfen nnr gegen die Sicherheiten gewährt werden, nnter denen
anch sonst der Landesbank die Anlegung ihrer Bestände gestattet ist. (§ 9 Ziffer 2).

Die Grundsätze für den Tpareinlagebetrieb sind durch den Verwaltnngsrat fest¬
zusetzen ; sie bedürfen der Genehmignng des Oberpräsidenten. Sie haben insbesonderedie
Bedingungen bezüglich Höhe der Einlagen. Verzinsung, der Kündigung und Rückzahlung,
sowie des Kreises der Sparer zu regeln.

Der Verwaltnngsrat bestimmt die öffentlichen Blätter, in denen seine Beschlüsse
bezüglich der Spareinlagen bekannt gemacht werden sollen.



Jeder Einleger erhält bei der ersten Einlage ein aus den Namen lautendes, mit
dem Siegel der Bank und der Kontonummer des Sparers versehenes Sparbuch, auf
welches an jeden Inhaber ohne weitere Legitimation Zahlung geleistet werden kann. Die
Sparbücher und die für den Sparer angelegten Konten erhalten gleichlautende, fortlaufende
Nummern. Auf vernichtete und verloren gegangene Sparbücher kommen die gesetzlichen
Vorschriften znr Anwendung, soweit der Verlierer nicht nach dem Ermessen des Verwaltungs-
rats in überzeugender Weise die gänzliche Vernichtung des Sparbuches darzutun vermag.

Im übrigen finden auf die Verwaltung der Sparabteilung die Vorschriften des
Epartassenreglements uom 12. Dezember 1838 sinngemäße Anwendung.

§ 12.

Den Zinsfuß und die Rückzahlungsbedingungen sowohl für die anzunehmenden
Depositen l§ 9 Ziffer 1) als für die auszuleihenden Kapitalien, ferner für die in laufender
Nechnung gezahlten und empfangenen Beträge setzt die General-Direktion nach den obwaltenden
Verhältnissen von Zeit zu Zeit fest und hat dieselbe die Befugnis, je nach dem Bedürfnis
und der Nützlichkeit der Anstalten und Unternehmungen deu Ziusfuß für Darlehen abzu¬
stufen, wobei besonders auf Herabsetzung desselben behufs schnellerer Tilgung der Schuld
Bedacht genommen werden muß.

8 13.

Zur Zurückzahlung nach dreimonatiger Kündigung können, außer in den in
den Gesetzen und im Darlehnsvertrage vorgesehenen Fällen, alle Schuldner angehalten
werden, die entweder ein Jahr lang mit mehr als der Hälfte ihrer Zins- und Tilgungs¬
zahlungen im Rückstände sind, oder von denen solche nur im Wege der Zwangsvollstreckung
erlangt werden können.

Verwaltungsrat.
8 14.

Zur oberen Leitung der Verwaltung, sowie znr Ansübung der fortlaufenden Kontrolle
der Geschäftsführung der General-Direktion und des General-Direktors fowie der Direktionen
der Zweiganstalten wird ein Verwaltuugsrat bestellt. Dieser Verwaltungsrat besteht außer
dem Landeshauptmann der Rheinprouinz und dem General-Direktor der Landesbank aus
fünf vom Provinzial-Ausschuß zu wählenden Mitgliedern, von welchen letzteren drei zur
Beschlußfassung anwesend sein müssen. Außerdem wählt der Provinzial-Ausschuß die er¬
forderliche Auzahl von Stellvertretern der Mitglieder. Auch kaun er dem Verwaltungsrat
Mitglieder mit beratender Stimme beiordnen.

Der Vorsitzende nnd dessen Stellvertreter werden aus der Zahl der Mitglieder
von dem Provinzial-Ausschuß gewählt.

Der Beschlußfassung des Verwaltungsrats, welcher mindestens sechsmal im Jahre
zusammentreten muß, unterliegt insbesondere:

1. die Genehmigung derjenigen Geschäfte der einzelnen Anstalten, die nach einer
vom Prouinzialausschuß zu erlassenden Geschäftsanweisung an die Beschluß¬
fassung des Verwaltungsrats gebunden sind;



2. die Feststellung uon Geschäftsgrundsätzen für die General-Direktion in den im
§ 9 Abs. 3 nnd 4 genannten Angelegenheiten;

3. der Erlaß allgemeiner Bestimmungen für die Anlegung verfügbarer Gelder und
Rücklagen, sowie über Aufnahme von Darlehen in laufender Rechnung mit oder
ohne Verpfändung uon Wertpapieren;

4. die Zustimmung für den Ankauf von Grundstücken, soweit der Ankauf uicht im
Zwangs-Versteigerung-Verfahren zum Zwecke der Ausbietung der eigenen
Forderungen erforderlich ist;

5. die Vorprüfung und Feststellung aller dem Prouinzial-Ausschuß zu macheudeu
Vorlage» der General-Direktion der Landcsbcmk uud der Zweiganstalten;

6. Beschwerden gegen Verfügungen und Entscheidungen des General-Direktors oder
der General-Direktion, soweit dieselben uicht diszipliuarischer Natur sind;

7. die Festsetzung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen, die nach Ab¬
lauf des Geschäftsjahres von der General-Direktion aufgestellt und mit dem
Rechenschaftsbericht der betreffenden Zweiganstalteu (§ 7) den, Provinzial-Nus-
schnß zur eudgültigeu Feststellung zu überweisen sind;

8. die in den ß§ 7, 10, 11 angegebenen Festsetzungen,

Provinzial-Ausschuh.

8 15.

Die obere Aufsicht über die Leitung uud Verwaltung der General-Direktion der
Landesbank der Nheinprovinz und der drei Zweiganstalten verbleibt dein Prouinzial-Aus-
schuß. Der Beschlußfassung des Provinzial-Ausschusses unterliegt insbesondere:

1. die Festsetzung der Geschäftsanweisung nach §§ 6 und 8 der Satzung;
2. die Wahl der Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Verwaltungsrats,

des Vorsitzenden desselben und dessen Stellvertreters;
3. die Wahl der Landesbankräte, der Stellvertreter des General-Direktors, der

Leiter und stellvertretenden Leiter der Zweiganstalten und der sonstigen Bevoll¬
mächtigten ;

4. die Anstelluug der übrigen Beamten vom Buchhalter aufwärts;
5. die Genehmigung zur Ausgabe von Anleihescheinen der Zweigaustalten;
6. die Deckung der entstandenen Verluste aus den Rücklagen;
7. der Erlaß einer Dienstanweisung für das Kassen- und Rechnungswesen der

General-Direktion und der Zweiganftalten;
8. die Vorprüfung der Haushaltspläne und der Iahresrechnuugen behufs Vorlage

an den Provinzial-Landtag sowie die endgültige Feststellung der Bilanzen nebst
Gewinn- und Verlustrechnungen (87);

9. Beschwerden gegen Beschlüsse des Verwaltungsrats;
10. die in den §§ 8, 9, 14, 21 vorgesehenen Befugnisse.
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Provinzial-Landtag.
8 16.

Der Provinzial-Landtag beschließt über:
1. die Wahl des General-Direktors;
2. die allgemeinen Grundsätze der Verwaltung der General-Direktion der Landesbank;
3. die Feststellung der Haushaltspläne;
4. die Entlastung der Iahresrechnnngen nach Erstattung des Berichtes der von

dem Provinzial-Landtag jedesmal zu erwählenden Prüfungskommission;
5. die Verwendung der Überschüsse;
6. die Höhe und die außerordentliche Dotierung der Reservefonds;
7. alle Abänderungen dieser Satzung.

8 17.
Die Anstellung der uicht vom Provinzial-Ausschuß bei der General-Direktion der

Landesbank und den drei Zweiganstalten anzustellenden Beamten nnd Angestellten erfolgt
im Einvernehmen mit dem Landeshauptmann der Nheinprouinz durch d>,n General-
Direktor der Landesbank.

Verantwortlichkeit des General-Direktors, der Leiter der einzelnen
Anstalten und deren Stellvertreter.

8 18.
Der General-Direktor und seine Stellvertreter, die Mitglieder der General-Direktion

sowie die Leiter der einzelnen Anstalten uud dereu Stellvertreter sind für den ordnungs¬
mäßigen Gang der Geschäfte innerhalb des ihnen nach Maßgabe dieser Satzung, der
Geschäftsordnung und Dienstanweisungen übertragenen Pftichtenkreises verantwortlich.

Reservefonds.
8 19.

Von dem nach Berichtigung sämtlicher Auslagen übrig bleibenden Zinsgewinn
sind zunächst, insoweit derselbe dazn reicht, 4°/« der der Landesbank als Stammkapital
überwiesenen 3 000 000 Mark und als weiteren Reservefonds überwiesenen 2 000 000 Mark
zur Verfügung des Provinzial-Landtags abzuführen. Der Rest des Zinsgewinns wird,
insoweit der Provinzial-Landtag keine andere Bestimmung trifft, dem Reservefonds der
Landesbank und deren Zweiganstalten zugewiesen.

Allgemeine Bestimmungen.
8 20.

Die Verwaltungsbehörden in der Provinz sind, soweit gesetzliche Vorschriften
oder dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, verpflichtet, der General-Direktion der
Landesbant und den Direktionen der drei Zweiganstalten die in deren Geschäften
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erforderliche Auskunft zu erteilen, die Landräte nnd Bürgermeister, ihren Rückfragen u»d
Ansuchen zu genügen, und, wenn Gefahr für die Darlehen der Banken in ihrem Bereiche
ihnen kund wird, davon der General-Direktion und den Direktionen der drei Zweiganstalten
unaufgefordert Mitteilung zu macheu. Die Bürgermeister werden auch Anträge ans Dar¬
lehen aus den vorbezeichneten Banken, wenn es von den Beteiligten gewünscht wird, ohne
Vergütung protokollarisch aufnehmen und an die Direktionen befördern,

tz 21.

Der Provinzial-Ausfchuh ist ermächtigt, au geeigneten Orten der Provinz Agenturen
der üandesbank uud ihrer Zweigaustalten zn errichten, welche alle ihnen zu übertragenden
lokalen Verwaltungsgeschäftc, sowie die lokale Kassenführnng nach Maßgabe der ihnen zu
erteilenden Anweisungen zn vollziehen haben. Den Agenten können zwei oder mehrere,
aus tüchtigen und geachteten Einwohnern des betreffenden Ortes oder seiner Umgegend
durch die General-Direktion und die Direktionen der Zweiganstalten auszuwählende Lokal-
Beiräte (Vertrauensmänner) beigeg.ebcnwerden, welche die vorkommenden Darlehnsgesuche,
sowie andere ihnen vorzulegende Angelegenheiten der General-Direktion der Landesbank
oder deren drei Zweiganstalten auf Erfordern schriftlich zu begutachten und geeignetenfalls
mit den Agenten zu Beratungen zufammenzutreten haben.

8 22.

Bezüglich des Zwangsvollstreckungsrechts der Landesbank und der Bestelluug von
Syndiken bleiben die Bestimmungen des durch Königliche Kabinettsordre vom 1. Iuli 1809
genehmigten Nachtrages zn der Tatzuug der Landesbank in Kraft.
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Entwur
einer Satzung für die Kommunalbank der Rheinprovinz.

8 i.
Nie Kommunalbank der Rheinprovinz hat ihren Sitz in Düsseldorf; sie ist eine

Zweigcmstalt der Landesbank der Rheinprovinz und wird für Rechnung nnd unter
Gewährleistung des Provinzial-Verbandes der Rheinprovinz in Gemäßheit dieser Satzung
verwaltet. Sie hat die Rechte einer juristischen Person als privilegierte öffentlich-rechtliche
Körperschaft. Sie führt ein Siegel mit dem Wappen der Rheinprovinz und einer Umschrift,
welche die obige Firma wiedergibt.

8 2.
Das Grundkapital in Höhe von 4 Millionen Mark wird ihr als unkündbare Ein¬

lage von der Lcmd.'sbank der Rheinprovinz als Hauptbcmk überwiesen.

8 3.
Die Kommunalbank gewährt Darlehen an Kommunalverbände, Zivil- und Kirchen¬

gemeinden, gemeinnützige Anstalten, Körperschaften des öffentlichen Rechts in der Rhein¬
provinz, sowie an Körperschaften privatrechtlicher Art und Private, für welche ein Kom-
munaluerband die Bürgschaft übernimmt, sofern diese letzteren Darlehen nicht wegen der
vorwiegend dinglichen Sicherheit von der Haus- oder Landkreditbank gegeben werden.

Zur Erlangung eines Darlehens ist erforderlich:
1. Für den Provinzialuerband und Prouinzialanstalten der Beschluß des Provinzial-

2andtag.es und gegebenen Falles die Genehmigung der Staatsregierung.
2. Für Kreise, Zivil- und Kirchengemeinden und Körperschaft«, des öffentlichen

Rechts der Beschluß der gesetzlich dazu befugten Vertretung, die Genehmigung der zu¬
ständigen Aufsichtsbehörden und die Vorlage der Vermögensnachweise; die Auszahluug der
Darlehen erfolgt gegen Übergabe einer die Schuldner rechtsgültig verpflichtenden
Tchuldurkuude.

3. Für sonstige Körperschaften:
1. eine genaue Augabe des Zwecks, für welchen das Darlehen verlangt wird;
2. eine Darlegnng der Vermögensuerhältnisse;
3. die Bestellung einer hinlänglichen Sicherheit.

Bei Körperschaften, gemeinnützigen Anstalten, Kreditgenossenschaften und Verbünden,
sowie in allen Fällen, in welchen ein Kommunalverband die Bürgschaft übernimmt, taun
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von der Bestellung einer dinglichen Sicherheit auf Grund eines Beschlusses des Ver-
waltungsrates abgesehen werden.

8 4.
Zum Zwecke der Verstärkung ihrer Betriebsmittel gibt sie Anleihescheine aus, welche

die Bezeichnung

„Anleihescheineder Kommnnalbank der Nheinprovinz"
erhalten und für welche außer dem Vermögen der Kommnnalbank der Provinzialverband
der Rheinprovinz mit seinem Vermögen und seiner Steuerkraft haftet.

8 5.
Der Gesamtbetrag der für Darlehen nach ß 3 im Umlauf befindlichen Anleihescheine

muß in Höhe des Nennwertes jeder Zeit durch Darlehen von mindestens gleicher Höhe
und mindestens gleichem Zinsertrage gedeckt sein.

Ist infolge der Rückzahlung von Darlehen oder aus einem anderen Grunde die
vorgeschriebene Deckung in Darlehen nicht mehr vollständig vorhanden und ist weder die
Ergänzung durch andere Darlehen noch die Einziehung eines entsprechenden Betrages von
Kommunal-Anleihescheinen sofort ausführbar, so hat die Bank die fehlende Darlehns-
deckung einstweilen durch Schuldverschreibungen des Reichs oder der Vundesstaaten oder
durch entsprechende Belegung ihrer Barbestände bei der General-Direktion der Landesbank
zu ersetzen.

8 6.
Die bewilligten Darlehen sind in der Regel unkündbare. Die unkündbaren Dar¬

lehen werden entweder gegen ziffermäßig bestimmte Tilgnng oder gegen Zahlung eines
jährlichen Tilgnngsbetrages bewilligt; in letzterem Falle werden die Zinsen des getilgten
Teiles ebenfalls zur Tilgung verwendet. In welchen Fällen kündbare Darlehen gewährt
werden können, beschließt der Verwaltungsrat. Auch die kündbaren Darlehen werden
in der Regel nur gegen eine jährliche Tilgung gegeben.

8 7.
Den Zinsfuß und die Rückzahlungsbedingungen für die auszuleihenden Kapitalien

setzt die General-Direktion nach den obwaltenden Umständen von Zeit zu Zeit fest (8 12
der Satzung der Landesbank).

Zur Zurückzahlung nach dreimonatiger Kündigung können außer in den in den
Gesetzen und im Darlehnsuertrage vorgesehenen Fällen alle Schuldner angehalten werden,
die entweder ein Jahr lang mit mehr als der Hälfte ihrer Zins- uud Tilgungsraten
im Rückstände sind, oder von denen solche nur im Wege der Zwangsvollstreckung haben
erlangt werden können.
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8 9.
Die Bank wird von einer besonderen Direktion verwaltet, welche der General-

Direktion bezw. dem General-Direktor der Landesbank unterstellt ist.
Sie besteht aus einen» Mitgliede oder mehreren Mitgliedern — Landesbankräten —

nebst der erforderlichen Anzahl Stellvertreter, welche sämtlich vom Prövinzial-AussHuß
gewählt werden.

Zu Rechtshandlungen, durch welche die Bank verpflichtet wird, bedarf es der Unter¬
schrift von zwei Mitgliedern ihrer Direktion oder von einem Mitgliede und einem Stell¬
vertreter oder von zwei Stellvertretern.

Für bestimmte Geschäfte und Geschäftszweige können durch den Proviuzial-Ausschuß
Bevollmächtigte bestellt <verden, welche neben den Mitgliedern der Direktion oder ihren
Stellvertretern die zweite Unterschrift zeichnen.

Mitglieder und Stellvertreter der Direktion haben nach Anordnung des General-
Direktors der Landesbank Geschäfte der Landesbank, der Hauskreditbank oder der Land-
treditbank zu übernehmen.

Welche Geschäfte der Direktion einer kollegialen Veschlnßfassung unterliegen, über
die Formen, in welchen diese Veschlnßfassung erfolgt und über diejenigen Geschäfte der
Bank, welche einer Genehmigung dnrch den General-Direktor oder durch die General-Direktion
bedürfen, entscheidet die vom Provinzial-Ausschuß zu erlassende Geschäftsanweisung.

s 10.
Die Bank hat alljährlich eine besondere Gewinn- und Verlustrechmmg und eine be¬

sondere Bilanz aufzustellen und mit einem Rechenschaftsbericht der General-Direktion ein¬
zureichen (§ 7 der Satzung der Landesbank).

s 11.
Die Kassengeschäfte der Bank können von der General-Direktion der Landesbank

geführt werden. Diese besorgt ferner die Ausgabe und die Knrshaltung der Anleihescheine
und den Zinsen- und Tilgnngsdienft gemäß § 8 Ziffer 3 der Satzung der Landesbank.

s 12.
Inwieweit im übrigen die Genehmigung vorgesetzter Instanzen zn Verwaltungshand-

lungeu erforderlich ist, bestimmt die Geschäftsanweisung.

s 13.
Den Verwaltuugsrat der Bank bildet der Verwaltungsrat der General-Direktion der

Landesbank. Bezüglich seiner Zuständigkeit und Tätigkeit, sowie hinsichtlich derjenigen
des Provinzial-Ausschusses und des Prouinzial-Landtages finden die 8 14. 15 und 10
der Satzung der Landesbank Anwendung.
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s 14.
Die Anstellung der nicht von» Provinzial-Ausschuß bei der Bank anzustellenden

Beamten und Angestellten erfolgt im Einvernehmen mit dem Landeshauptmann durch
den General-Direktor der Landesbank.

s 15.
Die Leiter der Bank und dereu Stellvertreter sind für deu ordnungsmäßigen Gang

der Geschäfte innerhalb des ihnen nach Maßgabe dieser Satzung, wie der Satzungen der
Landesbank, Hauskreditbank und Landkreditbank, der Geschäftsordnung und Dienst¬
anweisungen übertragenen Pflichtenkreises verantwortlich.

8 16.

Von dem nach Berichtigung sämtlicher Auslage» übrig bleibenden Zinsgewinne sind
zunächst 4°/u der von der Landesbank als Stammkapital übcrwiesenen 4 Millionen Mark
an die Landesbank abzuführen. Über den Rest des Zinsgewinnes wird dnrch die
Gesamtbilanz der Landesbank gemäß § 7 nnd § 19 der Satzung der Landesbank Be¬
stimmung getroffen.

Hierbei ist auf Schaffung angemessener Rücklagen Bedacht zu nehmen.

§ 17.
Die W 20, 21 und 22 der Satzung der Landesbank finden einsprechende Anwendung.
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Entwurf
einer Satzung für die Hauskreditbant der Rheinprovinz.

8 i.
Die Hauskreditbank der Rheinprovinz hat ihren Sitz in Dnsseidorf; sie ist eine

Zweiganstalt der Landcsbank der Rheinprouinz nnd wird für Rechnung nnd unter Gewähr-
leistung des Provinzial-Verbandes der Rheinprovinz in Gemäßheit dieser Satzung ver¬
waltet. Sie hat die Rechte einer juristischen Person als privilegierte öffentlich-rechtliche
Körperschaft. Sie führt ein Siegel mit den» Wappen der Rheinprovinz und einer Um¬
schrift, welche ihre obige Firma wiedergibt.

8 2.
Das Grundkapital in Höhe von 3 Millionen Mark wird ihr als unkündbare Gin-

Inge von der Landesbauk der Rheinprovinz als Hauptbank überwiesen.

8 3.
Die Hllnskreditbank gewährt Darlehen an Hausbesitzer gegen Verpfändung von

bebauten oder in der Bebauung begriffenen, in der Rheinprovinz gelegenen Haus-
Grnndstücken.

Als Sicherheit dient die Veftelluug eiuer Hypothek, welche 60 vom Hundert des
von einem öffentlichen Schätzungsamt oder von zwei durch die Direktion der tzauskreditbank
zu ernennenden Sachverständigen festgestellten Wertes des zum Unterpfand angeboteuen
Haus- und Bodenbesitzes nicht übersteigen darf.

Die Veleihung bis zu 75"/<> dieses Wertes ist zulässig, wenu ein leistungsfähiger
Kommunalverband für den 60 vom Hundert libersteigenden Teil der Beleihung die Bürg¬
schaft übernimmt. Als Sicherheit gilt auch das Grbbaurccht »ach Maßgabe der Bestim¬
mungen des Bürgerlichen Gesetzbuches.

8 4.
Zum Zwecke der Verstärkung ihrer Betriebsmittel gibt sie Anleihescheine aus

welche die Bezeichnung:

„Anleihescheineder Hanstreditbank der Rheinprovinz"
erhalten und für welche außer dem Vermögen der Hanskreditbank der Provinzialverband
der Rheinprovinz mit seinem Vermögen und seiner Steuerkraft haftet.

8 5.
Der Gesamtbetrag der im Umlaufe befindlichen Anleihescheine muß in Höhe

des Nennwertes jederzeit durch Hypotheken von mindestens gleicher Höhe und mindestens
gleichem Zinsertrage gedeckt sein.
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Ist infolge der Rückzahlung von Darlehen oder aus einem anderen Grunde die
vorgeschriebene Deckung in Darlehen nicht mehr vollständig vorhanden und ist weder
die Ergänzung durch andere Darlehen noch die Einziehung eines entsprechenden Betrages
von Anleihescheinen sofort ausführbar, so hat die Bank die fehlende Hyputhekendecknng
einstweilen durch Schuldverschreibungen des Reichs oder der Vundesstaaten oder durch ent¬
sprechendeBelegung ihrer Barbestände bei der General-Direktion der Landesbank zn ersetzen.

§6.
Die bewilligten Darlehen sind in der Regel uuküudbare. Die unkündbaren Dar¬

lehen werden entweder gegen ziffermäßig bestimmte Tilgung oder gegen Zahlung eines
jährlichen Tilgungsbctrages bewilligt; in letzterem Falle werden die Zinsen des getilgten
Teiles ebenfalls zur Tilgung verwendet. In welchen Fällen kündbare Darlehen gewährt
werden können, beschließt der Verwaltungsrat. Auch die kündbaren Darlehen werden in
der Regel nnr gegen eine jährliche Tilgnng gegeben.

Der Tilgnngsscitz beträgt miudcstens '/^ vom Hnndert, für den die Hälfte des
Schätzungswertes des Grundstückes übersteigenden Darlehnsteil aber mindestens 1 '/^
vom Hundert.

Bei unkündbaren Darlehen wird dem Empfänger ferner das Recht eingeräumt,
mehrere Tilgnngsbeträge auf einmal zn zahlen oder den ganzen Rest jederzeit unter den
von dem Verwaltungsrat vorher festgesetztenBedingungen zu tilgen.

Das Recht der Rückzahlung kann indes auf eine vom Verwaltungsrat zu be¬
stimmende Reihe von Jahren ausgefchlossen werden.

8 7.
Diese Vestim- Eine nicht nach ß 3 ausreichende Sicherheit kann durch Verpfändung von Wert-
»Ml der Kssl, papieren nach den Veleihungsgrundsätzen der Neichsbank ergänzt werden; dasselbe gilt
r»»>a nl« nicht bezüglich der zusätzlichen Verpfändung der Rechte ans Lebensversicheruugen, welche bei
der Ei!>richt>mnder Prouinzial-Lebensversicherungsanstalt der Nheinprouinz abgeschlossenwerden,
wwcms benx- Geht bei Verpfändung von Wertpapieren die Sicherheit dnrch Rückgang des
^eibehaltm,^ Börsenkurses unter die festgesetzteSicherheitsgrenze herunter, so mnß die Sicherheit auf
nnmnenWildl^ Erfordern der Direktion der Hallskreditbank bis zn dieser Sicherheitsgrenze sofort ergänzt
w>°"ne^ in"de^r werden, widrigenfalls dieselbe das Recht hat, die verpfändeten Wertpapiere ohne weitere
^bedeutendem"Formalitäten an der Börse zn verkaufen und die Bank aus diesen Kaufpreisen bezahlt
Nlk'st!w!^e! zu '"«chen.
^Hllftmm'deL" Ausnahmsweise nnd bei geringen Darlehen kann die Sicherheit dnrch ausreichende
b
i

auL^craümt genommen werden

8 8.
Die Darlehen können auch in Verbindung mit einer Lebensversicherung bei der

der Rheinprovinz hergegeben werden, dergestalt, daß
die Tilgungsbeträge zur Bezahlung von Lebensversicherungsprämien verwendet werden nnd
die fällige Versicherungssumme zur Tilgung der Darlehen benutzt wird.

U»d"es dürfte Solidarbürgschast geleistet werden; auch kann letztere als Ergänznng der nicht genügenden
denlen°dag°«endinglichen Sicherung oder der nicht genügenden Verpfändung von Wertpapieren an-

lei».
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8 9.
Den Zinsfuß und die Ruckzahlungsbedingungen für die auszuleihenden Kapitalien

setzt die General-Direktion der Landesbank nach den obwaltenden Verhältnissen von Zeit zu
Zeit fest (8 12 der Satzung der Landesbank).

8 10.

Zur Zurückzahlung nach dreimonatiger Kündigung können außer in den in den
Gesetzen uud im Darlehnsvertrage vorgesehenen Fällen alle Schuldner angehalten werden,
die entweder ein Jahr lang mit mehr als der Hälfte ihrer Zins- uud Tilgungszahlungen
im Rückstände sind, oder von denen solche nur im Wege der Zwangsvollstreckung haben
erlangt werden können.

8 ii.
Tue Vank wird von einer besonderen Direktion verwaltet, welche der General-

Tirettion bezw. dem General-Tirektor der Landesbank unterstellt ist.
Sie besteht aus einem Mitgliede oder mehreren Mitgliedern — Landest,antraten

-"- nebst der erforderlichen Anzahl Stellvertreter, welche sämtlich von« Provinzial-Ausschuß
gewählt werden.

Zu Rechtshaudlungeu, durch welche die Bank verpflichtet wird, bedarf es der
Unterschrift von zwei Mitgliedern ihrer Direktion oder von einem Mitgliede und einem
Stellvertreter oder von zwei Stellvertretern.

Für bestimmte Geschäfte und Geschäftszweige können durch deu Provinzial-Aus¬
schuß Bevollmächtigte bestellt werden, welche neben den Mitgliedern der Direktion oder
ihren Stellvertretern die zweite Unterschrift zeichnen.

Mitglieder uud Stellvertreter der Direktion haben nach Anordnung des General-
Direktors der Landesbank Geschäfte der Landesbank, der Kommunalbank oder der Land¬
kreditbank zu übernehmen.

Welche Geschäfte der Direktion einer kollegialen Beschlußfassung unterliegen, über
die Formen, in welchen diese Beschlußfassung erfolgt und über diejenigen Geschäfte der
Bank, welche einer Genehmigung durch den General-Direktor oder durch die General-Direktion
bedürfen, entscheidet die vom Provinzial-Ausschuß zu erlassende Geschäftsanweisung.

8 12.

Die Bank hat alljährlich eine besondere Gewinn- und Verluftrechnuug uud eine
besondere Bilanz aufzustellen und mit einem Rechenschaftsbericht der General-Direktion ein¬
zureichen (8 7 der Satzung der Landesbank).

8 19-

Die Kassengeschäfte der Bank können von der General-Direktion der Landesbank
geführt werden.

Diese besorgt ferner die Ausgabe und die Kurshaltuug der Anleihescheine, sowie
den Zinsen- und Tilgungsdienst derselben gemäß § 8 Ziffer 3 der Satzung der Landesbank.
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8 14.
Inwieweit im übrigen die Genehmigung vorgesetzter Instanzen zu Verwaltungs-

handlungen erforderlich ist, bestimmt die Geschäftsanweisung.

8 15.
Den Nerwllltungsrat der Bank bildet der Verwaltungsrat der General-Direktion

der Landesbank. Bezüglich seiner Zuständigkeit nnd Tätigkeit, sowie hinsichtlich derjenigen
des Provinzinl-Ausschusses nnd des Provinzial-Landtages finden die 88 14, 15 und 16
der Satzung der Landesbank Anwendung.

8 16.
Die Anstellung der nicht vom Provinzial-Ausschuß bei der Bank anzustellenden

Beamten und Angestellten erfolgt im Einvernehmen mit dein Landeshauptmann durch den
General-Direktor der Landesbank.

8 17.
Die Leiter der Bank und deren Stellvertreter sind für den ordnungsmäßigen Gang

der Geschäfte innerhalb des ihnen nach Maßgabe dieser Satzuug, wie der Satzung der
Landesbank, Kommunalbank und Landkreditbank, der Geschäftsordnung und Dienstan¬
weisungen übertragenen Pflichtentreises verantwortlich.

8 18-
Von dem nach Berichtigung sämtlicher Ansingen übrig bleibenden Zinsgewinne

sind zunächst4«/„ der von der Landesbank als Stammkapital überwiesenen 3 Millionen Mark
an die Landesbank abzuführen, über den Rest des Zinsgewinnes wird durch die Gesamt¬
bilanz der Landesbank gemäß 8 7 und 8 19 der Satzuug der Laudesbank Bestimmung
getroffen. Hierbei ist auf Schaffung angemessener Rücklagen Bedacht zu nehmen.

8 19.
Die 88 29, 21 und 22 der Satzung der Landesbank finden entsprechendeAnwendung-
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Entwurf
einer Satzung für die Landkreditbank der Rheinprovinz.

8 i.
3)ie Landkreditbank der Nheinprovinz hat ihren Sitz in Düsseldorf; sie ist eine

Zweiganstalt der Landesbank der Nheinprovinz und wird für Rechnung und unter Ge¬
währleistung des Provinzial-Verbandes der Nheinprovinz in Gemäßheit dieser Satzung
verwaltet. Sie hat die Rechte einer juristischen Person als privilegierte öffentlich-rechtliche
Körperschaft. Sie führt ein Siegel mit dein Wappen der Rheinprovinz und einer Um¬
schrift, welche obige Firma wiedergibt.

§2.
Das Gruudtapital in Höhe von drei Millionen wird ihr als uutündbare Einlage

von der Landesbank der Nheinprovinz als Hauptbank überwiesen.

8 9-
Die Landkreditbank gewährt Darlehen auf landwirtschaftlich oder forstwirtschaftlich

genutzten Grundbesitz iu der Nheinprovinz gegen eine Hypothek, welche das 25fache des
Katastralreinertrages oder zwei Drittel — bei Wäldern nnd Weinbergen die Hälfte — des
Vodenwertes nach der Taxe eines öffentlichen Tchätznngsamtes oder zweier von der Di¬
rektion der Landkreditbank zu bestellenden Sachverständigen nicht übersteigt.

8 4.
Zum Zweckeder Verstärkung ihrer Betriebsmittel gibt sie Anleihescheineaus, welche

die Bezeichnung

„Anleihescheineder Landtreditlmnk der Nheinprovinz"
erhalten und für welche außer dein Vermögen der Landkreditbank der Provinzial-Verband
der Nheinprovinz mit seinem Vermögen und seiner Steuerlast haftet.

8 5.
Der Gesamtbetrag der im Umlaufe befindlichen Anleihescheine muß in Höhe

des Nennwertes jederzeit durch Hypotheken von mindestens gleicher Höhe und min¬
destens gleichem Zinsertrage gedeckt sein. Ist infolge der Rückzahlung von Darlehen oder
aus einem anderen Grunde die vorgeschriebene Deckung in Darlehen nicht mehr vollständig
vorhanden nnd ist weder die Ergänzung durch andere Darlehen noch die Einziehung eines
entsprechenden Betrages von Anleihescheinen sofort ausführbar, so hat die Bank die fehlende
Darlehnsdeckung einstweilen durch Schuldverschreibungen des Reichs oder der Vnndes-
staaten oder durch entsprechende Belegung ihrer Barbestände bei der General-Direktion der
Landesbanl zu ersetzen.
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8 6.
Die bewilligten Darlehen sind in der Negel unkündbare. Die unkündbaren Dar¬

lehen werden entweder gegen ziffermäßig bestimmte Tilgung oder gegen Zahlung eines
jährlichen Tilgungsbetrages bewilligt; im letzteren Falle werden die Zinsen des getilgten
Teiles ebenfalls znr Tilgung verwendet. In welchen Fällen kündbare Darlehen gewährt
werden können, beschließt der Verwaltungsrat. Auch die kündbaren Darlehen werden in
der Regel nnr gegen eine jährliche Tilgung gegeben. Der Tilgungssatz beträgt mindestens
^/, vom Hundert; für den die Hälfte des Schätzungswertes des Vruudftücks übersteigen¬
den Darlehnsteil aber mindestens 1'/,. von, Hundert. Bei unkündbaren Darlehen wird
dem Empfänger ferner das Recht eingeräumt, mehrere Tilguugsbeträge auf einmal zu
zahlen oder den ganzen Rest jederzeit uuter den von dem Verwaltungsrat vorher fest¬
gesetzten Bedingungen zu tilgen. Das Recht der Rückzahlung kann indes auf eine vom
Verwaltuugsrat zu bestimmende Reihe von Jahren ausgeschlossen werden.

D!e!e Nestim- 8 7.
muna wurde

°TtalltLrea?>^' ^"^ nicht nach § 3 ausreichende Sicherheit kann durch Verpfändung von Wert-
u°?cmbnr"mit papieren nach den Veleihungsgrundsätzen der Reichsbank ergänzt werden; dasselbe gilt bezgl.
cwe^HypW der zusätzlichenVerpfändung der'Rechte aus Lebensuersicheruugen, welche bei der Provinzial-
staN ^AÜf Lebensuersicherungsanstalt der Rheinprovinz abgeschlossenwerden.
«Nr°''V°m>n. ^l)i bei Verpfändung von Wertpapieren die Sicherheit durch Rückgang des Vörsen-
iedVa« a^U kurses unter die festgesetzte Sicherheitsgrenze herunter, so muß die Sicherheit auf Erfordern
le«t?dSwd°r ber Direktion der Landkreditbank bis zu dieser Sicherheitsgrenze sofort ergänzt werden,
^b?d°utendcm^widrigenfalls dieselbe das Recht hat, die verpfändeten Wertpapiere ohne weitere Formali-
WVs!nd.^'c! täten an der Börse zu verkaufe» und die Bank aus diesen Kaufpreisen bezahlt zu machen.
^H"ftu>!n'd!s' Ausnahmsweise und bei geringen Darlehen kann die Sicherheit durch ausreichende
^>!d"g" dllrfte Solidarbürgschaft geleistet werden; auch kann letztere als Ergänzung der nicht genügenden
d"nlcn°dage«endinglichen Sicherheit oder der nicht genügeuden Verpfänduug von Wertpapieren ange-

ausäeiimmt „oinmen werden.
8 8.

Die Darlehen können anch in Verbindung mit einer Lebensversicherung bei der
Provinzial-Lebensversicherungsanstalt der Rheinprovinz hergegeben werden, dergestalt, daß
die Tilgungsbeträge zur Bezahlung von Lebensuersicherungsvrämien verwendet werden
und die fällige Versicherungssumme zur Tilgung der Darlehen benutzt wird.

§9.
Den Zinsfuß und die Rückzahlungsbedingungen für die auszuleihenden Kapitalien

setzt die General-Direktion der Landesbank nach den obwaltenden Verhältnissen von Zeit
zu Zeit fest (§ 12 der Satzung der Landesbank).

8 10.
Zur Zurückzahlung nach dreimonatiger Kündigung können außer in den in den

Gesetzen und im Darlehnsvertrage vorgesehenen Fällen alle Schuldner angehalten werden,
die entweder ein Jahr lang mit mehr als der Hälfte ihrer Zins- und Tilgungszahlungen
im Rückstände sind, oder von denen solche nur im Wege der Zwangsvollstreckung haben
erlangt werden können.
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8 11.
Die Landkreditbank kann in der Rheinprovinz gelegene Grundstücke oder Landgüter,

welchen die Zwangsversteigerung droht oder welche zur Zwangsversteigerung gelangen,
vor, in oder nach dem Zwangsversteigerungstermine erwerben, um sie möglichst an Verufs-
landwirte ganz oder in Teilen, besonders auch zu Kleinsiedelungszwecken, wieder zu
veräußeru.

Sie kann die bei Zwangsversteigerungen oder freiwilligen Verkäufen vou Grund¬
stücken oder Landgütern verbleibenden Nestkaufpreise (Versteigerungs-Protokolle) innerhalb
der Veleihungsgreuze übernehmen oder beleihen.

s 12.
Die Bank wird von einer besonderen Direktion verwaltet, welche der General-

Direktion bezw. den» General-Direktor der Landesbank unterstellt ist.
Sie besteht aus einem Mitglicde oder mehreren Mitgliedern — üandesbankräten —

nebst der erforderlichen Zahl Stellvertreter, welche sämtlich vom Prouiuzial-Ausschuß ge¬
wählt werden.

Zu Rechtshandlungen, durch welche die Baut verpflichtet wird, bedarf es der
Unterschrift von zwei Mitgliedern ihrer Direktion oder von einein Mitgliede und einem
Stellvertreter oder von zwei Stellvertretern.

Für bestimmte Geschäfte und Geschäftszweige könneu durch den Proviuzial-Ausschuß
Bevollmächtigte bestellt werden, welche neben den Mitgliedern der Direktion oder ihren
Stellvertretern die zweite Unterschrift zeichnen.

Mitglieder nnd Stellvertreter der Direktion haben nach Anordnung des General-
Direktors der Landesbank Geschäfte der Landesbank, der Hauskreditbank oder der Kommunal¬
bank zu übernehmen.

Welche Geschäfte der Direktion einer kollegialen Beschlußfassung unterliegen, über
die Formen, in welchen diese Beschlußfassung erfolgt und über diejenige» Geschäfte der
Bank, welche einer Genehmigung durch den General-Direktor oder durch die General-
Direktion bedürfen, entscheidetdie vom Provinzial-Ausschuß zu erlassende Geschäftsanweisung.

s 13.
Die Bank hat alljährlich eine besondere Gewinn- und Verlustrechnung und eine

besondere Bilanz aufzustellen und mit einen« Rechenschaftsbericht der General-Direktion
einzureichen (ß 7 der Satzung der Landesbank).

s 14.
Die Kassengeschäfte der Bank können von der General-Direktion der Landesbank

geführt werden. Diese besorgt ferner die Ansgabe und die Knrshaltung der Anleihescheine
sowie den Zinsen- und Tilgungsdienst derselben gemäß ß 8 Ziffer 3 der Satzung der
Landesbank.

s 15.
Inwieweit im übrigen die Genehmigung vorgesetzter Instanzen zu Verwaltungs-

Handlungen erforderlich ist, bestimmt die Geschäftsanweisung.



8 16.
Den Verwaltungsrat der Bank bildet der Verwaltungsrat der General-Direktion

der Landesbank. Vezgl. seiner Zuständigkeit und Tätigkeit sowie hinsichtlich derjenigen
des Provinzial-Ausschusses und des Prouinzial-Landtages finden die H 14, 15 nnd 16 der
Satzung der Landesbank Anwendung.

8 17.
Die Anstellung der nicht vom Provinzial-Ausschuß bei der Bank anzustellenden

Beamten uud Angestellten erfolgt im Einvernehmen mit dein Landeshauptmann der Rhein-
prooinz durch den General-Direktor der Landesbank.

8 18.
Die Leiter der Bank und deren Stellvertreter sind für den ordnungsmäßigen Gang

der Geschäfte innerhalb des ihnen nach Maßgabe dieser Satzung sowie der Satzungen der
Landesbank, Kommunalbank und Hauskreditbank, der Geschäftsordnung und Dienstanwei¬
sungen übertragenen Pfiichtenkreises verantwortlich.

8 19.
Von dem nach Berichtigung sämtlicher Auslagen übrig bleibenden Zinsgewinne

sind zunächst 4"/^ der von der Landesbank als Stammkapital überwiesen«:«3 Millionen Mk.
an die Landesbank abzuführen, über den Rest des Zinsgewinnes wird durch die Gesamt¬
bilanz der Landesbank gemäß § 7 und 19 der Satzung der Landesbank Bestimmung ge¬
troffen. Hierbei ist auf Schaffung angemessener Rücklagen Bedacht zu nehmen.

§20.
Die §8 20, 21, 22 der Satzung der Landesbank finden entsprechende Anwendung.

»»»»»»»»»>



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen, Nr, 14, 20?

Bericht und Antrag
des Prouinzialausschusses,

betreffend

Aenderungder Satzung der Provinzial-Lebensuersicherungsanstalt
der Rheinprovinz.

Anlage 14.
(Drucksachen,Nr. 18.)

Da in den Satzungen der Provinzial-Lebensversicherungsanstaltan verschiedenen Stellen
aus das Statut der LandesbnnlBezug gcuommen ist, bedürfensie der Abänderungan diesen Stellen
für den Fall, daß die vorgeschlagene Aenderung des Landesbautstatutes genehmigt wird ^- Druck»
suche Nr. 17. - Die iu Betracht kommenden Paragraphen sind in der Anlage abgedruckt. Sie
haben nur formelle Bedeutung. Neu ist nur die Bestimmungin § 18, daß der Verwaltungsrat
durch Zumahl von 3 Mitgliedern mit beratender Stimme ergänzt werden kann. Sie hat den
Zweck, Vertretern von Verbänden,Organisationenund dgl., die an der Tätigkeit der Anstalt Interesse
haben, den Eintritt in den Verwaltungsrat und damit engere Fühlungnahme mit der Anstalt
zu ermöglichen.

Der Provinzialausschuhbeehrt sich demgemäßfolgendeBeschlußfassung vorzuschlagen:
„Provinziallandtag genehmigt die in der Vorlage des Provinzialausschussesvorgeschlagenen
Abänderungender Satzung der Provinzial-Lebensversicherungsanstaltder Rheinprouinz
und ermächtigt den Provinzialausschuhetwaige Aenderungen,von denen die Genehmigung
in den Ministerialinstanzabhängig gemacht werden sollte, vorzunehmen".

Düsseldorf, den 8. Januar 1918.

Der Provinzialausschuh:

O, Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. _________ Landeshauptmann.

Satzungsänderung
der Brovinzial-^ebensverftcherungsanstatt der Meinprovinz.

Abschnitt III.

Verfassung und Verwaltung.

Direktion.

8 16.
Die Anstalt wird durch den Generaldirektorder Landesbant geleitet, welchem die erforder¬

liche Anzahl Stellvertreter und für bestimmte Geschäfteoder Geschäftskreise Bevollmächtigtevom
Vrovinzialausschußzugeordnetwerden,
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Für die Erledigung der laufenden Geschäfteder Anstalt durch den Generaldirektor und
die anderen in Absatz 1 genannten Personen erläßt der Provinzialausschuß eine Geschäftsordnung,
in welcher auch die Reihenfolge der Vertretung unter Berücksichtigungder besonderen Ziele der
Anstalt bestimmtwird.

s 17.

Die schriftlichen Erklärungen für die Anstalt erfolgen unter der Bezeichnung.Prooinzial-
Lebensoersicherungsanstaltder Rheinprovinz". Zu Rechtshandlungen, durch welche die Provinzial-
Lebensversicherungsanstalt der Rheinprovinzvermögensrcchtlichverpflichtet werden soll, bedarf es zweier
Unterschriftenund zwar neben der Unterschriftdes Generaldirektorsoder eiues seiner Stellvertreter
der Mitzeichnung eines Stellvertreters oder eines vom Pruvinzialausschuh bezeichneten Beamten.

Für Versicherungsscheinebedarf es blos der Unterschrift einer der oben angegebenen zeichnungs¬
berechtigten Personen; bei Volksversichemngsscheiuen kann die Unterschrift auch faksimiliertwerden.

Verwaltungsrat.
8 18.

Der Verwaltungsrat der Anstalt wird durch den Verwaltungsrat der Landesbankgebildet,
kann aber nach den besonderen Bedürfnissender Anstalt durch guwahl von drei weiterenMitgliedern
mit beratender Stimme ergänzt weiden.

Dem Verwaltungsrat steht insbesondere zu:

Landeshauptmann.
§ 22.

Dem Landeshauptmann steht die Auffichtüber die Verwaltung gemäß den Bestimmungen
der Provinzialordnung zu.

A nlage 15.
(Drucksachen.Nr. «.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausfchusses

betreffend

den Dispositionsfondsdes Provinziallandtages (Ständefonds).

Für den Ständefonds sind wie im Vorjahr 120 000 Mark im Haupt-Haushaltsplan
— Titel IV Nr. 6 der Ausgabe — vorgesehen. Die Kriegszeit bringt es wie in den Vorjahren
mit sich, daß der Provinzialausschußnicht in der Lage ist, Vorschlägeauf Bewilligung für einzelne
Deukmalherstelluugenzu machen. Wie im Vorjahr wird gebeten, die Mittel für die laufenden
Arbeiten (Weiterführung des historischen Atlas 5000 Mark, Kosten der Deukmälerstatistik25 000
Mark. Koste» der örtlichen Bauleitung 3500 Mark) in der üblichen Weise zu bewilligen und
ferner den Provinzialausschußzu ermächtigen,einen Betrag von 60 000 Mark aus dem Stände-
fonds zu verwenden, wenn ini Laufe des Rechnungsjahres dringlicheAufgaben auf dem Gebiete
der provinziellenDenkmalpflegehervortreten sollten. Von dem im Vorjahre zum gleichen Zwecke
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bereitgestellten Betrage von 20 000 Mark ist nichts verwendetworden, ju daß dieser Betrag auch
»och zur Verfügung steht Die Bereitstellungeines größern Betrages als im Vorjahr ist angezeigt,
weil die Möglichkeit der Aufnahme der Deukmalpflegearbeituähergerückt erscheint, dann aber
besonders,weil im Laufe des Rechnungsjahresvoraussichtlich eine größere Aufgabe an die Provinz
herantreten wird. An dem Gewölbe der gotischenChorhallc, welche im 15, Jahrhundert den
Karolingischen Bauteilen der Aachener Münsterkirchc angegliedert worden ist, haben sich sehr
große Schaden gezeigt, der bedrohliche Umfang der Risse und Verschiebungen erfordert umfangreiche
Maßnahme», die erhebliche Kosten verursachen werde». Zurzeit liegt ein eingehender Kostenanschlag
noch nicht vor, auch ist die Frage der Kostendeckung»och nicht erschöpfend geregelt, insbesondere
sind Bestimmungendarüber, in welchem Umfange sich die KöniglicheStaatsregieruna, an der Auf»
bringung der Kosten beteiligenwird, noch nicht bekannt geworden, Wenn sich deshalb jetzt auch
noch nicht festlegen läßt, in welcher Höhe eine Beihilfe der Provinz angezeigt erscheint, so muß
dvch damit gerechnetwerden, daß auch die Provinz sich an der Kostenaufbriugungbeteiligt; es
liegt auch bereits ein diesbezüglicher Antrag des Karlsvereins in Aachenvor. Der Provinz«!-
ausschußlegt deshalb Wert darauf, daß ihm Mittel zur Verfügung stehen, im Falle die Bereit?
stellung der Beihilfe im Laufe des Jahres erforderlichwerde» sollte, damit in der Ausführung der
außerordentlichwichtigen uud dringlichenArbeiten kein Aufenthalt entsteht.

Der Provinzilllausfchußbeehrt sich demgemäß folgendeBeschlußfassung vorzuschlagen:
„Provinziallandtag bewilligt aus dem Dispositionsfonds des Provinziallandtags für
die in der Vorlage des Pruvinzialausschuffesangegebenen laufendenArbeiten insgefamt
33 500 Mail und ermächtigt feiner den Provinzialausschuß, für etwa im Laufe des
Rechnungsjahres1918 hervortretendeAufgaben der Denkmalpflege bis zu 60 000 Mark
aus dem genannten Fonds zu verwenden,"

Düsseldorf, den 19. Februar 1918,

. Der Provinzialausschuß:

O, Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage 1s.
(Drucksachen. Nr, 19,)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Petition der Arbeitsgemeinschaft der Rheinischen Kommunalbeamten-Verbände
und von 6 anderen Verbänden auf Abänderung der Satzungen der Ruhegehalts-
kassen zwecks unbeschränkter Anrechnung der in nichtbeamteten Stellen verbrachten

Dienstzeit aus das Ruhegehaltsdienstalter.

Wahrend nach dem Pensionsgesetzvom 27. März 1872 bei der Festsetzungdeö Ruhe°
gehaltes allgemein nur in Beamteneigenfchaftzurückgelegte Dienstjahre in Betracht kommen, hat
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die Novelle vom 27, Mai 190? eine Ausnahmebestimmunggetroffen durch folgendenZusatz zu
§ 19 des Pensionsgesetzes:

Mit KöniglicherGenehmigungkann angerechnetwerden:
„3, die Zeit, während welcher ein Beamter vor seiner Anstellung ununterbrochenim

privatrechtlichen Vertragsverhältnis eines Dienstverpflichtetendem Staate gegen
unmittelbare Bezahlung aus der Staatskasse Dienste geleistethat, insofern
er mit Aussicht auf dauernde Verwendung ständig und hauptsächlich mit den Dienst'
Verrichtungeneines Beamten betraut gewesenist und diese Beschäftigungzu seiner
Anstellung geführt hat."

Nach der Begründung ist die Ausnahmevuischrifthauptsächlich zu Gunsten unterer Eisen¬
bahnbeamten, Heizer, Schaffner usw. erlassen worden, bei denen eine solche Beschäftigungim Hilfs¬
dienste die regelmäßigeVorstufe für die Anstellung als Beamte bildet.

Die Vorschrift findet mit Ausnahme der städtischen Bürgermeister sinngemäßauch für die
KommunalbeamtenAnwendung, deren Pension sich auf Grnnd des § 12 des Kommunalbeamten¬
gesetzes nach den für die Pensionierung der unmittelbaren Staatsbeamten geltenden Grundsätzen
lichtet. Den Kommunalbeamtengeht die Vorschrift indessen nicht weit genug, da bei vielen von
ihnen die Voraussetzungenfür die Anwendung der Gefetzesvorfchriftan sich gegeben seien, nur
daß sie ihre Bezahlung nicht unmittelbar aus der öffentlichen Kasse, fondern aus der Dienstun-
lostenentschädigung des Bürgermeisters oder anderer Beamten erhalten hätten. Die in der

^Anlage abgedruckte Petition der Beamtenverbändegeht dahin, daß durch einen entsprechenden Zusatz
zu den Satzungen der Ruhegehaltstasse der Landbürgermeistereienund Landgemeinden und der
Ruhegehaltskasseder Kreiskommuncilverbändeund Stadtgemeinden der Rheinprovinz die Vergün¬
stigung der Anrechnung derartiger vor der Anstellung liegendenBeschäftignngszeitenauch auf die
Beamten ausgedehnt werden möge, die früher aus der Dienstunloftenentschädigung entlohnt wurden.

Gleichartige Petitionen zum Teil derselben Beamtenverbände sind schon dreimal in den
Jahren 1909, 1912 und 1914 vom Provinziallandtage abgelehnt worden und es besteht kein
Anlaß, jetzt eine andere Stellung einzunehmen. Es mag ja sein, daß durch das Gesetz zwei
Klassen von Beamten geschaffen sind, deren eine besser gestellt ist als die andere, und daß es oft
vielleicht nur von zufälligen Umständen abhing, ob die Vergütung unmittelbar aus der Gemeinde¬
kasse oder von dem Bürgermeister aus der Dienstunkostenentschädigung gezahlt wurde. Darin liegt
aber kein Grund, den Gemeindebeamteneine Ausnahmestellung einzuräumen. Wenn das Gesetz
Plivatllngestcllten der letzteren Art die Anrechnungsfähigkeitder Befchaftigungszeit versagt, so
werden davon ebenso wie die Gemeindebeamtenzahllose andere Beamte betroffen, z. B. die
zahlreichen Staatsbeamten, die vor ihrer Anstellung im Privatdienste der Landräte, der Spezial-
tommissare,der Vorsteher der Kataster-, Steuer- und Zollbehörden standen. Ferner weiden un¬
gezählte Regierungsselretäre vor Annahme als Supcrnumerare auf Bürgermeisterämtern unter
den gleichen Verhältnissen gearbeitet haben. Auch bei den Hundertenvon Provinzialbeamten, die
aus dem Kreise der Zivilanwärter hervorgegangensind, trifft dies zu. Sie haben vor ihrer An¬
nahme eine zweijährige erfolgreiche Vorbildung bei einer Verwaltungsbehörde, in der Regel bei
einem Bürgermeisteramt, nachzuweifen;es vergehen dann aber meist 5 weitere oder noch mehr
Jahre nach ihrer Bewerbung, bevor sie bei der Pvovinzialverwaltung zum Vorbereitungsdienste
zugelassen werden können. Diese ganzen Jahre gehen ihnen, ebenso wie den Oemeindebeamten,
bei der Versetzungin den Ruhestand verloren, wenn sie abweichendvon der gesetzlichenVoraus¬
setzung aus der Dienstunkostenentschädigung bezahlt wurden.
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Es muh auch sehr ernstlich berücksichtigt werde», daß eine Steigerung der Pensiunslasten
und erhebliche sonstige Lasten für die Gemeindenentstehen,wenn man dem Wunscheder Gemeinde¬
beamten nachgeben wollte. Die Verhältnisse der Ruhegehaltskasseder Landbllrgermeistereien,die
hauptsächlich in Frage kommt, liegen sehr nngünstig. Seit 1913 sind während des Krieges die
Pensiunslasten um nnnährend 100 000 Mark angewachsen. Außerdem werde» au laufenden
Kriegszulagen an die Ruhegchaltsempfängerrund 97000 Mark jährlich gezahlt und es kommen
noch die einmalige» Zulagen in fast gleicher Hohe hinzu. ZahlreicheleistungsfähigeVerbände sind
in den letzten Jahren durch Eingemeindung oder aus sonstigenGründen aus der Kasse ausge¬
schieden, z, B, die Gemeindendes aufgelöstenLandkreises Mülheim a, d, Ruhr, die Städte Nrllhl
und Hamborn, die eingemeindetenGemeinden Altenessen, Borbeck, Brcdeney, Merheim und andere
mehr. Das hat eine fortgesetzte Steigerung der Lasten zur Folge gehabt, zmnal die Pensionen
aus den ausgeschiedenen Verbänden seitens der Kasse weitergezahltwerden müssen. Die Kassenum-
läge wird von Jahr zu Jahr höher; in diesem Jahre wird sie 10—11°/» betragen uud der Krieg,
der sicherlichden Gesundheitszustandvieler der Beamten, die am Kriege teilnehmen, ungünstig
beeinflußt,wird auch fernerhin ein schnellesweiteresAnwachsen der Pensiunslasten herbeiführen,
bei denen noch die Doppclrechnungder Kriegsjahre ins Gewicht fällt. Unter solche» Verhältnissen
den Gemeinden, die zum grüßten Teil infolge des Krieges auf lange mit finanziellen Schwierig¬
keiten zu kämpfenhaben, noch weitere Lasten aufzuerlegen, die im Gefetze keine Grundlage haben,
würde nicht zu verantworten sein. Mit der Anrechnungwürden außerdem die Nachzahlungenzur
Witwen« und Waisenversorgungsanstaltfür die betreffenden Jahre fällig werden. Da es sich nach
einer früheren Petition um 458 Beamte mit 2924 solcher Beschäftiguugsjahre handelt, würden
bei einem Durchschnittssatzvon 4V2°/o und einem Durchschnittseinkummenvon nur 60 Mark
monatlichrund 95 000 Mark nachzuzahlensein. Die Gemeinden werden schwerlich bereit sein,
ohne zwingendeNot eine solche Last auf sich zu nehmen.

In der Petition berufen sich die Beamten darauf, daß die Westfälische und die Nassauische
Ruhegehaltskassedie unbeschränkte Anrechnungder Privatdienstzeitenzuläßt. Das ist richtig, aber
es wird in der Petition nicht gesagt, daß in Westfalen bei der Anrechnung die vollen Kassen¬
beiträge, in Nassau 4°/n des Diensteinkommensder betreffendenJahre nachzuzahlensind. Wenn
man dem Beispiele von Westfalen folgt, so würde das eine weitere Belastung der Landgemeinden
mit rund 100000 Mark bedeuten, noch dazu nur der Gemeinden, in denen die betreffenden458
Beamten zurzeit angestellt sind. Es ist ein unmöglicher Gedanke, ihnen mit einer solchen Zumutung
zu kommen. Wenn man sagen wollte, daß es den Gemeinden ja freisteht, ob sie die Anrechnung
beschließen wollen, so ist es klar, daß sie sich dem kaum weiden entziehenkönnen, wenn die Ruhe¬
gehaltskasse dazu übergeht, die Anrechnungihrerseits zuzulassen.

Dazu kämen dann noch die weiteren Folgen eines solchenBeschlusses. Die Wirkung
würde sofort auf die großen Städte und nicht minder auf die Provinz übergreifen. Es wäre
damit zu rechnen,wenn der Provinziallandtag den Gemeindebeamtendurch die Ruhegehaltstaffe die
über das Gesetz hinausgehendenRechte gewährt, daß dann auch die aus dem Zivilanwärterstande
hervorgegangenenProvinzialbeamten mit ähnlichen Ansprüchen hervorträten, was nur zu uner¬
wünschten SchwierigkeitenVeranlassung gäbe.

Es kann nur empfohlen werden, daß der Provinziallandtag an seinemim Jahre 1909
anläßlich der ersten gleichartigenPetition ausgesprochenen Grundsätze festhält, daß die Gemeinde¬
beamten zwar nicht schlechter gestellt sein sollen als die Staatsbeamten, daß andererseitsaber auch
grundsätzlichvermieden werden müsse, über die für die Pensionierung der unmittelbaren Staats-
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beamten geltendenVorschriftenhinauszugehenund Kommunalbeamtenungeachtetder vorliegenden
geschlichen Regelung Vergünstigungeneinzuräumen, die die Staatsbeamten nicht besitzen.

Wenn eine Gemeindeeinem einzelnenBeamten besonderswohl will, so kann sie ja unter
Uebernahmedes entsprechenden Ruhegchaltsanteils die unbeschränkte Anrechnung der Beschaftigungs-
zeit beschließen.Wollen die Gemeindebeamtendie allgemeine Anrechnungherbeiführen,dann mögen
sie sich an den Gesetzgeberselbst wenden, damit dnrch eine Erweiterung des Gesetzesdie Ver-
giinstigungallen Beamten gleichmäßig zuteil wird.

Der ProvinzilllllUsschuß beehrt sich danach zu beantragen:
der Provinziallandtllg wolle beschließen, die Petition abzulehnen.

Düsseldorf, den 19. Februar 1918.

Der Provmzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich. D, ^„ Renvers,
"°"'b"d". L°nb°sh°uptm°nn.

Anlage.

Meinischer Städtebund. Klinischer Oemeindetag. Arbeitsgemeinschaft
der Meinischen Aommunalbeamtenverbände. Verband der Kommunal-
beamten der Meinprovinz, e. M. Verein der Kentmeilter der Stadt- und
Landgemeinden der Meinprovinz. Verein der AreisausschußseKretäre und
-asftftenten der Meinprovinz. DeutscherTechnikerverband, Mezirksverwaltung

Meinland-IVestfalen.

Vetrifft: Im Januar 1918.
Anrechnung der in nichtbeamteten Stellen mit
mittelbarer Besoldung verbrachten Dienstzeit auf
das Rubegehllltsdienstlllterder Kommunalbeamten.

Bei den Ruhegehllltskassender Rheinprovinz wird die Anrechnung der in nichtbeamtetcu
Stellen verbrachten Dienstzeit auf das Ruhegehaltsdienstalter davon abhängig gemacht, daß die
Zahlung der Besoldnng unmittelbar aus der Kasse des betreffenden Kommunalverbandeserfolgt ist.
Die Dienstzeitwird nicht angerechnet, während der die Besoldungaus der Dienstunkostenentschädigung
des Landrats, Bürgermeisters, Rentmeisters usw. gezahlt worden ist. Da auch i» diesen Fälle»
die Dienstnnkostenentschädigung zum Zwecke der Besoldung der Sekretäre und Gehilfen nun doch
stets aus der Kaffe des betreffenden Kommuualverbandesgezahlt wurde, diese Personen ihre Be¬
soldung also gleichfalls,wenn auch mittelbar, aus der öffentlichen Kasse bezogen haben, so besteht
nur ein Unterschied in Bezug auf die Alt und Weise der Zahlung, mithin nur ein formeller,
aber lein sachlicher Unterschiedhinsichtlich der tatsächlich zahlenden öffentlichenKasse, welche die
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Besoldung in beiden Fällen aufbringt. Es dürfte nicht berechtigt sein, lediglich aus dem Um¬
stände, daß die Zahlung nur mittelbar aus der öffentlichen Kasse und auf dem Wege über die
Dienstuntostenentschädigung erfolgt ist, zu Uuguustender iu Betracht kommende» Kommunalbeamten
einen für sie so schwerwiegenden und nachteiligenUnterschied bei der Anrechnungder Dienstzeit auf
das Ruhegehaltsdienstalterund somit auf die Höhe des Ruhegehaltes zu machen. Es muß doch
mehr auf die Art und Weise der Beschäftigungals auf die vielfach nur vom Zufall abhängige
Form der Bezahlung ankommen. Die Anrechnung früherer Dienstzeiten auf das Ruhegehalts¬
dienstalter ist im allgemeinenhauptsächlich darin begründet, daß der Beamte in der Zeit, die an¬
gerechnet wird, Kenntnisseund Erfahrungen gesammelthat, die der Verwaltung, bei der seine An¬
stellungerfolgt ist, zugute kommen. Das trifft vorliegendbei der Besoldung aus den Dienstuntosten
m dem gleichen Maße zu, wie bei der unmittelbarenBezahlung aus der öffentlichen Kasse. Denn
in der Tätigkeit selbst, in der Verantwortung und in dem Nutzen für die Kummunalverwaltung,
sowohl für diejenige, bei der die Beschäftigunggegen Besoldung aus den Dienstunkostenals auch
für diejenige, bei der später die Anstellung erfolgt, besteht keinerlei Unterschied. Auch in Bezug
auf Alter, Vorbildung, Ausbildung, Kenntnisseund Erfahrungen der betreffende»Personen besteht
zwischen denjenigen,die mittelbar und denen, die unmittelbar aus der öffentlichenKasse bezahlt
weiden, kein Unterschied. Es kommt hinzu, daß die Nuhegehaltsberechtigungihren eigentlichen
Zweck nur erreichen kann, wenn der Beamte in dem Alter, in dem er durchweg dienstunfähigwird,
auch in den Genuß eines auskömmlichenRuhegehaltes gelangt. Das ist aber heute bei vielen
Beamten, die ihre Befoldung eine Reihe von Jahren aus der Dienstuntostenentschädigungihres
Vorgesetzte» bezogenhabe», nicht der Fall. Infolgedessenentstehe»große Härten, die in der Sache
nicht begründet sind. Solche Härten haben sich namentlichwährend des Krieges gezeigt, ',wo Be-
amte im Kampfe fürs Vaterland dienstunfähiggewordenoder gefallen sind nnd sie oder ihre An¬
gehörigenAnspruchauf Zivilversorgunglediglichdeshalb nicht hatten, weil die Dienstzeiten mit
Besoldung aus der Dienstunkostenentschädignngauf das Ruhegehaltsdienstalter nicht ange¬
rechnet wurden.

Bei den gegenwärtigenVerhältnissenstehen Beamte der fragliche»Art unter Umstäilde»
wesentlich ungünstiger als Privatbeamte und Arbeiter. Für diese wird bei der Angestellten»nnd
der Invalidenversicherungdie Zeit vom vollendeten 16. Lebensjahreab der Berechnungder Leistungen
aus den Versicherungenzugrundegelcgt. Wenn die Beamten während der Zeit ihrer Besulduug
aus den Dienstunkostenauch der Angestellten-und der Invalidenversicherungangehören, so erlöschen
die Versicherungenund die Ansprüchedaraus mit der Anstellungals Beamte. Die betreffende Zeit
rechnet für sie in keiner Weise für eine spätere Versorgung mit. Daß hier eine große Lücke Vor¬
hände» ist, bedarf wohl nicht der näheren Darlegung.

Durch die jetzt bestehende verschiedenartige Handhabung der Anrechnungvon Dienstzeiten
in »ichtbcamtetenStellen entstehen Unzuträglichteitenaller möglichen Art, auch zum Nachteil der
Kummunalveiwaltungen.

Da für viele Kommnnalbeamte infolge Nichtanrechunngder Dienstjahre mit Besoldung
aus der Dieustuutosteuentschädigungdie ruhegehaltsberechtigtcDienstzeit erst in vorgeschrittenem
Lebensalter beginnt, haben sie beim Eintritt der Dienstnnfähigkeiterst eine so kurze rnhcgehalts-
berechtigte Dienstzeit, daß das erdiente Ruhegehalt sehr gering ist. Daher neigen diese Beamten
vielfach dazu, durch längeres Verbleiben im Dienste ein höheres Ruhegehalt zu erreichen. Da sie
aber dann durchwegnicht mehr im Vollbesitz ihrer Kräfte und vielfach sehr abständig sind, würde
ihr Uebertritt in den Ruhestand im Interesse der Kommunalverwaltungen liegen, bei denen sie
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angestellt sind, wahrend ihr längeres Verbleiben im Amte von Nachteil für diese ist. Die Beamten
arbeiten solange sie noch eben können, opfern den letzten Rest ihrer Lebenskraft dem Dienste und
finden dadurch nicht selten ein früheres Lebensende, als beim rechtzeitigenUebertritt in den
Ruhestand.

Die Kreise, Städte und Gemeinden, die den Ruhegehaltskassender Rheinprovinz nicht
angeschlossen sind, rechnen größtenteils im Gegensatz zu den Ruhegehaltskassender Rheinprovinz
auch die Dienstzeitenmit Besoldung aus der Dienstunkostenentschadiguug an, so daß deren Beamte
weit besser stehen, als Beamte der Kommunalverbände,die den Ruhegehaltskassender Rheinprovinz
angeschlossensind. Die Freizügigkeitder Beamten wird hierdurch, insbesondereauch zum Nachteile
der Kommuualuerwaltungen, sehr beeinträchtigt. Will z B. ein Beamter einer Kommunalver-
waltung, die der Ruhegehaltskassenicht angeschlossen ist und die Dienstzeiten der fraglichen Art
anrechnet, eine Stelle als Bürgermeister, Rentmeister, Baumeister, Sekretär und dergl. bei einer
Kommunlllverwllltungübernehmen, die der Ruhegehaltskasseangeschlossen ist, so verliert er unter
Umständen eine längere ruhegehaltsberechtigteDienstzeit. Dieser Umstand kann ihn abhalten, die
Stelle zu übernehmen, in der er vielleicht Ersprießliches leisten würde. Viele Kommunalver-
waltuugeu. die an eine der Ruhegehaltskassender Rheinprovinz angeschlossensind, haben sich, um
sich tüchtige Kräfte zu sichern, schon genötigt gesehen, ihren Beamten Dienstjahre der in Rede
stehenden Art auf das Ruhegehaltsdienstalteranzurechnenund müssennun das auf diese Zeit ent-
fallende Ruhegehalt aus eigenenMitteln zahlen. Wie bekannt ist. rechnenauch die Ruhegehalts¬
kassen der Provinzen Westfalen und Hessen-Nassau die Dienstzeitenmit Besoldung aus der Dienst¬
unkostenentschadiguug mit an.

Mehrfach ist es vorgekommen, daß ein auf einem Landratsamte tätiger Gehilfe
abwechselnd auf dem Landratsamte und beim Kreisausschussebeschäftigt wurde und für die Zeit
seiner Beschäftigung auf dem Landratsamte die Besoldung aus den Dienstunkostendes Landrats.
für die Zeit der Tätigkeit beim Kreisausschusse sie aber aus der Kreiskommunalkasse erhielt. Da
auch die Beschäftigung auf Landratsämtern bei Zahlung der Besoldung aus den Dienstunkosten
des Landrats nicht angerechnet, dagegen bei Bezahlung durch die Kreiskommunalkasseaus dem
Dispositionsfonds des Landrats angerechnet wird, wechseln hier also an rechnungsfähigeund nicht-
anrechnungsfähigeDienstzeitenbei derselben Behörde in zufälliger Reihenfolge ab.

In der Rheinprovinz haben, insbesonderevor dem Inkrafttreten des Gesetzes, betr. die
Anstellung und Versorgung der Komnmnalbeamtenvom 30. Juli 1899 hinsichtlichder Besoldung
der auf Landratsämtern, Bürgermeisterämtern, Gemeindekassen usw. beschäftigtenSetretäre und
Gehilfen aus der Dienstunkostenentschadiguugganz eigenartige und außergewöhnliche Verhältnisse,
tue mit den Verhältnissen im Staatsdienste nicht verglichen werden können, bestandenund bestehen
zum Teil noch. Diese Verhältnisse schwindenaber erfreulicherweiseimmer mehr und werden
hoffentlich bald ganz der Vergangenheit angehören. Es handelt sich also gleichsam um eine
Uebergangszeü.für die. um große Härteu auszugleichen,Uebergangsbestimmungendurch die außer-
gewöhnkchen Verhältnissegerechtfertigtund angebrachtsind.

Aus der Begründung zum Entwürfe des Gesetzes vom 27. Mai 1907 betreffend
Abänderung des Pensionsgesetzes,wodurch die Anrechnung von Dienstjahren in nichtbeamteten
Stellen vor der Anstellung als Beamter für die Staatsbeamten geregelt worden ist (vergleiche
Aktenstück Nr. 29 über die Verhandlungen des Preußischen Herrenhauses in der Session vom
8. Januar bis 8. Juni 1907), geht hervor, daß beim Erlaß dieses Gesetzes an solche Verhältnisse,
wie sie bei vielen Kommunalbeamten in der Rheinprovinz in großem Umfange vorliegen, nicht
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gedacht worden ist. Wenn auch der Wortlaut des Gesetzes für die Staatsbeamten unmittelbare
Bezahlung aus der Staatskasse voraussetzt,so kaun doch, wie die Begründung erkennen läßt, nicht
oie Absichtvorgelegenhaben, bei einer so großen Anzahl von Beamten Dienstzeitenvon so langer
Dauer, während deren ihre Beschäftigungdurchaus wichtig war, von der Anrechnungauszuschließen.
Nach der Begründung hat die Absicht bestanden, bei der Anrechnung möglichstweit zu gehen.
Personen, die als Hilfsheizer, Hilfsbremser, Hilfsweichensteller,Hilfsschaffnerusw., auch ohne ver¬
eidigt zu sein, bei der Eisenbahnverwaltungbeschäftigtwurden, wird diese Beschäftigungszeitim
Falle ihrer späteren Anstellung als Beamte auf das Ruhegehaltsdienstalterangerechnet. Hierbei
gibt es keine andere Besoldung als die unmittelbare aus der Staatskasse, oder man hätte schon
soweit gehen müssen,Personen im Falle der späterenAnstellungdie Zeit anzurechnen,während der
sie gegen Bezahlung durch Private (Bauunternehmer usw.) der Eisenbahnverwaltung Dienste
leisteten u, dergl. mehr. Die Kommunalbeamten haben ihre Besoldung aber nie von Privaten,
sondern von Beamten (Landräten, Bürgermeistern, Rentmeisternusw.) aus deren hierfür bestimmten
Dienstnntostenerhalten. Es steht auch außer Zweifel, daß die Kommunalbeamtenin der Dienst¬
zeit, um die es sich vorliegend handelt, mit Aufgaben betraut waren und den Kommunalver-
waltunge» — also mittelbar auch dem Staate — Dienste geleistet haben, die gewiß nicht weniger
wichtig waren, als die Aufgabe« uud Dienste der vorgenanntenPersonen, denen die Dienstzeit bei
bei Eisenbahnverwaltungangerechnetwird. Dabei ist noch zu berücksichtigen, daß diesen Personen
nach der Begründung zum Gesetzentwurfebeim Uebertritt in eine Beamtenstelle die ihnen an die
Arbeiterruhegehaltstassezustehenden Ansprüche zum Teil erhalten bleiben, während die Kommunal»
beamten, wie bereits ausgeführt, für die in Betracht kommende Zeit Versorgungsansprücheirgend
welcher Art nicht haben. Wollte man die vorgenannte Begründung sinngemäß auf die Gemeinde-
beamten anwenden, so würden Personen, die zunächst in gehobenen Arbeitelstellungenals Wege¬
aufseher usw. beschäftigt werden, diese Beschäftigungszeiten,während deren der Lohn stets unmittelbar
aus der Gemeindekasse gezahlt wird, im Falle ihrer späteren Anstellung als Gemeindeunterbeamte
auf das Ruhegehaltsdienstalter anzurechnensein. Andererseits soll nach der heutigen Auslegung
der Satzungen der Ruhegehaltstassen einem Bürgermeistereisekretär,der zugleich stellvertretender
Standesbeamter war, oder einem Kassensetretär, der wiederholt in Vertretung des Gemeinderent»
meisteis die Gemeindetasseselbständigverwaltet hat, diese Dienstzeit nicht angerechnetwerden.

Im Staatsdienste kommt es keinesfalls vor, daß Beamte, bei denen in Bezug auf Alter,
Vorbildung, Verantwortung, Art und Wichtigkeit der früheren Beschäftigung kein Unterschied
besteht, und deren Anstellung später auch in gleichen Stellen erfolgt, bei der Anrechnung von
Dienstzeiten auf das Ruhegehaltsdienstalter verschiedenartigbehandelt werden, wie es bei den
Kommunalbeamtengeschieht.

Auf eine Eingabe des mitunterzrichnetenVereins der Rentmeister der Stadt- und Land¬
gemeindell hat der Herr Oberpräsident der Nheinprovinz in seinem Erlasse an die Herren
Regierungspräsidentenvom 31. Mai 1908. I.-Nr. 11080. gesagt, daß der Bitte eine gewisse
Berechtigungnicht abzusprechen sei.

Um jedes Mißverständnis ailszurälimeu, gestatten wir uns noch anzuführen, daß es sich
bei unserem Antrage nicht um die Anrechnung von Nusbildungs- uud Vorbereitungszeit handelt.
Wir bitten lediglich um Anrechnung derjenigenDienstzeit bei Bezahlung aus den Dienstunkosten,
oie nach der jetzigen Auslegung der Tatzungen der Ruhcgehaltskassenohne weiteres angerechnet
weiden würde, falls die Besoldung nnmittelbar aus der öffentlichen Kasse gezahlt worden wäre.

Wiederholt sind die Kommunalbeamten im Sinne dieses Antrages — bisher leider ohne
Erfolg — vorstellig geworden. Die Ablehnung der Anträge hat bei den betreffenden Kommunal-
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becimten begreiflicher Weise eine um so größere Beunruhigung hervorgerufen, als in den Nachbar'
Provinzen Westfalen und Hessen-Nassau, wie gesagt, diesen ihren Wünschen Rechnung getragen ist.
Die Annahme, daß bei Würdigung aller in Betracht kommenden Verhältnisse und Umstände anders
beschlossenworden wäre, und daß bisher mehr formelle als sachliche Gesichtspunkte die Ablehnung
herbeigeführt haben, veranlaßt uns, die Bitte vorzutragen, der hohe Provinziallandtag der Rhein¬
provinz wolle folgende Aenderungen der Satzungen der Ruhegehaltskassen beschließen.

§ 8 der Satzungen für die Ruhegehaltskafse der Landbürgermeistereien und
andgemeinden der Rheinproüinz erhält folgende Fassung:

„Die Kasse übernimmt bei Zahlung der Ruhegehälter auch diejenigen Beträge, die sich
aus einer Anrechnung der Militärdienstzeit uud der von den Beamten mit unmittel¬
barer oder mittelbarer Besoldung im Reichs- oder Staatsdienste, im Dienste eines
deutschen Kommunalverbandes oder einer anderen öffentlichen Korporation verbrachten
Zeit ergeben usw."

8 9 der Satzung der Ruhegehaltslasse der Kreiskommunalverbände und
Stadtgemeinden der Rheinprovinz erhält folgende Fassung:

„Die Kasse zahlt an die berechtigten Empfänger der ihnen gesetzlichzustehenden Ruhe¬
gehälter, wobei sie auch die Zahlung der Beträge übernimmt, die sich aus einer An¬
rechnung der Militärdicnstzeit und der von den Beamten mit unmittelbarer oder

mittelbarer Besoldung im Reichs- oder Staatsdienste, im Dienste eines deutschen
Kommunalverbandes oder einer anderen öffentlichen Korporation verbrachten Zeit
ergeben usw."

RheinischerStädtebund. RheinischerGemeindetag.
Der Vorsitzende. Der Vorsitzende,

Stern Schmidt
Oberbürgermeisterin Viersen. »ürgermeister in Nltenlirchen.

Arbeitsgemeinschaft der Rheinischen Kommunal- Verband der Kommunalbeamten der Rhein-
beamtenverbände. Provinz e V

Der Vorsitzende, Der Vorsitzende,
Henrich Gautzsch

StädtischerFinanzsekretärin Coblenz. Nüigermeisteroberseiretarin «ettwig v. d. Brücke.
Verein der Rentmeister der Stadt» und Land- Verein der Kreisausschußselretare

gemeinden der Rheinprovinz. und -assistenten der Rheinprovinz.
Der stellvertretende Vorsitzende, Der Vorsitzende,

Wiegand Salget,
Stadt» und Vemeinderentmeister in Linz a. Rh. Kreisausjchuhsetietärin Neigheim(Erst).

DeutscherTechnilerverband,
Vezirtsverwllltung Rheinland-Westfalen.

Der Vorsitzende,

Berger
Ntädtischer Wolimmgsiiisvektur in Elbeiselo.

An den Provinziallandtag der Rheinprovinz in Düsseldorf.
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Bericht und Antrag
Hnl age 17.

(Drucksachen, Nl. !0.)

des Provinzialausschusses,

betreffend

Aenderung des Reglements für die Ausführung des Gesetzes, betreffend die Beschulung
blinder und taubstummer Kinder, vom ?. August 1911 und für die Verwaltung
und Leitung der Provinzial-Taubstummen- und Blindenanstalten der Rheinprovinz,

6. März
t""" 27April ^2'

Nach Zissei 9 des Reglements wird für die taubstummen und blinden Kinder, die vom
Pruvinzilllverbande in Anstaltspflege genommenoder in Familienpflege gegeben find, ein Pflege¬
geld von 400 Mark flir das Schuljahr erhoben. Daraus sind außer den Kosten des Unterhalts
der Kinder auch die Koste» für Bekleidungund Wäsche, abgesehenvon der eisten Ausstattung,
sowie für Schulbücherund dergleichen,die Kosten für Krankenpflegeuud ärztliche Behandlung zu
bestleiten, feiner die Kosten der Ferieureiscn der Kinder zu ihreu Eltern, wenn sie nicht von
letzteren auf eigene Kosten abgeholt und zurückgebrachtwerden. Soweit die Kosten von den
Eltern nicht getragen werden können und es sich nicht um landarme Kinder handelt, sind die
Wegekosten zu V» von den Kreisen und zu V? vou den Ortsarmenverbänden zu entrichten. Das
jährliche Pflegegeld war niedrig bemessen. Im Jahre 1913, dem letzten Friedensjahr, betrugen
die tatsächlichenvon der Provinz zu zahlendenPflegekostenfür die taubstummenZöglinge im
Durchschnitt 405 Mark 69 Pf, und für die Blinden, bei denen die Internatsunterhaltung die
Kosten verteuert, durchschnittlich 452 Mark 02 Pf, Der tägliche Pflegesatz,der für die in Pflege
gegebenen taubstummen Zöglinge seitens der Provinz zu zahlen war, betrug 1913 im Durchschnitt
1 Mark 08 Pf. Die Teuerung, die der Krieg mit sich gebracht hat, führte dahin, daß der
Pflegesatzallmählich bis zu dem jetzigen Durchschnittsbetragevon 1 Mark 5? Pf. stieg, und es
muh damit gerechnet weiden, daß die Steigerung der Pflegesätze noch weiter fortschreitet. Ent¬
sprechend dieser Erhöhung der Pflegcsätze belief sich das jährliche Pflegegeldim Jahre 1916 auf
497 Mark 75 Pf,, im laufeuden Jahre beträgt es bereits 518 Mark 67 Pf, und es ist nicht
abzusehen,wann die Höchstgrenze eintreten wird, zumal nicht daran zu zweifeln ist, daß auch nach
Friedensschlußdie Teuerung noch lange anhalten wird. Wie bei den Taubstummenanstaltensind
auch bei den Blinden-Unterrichtsanstaltendie Iahreskosten außerordentlichangewachsen;sie betragen
jetzt 535 Mark 29 Pf. für jeden Zögling.

Bei dieser Sachlage bedarf es keiner näheren Begründung, daß es bei dem bisherigen
von den Eltern der Zöglinge oder von den Kreisen und Ortsarmenvcrbänden zu zahlendenPflege«
gelde von 400 Mark nicht weiter verbleiben kann. Es ließe sich nicht rechtfertigen, daß der
Piovinzilllveiband bei den großen durch den Krieg hervorgerufenen sonstigen Lasten ohne jede
rechtliche Verpflichtungdie Mehrtosten noch länger auf sich nimmt. Das fchuljährlich zu zahlende
Pflegegeld muh deshalb auf mindestens 500 Mark erhöht werden. Auch dabei kommt der

2«
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Provinzialverband immer noch zu kurz, während andererseits bei der Bemessung auf 500 Mark
das Pflegegeld in dieser Höhe für längere Zeit ohne erneute Aenderung beibehalte» werden kann,
weil Jahre darüber vergehen werde», bis der tatsächlich aufzuwendende Durchschnittssatz auf
weniger als 500 Mark sinkt und dann wieder eine Herabsetzung möglich ist.

Die Erhühuug des PstegegeldcS bedingt die cutsprechende Aenderung des Reglements, die
wiederum der Genehmigung der Herren Minister der geistlichen und Nntcrrichtsnngelegenheiten und
des Innern unterliegt.

Der Provinzialausschuß beehrt sich zu beantragen, der Provinziallandtag wolle beschließen,
das Reglement für die Ausführung des Gesetzes, betreffend die Beschulung blinder
und taubstummer Kinder, vom 7, August 1911, und für die Verwaltung und Leitung

der Pruvinzinl-Taubstummen- und Blindenanstalten der Rheinpruvinz vom «^«s"-,

1912 wird mit Wirkung vom 1, April 1918 ab in Ziffer 9 Absatz 1 Satz l wie
folgt geändert:

Jetzige Fassung Neue Fassung.
„Für die Kinder, die vom Pruvinzialverbandc „Für die Kinder, die vom Provinzialverbande
in Anstaltspflege genommen oder in Familien- in Anstaltspflege genommen oder in Familien-
Pflege gegeben find, wird ein in vierteljährlichen pflege gegeben find, wird ein in vierteljährlichen
Teilbeträgen im voraus zn entrichtendes Pflege- Teilbeträgen im voraus zu entrichtendes Pflege¬
geld von 400 Mark für das Schuljahr erhuben," geld von 500 Mark für das Schuljahr erhoben,"

Düsseldorf, den 8, Januar 1918.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beiffel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage 18.
(Drucksachen. Nr. 11.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusfes

betreffend

den Fortgang in der Errichtung einer weiteren Provinzial-Fürforgeerziehuugsanstalt
für schulentlassene,männlicheZöglinge katholischenBekenntnisses, verbunden mit einer

Zwischenanstlllt.

Gemäß dem in der Plenarsitzung des 57. Rheinischen Provinzinllandtages vom 21, März
1917 gefaßten Befchluß wird über den Fortgang der Bnuarbeiten, wie folgt berichtet:

In der baulichen Entwickelung der Anstalt sind seit dem letzten Bericht keine Aenderungen
eingetreten; die Arbeiten mußten nach wie vor ruhen.
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Dagegen sind einige passende Räume der Anstalt im September mit anfangs 30 Zöglingen
belegt worden, die nnter der oberen Leitung der Provinzial-FürsurgeerziehungSanstaltzn Rhcindahlen
und mit Hilfe der an Ort und Stelle befindlichen Baubeamteu und einiger Erziehergehilfen mit
den nötigen landwirtschaftlichenArbeiten beschäftigtwerden; insbesondere waren sie mich an der
Herstellungder Drainage tätig. Die Zahl dieser Zöglinge ist im Spätherbst, als die sämtlichen
bis dahin verpachteten Grundstücke wegen Ablaufs der Pachtverträge in Eigenbewirtschaftung
genommenwerden mußten, um 20 Köpfe vermehrt wurden. Die Feldbestellungsarbeitensind wohl
geordnet, so daß kein einziges Grundstückbrach liegt.

Hiernach beehrt sich der Provinzinlausschnßzu beantragen:
„Der Provinziallllndtag wolle von dem vorstehendenBericht Kenntnis nehmen und
der weiteren Ausführung des Beschlusses vom 27, Februar 1913 entgegensehen,"

Düsseldorf, den 13, November 1917,

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr, von Nenners,
Vorsitzender, Landeshauptmann.

Bericht und Antrag
Anlage 19.

(Drucksachen. Nr. 12.)

des Provinzilllausschusses

betreffend

Aenderung der §§ 16 und 25 des Reglements über die Aufnahme und Entlassung der
der Fürsorge des Rheinischen Prouinzial- (und Landarmen-) Verbandes anheimfallenden
Geisteskranken pp. in und aus öffentlichen und privaten Anstalten, sowie über
Einrichtung, Leitung und Beaufsichtigung der Rheinischen Provinzial-Heil- und

7. Februar 1899 . «, „ . 13- März 1907,
Pflegeanstalten vom ^^ober^^ "' ^ Fassung vom ^ ^pril ^^

9. März 1910 ^ März 1917.
11. Dezember 1910 17. April 1917.

Durch Beschlußdes 57. Rheinischen Provinziallandtages, der die Genehmigungdes Herrn
Ministers des Innern erlangt hat, sind die in 8 25 des Reglements über die Aufnahmeund Ent¬
lassung der der Fürsorge des RheinischenProvinzial- und Landarmenverbandes anheimfallenden
Geisteskranken usw. vorgesehenenPflegesätze,soweit es sich um Selbstzahler handelt, mit Rücksicht
auf die auf allen Gebieten der LebensversorgungeingetreteneTeuerung erhöht worden.

22*
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Diese Pflegcsätze betragen nunmehr in:

Klasse für Pro«,-Angehörige für Auswärtige für Prou.-Angehoiige für Auswärtige
I 13— Mark 14,— Mark gegen früher 10— Mark 11 — Mark

'' " < " « » 5, „ 6,— „
III 4,— „ 5,— „ „ „ 3,— „ 4,— „
IV 2,50 „ 3— „ „ ,. 1,80 „ 2,20 „

Von einer allgemeinen Neuregelung der Pflegesätze auch hinsichtlich der armen auf öffent¬
liche Kosten untergebrachten Kranken wurde bei dieser Gelegenheit Abstand genommen, Da aber
inzwischen die Kosten der Anstaltsunterbringung noch bedeutend weiter gestiegen sind und weitere
hohe Proviuzialzuschüsse zur Deckung der Ausgaben der Anstalten erforderlich sind, ist nicht zu
umgehen, auch die Pstegefätze für arme Kraute in angemessener Weise zu erhöhen.

Der zur Zeit für arme Kranke bestehende Pflegcsatz beträgt 1,50 Mark täglich bezw. bei
Insassen der Bewahrungshäuser 2,50 Mark. Von diesem Satz haben nach dem Gesetz vom
11. Juli 1891 (§ 31a des Ansführungsgesetzes znm Unterstützungswohnsitzgesetz)bei ortsarmen
Kranken die Ortsarmcuverbande (unter Beihilfe des Kreises von V« des Betrages) die sogenannten
Spezialkosten mit 1,05 bezw. l.50 Mark (bei Insasse» der Bewahruugshäuscr) zu zahlen, während,
der Rest mit 45 Pfennig bezw. 1 Mark dem Landarmenverband endgültig zn tragen verbleibt
(Bei landarmen Kranken trägt der Landarmcnverband die gesamten Kosten.)

Daß mit diesen Sätze», sowohl was die Spezialkosten angeht (d. h. die Kosten, die zum
Unterhalt, zur Kur und Pflege des einzelnen Kranken notwendig sind) als auch die Generalkosten
(allgemeine Verwaltnngskosten der Anstalten), heute nicht entfernt auszukommen ist. dürfte einer
näheren Darlegung nicht bedürfen. Es kann sich wohl nur fragen, in welchem Umfang eine
Erhöhung der Sätze angezeigt ist. Es mag zugegeben werden, daß es sich bei der zur Zeit
herrschenden allgemeinen Preissteigerung um einen Ausnahmezustand handelt, der durch den Krieg
geschaffenist; es dürfte aber als sicher anzunehmen sein, und dies ist allgemeine Ansicht, daß dieser
Znstand, der vun Tag zn Tag sich noch verschlechtert, mit Beendigung des Krieges nicht aufhören
wird, daß vielmehr auch in den ersten Friedensjahren zum mindesten mit erheblich höheren Auf¬
wendungen, als vor dem Kriege, gerechnet werden muh.

Bei der Erhöhung der angezogenen Pflcgefcitze sind daher nicht die heutigen Preise für
Lebensmittel usw. zu Grunde zu legen, vielmehr dürfte sie sich auf einer mittleren Linie zu halten
habe». Es wird daher vorgeschlagen, den Pflcgesatz folgendermaßen festzusehen:

jetzt

für arme Kranke......2,10 Mark täglich bezw. 1,26 Mark Svezialkosten,
« Infasfcn der Bewahrungshäuser 3,— „ „ , 1,80 „

anstatt bisher

für arme Kranke......1,50 Mark täglich bezw. 1,05 Mark Spezialkosten,
„ Insassen der Bewahrungshäuser 2,50 „ „ „ 1,50

Es darf noch bemerkt werden, daß der Herr Minister des Innern, der bekanntlich die
Genehmigung zur Abänderung des Reglements zu erteilen hat, auf eine diesbezügliche Aufrage durch
den Herrn Oberpräsidenten mitgeteilt hat, daß er gegen die vorgesehene Aenderung Bedenken nicht
zu erheben habe.

Demgemäß beehrt sich der Provinzialausschuß zu beantragen:
„Der Provinziallcmdtllg wolle sich mit der Abänderung der §§ 16 und 25 des Reglements über
die Aufnahme und Entlassung der der Fürsorge des Provinzial- (nnd Landarme»-)
Verbandes anheimfallenden Geisteskranken ufw. dahin einverstanden erklären, daß a«
Stelle der bisherigen Pflegesätze für arme Kranke diese vom 1. April 1918 an

auf 2,10 Mark bezw, 1,26 Mark Spezialkosten



Anlagen zu den Sitzungsvrotokollen, Nr, 20, 221

und für Insassen der Bewahrhäuser
auf 3,— Mark bezw, 1.80 Mark Spezialkoslen

erhöht werden.
Gleichzeitigbeantragt der Provinzialausschuß, ihn zu ermächtigen,die nach

§ 120 der Provinzialordnung vorgeschriebene ministerielleGenehmigungherbeizuführen
und etwaige Abänderungender vorstehenden Sätze, die seitens des Herrn Ministers ver¬
langt werden, seinerseits vorzunehmen,"

Düsseldorf, den 8, Januar 1918,

Der Provinzialausschuß:

O, Graf Neissel von Gymnich, Dr, von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann,

Anlage 20.
(Drucksachen, Nr, !2».)

<Nachtra„ ,» Dl>,ct>, l«)

Bericht und Antrag
des Provinz, lllausschusses

auf Abänderung des § 14 des Reglements über die Aufnahme und Entlassung der
der Fürsorge des Rheinischen Provinzial- und Landarmenverbandes anheimfallenden
Geisteskranken, Idioten, Epileptiker, Taubstummen und Blinden in und aus öffeut-
l>^ , <« . , . 7- Februar 1899 . ^
uchen und privaten Anstalten usw, ^^^^^sMü ^ der Fassung vom

13. März 190? 9, März 1910 20. März 1917.
17. April 1907' 11. Dezember 1910 "" 17"'April 1917.

Nach § 14 des Reglements müssen die im Wege der öffentlichen Armenpflegezu unter¬
haltenden Kranken bei der Einweisungmit mindestens einem guten, der Jahreszeit entsprechendenAnzug
versehen sein. Der Anzug muß bestehen aus mindestens1 Hemd, 1 Halstuch, 1 Paar Strümpfen,
1 Kopfbedeckung, 1 Schnupftuch; ferner bei Männern nns l Rock oder Jacke, 1 Weste, 1 Hose,
1 Paar Schuhen oder Stiefel; bei Frauen aus 1 Jacke, 1 wollenen Unterrock,1 Rock, 1 Schürzen,
1 Paar Schnhen,

Nicht völlig brauchbare sowie fehlendeKleidungsstücke weiden von der Anstalt auf Kosten
bes zahlungspflichtigenArmenverbandesbeschafft,

'Dem Armcnvcrbllndsteht es frei, an Stelle der vorgeschriebenenAusstattung einen Betrag
von 40 Mark an die Anstaltskasse zu zahlen.

Diese letzte Bestimmung entspricht insofern den augenblicklichen Verhältnissen nicht mehr,
als mit einem Betrag von 40 Mark bei der durch den Krieg hervorgerufenenTeuerung aller oben
angeführten für die Bekleidungder Kranken notwendigenGegenständebei Weitem nicht mehr aus¬
zukommen ist. Es wird dies auch in Zukunft nicht möglich sein, selbst wenn nach eingetretenem
Frieden die Preise allmählich wieder sinken.
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Es ist daher notwendig, den Satz zu erhöhen. Eine Erhöhung auf 80 Mark dürfte das
Mindeste darstellen,was gefordert werden muß, und der Netrag dürfte immer noch als sehr mäßig
zu bezeichnen fein.

Der Provinzialausfchuß beehrt sich daher dcu Antrag zu stellen:
Der Provinziallandtng wolle beschließen,daß der Abfatz 2 des § 14 des angezogenen
Reglements dahin abgeändert werde, daß anstatt bisher 40 Mark vom 1. April 1918
ab 80 Mark zu zahlen sind.
Ferner wolle der Prouinziallandtag den Pruuinzialausfchuß ermächtigen, die erforder¬
liche ministerielle Genehmigung zu diesem Abänderungsbefchluhherbeizuführen und
etwaige von dem Herrn Minister gewünschte Aenderungenseinerfeitsvorzunehmen.

Dttffeldurf, den 19. Februar 1918.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beiffel von Oymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender, Landeshauptmann.

Anlage 2 1.
(Drucksachen. Nr. 13.)

Bericht
des Provinzialausschufses

über die

im Jahre 1917 erfolgten Bewilligungen von Beihilfen für Armenzweckegemäß § 5
Abs. 3 des Gesetzes vom 2. Juni 1902, betreffend die Ueberweisung weiterer

Dotationsrenten an die Provinzialverbände.

Der 46, Rheinische Provinziallandtag hat in der Plenarsitzung vom 16. Februar 1906
bei Genehmigung des Reglements für die Verteilung der gemäß § 5 Abfatz 3 des Gesetzes vom
2. Juni 1902 an leistungsfchwnche Kreise und Gemeinden zu verteilenden Staatsrenten vom

23. April ^^ folgendenBeschluß gefaßt:
„Alljährlich ist dem Provinziallandtage in einer besonderenVorlage davon Kenntnis
zu geben, welche Gemeindenund Kreise und mit welchen Beträgen sie — getrennt für
Armen- und Wcgczwecke— bedachtworden sind".

In Ausführung dieses Beschlusses beehrt sich der Provinzialausschuß,dem Provinzialland¬
tage die umseitigeNachweifungder Beihilfen für Armenzwecke zur Kenntnisnahme vorzulegen.

Düsseldorf, den 19. Februar 1918.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Nachweisung
der

an leistungsschwache Kreise und Gemeinden der Nheinvrovinz für Zwese des Armenwejens
aus der Dotationsrente auf Grund des § 5 Absatz 3 des Gesetzes vom 2. Juni 1902

für das Rechnungsjahr1917 gewahrten Beihilfen.

Lfd,
Nr,

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
1?
18
19
20

Ve° Be¬

Kreis Gemeinde willigtet
Netrag

Lfd,
Nr,

Kreis Gemeinde willigtet
Betrag

I. Uegierl tngsvezirk Zachen. II. UegierungsbezirK Govlenz.
Dllren Uedingen , , . . 800 1 Adenau Rettemth , , 550

Geilenkirchen Teveren 900 2 „ Langenfeld, 300
Heinsberg Breberen 600 3 Weibein 700

„ Haaren , 900 4 „ Kempenich, 200
„ Hadert , 1100 5 Hausten. . 100
,/ Wildenrath 350 6 „ Mcuspnth . 125

Iülich Dilrwiß. 800 7 Mosbruch , 100
Äiontjoic Mützenich 750 8 Kütterichen 50
Schleiden Udenbreth 150 ! ^ „ Kllperich 100

Dreiborn 1200 ! 10 „ Gelenberg , 100
„ Fruhnrath 100 l 11 „ Drees . , 100
„ Gnlbach, 300 12 „ Pomster, , 200
„ Rinnen , 175 >13 „ Dllmpclfeld 200
„ Sötenich be Call 300 ! 14 Ahrweiler Kreuzberg , 250
„ Wahlen 500 ,15 Altenkirchen Derscheu 100
„ Bleibuir 1000 ! 16 „ Horhausen , 400
„ Vreitenbenden. . . 200 !l7 „ Plcckhausen 150
„ Vnssem-Bergheiul, , 150 >18 „ Giillesheim 150
„ .Harzheim , . , . 100 19 „ Vürdenbllch 300
" Lvrbllch .....

Summe
100 > 20

21
" Niedersteinebach

Luchert . ,
220

9975 100

Bewertung: Die Beihilfen sind im Einvernehmenmit dem Herrn Ober-Präsidenten gewahrt wurde».
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Lfd.
Nr. Kreis Gemeinde

Ve<
willigtei
Betrag

Lfd
Nr. Kreis Gemeinde

Ve»
willigt«
Netrag

22 Altenkirchen Huf ...... 100 61 Neuwied Leutesdorf .... 800
23 „ Krunkel . . . . 150 62 . Notfcheid . . 200
24 „ Willroth . . . . 300 63 » Hargarten . . 100
25 „ Oberlahr . . . . 250 64 „ Breitfcheid . . 200
26 „ Burglllhr . . . . 200 65 „ Roßbach . . 400
2? „ Peterslahr . . . . 900 66 „ Waldbreitbach 100
28 „ Eulenberg . . . . 300 67 „ Lorfcheid . . 250
29 „ Obersteinebach . , . 900 68 „ Niederwambnch 550
30 „ Epgert ..... 400 69 Simmern Dickenfchied 120
31 „ Harbach . . . . 500 Summe 24 690
32 „ Niedersischbach . . 2 000
33 „ Giershaufen . . . 100 III. KegierungsbezirK Köln.
34 „ Hirz-Maulsbnch . . 100 1 Gummersbach Wiedeuest .... 3 000
3b >, Kircheib ..... 100 2 „ Marienberghaulen 3000
36 „ Mehren . . . . 100 3 Mülheim a. Rhein Overath .... 3 000
3? „ Elbergrund . . . 300 4 Rheinbach Effelsberg , 150
38 Eoblcnz°Land Waldefch . . . . 750 5 Sieg Altenbödingen 22b
39 „ Immendorf . . . 150 6 „ Brafchoß . 300
40 Kreuznach Callenfels . . . . 175 7 „ Nennkirchen 1500
41 » St. Cathlliincn . . 100 8 » Seelfcheid . 1600
42 „ Wallhaufen . . . 1000 9 „ Ruppichteroth 1000
43 ,. Argenfchwang. . . 100 10 ., Uckerath 1500
44 „ Dalberg . . , . 500 11 „ Wahlfcheid. 1200
45 Mayen Bell...... 200 12 „ Much . . 400
46 „ Ettringen . . . . 500 13 Waldbröl Eckenhagen . 2 500
47 „ Niedermendig . . . 300 14 „ Mursbach . 1500
48 „ Obermcndig . . . 1200 15 Wipperfllrth Culten . . 2 000
49 „ St. Johann . . . 750 16 „ Bechen . . 300
50 „ Volkesfeld . . . - 150 17 „ Lindlar . 3000
51 Meiseicheim Hundsbach.... 200 18 „ Hohkeppel . 2 000
52 Neuwied Ehlfcheid . . . 100 19 „ Wipperfeld. 150
53 » Els°ff ..... 700 Summe '2832554 „ Gricfenbach. . . . 100
55 « Krautfcheid . . 600 IV. Kegieru» lgsbezirk Düsseldorf
56 „ Limbach . . . . 900 1 Cleve Schneppenbanm . . 700
5? „ Rederfcheid . . . 1200 2 Gladbach Hardt ..... 1000
58 ., Schüneberg .... 200 3 Gievenbroich Gindorf .... 1000
59 .. Ifenburg . . . . 500 Summe ^700
60 ,, Weis ..... 400
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Lfd.
Nr. KreiS Gemeinde

Ve>
willigter
Betrag

Lfd.
Nr. Kreis Gemeinde

Ne.
willigtet
Betrag

VegiernngsvezirK Krier. 27 Prüm Dasburg , . . . 300
1 Bitburg Sessern . . 100 28 „ Kickeshaufen . . 200
3 „ Bettingen . 100 29 „ Mürlenbllch . . . 600
3 » Roth . . 175 30 „ Kopp . . 700
4 Ferschweiler 250 31 „ Plütfcheid . 550
5 „ Schlcid . . 275 32 „ Schöneckcn . 500
6 Wihmannsdorf 200 33 « Wawern 100
7

n Leimbach 200 34 « Wetteldorf . 100
8 Niedergeckler 200 35 „ Auw . . 150
9 « Weidingen . 100 36 „ Schlaufenbach 175

10 Wallendorf 150 37 ,, Bleialf . . 500
N Cruchten 250 38 „ Brandfcheid 200
12 „ Mülbach . 200 39 „ Hollnich 100
13 „ Affler . . 600 40 Saarlouis Siersdorf . 100
14 Dann Weidenbach 100 41 St. Wendel <)ammerstein 450
15 Merzig Rappweiler 500 42 „ Nicderalben 250
16 ^ Brüten . . 200 43 „ Niedereisenbach 150
1? Waldholzbach 225 44 „ Wieswciler. 100
18 Ottweilcr Dürsdorf , 250 45 Trier-Land Waldweiler 500
19 Prüm Kopfcheid . 100 46 „ Wandern 200
20 Lichtcnborn 300 4? „ Schillingen 100
2l „ Manderscheid 325 48 „ Kell . . . 100
22 Niederüttfeld 100 49 „ Hinzelt 100
23 Olzheim 300 50 „ Abtei . . 300
24 " Willwerath.

Daleideu
800
100

51 Wittlich Niedermanderscheid
Summe

220
25 13 165
26 /, Dahnen. . 320 !

Zusammenstellung.
I. RegierungsbezirkAachen ....... 9 975 Mark an 20 Gemeinden

II. „ Coblenz .......24690 .. .. 69
III. „ Cöln ........ 28325 .. „ 19
IV. „ Düsseldorf ...... 2 700 „., 3
V. „ Trier.......13165 „ ,51

Gefamtfumme 78 855 Mark an 162 Gemeinden.

28
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Anlage 22.
(Drucksachen, Nl, 14.)

Bericht
des Provinzialausschusses

betreffend

Erhöhung der Straßenunterhaltungsrenten.

I.

Das Dutatiousgesetzvom 8. Juli 1875 (G. S. S. 497) überwies in §§ 18 und 20 der
Provinz Rheinland 1605 850 und 450 383 Mark (vergl. Verordnung 12. September 1877, G. S.
S. 227) für die Verwaltung, technische Bauleitung und Unterhaltung der Staatschausseen
(rund 2600 Kin) mit der Bestimmung, daß der Provinz überlassen bleibe, die Verwaltung und
Unterhaltung der überwiesenenStaatschausseen engeren Kummunalverbändendurch Vereinbarung
zu übertragen. Eine solche Vereinbarung muß erfolgen auf Antrag einer Stadtgemeinde für
solche Straßenstrccken,welche der Staat »ach § 9 der Verordnung vom 16. Juni 1838 (G. S.
S. 353) übernommen hat. Kommt eine Vereinbarung über die Aussonderungeines Anteiles an
der Dotation zwischenProvinz und Stadt nicht zustande, so entscheidethierüber das Ober«
Verwaltungsgericht.

Da die Städte ein grußes Interesse daran haben, Herren auf den ihr Gebiet durch¬
ziehenden Straßen zu sein, um ungehindert Bestimmungen über Untcrhaltungsart, Benutzung zu
Gasleitungen, Kanalisation, elektrische Anlagen, Schienengelcise usf. treffen zu können, so sind
zahlreiche Anträge auf Ueberlassungder Straßenunterhaltung gegen Rente gestellt worden. Nach
feststehenden Grundsätzen wird die Rente berechnetund ein Abtretungsvertrag abgeschlossen, der
unkündbar,und nur im Einvernehmen beider Parteien gelöst werden kann. Das Anrufen des
Ober-Verwaltnngsgerichtsüber die Festsetzung der Rente hat'in der Rheinprovinz noch nie statt«
gefunden,es ist vielmehr stets Einverständnis erzielt worden.

Ueber den Charakter der Aussonderung aus der Dotation, der Absindungsrente,spricht
sich das OberVerwaltnngsgericht in dem Urteil vom 23. Januar 1882 (B. 8, S. 1) ganz
bestimmtans: es ist eine Reute, die ein für allemal bestimmtist und die nicht zu erhöhen
ist, auch wenn die Straßenkosten in Zukunft höher sein sollten als die Rente, Wörtlich sagt das
Urteil: „Die Ermittlung der künftig aufzuwendendenKosten bietet nun naturgemäß erhebliche
Schwierigkeiten,da es völlig unübersehbar ist, wie die Verhältnisse, zumal wenn man eine weiter
hiuauslicgendeZukunft mit ins Auge faßt, demnächst sich gestalten werden. Deshalb bleibt nichts
anderes übrig, als zuuächst und regelmäßig von den zurzeit bestehenden Verhältnissen auszugehen.
Diese allein gewähren einen sicheren Anhalt; halt man daran nicht fest, so gerät man notwendig
in eine Berechnungmit zum Teil ganz ungewissen, mehr oder minder willkürlichen Faktoren, deren
Verwertung von vornherein als untunlich bezeichnet' werden muß. Das Festhalten an den Ver¬
hältnissender Gegenwart führt allerdings insofern zu einein unverkeunbareuUebelftande, als die
Rente noch dem Gesetz ei» für allemal fixiert werden muß und somit eine anderweite
Festsetzung selbst dann ausgeschlossen bleibt, wenn die Verhältnisse dergestalt eine
Aenderung erfahren, daß die Rente zweifellos mit den tatsächlichen obwaltenden
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Zuständen nicht mehr im Einklang stehen. Allein dem ist nach Lage der Gesetzgebung nicht
auszuweichen. Die Stadtgemeiude übernimmt mit den Chausseenauf der einen Seite die Gefahr,
daß ihre Last sich über das vorausgesetzte Maß steigern tan»; ihr würde auf der anderen Seite
aber auch der Gewinn zugute kommen, wenn etwa die Last sich später mindern sollte."

Nach diesem Erkenntnis braucht darüber kein Wort mehr verloren zu werde», daß es sich
um eine äotatro dn,u8», handelt, auf deren Erhöhung keine Stadt, die Staatschausseen von der
Provinz übernommenhat, einen Rechtsanspruchhat. — Andererseits hat auch die Provinz dem
Staat gegenüberkeinen Rechtsanspruch auf Erhöhung der Dotation aus den tzH 18 und 20 des
Dotationsgesetzes, sonder» sie muß alle Aufwendungen für die Staatschausseen, die uns der
Dotation nicht gedeckt werden tonnen, aus Provinzialmitteln bestleiten.

II.

Neben den Staatschausseen bestanden in der Rheinpruvinz noch sogenannte„Bezirks¬
strahen", deren Verwaltung seitens der KöniglichenRegierungen geführt wurde, deren Unter¬
haltungskosten aber von mehreren besonderen „Bezirksstraßenfonds" für Trier, Coblenz, Cülu,
Aachen,Wetzlar pp. getragen wurden, (nergl. Regulativ vom 20. Januar 1841 M, Bl, S, 245
und Revidiertes Regulativ vom l7, September 1855),

Diefe Unterhaltungskostenwurden in Zuschlägenvon 1—5"/« der Staatssteueru in den
beteiligten Gemeinden aufgebracht. Die „Bezirksstrahen" waren ihrer Natur nach gewöhnliche
Kummnnlllstraßender Gemeinden, die um der leichteren Aufbringung der Unterhaltungsmittcl und
der Verwaltung wegen zu Bezirken zufammengefaßtwaren. Schieden sie aus einem Bezirts-
verbande durch Beschluß der Regierung nach Anhörung der Provinzialstände aus, so mußte die
Belegeuhcitsgemeindedie Straße wieder wie eine gewöhnliche Kommnnalstraßeunterhalten.

Das Dotationsgesetzvom 8, Juli 1875 überwies in § 19 der Provinz die Leitung der
Neu- und Unterhllltnngsbautcn an den bisher vom Staate geleiteten chanssiertcn und
unchaufsiertcnStraßen außer den Staatsstraßen und alle Verpflichtungender Staatsbauverwaltung
gegenüberden Provinzial- und Bezirksstratzeu,

Durch diese Bestimmung ging die Leitung des Nen- und Unterhaltungsbaues
sämtlicher oben erwähnten rheinischen Bezirksstraßen auf die Provinz über (4500 Kru), Für die
Unterhaltung dieser Bezirksstrahenerhielt die Provinz keinerlei Vergütung oder Dotation,
sondern die Kosten sollten genau wie bisher von den Gemeinden durch Zuschlägezu den Staats-
steuern aufgebrachtweiden, auch behielten die Bezirksstrahenrechtlich den Charakter der Kommunal-
straßen. Lediglich die Bauleitung sollte die Provinz übernehmen.

Die Provinz hatte infolge des Dotationsgefetzes nunmehr zwei Arten von Straßen in
ihrer Verwaltung. 1. die Staatschausseen,,für deren Unterhaltung eine Dotation gegeben wurde,
2. die Bezirksstrahen, deren Unterhaltung durch Zuschlägezu den Staatssteuern in den Belegen-
heitsgemeindenaufgebrachtwurden.

Die verfchiedene Art der Unterhaltung, der Aufbringung der Mittel, das Bestreben,alle
Durchgangsstraßen in gleichen Zustand zu bringen nnd andere Momente führten zu dem Regulativ
vom 17, Januar 1876, betreffend die Vereinigung der in der Rheinpruvinz bestehenden Bezirks¬
straßenfondsund der Fonds zur Unterhaltung der Staatsstraßen zu Einem Provinzialstraßeufonds,
Nach diesem Regulativ übernahm die Provinz die sämtlichen 4500 Km Bezirksstrahen als
Proviuzialstraßen, „stellte sie den Staatschausseen vollständig gleich und sorgte für deren Unter¬
haltung dnrch Provinzialmittel unter Aufhebung des bisherigen Modus der Zuschlägezu den
Staatssteuern in den Belegenheitsgemeinden",

2»'



228 Anlagen zu den Sitzungsprototollen, Nr. 22,

Durch diese Maßregel hat die Provinz den Gemeindendie schwere Unterhaltungslast von
4500 llni Kommuualstraßen abgenommen! In allen anderen Provinzen erscheinen Straßen
der in Rede stehenden Art nach wie vor als Kreisstraßen zu Lasten der Stadt- und Landkreise!

Wie bei den Staatschausseen (vcrgl, I). so trat auch bald der Wunsch größerer Gemeinden
an den Tag. auf den in ihrem Gebiete liegenden ehemaligenBezirksstraßenHerren zu werde», um
ungehindertdie Straßen zu Eifcnbahnzwecken, Kanalisation, Straßenverfchönernngpp, benutzen zu
könne». Die jedesmaligeBefragung der provinziellenStraßenbauverwaltung, ihre Genehmigungpv,
war den Gemeindenlästig.

Die Provinz hat diesem Drängen nachgegebenund nach dem Vorgange bei den Staats¬
chausseen mit leistungsfähigen, größeren GemeindenAbtretungsverträge über Straßen abgeschlossen
und fllr die Unterhaltung fortlaufende Renten wie bei den Staatschausfeen gegeben.

Von vornherein ist hierbei mm der bedenklicheSchritt begangenworden, daß man bei der
Unterhaltungsabtrctung der ehemaligenBezirksstmßeneine fortlaufendeRente bewilligte. Bei den
Staatschausfeen konnte und mußte die Provinz eine Rente bewilligen, denn sie erhielt felbst für
diefe Straßen eine staatliche Unterhaltungsrente, deren ratierlichenAnteil sie den Städten übertrage»
konnte und mußte.

Für die Bezirksstraßcnhat die Provinz aber keine Dotation erhalten, fondern brachte die
Unterhaltungsmittel ox proprü» auf; sie hätte bei Abtretung von ehemaligenBezirksstraßendiefe
ohne Rente an die Gemeinde, von der sie als Kommunalstraßc übernommen, auch wieder als
Kmnmunalstraßezu eigenen Lasten zurückgebe» müssen. Strenggenommen könnte man sogar dahin
deduzieren,daß die Gemeinden,welche ihre Bezirtsstraßen gegen Rente zurückgenommen, weit besser
stehe», als die Gemeinden,welche gleichwertige Straßen erbaut haben, aber nie den Vorzug gehabt
haben, dieselben als Bezirksstraßenanerkannt und fpäter zurückgegebenzu fehen.

Wie dem aber auch fei, jedenfalls müssen jetzt die Staatschausfeen»nd die ehemaligen
Bezirtsstraßen als gleichgestellt betrachtetwerden. Wie bei den Staatschausfeenkann auch bei den
Bezirtsstraßen aus den im obenerwähnten Ober-Verwaltungsgerichts-UrteilangegebenenGründen
ein Rechtscmfpruch einer Gemeindeauf Erhöhung der Abfindungsrentenicht anerkannt werden bei
den Bezirtsstratzen um fu weniger, als die Gemeinden bei der Uebernahme der Straßen bereits
eine durch eine Dotation für die Provinz nicht gedeckte, an und für sich rechtlich zweifelhafte
Rente beziehen,

III.

Der Antrag auf Erhöhung der Abfindungsrente fllr abgetretene Proomzialstraßen ist
dadurch herbeigeführt worden, daß für den Gemeindewegcbauzu verschiedene» Malen vom Pro«
vinziallandtag größere Mittel bewilligt worden sind. Diesen Bewilligungen gegenüberwünschte» die
Städte ihrerseits eine Aufbesserungdurch Erhöhung der Abfindungsrente für übernommenePro-
vinzilllstraßen.

Bei dieser Sachlage ist es nicht zu umgehe», auf die Gemeiudewegebauuuterstützung
einzugehen,

§ 2 des Dotationsgesetzesüberwies der Provinz als allgemeine Dotatiu»sre»te dc» Betrag
von 1 735 755 Mark und legte dafür der Provinz i» § 4 1. o, ganz bestimmteVerpflichtungen
auf. Die allgemeine Dutationsrente follte dienen zum Neuban chaussierter Wege und zur
Unterstützung des Gemeinde- »nd Kreiswegebaues, zur Beförderung der Laudesmeliora-
twnen, für die Kosten des Armen-, Taubstummen-, Blindenwesens,für Kunst und Wissenschaft, für
ähnliche im Wege der Gefctzgebung noch zu übertragendeAufgaben,
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Auch dieje für so zahlreiche Aufgaben gegebene Dotation ist eine ein für allemal geschlossene.
Die Provinz hat die angegebenen Zwecke zu fordern und reicht die Dotation nicht mehr, so hat
sie die weiteren Zuschüsse aus eigenen Mitteln aufzubringen. Dieser Standpunkt ist stets von der
Kgl. Staatsiegierung betont worden und jede Erhöhung wurde abgelehnt, obwohl die provinziellen
Aufwendungenauf allen in Betracht kommenden Gebieten längst das Vielfacheder Dotation über¬
schreiten.

In Erfüllung der ihr obliegenden Aufgaben, den Kommunalwegebau zu unterstützen,
hat die Provinz aus dieser allgemeinenDotation von 1735 755 Mark den Betrag von 440000
Mark für den Kommunalwegebauausgeschieden. Aus dieser Aussonderungsind entstanden-

1. der H Fonds von .... 100000 Ml.
2. der L Fonds von ... . 250000 ,.
3. der Unterer«! ^ von . . . 90000^

440 000 Ml
Die übrigen Mittel der allgemeinenDotationsrente sind zu den anderen, oben gedachten

Aufgaben voll verwendet. Dem L Fonds ist in Ermangelung von Dutationsmitteln aus Steuer»
Mitteln in späteren Jahren laufend der Betrag von 100000 Mt. für die Kreise, welche den
Ausbau der Gemeindestraßenübernommenhaben, zugeführt worden. Dem gleichen Fonds ist vor
zwei Jahren ebenfalls aus Steuermitteln ein weiterer Betrag von 100000 Mail (Antrag von
Miquel) zugeführt worden.

Aus der neuen Dotation vom 2. Juni 1902 (G. S. S. 16?) sind endlich für Gemeinde«
Wegebau jährlich rund 300 000 Mark bestimmt.Für den Kommunalwcgebanweidendemnach jährlich
verwendet 440 000 und 100 000 und 100000 und 300 000 --- 940000 Mark. Neben diesen
laufenden Mitteln find anch im Bedarfsfall Einzelbewilligimgenaus Steucrmitteln z. B. für die
Saarbnig-Mcrzigerstraße von 250000 Mark erfolgt.

Die Provinz ist der ihr in §§ 2 und 4 des Dotationsgesetzesauferlegten Pflicht, den
Kommunalwegebauzu unterstützen,nachgekommen, indem sie 440 000 Mail aus der Dotation und
nach der Erschöpfung weiter 200000 Mari aus Steuermittcln — abgesehen von der Dotation
von 1902 — ausgibt. In betonenist hierbei, daß es sich bei der Bewilligung aus Steuermitteln
keineswegs um völlig freiwilligeBewilligungenhandelt, sondern um Bewilligungen,zn denen die Pro¬
vinz auf Grund des § 4 des Dotationsgesetzeszu Gunsten der Gemeindenverpflichtetist und zn
deren Leistung fie gegebenenfallsvon Aufsichtswegen angehalten werden kann.

IV.

Aus den Ausführungen, wie sie unter I, II, III gemacht, ist folgendeszn schlußfolgern:
1. Auf Grund der Gesetzgebungkann keine Gemeinde einen Anspruch auf Erhöhung der Rente

machen,die bewilligte Rente ist eine definitive,unveränderbare.
2. Auf Grnnd der abgeschlossenen Abfindungsverträge kann ein derartiger Ansprach auch nicht

erhoben werden; die Renten sind vereinbart, eine Erhöhung nicht vorgesehen,die Bertläge
unkündbar. Jeder Gemeinde mußte die Rechtslage bekannt sein und jede hat erwogen,daß die
Vorteile der Straßenunterhaltungsbefugnis höher anzuschlagen seien, als etwaige Mehrausgaben
über die Rente hinaus.

3. Wenn auch die Unterhaltungskostenin vielen Gemeindendie Rente übersteigen, so liegt darum
immer noch kein Grund vor, die Rente zu erhöhen. Von der Erhöhung der Unterhaltungskosten
weiden nicht nur die Gemeindenbetroffen,sondern in gleichem Maße auch die Provinz bezüglich
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bei zurückbehaltenen Straßen. Die Erhöhung ber Rente für bie Städte pp, heißt nur die
Mehrkostenvon den Schultern der Städte abwälzen auf die Schultern der durch die Teuerung
in gleichem Maße betroffenen Provinz, Hierzu liegt kein Grund uor, denn die Provinz kann
sich ihrerseits auch nicht an einer erhöhten Stantsdotatiun für die Stenerverluste erholen und
die bisherigenAufwendungenfür die ehemaligen Kummunal-Bezirksstraßensind bereits freiwillig,

4, Zweifelhaft erscheintes auch, ob die Mehrkostender Städte nicht durch anderen Gewinn evtl,
aufgewogenweiden. Durch städtischen Ausbau der Straße» ist Häuseranbau gefördert worden,
der Zuzug von Bewohnern vermehrt worden, Gebühren werden erhoben, in manchen Gemeinden
weiden die Ttraßenkostenganz oder zum Teil durch die Abgaben für Anlegung von Straßen-
bahngeleifeu,Kanaleilautmis, gedeckt u, s, f.

Sprechen die unter 1—4 erörterten Pnutte entfchieden gegen den Antrag, die Rente zu
erhöhen, so würde ein Versuch, trotzdem eine Erhöhung vorzunehmen,ergeben,daß diesem Vor¬
gehen Bedenkenentgegenstehen,
») Wollte man zugeben,daß jede Gemeinde,die mit ihrer Rente nicht ausreicht, die Mehrkosten

bei der Provinz liquidiert, so würde hierin die Quelle großer Streitigkeiten liegen. Die
Provinz hat auf der abgetretenenStrecke nichts mehr zu sagen, sundern die Gemeinde unter¬
hält die Straße nach ihrem Belieben. Jede Liquidation würde von der Provinz dahin zu
prüfen sein, ob die Unterhaltung über die gesetzliche Unterhaltnngspflichtder Provinz hinaus¬
gegangen, ob z. B. wirklich Grußpflaster angebracht oder ob Macadam pp, noch gereicht
hätte, ob in der Liquidation Trottuiranlagen, Rinnenanlagcn, zu denen die Provinz nicht
verpflichtetist, enthalten sind u, s, f. Keinesfalls könnte die Provinz für Aufwendungen
eintreten, die über ihre Straßenunterhaltungspflicht hinausgehen. Es bedarf keiner weiteren
Erörterung, daß die Einzelliqnidation,abgefehen von der Arbeit, zu Unzuträglichkcitenführen
müßte, die unbedingt vermieden werden muffen,

b) man tonnte erwägen, ob eine allgemeineErhöhung um bestimmteProzente angebrachtwäre,
z. B, um 30"/«, wie in den Kommiffionsverhandlungenangedeutet wurde, 30"/o der bis¬
herigen Abfindungsrenten würden den Betrag von 220000 Mark ausmachen, die durch
Steuern aufzubringenwären.

Bei vielen Städten würde der Steuerbetrug von 0,2«2 mehr betragen, wie der
Rentenzufchlagvon 30°/« z. B, bei Cöln (1592 Mk.), Düsseldorf (9690), Essen (6582),
Gladbach (396), Bonn (1908), Crefeld (1105), Coblenz(1185), Hamborn (878), Duisburg
(2746), andere Städte würden sich aber nur um ein Geringes besser stehen, z. B. Aachen
(572 Mk.), Saarbrücken (2803), Rheydt (3020), Solingen (2439), Barmen (3584),
Elberfeld (2396). Mülheim (1520), Oberhausen (2128), Trier (397), Neuß (2793).

Es ist kaum anzunehmen, daß ein derartiger Modns, bei dem es gleichgültigist,
ob 30 oder 40°/« iu Finge stehen, die Iustimmnng des Pruuinziallandtags finden würde,

o) Ueberdics würde durch ein derartiges Vorgehen, das ganze Verhältnis zwischen Stadt und
Laut» auf dem Straßeugebiete uerfchobcn Bei 30°/« Erhöhung würden die Städte zusammen
erhalten an Straßenrcnte- 740 000 und 220 000 -^ 960 000 Mark.

Die Landgemeindenerhalten aus dem WegebaufondZ nur 100000 (^) und
250 000 (Z) und 100 000 (Kreise) und (100 000 (Miquel) und 300 000 (Dotation) -
850000 Mark. Die Städte würden demnach rund 100 000 Mark an Reute besser stehen
als die Landgemeindenmit 850 000 Mark Wegebeihilfe. Es ist anzunehmen,daß eventuell
die Landgemeindennunmehr über Bevurteilung der Städte, wie früher die Städte über



Anlagen zu den Sitzungsprototollen. Nr, 22, 231

e /

Beuorteilung des Landes klagen und neue Ansprücheerhebenwürden; es würde zum fort¬
laufendenWachsender Steuermittel führen,

ä) Würde die Provinz zur Erhöhung der Rente übergehen,so würde dies aller Wahrscheinlichkeit
nach dazu führen, daß alle irgendwie leistungsfähigeGemeindenAnträge auf Strußeuüber-
nähme stellen würden.

Hiermit würde eine weitere Zersplitterung des großen Straßennetzes erfolgen, die
die verschiedenartigste Unterhaltung und wahrfcheinlich Vcrfchlechterung der ötrahen, wie sie
jetzt schon vielfach in der Umgebung größerer Städte wcchizunehmen ist, herbeiführen. Das
große, verdienstliche Werk, was die Provinzialuerwaltung mit der Uebernahmeder sämtlichen
Straßen als einheitliche Provinzialftraßen 1876 begonnen, würde sich langsam wieder zum
Schaden der Provinz auflösen,

«) In der angeschlossenenTabelle ist lediglich der besseren Orientierung wegen berechnet worden
a) einmal, wie hoch der durchschnittliche.Unterhaltungsbetrag pro Stiahenkilometer in jedem

Bauamte ist und
d) andererseits, ob und um welchenBetrag die im gleiche» Bauamte den Städten PP.

bewilligteAbfindungsrente über diesen provinziellenUnterhaltungsbetrag hinausgeht oder
dahinter zurück bleibt.
Hierbei war der Gedanke maßgebend: Die Provinz will bei der Abtretung lein Geschäft

machen nnd daher jedenfalls der straßenübernehmendenGemeinde alles das geben, was sie selbst
pro Kilometer Straße in dem Banamte, aus dem die abgetretenenStraßen herausgenommen,auf¬
wendet; daß die Provinz über die eigenen, bei der Zurückbehaltungder Straßen in eigene Ver¬
waltung notwendiggewordenen Aufwendung hinausgeht, kann billiger Weise nicht verlangt werden.

Die Berechnunghat zu dem Resultat geführt, daß die Provinzial-Verwaltung
1, an 6? Stellen 90993 Mark mehr zahlt, als sie bei Beibehaltung der Straßen nach dem

Durchschnittdes Bauamts selbst hätte aufwendenmüssen,d. h. 13,1°/« Reute zu viel,
2. daß sie an 3? Stellen 46 813 Mark weniger zahlt, als sie selbst bei Beibehaltung der

Straßen hatte aufwende»müssen, d. h. 6,?°/° Rente zu wenig.
Bei einem Ausgleich hätte die Provinz zu fordern 44180 Mark, deren sie infolge der

Strahenllbtretung verlustig geht.
Der Betrag, den die einzelnen Gemeinden an Rente weniger erhalten, als der Durch-

schuittsbetragdes Landesbauamts, ist in den meisten Fällen ganz gering. Die größte Differenz
besteht bei Duisburg mit 6110 Mark, die geringste bei Schuunebeck mit 6.97 Mark,

Die Erklärung für die Differenz ist bei den großen Gemeindenwie Duisburg, Düsseldorf,
Crefeld, Neuß PP. wohl in der opulenten Unterhaltuug, bei den kleinen Gemeindenin den höheren
Aufwendungenfür Material, Aufsicht pp. zu suchen.

Gegen die unter e vorgelegteVergleichsnachweisung könnte eingewendetwerden, daß die
Verhältnisse i» dem ausgedehntenBauamte und der abgetreteueuStaßeustreckezu verschiedenseien.

In der weiter angefügten Ueberfichtist daher in einer großen Zahl von Fällen berechnet ^
worden, wie hoch die Rente für die abgetreteneStraßenstreckefür das Kilometer ist und wie hoch
die Aufwendung der Provinz für die unmittelbar an die abgetreteneStrecke stoßende Provinzial-
straßenstrecke für das Kilometer zu stehen kommt. Auch diefe Ueberficht ergibt, daß in den
berechneten32 Fällen 16 Gemeinden eine höhere Reute für das Kilometer erhalten, als die
Provinz für die anschließenden Piovinzialstrahen aufzuwendenhat.
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Der Provinzialausfchuß ist aus den in Vorstehendementwickelten Gründen nicht in der
Lage dem Provinziallundtug eine Erhöhung der einmal endgültig bewilligten Straßenunterhaltungs»
renten zu empfehlen.

Düsseldorf, den 8. Januar l918.

Der Provinzilllausschuh'

O. Graf Beissel von Gymnich.
Vorsitzender.

Dr. von Renvers,
Landeshauptmann,

Anla ge I.
(Zu Drucks, l<,) Bergleichung

der Straßen - Unterhaltungsrenten
mit den

Straßen-Unterhaltungskostender Provinzial-Straßenverwaltung.

KrlLuterung z« der Zusammenstellung Seiten 233—236.
Die Spalten 1, 2 und 3 der nachfolgendenZusammenstellungsind dem Haushaltsplan

der Pcooinzialverwliltungfür das Jahr 1913, Seite 659 entnommen.
Die Spalte 4 enthält die durchschnittlichenAufwendungen der Jahre 1909—1913 (einschl.)

für die materielleUnterhaltung der Straßen auf 1 Km, entnommenaus den „StatistifchenNotizen
über die Gcschäftsverwaltnngder. Landesbauiimter",

Baulimt

Saarbrücken ,
Trier . , .
Cochem , ,
Kreuznach
Koblenz , ,
Bonn . , .
Aachen-Süd ,
Aachen-Nord.
Cöln . . .
Siegburg . .
Gummerslmch
Crefeld , .
Düsseldorf
Cleve . . ,

1909

760
509
631
581
702
789
636
752
915
484
689

1131
1055
691

64
',!'.»
45

<»6

«7
40
77
86
02
!M
86
5!

1910

79?
535
650
561
634
630
540
68?
824
539
661

1134
1036
678

KI
<>','
50
47
06
4?
92
>^l
5«
3«
I!
16
08
44

1911

791
540
620
539
679
630
569
690
849
47?
713

1084
103?
67?

01
67
08
60
:n
12
85
80
!!!!

05
,ii
01!
'.»6

Kilometerkosten der Straßeimnterhaltung.

1912

681
422
568
518
582
519
531
583
937
483
660

1033
1066
588

18
27
82
4^1
4!
82

6!
20
,18
74
<»4
85
ll

1913

716
432
546
518
770
573
587
571
947
536
693

1045
1077
602

25
05
18
02
20
08
27
8!
06
00
4!
77
12
28

Summe

3745
2440
3018
2718
3365
3143
2866
3286
4474
2521
3418
5430
5273
3238

64
6?
02
72
54
72
56
61

25
8.'l
62
18
32

5 jährig«
Durchschnitt

749
488
603
543
673
628
573
657
894
504
683

1086
1054
64?

13
13
60
74
II
74
31
33
80
26
7?

64
66

Bemerkung: Das fehlende Nauamt Plüm enthält teine Strahenabtretungen,
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Name
des unterhaltenden

Landkreises,
dn Stadt- oder Land¬

gemeinde

Länge
der bis 1913
einschl. über¬
nommenen
Provinzial-

steaßen

Vetrag
der

vertraglich
vereinbarten

Rente

Durchschnitt
der materiellen
Straßenunter-

haltung (einschl.
der Pflllster-
strecken) im

Äauamtsbezirke
in den Jahren

1909—19 !3
sür 1 llm

Die Nente
würde

betragen nach
den durch»
schnittlichen
Kosten der
Spalte 4

Die nach Sp

lich gezah
betrag

mehr

alte 3 Wirt.
tte i»ente
t also

Weniger

!mi ^t H ^ H ^ 5 ^t H "6 ^
l 2 3 4 5 6 7

23,01?
!

573 31 13195 8«

Aachen, Stadt . 5
(A-S.)

8,610
(A—N.)

2195101 (A—S.)
65? M

(N-N.)

5 695 51 3 059 5^ — —

18 855 I'j

Aachen, Landkreis . 4,949 3 626 - 657 33 3 253 ,5 372 «7 — —

Altenessen. . . . 8,270 9 510 — 1054 64 8 721 «7 788 ,N — —

Andernnch . . . 2,440 2 388 61 673 !! 1642 59 746 -^ — —

Barmen .... 27,724 31350 ., 1054 54 29 238 «'1 2111 !5 — —

Bernkastel-Cues . . 2,95? 3304 5.« 603 l!0 1784 55 519 75 — —

Bockum-Verberg. . 3,??5 3 755 — 1086 4 099 55 — — 344 65
Bonn..... 11,2?4 9 378 - - 628 7-1 7 088 l! 2 289 99 — —

Vordeck .... 18,552 2105? 7<z 1054 5, 19 565 55 1492 (»8 — —

Bredeney .... 4,213 3 680 — 1054 54 4 443 >!,» — — 763 20

Burgbrohl . , ^ 2,244 2 250 — 628 7>! 1410 «9 839 !! — —

Enternder«. . . . 1,201 1740 — 1054 «'.4 1266 5^ 473 55 — —

Eleve ..... 5,282 3130 — 647 55 3 420 94 — — 290 94

Coblenz .... 4,544 4 850 — 673 ,, 3 058 lN 1791 5U — —

Coln..... 44,606 52150 — 894 «0 39 913 45 12 236 55 — —

Kalk..... 1,894 1850 — 894 «0 1247 35 602 55 — —

Crefeld .... 14,571 12 840 — 1086 — 15 824 I, — — 2 984 11

Dillingen .... 2,080 2 671 75 749 IN 1558 !!' 1113 55 — —

Dudweiler . . . 1,800 2 020 — 749 15 1348 IN 671 5? — —

Dinslaten. . . . 3,304 4 090 — 64? 55 2139 «7 1950 !5 -- —

Dulten .... 5,588 4 545 — 1086 — 6068 57 — — 1523 5?

Düsseldorf . . . 33,801 29 986 92 1054 64 35 647 «9 — — 5 660 9?

Heerdt .... 7,470 6 961 55 1086 — 8112 4^ — — 1150 8?

Duisburg.... 14,620 9 308 — 1054 54 15 418 84 — — 6110 84

Weiderich .... 11,569 10 288 50 647 l!5 7 492 78 2 795 7^' — —

Ruhrort .... 1,422
7,455

880 — 647
573 IN

920

4 274
9?

55

— — 40 97

Düren.....' (A—S.)
4,516

(A-N.)

10 533 — (A—S )
65?>33

(N-N.)

2 968 5!» 3 290 47 —

, 7 242 5>.'!

Elberfeld .... 26,780 32 000 — 1054 54 28 243!26 3 756 74 — —

Emmerich .... 2,916 1830 — 64? <ii; 1888 5« — — 58 58

Erkelenz .... 3,482 3 092 65? 55 2 288 5^ 803 18 — —

24
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«am»

des unterhaltenden
Landkreises/

der Stadt« oder Land'
gemeinde

Länge
der bis 1913
einschl. über¬
nommenen
Provinzial»

straßen

Vetra«
der

vertraglich
vereinbarten

Rente

Durchschnitt
der materiellen
Strahenunter-

haltung (einschl.
der Pflaster-
strecken) im

Vlluamtsbeziike
in den Jahren
19U9-1913
für 1 Km

Die «»nie
würde

betragennach
den durch¬
schnittlichen
Koste» der
Spalte 4

Die nach Spalte 3 Wirt»
lich g»,«hl»e ««nie

beträgt also

«ehr ! weniger

lcm ^ H ^t H ^ H ^< H ^ Ä
1 2 3 4 5 6 7

Eschweiler. . . > 3,85« 4 013 — 657 33 2 535 98 1478 «2 — —

Essen ..... 7,192 4 747 — 1054 <i4 7 584 9? — — 2 837 97

Altendorf .... 1,940 2 083 44 — — 2 046 — 37 44 — —

Huttrop ... 1,773 2 400 — — — 1869 «8 530 12 — —

Rellinghausen . . 5,14U 2 926 — — — 5 420 85 — — 2 494 85

Rüttenscheid . . . 2,08^! 2143 <><» — — 2195 ?<; — — 52 10

Lupen ..... 3,388 3 336 — 573 31 1942 3? 1393 03 — —

Fischeln .... 5,«43 6155 — 1086 — 6128 30 26 79 — —

Fraulautern . . . 2.247 1939 «9 749 13 1683 30 256 59 — —

Frechen .... 2,080 1053 — 894 «0 1843 29 — — 790 29

Berg. Gladbach. . 8,646 8 990 — 894 89 7 736 44 1253 56 — —

Münch. Gladbach . 8,859 6929 — 1086 — 9 620 8? — — 2 691 87

Goch ..... 3,505 2 090 — 647 n<i 2 270 05 — — 180 05

Godesberg . . . 4,811 3 400 — 628 74 3 024 «7 375 13 — —

Haaren .... 2,324 1577 ..... 657 38 1527 6.3 49 37 — —

Hnmborn .... 5,07? 6 085 22 647 «<> 3 288 1? 2 79? 05 — -—

Hitdorf .... 0,263 350 — 894 80 253 23 96 77 — —

Hochheide b.Homberg 1,628 2 080 — 1086 — 1768 01 311 9!» — -,-

Iülich..... 2,937 3 610 — 65? 33 1930 5« 1679 42 — —

Kevelaer .... 3,137 2150 — 647 66 2 031 71 118 29 — —

Königswinter. . . 2,572 1514 — 504 2l'< 1296 9« 217 04 — —

Kray..... 2,425 4000 .^. 1054 <>4 2 557 50 1442 50 — —

Kreuznach. . . . 3,820 2 560 —- 543 74 2 077 09 482 91 — —

Langenlillch . . . 4,990 5500 — 1054 64 5 262 65 23? 35 — -—

Lmmesdorf . . . 0.811 410 — 628 74 509 9l — .^,. 99 9!

Lennep .... 6,127 6 096 — 683 7? 4 223 65 1872 35 — —

Mayen, Stadt . . 2,843 1824 13 673 l! 1913 65 —- 89 52

Mayen, Kreis . . 0,156 235 — 628 74 98 08 136 92 — —

Mehlem .... 3,863 2 212 — 628 74 2 428 82 — — 216 82

Moers..... 12,631 14533 — 1086 — 13 71? 27 875 73 — ^

Mülheim a. d. Ruhr 4,398 4 688 43 1054 «4 4 638 31 50 ,2 — —-

Broich..... 1,316 1272 42 — — 138? 91 — — 115 49
Saarn..... 4,960 6 327 5« 1054 04 5 231 01 1096 57 — -—

Speldorf-Broich. . 3,991 3 940 — — — 4 209 0? — — 269 07
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Name
des unterhaltenden

Landkreises,
der Stadt« oder Land¬

gemeinde

Länge
der bis 1913
einschl. über¬
nommenen
Provinzilll-

straßen

Vetrag
der

oertrüffüch
vereinbarten

Rente

Durchschnitt
der materiellen
Straßenunter-

haltung (einschl.
der Pflaster-
strecken) im

Bauamtsbezirle
in den Jahren

19U9—1913
für l Kin

Die Rente
würde

betragen nach
den durch¬
schnittlichen
Kosten der
Spalte 4

Die nach Sp
lich gezay

betrag

mehr

alte 3 Wirt»
lte Rente
t also

Weniger

lllN ^t H ____^____ H^ ^ H ^t H ^i H
1 2 3 4 5 6 7

Styrum .... 2,6l2 2 559 «!2 __ — 2 754 ?>> 195 10

Mlllheim °. Rhein. 10,074 11600 — 894 «0 9 014 22 2 585 78 — —

Neunkirchen . . 1,145 2 000 — 749 I.'! 857 75 1142 25 — —

Neuß . . . 15,365 14 752 ,'.8 1086 — 16 686 3!« — — 1933 81
Neuwied . . 8,272 6 968 !0 673 , , 5 56? <.'? 1400 19 — —

Oberhäuser« 13,882 15 228 «4 1054 ,',4 14 640 5, 588 33 — —

Odenkirchen 9,27? 8 815 l>5 1086 10 074 82 — — 1259 2?

Opladen . , 3,954 4 570 — 894 «0 3 538 l>4 1031 '.«! — —

Pfassendorf . 2,159 1320 3! 673 II 1453 24 — — 132 93
Rees . . . 1,049 910 64? «6 679 4l» 230 60 — —

Remscheid. . 27,592 32 305 — 1054 64 29 025 80 3 279 20 __ —

Rotthausen 4,743 8 200 — — — 5 002 M 3197 84 — —

Remagen . . 1,060 770 — 628 74 666 4«! 103 i>4 >— —

Rheydt . . 9,462 12 165 — 1086 — 10 275 7.'! 1889 27 — —

Ronsdorf. . 2,363 1950 — 1054 <>4 2 492 !l — — 542 11
Saarbrücken . 4,862 3 400 — 749 13 3 657 25, — — 25? 25

St. Johann . 4,607 6M0 — — — 3 451 24 2 549 70 — —

Malstlltt-BuibaH - 7,401 7 738- — — 5 544 31 2193 69 —- —

Sllllilouis 5,383 5 401 — — — 4 032 f.? 1368 43 — —

Schonnebeck . 0,457 475 — 1054 64 481 '»7 — — 6 97

Siegburg . . 6,854 3 620 ..... 504 2«3 3 456 20 163 80 — —

Solingen . . 15,518 13 487 — 1054 tt4 16 365 '.'<> — — 2 878 90
Steele. . . 3,337 2 925 — — — 3 519 33 — - 594 33
Stertrade. . 3,196 3 521 54 647 «li 2 069 92 1451 62 — —

2,404
(A-N.) 657 33 1580 22

Stolberg . . . ' 4,523
(A—S.)
6,92?

6 500 .. (U—N.) 2 593 U8 2 326 70 __
573

(A—S.
<> !
) 4173 30

Stoppenberg . . . 2,516 2 800 — 1054 64 2 653 47 146 53 — —

Trier . . 7,243 5 956 — 488 13 3 535 53 2 420 4? — —

Uerdingen. . 4,147 3 893 — 1086 — 4 503 64 — — 610 64
Velbert . . 5,332 5 096 .- 1054 64 5 623 34 — — 557 34

Vilich . . . 1,681 2 000 — 504 2<! 948 51 1051 49 " "

24»
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Länge
Vetrog

Durchschnitt
der materiellen
Straßenunter-

T>i« Rente
wurde Die nach Spalte 3 Wirt«

dos unterhaltenden
Landlreises,

der bis 1913
einschl. über»
nommenen

der -
vertraglich

Haltung (einschl.
der Pflaster¬
stiecke») im

betragen nach
den durch

Nch ««zahlt« ««nt«
beträgt also

der Stadt« ober Land¬ Prouinzial
vereinbarten

Rente
Vlliillmtsbezirte
in den Jahren

schnittlichcn
Kosten dergemeinde strahen 1909—1913

für 1 Km
Spalte 4 mehr weniger

Km ^t g ^ H ^e H ^i H ^ H
l 2 3 4 5 . 6 ?

Volllingen . - . 3 303 2 754 lü 749,13 2 474 )!« 279 77 _ !__
Vohwinkel . . . 3,534 4020 — 1054 64 3 727 l« 292 90 __ !__
Wanlu .... 2,02? 1980 — 1086 — 2 201 5i2 — ^— 221 32
Wesel ..... 2,1«) 1668 — 647 66 1418 !!8 249 62 — —
Wickrath .... 7.346 5 900 — 1086 — 7 977 76

>
2 077 76

Wiebelskirchen . . 2,860 3180 7« 749 Ui 2142 5>I 1 038 2? — —
Wiesdorf .... 1,!9s> 889 — 894 «0 1064 81 — ,— 184 81
Wittlich .... 4,615, 4 241 70 603 6« 2 785 61 1 456 09 — —
Wetzlar, Kreis . . 51,411 31079 0« 673 1! 34 605 26 __ 3 526 1?

(Coblenz)
Viersen .... 12.033

)lt die Pruvi

10000 — 1086 13 067 84 — — 3 06? 84
692 789 71 90 993 82 l 46 813 25

Demnach za> nzilllverwaltu ng

>

an 67 s -teilen 90 993,82 Mark - - 13,!°/o der Renle zuviel,
. 37 46 813,25 .. -- - 6.7°/° . „ zuwenig

und hatte bei einem 'llusgleichzu fordern 44180,5? Mar l - - 6..°/° der Rente,
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Anlage 2,
Zu »luckl, 14

Vergleich
der Straßen-Unterhaltungskosten,

die seinerzeit den Abtrctungsrenten zugrunde gelegt sind,
mit denjenigen,

die 1913 auf den unmittelbar anschließenden,in Unterhaltn««, der Provinz

verbliebenen Strecken aufgewendet sind.

Nnterhaltungsksften
für I Km,

Die alte «ent«
ist also

»ls »efamtvent«
für alle

d dir der die auf der gegen c ie !9M übernommenen Strecken
Gemeinde Abtretung«»

reute
zugrunde

gelegt sind

anschließenden
Strecke von geltenden Sähe wäre also zu zahlen

V! der Provinz
1913 ver¬

wendetsind
z«

Y»ch
»u

niedrig statt jetzt in Intnnft

^ H ^ H °/o °/« ^ g ^i g

1 Saarbrücken, 1090 708 — 35 21811 — 1417? —

2 Trier, , , 800 — 113? — — 42,i 6 539 __ 9 292 —

3 Crefcld , , 1397 — 1393 — 0,2« — 12 840 — 12 803 —

4 Fischeln 1205 ...^ 1046 — 13,2 — 6155 — 5 343 —

5 Wickrath, , 774 — 716 — 7.5. — 5 900 — 5 458 —

6 Odenlirchcn, 841 — 910 — — 8,« 8815 55 9 538 —

7 Eschweiler 657 — 815 — — 24 4 013 — 4 976 -"

8 Erkelenz, , 761 — 812 — — 6.7 3 092 — 3 299 —

9 Düren , . 785 — 746 — 5 — 10533 — 10006 —

10
11

Elberfeld und
Barmen , , !

944 — 1045 — — 10.7
10,7

32 000
31350 I 35 424

34 704
12 Vohwinkel 891 — 919 — — 3., 4 020 — 4145 —

13 Velbert , , 1213 — 147? — — 21,7« 5 066 — 6 168 —

14 Solingen 878 38 602 86 31,3? — 13 487 — 9 256 13
15 Bonn , , 1059 50 1123 50 — 6 9 378 — 9 941 —

16 Gode>zberg , 1103 53 866 — 21,z — 3 400 — 2 669 —

!7 Lnimeötwrf , 547 10 866 — — 58.3 410 — 649 ...

18 Mel,Ie>» , , 525 12 52? — — 0,3» 2 212 — 2 220 —

19 Neumgen 728 42 88? — — 21.» 770 938
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Unterhaltungskosten Die alte Nente Als Gesamtrente'
'st also fiil »llc

Ä die der die auf der gegen die ll>13 übernommen en Strecken
Gemeinde Abtretnngs- anschließende»

Strecke von geltenden Satze wäre also zu zahlen
^

zugrunde
gelegt sind

der Provinz
l9I3 ver¬

wendet sind

>
z«

hoch
zu

niedrig statt jetzt in Intnnst

^t H ^ H °/° °/° ^ H ^ ^

20 Siegburg , , , , 700 — 875 18
>

25 3 620 4 525
21 Wittlich , , 608 61 544 50 10.5 — 4 241 70 3 796 —
22 Bernkastel , 775 7« 724 11 6.7 — 3 304 58 3 083 —
23 Burgbrohl , 1002 67 643 -„. 35.» — 2 250 — 1442 —
24 Emmerich . 681 — 620 — 9 — 1830 — 1665 —
25 Hitdurf , . 1236 75 956 74 22.« — 350 — 270 90
26 Kreuznach , 1073 — 1090 — — 1.« 2 560 — 2 601 —
27 Cleve , , 1156 34 1226 — — 6 3130 __ 3 317 80
28 Eöln, ,, , 2879 — 2107 — 26.« — 95 388 __ 69 824 —
29 Opladcn, , 1267 49 1249 23 l,44 — 4 570 __ 4 504 19
30 V. Gladbach 2981 73 3010 42 --- 0,9« 8 990 9 076 30
31 Hamboru . 1689 33 1125 70 33,z« — 6 085 22 4055 19
32 Rees, , , 1582 82 847 48 46.4«

Summe
910 — 487 49

319 021 05 289 654 1-

Die Provinz zahlt zurzeit nn 91 Stellen 738 068 Mark Rente, Legt man das für
vorstehende 32 Stellen berechnete Verhältnis für alle 91 zugrunde, fo hätte sie zukünftignur zu
zahlen 670 126 Mark Rente,
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(Zu Drucksachen,Nr. 14.)

Zu den Ausführungenund den Antrag des Oberbürgermeisters
Dicke und Genossen vom 7. März 1918 zum Bericht des Provinzial-

ausschussesbetreffend die Erhöhung der Stmßenrenten.

Sieht man einmal von den nur mittelbar mit der vorliegendenSache in Verbindung
stehenden Fragen ab, so von der Frage der Bedeutung der Dotation und der aus ihr folgende»
Verpflichtungen, von der Uebernahme der Nezirksstraßen, der Unterstützung des Gemeinde- und
KreiswegebllU.es usw,, dann bleibt folgendes zu erörtern:

Es steht zunächst unbestritten fest, daß die Übertragung uud Verwaltung von Provinz«!»
straßenstrecken an die Gemeinden durch Verträge erfolgt ist, die ein für allemal llbgefchlufseuund
unkündbar find; die nach diefen Verträge» zu zahlende»Geldrenteu find »ach bestimmte»Gruud-
fätzen berechnet, mit denen sich die Gemeinden einverstanden erklärt haben. Wen» die Antragsteller
dicfe Renten abändern wollen, fo geht das nur im Weg der Abänderung der Verträge,

Es entstehenfolgendeFragen:

1. Welche Verträge sollen abgeändert werden?
Alle d, h. auch diejenigen, bei welchen die neue Prüfung crgiebt, daß die Renten nach

den heutigen Verhältnissenzu hoch find
oder

nur diejenige»,bei welche» die Gemeinde es beantragt?
Wa» wird grundfätzlichdaran festhalten müssen, daß die Renten wie bisher nach be¬

stimmte» Grundsätzen festgefetztwerden. Es ist nicht angängig >md muß zu fortgefetzten
Schwierigkeitenführen, wenn die Gcnicinden »ach verfchiedencn Grüiidfätzenbehandelt werden.

Will man alfo eine Aenderung herbeiführen, dann kann das nur durch eine einheitliche
Nachprüfung aller Uebelnahmeverträge gefchehen mit der Maßgabe, daß anch geringere Renten
als bisher angenommenweiden, wenn die Prüfung nach den neu aufzustellenden Grundfätzenfolches
ergiebt. Da es sich um Verträge hnudelt, die auch die Provinz nicht einseitig ändern kann, ist
das allerdings nur möglich, wenn sämtliche in Betracht kommende Gemeinden einverstandensind.
Dies allgemeineEinverständnis wäre also zunächst festzustellen oder herbeizuführen.

2. Nach welchen Grundsätzen soll die neue Prüfung stattfinden?
Hierbei ist mit den Antragsteller» davon auszugehen, daß es sich nicht darum handeln

kann, den Gemeinden die Kosten zu ersetze«, die sie für die übernommenenStrecken aufwenden.
Es kann, wie sich auch aus § 18 des Dotationsgefetzes ergibt, nur die Gewährung von „Geld¬
renten" in Betracht kommen. Die Festsetzung solcher Renten ist nuu »icht so einfach wie die Antrag¬
steller anscheinendannehmen. Es komme» dabei nicht mir die Unterhaltungskostenim engeren
Sinne in Betracht, fondern befundeis die Kosten des Einbaues neuer Straßendecken,die sich im
Laufe der Zeit periodifch wiederholen. Bei der Berechnungsind 3 Faktoren zu beachteu

») die erste Neuherstelluugder Decke, Bankette, Bauwerke u. dergl., die sich zur Zeit der
Uebertragung auf der Straße befinden,
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d) die spätere Erneuerung der Decke, Bankette, Bauwerte und dergleichen,
o) die Unterhaltung der Decke usw, durch Ausbesserung,Wartung, Pflege usw
Der Faktor o kehrt in jedem Jahr ungefähr in gleicherHöhe wieder, er ist also verhältnis¬

mäßig leicht zu ermitteln; der Faktor d hängt von der Dauer einer Straßendeckeusw, ab, die je
nach den Umstände»sehr verschieden ist; er tritt nicht in jedem Jahr, sondern in längerenZwischen-
räumen in die Erscheinung, Bei Faktor a kommt außerdem in Betracht, wie lange die Decke
usw, zur Zeit der Uebertraguug schon besteht. Während «> ziemlich gleich bleibt, kann «, und l>
sehr verschieden sein, je nach dem Zustand der Straße zur Zeit der Abtretung. Weiter ist dann
noch zu berücksichtigen,ob und in welchem Umfange die Unterhaltung wegen der Anlage von
Kleinbahnen, Gas-, Wasser- uud Kabelleitungenund dergleichen nicht der Provinz, sondern einem
Dritten obliegt, welche Vorausleistungenund welche Nutzungenbestehen.

Unter Beachtung dieser Faktoren sind die jetzt geltenden Renten berechnet. Natürlich
liegen ihnen die tatsächlichen Verhältnissezugrunde, namentlichdie Löhne und Materialpreise, wie
sie zur Zeit der Abtretung bestanden.

Die Antragsteller verlangen nun in dem neuen Antrag vom 7, März d, Is., daß eine
neue Berechnung der Renten vorgenommen werde und dieser die heutigen Verhältnisse zugrunde
gelegt werden. Dem Wunsche ist in der als Anlage 2 dem Bericht des Provinzinl-
ausschusses beigefügte» Zusammenstellung bereits Rechnung getragen. Dort ist für
'i2 Gemeinden auf Grund genauer Berechnung angegeben, wie sich die Unterhaltungskosten für eine in der
Unterhaltung der Provinz verbliebene Strecke, die unmittelbar an die betreffende übertragene
Strecke anschließt,nach den heutigen Verhältnissen stellen würde. Es sind also - in Anlehnung
an eine im Vorjahre in der lll. Fachkommission gegebene Anreguug - Vergleichsstiecken gewählt,
die in weitcstgehendem Maße mit den zu vrüfeudcu Strecke» übereinstimmen.

Die Antragsteller suchen diese Zusammenstellungdadurchzu bemängeln, daß sie fngen, es
seien Strecken „aus benachbartenBezirken, die ohne starken Verkehr seien" als Vergleichsstiecken
„gewählt". Es wird nicht nötig sein, daß Provinzialausschuß und Landeshauptmann sich gegen
die Annahme eines solchen Verfahrens wehren, zumal in der Drucksachcausdrücklich steht, daß es
die „nnmittelbar anschließende"Strecke ist, worauf übrigens in dem Schriftsatz der Antragsteller
kurz vorher auch hingewiesen ist.

Vergleichtman nun das Ergebnis, dann zeigt sich, daß, abgesehen von einzelnenbesonders
gelagerten Fallen, die Unterschiede zn Ungunstender Gemeindennicht groß sind und daß die Oefamt-
belastung der Provinz jedenfalls geringer würde, wenn eine Neuberechnungder Rente stattfände.

Das mag auf den ersten Blick verwundern. Allein zunächst liegt es ja in der Natur der
Sache, daß die Gewährung wie die Annahme einer Rente ein Risiko bedeutet; ob sie güustig für
den Gebenden oder für den Annehmenden ist, hängt von der Entwicklungder Verhältnisse ab.
Das Ergebnis der Zusammenstellungentsprichtnun aber in weitgehendem Maße den tatsächlichen
Verhältnissen, Die Antragsteller gehen von der irrtümlichenAnnahme aus, daß die Unterhaltungs¬
kosten, die die Provinz für ihre Straßen aufwenden muß, stark gewachsen seien. Das ist aber
nicht in dem Maße der Fall. In dieser Beziehung wird auf die anliegenden Ausführungen
Bezug genommen. Danach find wohl die Löhne, nicht aber die Matcrialpreife gestiegen; diefe
sind im Gegenteil billiger. Dazu kommt die Weiterentwicklungder Technik, die einen intensiveren
Betrieb des Straßenbaues, insbesonderedie Ausnutzung neuer Verfahren ermöglichtund damit auf
die Dauer die Verminderung der Unterhaltungskostenmit sich bringt. Es sei nur ans zwei Um¬
stände hingewiesen: die Dauer einer Kleinpflasterdecke wurde bei früheren Rentenberechnungenmit
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15 Jahre angenommen, jetzt beträgt sie 30 Jahre, sodann das Teerstickverfahren, das Kleinschlag
spart und die Lebensdauer der Decke verlängert. Durch diese Errungenschaftenwird die Erschwerung
der Unterhaltung, welche zweifellos in der Verstärkung des Verkehrs namentlichmit Kraftwagen
entsteht, zum guten Teil wett gemacht. Ganz befonderskommt aber noch ein Umstandin Betracht,
Gerade in der Umgebung der Städte sind in den letzten Jahrzehnten sehr viel Kleinbahnen, Gas-,
Wasser- und Kabelleitungenangelegt worden. Die Straßcnstächezwischen den Schienen und 50 ein
zu beiden Seiten, die Hälfte der Rohrgrabenbreite ist nicht von der Provinz zu unterhalte!,,
sondern von dem Unternehmer der Nahn oder der Leitung, Dadurch vermindert sich die von der
Provinz zu unterhaltende Straßcnstäche ganz bedeutendund entsprechend auch der Kostenaufwand,
Dem Ergebnis entsprichtauch, daß die Kosten der gewohnlichen Straßenunterhaltung nicht erheblich
gestiegen sind, Sie betrugen

1884 , . , , 3 450000 Mark
1894 , . , . 3 233 000 ,.
1904 , . , , 3 424 000 ..
1913 , . . , 3 707 000 „

Durch die vorgelegteZusammenstellungist das, was in dem Antrag vom 7, März ver¬
langt wird, bereits geschehen. Es hat allerdings nicht eine „Abschätzung"der Unterhaltungskosten
stattgefunden, welche der Provinz entstehenwürden, wenn die abgetretenenStrecken in ihrer Unter¬
haltung gebliebenwären eine solche ist, wie jeder, der sich mit der Sache beschäftigt bat, zu»
geben muß, unmöglich —, sondern eine auf zuverlässigen, tatsächlichenUnterlagen aufgebaute
Berechnung,

Der Antrag vom 7, März d. Is. ist also gegenstandslosgeworden. Auch wenn er zum
Beschlußerhoben würde, könnte der Provinzialausschuß nichts Anderes liefern, als jetzt schon vor¬
liegt. Es könnten höchstens die gleichen Berechnungen für noch mehr Gemeinden aufgemacht
werden; angesichtsder sehr großen Arbeit, die durch diese Berechnungenentsteht, scheint das nicht
angebracht, znmal es das Bild kaum äuderu würde.

Wenn also der Antrag auf Erhöhung der Renten weiter verfolgt werden soll, müssen die
Antragsteller angeben, nach welchen Grundsätzendie neuen Berechnuugenerfolgen sollen,

Düsseldorf, 16, März 1918.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beifsel von Gymnich, Dr. von Nenvers,
Nolsiyender. Landeshauptmann.

Anlage.
(Zu Dnickl»chen.«r, 14.»

Hechnische und wirtschaftliche Oriinde gegen eine Oryöyung der Uente.
Bei der Beurteilung des Antrages auf Erhöhung der Rente find in technifcher und wirt-

schaftlicher Hinsicht folgende Gesichtspunktezu berücksichtigen:
Es muß ganz unbestrittenzugegebenwerden, daß der Verkehrauf den Straßen von Jahr

zu Jahr zunimmt, und daß damit eine Vermehrung der Unterhaltung eintritt. Mit der Ver¬
mehrung der Unterhaltung steigen jedoch nicht in demselben Maße die Unterhaltungskosten,

25
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Die Unterhaltungskostenwerden bedingt durch die Löhne und die Materialpreise. Während
nun die Löhne freilich im steten Steigen sich befinden, ist dies bei den Materialpreise« durchaus
nicht der Fall.

Die Materialpreise setzen sich zusammen aus den Kosten für die Herstellung, des Mate¬
rials (Gestehungskosten) und aus den Kosten für den Transport von der Gewinnungsstellc(Stein«
brüchen) bis zur Verwendungsstelle.

Während in den früheren Jahren, besondersin der Zeit, in der die alten Rentenberech-
nungen aufgestellt sind, der Kleinschlaglediglich mit der Hand hergestellt wurde, erfolgt die
Herstellung jetzt fast ausschließlich durch die Steinbrechanlagen,und wie bei allen Erzeugnissendie
Maschinenarbeit die Preise herabgesetzt hat, so ist dies auch bei dem Kleinschlageingetreten und
zwar um 10 bis 20"/» des früheren Preises. Dasselbe gilt auch teilweise für die billigere
Gewinnung des Sandes mittelst maschinellerBaggeranlagen Selbst für die Herstellung von
Kleinpflastersteinenaus Plattenbasalt sind schon Maschinen konstruiert.

Hinsichtlich der Transportkostenist zu beachten, daß das Eisenbahnnetz immer engmaschiger
wird und gerade in der Nähe der größeren Städte sowohl durch Ausbau der Staatsbahnen, als
durch die Anlage neuer Kleinbahnenund Straßenbahnen mit Güterverkehr. Infolgedessenvermehrt
sich auch die Anzahl der Güterbahnhöfe bei den Städten und dadurch vermindert sich die Ent¬
fernung von den Bahnhöfen bis zu der Straße, das heißt bis zur Verwendungsstelleder Mate¬
rialien. In den meisten Fällen liegen die neuen Bahnhöfe sogar fast unmittelbar neben den
Straßen. Da somit der Transpurtweg sich verringert, so verringern sich in gleichem Maße die
Kosten für den Transport auf der Achse. Während also früher der Transport mit der Achse
meist 8 bis 12 Km betrug, ist er in den letzten Jahren auf 3 bis 5 Kin herabgegangen und
wird bei Weiterentwicklungder Bahnnetze noch mehr sich verringern. Wie einschneidend dies auf
die Materialpreise wirkt, ergibt sich daraus, daß die Kosten für den Landtransport ungefähr die
Hälfte betragen der übrigen Kosten (Gewinnung plus Bahnfracht).

Sodann ist für die Zukunft in Betracht zu ziehen, daß die Verwendung der Lastautos
nach dem Kriege in ungeahntem Maße zunehmenwird, und daß dadurch eine weitere Verbillige-
rung der Transportkosten stattfindet schon allein durch den größeren Laderaum der Frachtautos
und deren größere Geschwindigkeit. Zu erwähnen ist hier noch, daß der Steinsplitt, der zum
Binden der Kleinschlagdecken uud Teermakadamdecken verwendet wird, als Nebenproduktbei den
Steinbrechanlagenkostenlos gewonnenwird und lediglichdie Transportkosten zu tragen hat.

Die Behauptung, daß ein stetig Steigen der Materialpreise und dadurch die Unterhaltung
der Straßen sich verteuere, kaun somit nicht als stichhaltiggelten. Sie trifft lediglichzu bei den
Pflastersteinen, aber auch bei diesen nnr für die Herstelluug, uicht für den Landtransport, wobei
zu beachten ist, daß die Landtransportkosten ungefähr die Hälfte des Gesamtpreises betragen.
Eine Preissteigerung der Gestellungskostenist also nur mit 50°/« des Gcsamtpreifes in Rechnung
zu ziehen.

Ein fernerer Punkt, der gegen eine Erhöhung der Rente spricht, ist der, daß mit der
Weiterentwicklungder Technik und infolge der Verwertung der Erfahrungen der Straßenbau immer
intensiver betrieben wird, und daß dadurch die Kosten für eine gute Straße sich vermindern.

So hat man in der ersten Zeit des Kleinpflastersdieses aus ungleichmäßigen kleinen Steinen
auf stärkereSandbettung und mit großen Fugen hergestellt. Dies hat sich durch die Erfahrung
als unwirtschaftlichergeben Man ist dazu übergegangenetwas größere Steine mit regelmäßigeren
Abmessungen zu verwenden,die Sandbettung auf ein Mindestmaß von 1 «m zu reduzieren,und die
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Fugen so eng wie möglich zu machen. Hierdurchhat man erzielt, daß die Dauer des Klein-
Pflasters auf die doppelte Zeit von 15 auf 30 Jahre gestiegen ist.

Für die Renten ist dies insofern wesentlich,als die früheren Rentenabsindungcn mit
15 jähriger Dauer berechnet find, während die dopsielte Dauer von 30 Jahren tatsächlicherwiesen
ist. Die Renten sind fomit um das Doppelte zu hoch berechnet.

Auch der Anficht muß entgegengetretenwerden, daß durch die Herstellung von Klein-
Pflaster für die Städte größere Ausgaben erwüchsen. Zugegeben, daß das Kleinpflaster3 bis
4 mal soviel kostet als eine Kleinschlagdecke,so ist seine Dauer mindestensN mal so groß als die
einer chaussiertcu Decke, Die größeren Ausgaben der ersten Anlage des Kleinpflastersmachen sich
somit durch die längere Haltbarkeit reichlich bezahlt. Ferner ist zu berücksichtigen, daß eiuc
chaussierte Decke schon nach einigen Jahren der fortwährendenAusbeffernng bedarf, während das
Kleinpflasterfast bis zu seinemvollständigenVerschleiß ohne Ausbesserungenliegen kann. Für die
Städte ist dann noch sehr wesentlich,daß das Kleinpflaster fast gar keine Schlammbildung zeigt
und somit auf diescu Strecken die Stmßcn-Reinigungstosten sich ganz erheblich vermindern.

Als weiteren Fortschritt in der Straßentechnikist das Teerflickverfahreu zu erwähnen, das
darin besteht, daß die Löcher, die sich besondersauf chaussierteu Autumobilstraßcnzeigen, nicht wie
früher lediglich mit Kleinschlag,sondern mit einer Mischung aus Steinsplitt und Teer ausgebessert
werden. Hierdurch wird die beschädigte Oberflächeder Straße mit geringen Kosten wieder so eben
hergestellt,daß dadurch ihre Lebensdauerum mehrere Jahre verlängert weiden kann.

Im Anschlußhieran sind dann die Herstellung der Teerdecken selbst zu nennen, sowohl
die eigentlichen Tcermacadamdecken,bei denen der Teer bei der Neudeckungmit dem Kleinschlag
vermengt wird, wie die Oberstächenteerungen,bei denen der Teer auf die fertige Decke auf-
gebrachtwird.

Wenn auch die Kosten der Teerdecken natürlich höher sind als die der einfachenKlein¬
schlagdecken, so werden sie doch durch eine längere Deckendauermehr als ausgeglichen. Rechnet
man die Kosten der Teerdeckeungefähr ?0°/n höher als die der gewöhnlichenDecken, so kann
die Steigung der Deckendauer bis zu 100 "/« angenommenwerden.

Für die Rente ist dann noch z» berücksichtigen, daß die meisten Städte den Teer als
Nebenproduktder Gasanstalten billig beziehen.

Wenn das jetzige Teermacadamverfahrengewissermaßennoch in den Kinderschuhensteckt
und doch schon den obigen Erfolg an Verbilligung der Unterhaltung aufweist, so ist wohl mit
Bestimmtheit anzunehmen, daß durch weitere Ausbildung dieses Verfahrens bald der geldliche
Erfolg noch bedeutendsteigen wird.

Allgemeinkann gesagt weiden, daß bei dem stetigen Fortschritt der Technik es sehr wahr¬
scheinlich ist, daß über kurz oder lang noch ganz andere Befestigungsarten der Straßen erfunden
werden, die zugleich eine Verbilligung der Unterhaltung herbeiführen. Wer hat z. B. vor dem
Jahre 1893 an ein Kleinpflastergedacht, diese Befestigungsart, die so wesentlich besser und dabei
noch billiger ist, als die Chaussierung?

Nun zu einem anderen Punkte, der bei den Renten in Rücksicht zu ziehen ist und der die
Behauptung, daß wenn die Provinz die Straßen in Unterhaltung behalten hätte, sie selbst jetzt
größere Kosten aufwendenmüßte, widerlegt.

Die Unterhaltungskosten einer Straße ergeben sich aus zwei Faktoren: erstens den Einheitsfatz
der Unterhaltung für 1 qir» Straßenfläche und zweitensaus der Größe der z» unterhaltendenFläche,

Diese Fläche reduziert sich aber von Jahr zu Jahr und gerade bei den größerenStädten.
25»
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Zunächst dehnen sich die Straßenbahnen immer mehr aus, und da nach den bestehenden
Nestimmungen die Mciubahu-Gesellschaften nicht nur die Straßenstächezwischenden Schienen, sondern
auch beiderseitsderselbe» ein Streifen von 50 cm Breite unterhalten müssen, so verringert sich für
die Provinz bei der Herstellungneuer Bahnen die Unterhaltungsflächeum diese von der Straßenbahn
zu unterhaltendeStreifen, Bei einer eingleisigen Bahn ergibt sich für diesen Streifen eine Breite
von 2,5 m, also fast die Hälfte der 5—6 m breiten Fahrbahn. Bei zweigleisigen Bahnen ver¬
mindert fich die Unterhaltungsflächefiir die Provinz noch bedeutendmehr.

In gleicher Weise verminderndie in den Straßen verlegten Gas' und Wasserleitungendie
Unterhaltungsfläche,da die Flächen über den Ruhrgräben in halber Breite von den Gemeindenzu
unterhalten sind.

Dieser Punkt der Verringerung der Unterhaltungsflächeund somit der Unterhaltungskosten
ist aber so wesentlich,daß dagegen die anfangs behandelten Punkte über die Verbilligung der
Mllterialvreise fast verschwinden.

Unter Würdigung der vorstehendenDarlegungen kann nicht zugegebenwerden, daß die
Unterhaltung der Straßen sich so verteuert hat, daß eine Erhöhung der Rente geboten erscheint und
vor allem muß der Behauptung entgegengetretenwerden, daß wenn die Rente nicht erhöht würde,
die Städte gewissermaßen der Provinz die Mehrunterhaltung abnehmenwürden.

Zum Schluß sei noch darauf hingewiesen, weshalb die mittleren und kleinen Städte bei der
Wegennterhaltung iu den meisten Fällen teurer wirtschaftenals die Prooinz. Der Grund liegt
darin, daß den Städten das eutsprechcnde Personal mit langjähriger Erfahrung fehlt, sowohl der
Äauinjpektur, als der Strahenmeister und als der Straßenwärter, und daß die Wegearbeiten ge¬
wöhnlich ohne ununterbrochene Aufsichthergestelltweiden. Der oder die Stndtbaumeister sind mit
andere» Arbeiten, wie Unterhaltung der öffentlichenGebäude, Kanal», Gas-, Wasser- und elek¬
trischen Anlagen, so sehr in Anspruchgenommen, daß sie für den Wegebau nur wenig Zeit und
die nur meist nebenher haben. Sehr oft wird der Wegebau als etwas ganz einfaches wenig be¬
achtet. Die Wegemeister gehen ein oder zwei mal des Tages über die Baustelle, um die andere
Zeit den übrigen nach ihrer Ansicht wichtigeren Arbeiten sich zu widmen. Bei der Provinz ist es
strenge Burschrift, daß der Strahenmeister von früh bis spät unnnterbrochendie jeweiligen Arbeiten
wie Deckenuau, Pflaftcruug lc. beaufsichtigt.

Wenn aber hierdurch bei deu Städten teurer gewirtschaftetwird, ju tan» doch dafür die
Provinz geldlich nicht eintreten.

Düsseldorf, den 24. November 1917.
Quentell,

llandesbllurat.
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Anlage 23.
(Drucksachen. Nl. 1ö.)

Bericht
des Provinzialausfchusses,

betreffend

die Uebersicht über die für Kleinbahnen bewilligten Mittel und die Förderung

von Bahnunternehmungen.

Gemäß Ziffer VI der Beschlüsse des 38. RheinischenProvinziallcmdtags vom 2. Iu»i
1894 ist jedem Provinziullandtag eine Uebersicht über den stand der für Kleinbahnenbewilligten
Mittel vorzulegen. Entsprechenddieser Bestimmung ist folgendes zu berichten.

Die Mittel zur Förderung vou Kleinbahnuntcrnehmungcnsind von dml 54. Rheinischen
Provinziallandtag am 11. Februar 1914 auf 55 Millionen Mark erhöht worden.

Durch Beschluß des 51. Provinziallandtags vom 10. März 1911 wurde der Provmzial-
ausschußermächtigt, bei Darlehen für Kleinbahnen in Höhe t»s zu einem Drittel der Vausumme
einen Zmsnachlah von 1 °/o und bei Darlehen in Hohe über einem Drittel l'i« zu zwei Dritteln
bei Bausumme einen Zinsnachlaß von V2 °/° zu gewähren. Der Provinzialausschuß wurde aber
angewiesen, solche Darlehen nicht in größerer Höhe als ;wci Drittel der Bausumme zu bewilligen.
Demgemäß hat vom 10. März 1911 ab die Bewilligung stattgefunden.

Im ganzen sind bis zum 1. Dezember 1917 nachstehende Darleheu bewilligt worden:

Tag

d« Bewilligung

Betrag des Zinsfuß

Tarlehnsnehmer Für den Bahnbau Darlehns
nach Abzug des Zufchuffes

der Provinz

^/3l. Wal 1893 Kreis Gummersbach zur Bestreitung von Grund-
erwerb für die Staatsbahn
Osberghausen(Wiehlbrück)

-Wiehl

100 000 3

4- Oktober 1894 Stadt' Saarlouis Ensdorf-Saarlouis- 701 500 3

^23. Januar 1895
Wallerfangen

Kreis Gummersbach Engelskirchen» 700 000 3
Marienheide

Q " Landkreis Aachen Kreisbahnen 300 000 3
b Mai 1895 Kreis Nergheim 1300000 3. Das Darlehen ist, fo«

weit es noch nicht getilgt
war, Ende 1912 aus Anlaß
des Anlaufs der Bahnen
durch den Staat an die

Zu übertragen 3 101 500 Landesbant zurückgezahlt
worden.
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Tag

der Bewilligung

13./14. August 1895
22-/23. Oktober 1895

21./22. Januar 1896
28/29. April 1896

9./10. Juni 1896
1/2. Dezember 1896

2?./28. April 189?

Dailehnsnehmer Für den Pahnbau

15/16. Juni 189?

23. August 189?

14/15. Dezember 189?

25/26. Januar 1898

22/23. März 1898

Kreis Euskirchen
Stadt Oberhausen

Stadt Mülheim-Ruhr

Kreis Kreuznach

Kreis Gummersbach
Stadt Rees

Stadt Solingen

Landkreis Aachen
Kreis Kreuznach

Kreis Gummersbach

Stadt Saarlouis

Kreis Bergheim

Stadt Oberhausen

AktiengesellschaftCüln-
Bonner Kreisbahnen

Stadt Oberhausen

Kreis Kreuznach

Stadt M.Gladbach
Stadt Rheydt

Kreis Bergheim

Kreis Bernkastel

Stadt Mulheim-Ruhr

Kreis Geilenkirchen
Kreis Geldern

Betrag des
Darlehns

Uebertrag
Kreisbahnen

Oberhausen-Mülheim
(Ruhr)

Mülheim (Ruhr)-Ober-
Hausen

Kreuznach-Winterburg
bezw. Wallhllusen

Engelstirchen-Marienheide
Recs-Empel

Elektrische Kleinbahnen
in Solingen
Forst-Brand

Kreuznach-Winterburg
bezw. Wallhausen

zur Bestreitung von Grund¬
erwerb für die Staatsbahn
Osberghausen (Wiehlbrück)

»Wiehl
Ensdorf-Saarlouis»

Wllllerfangen
Kreisbahnen

Oberhausen'Mülheim
(Ruhr)

Dransdorf-Güterbllhnhof
Bonn und Rheinuferbahn

Cöln-Bonn
Oberhausen-Mülheim

(Ruhr)
Kreuznach-Winterburg

bezw. Wallhausen
M. Gladbach-Hardt usw.

In und bei Rheydt
Kreisbahnen

Moseltalbahn Trier»
Bullay

In Mulheim (Ruhr) und
nach Heissenund Dnmpten

Alsdorf-Wehr
Kempen-Straelen-

Kevelaer

Zu übertragen

Zinsfuß
nach Abzug des Iu,'ch>M«

der Provinz

3 101500
1960 000

650 000

1 000 000

650 000

52 000
200000
690 000

200000
150000

25 000

223 500

450000

225 000

1 400 000

125000

346 000

1 250 000
1000 000

250 000

375000

600000

1 260 000
400000

3
!!

3

3

3
3
,'!

3

16 583 000

3. Vergleiche die »««"'
tung bei der Bewillig""
vom 6. Mai 1895.
3

3

3

3

3
3
3. Vergleiche die M"^
lung bei der Bew'll'gu"»
vom 6. Mai 1895-
3

3

3
3
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Tag

der Bewilligung
Darlehnsnehmer Für den Bahnbuu

Betrag des
Darlehns

Zinsfuß
nach Abzug des Iufchussel

der Provinz
»^ »« "/

'?

Uebertrag 16 583 000
l»./l9. Oktober 1898 Stadt Oberhäuser! Oberhausen-Mülheim

(Ruhr)
150000 3

16, Oktober 1900 Kreis Zell Moseltalbahn Trier»
Bullay

230 000 3

„ Stadt Zell ,. 50 000 3
„ GemeindeBurg „ 8 000 3

,. , " GemeindeEnkirch „ 15 000 3 »
l4./l5. Mm 1901 Kreis Geilentirchen Alsdorf-Wehr 350000 3,5

' Kreis Geldern Kempem-Straelen-
Kevelaer

300000 3,5

« Kleinbahngesellschaft
Merzig-Büfchfeld

Merzig-Büschfeld als Be-
teiligungssumme der Pro»
vinz bei der Gesellschaft

592 500 3

1 Oktober1902 Stadt Rees Rees Empel 50000 3
l? Februar 1903 Kreis Waldbrül zur Bestreitung der Grund»

erwerbskosten für die
Staatsnebenbahn Wiehl»
Waldbröl bezw, Morsbach

185000 3

1?, April 1903 LandkreisBonn RheinuferbahnCüln-Bonn 500000 3
1 Dezember1903 Kreis Zell Mofeltalbahn Trier«

Bullay
500 000 3

1b, Mrz 1905 Kreis Gummersbach zur Deckung der Grund¬
erwerbskostenfür die staat¬
liche NebenbahnOoerath-

93 233 3

Rüsrath-Kall / 300 000 Ml, zu
s 900 000 ., „

3
9 Mai 190b Kreis Moers Kreisbahnen 1 200 000 3,6
22. Mai 1906 Kreis Düren 3 000000 3,6
23, April 1907 GemeindenMonheim

und Hitdorf
Von Staatsbahnhof

Langenfeld nach Monheim
600000 3,6

, und Hitdorf
^I^Ianulli ^^^ Gemeinde»Homberg, Von Bahnhof Rhein« 885000 3.6
1 Februar Hochemmerich, Baerl,

Bliersheim und
Friemersheim

hausen'Friemersheimüber
Hochemmerich nach Hom¬

berg und Baerl
14, April 1908 Kreis Moers Kreisbahnstiecke Schaep-

Huysen-Rheurdt-Sevelen-
Hörstgen-Camp

666 666 3.5

GemeindeZweifall Vicht-Zweifall 31500 3,5
2-/10, Juli 1908 Landkreis Solingen Opladen-Langenfeld» 500000 3.5

^>19, Dezember1908
Immigrath

Stadt M, Glabbach M, Gladbach'Rheindahlen 550000 3.5

«
Zu übertragen 27 037 899



248 Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 23.

Tag

der Bewilligung
Darlehnsnehmer Mr den Bahnbau

Betrag des

Darlehns

- Zinsfuß
nach Abzug des Zuschüsse«

der Provinz
°/

9/10. Februar 1909

2? Juli 1909

14. Dezember 1909

5. März 1910

26. April 1910

?. Juni 1910

22. Juli 1910

25. Oktober 1910

3. Februar 1911

4. März 1911

Kreis Iülich

Landkreis Solingen

Kreise Bonn-Stadt,
Bonn-Land und

Siegkreis
Landkreis Aachen

Kreis Moers

Gemeinden Monheim
und Baumberg

Gemeinden Homberg,
Hochemmerich,Baerl,

Bliersheim und
Friemersheim

Gemeinden Hitdorf
und Rheindorf

Stadt Rees

Kreis Rees

Kreis Düren

Gemeinde Hamboru

Kreis Altenkirchen

Kreis Moers

Landkreis Solingen
Kreis Altentirchen

Nebertrag
Vom Stlllltsbllhnhof

Iülich nach dem Bahnhöfe
Puffendorf

Fortsetzung Osiladen»
Immigrath bis nach

' Ohligs
Bonn-Königswinter-
Honnef und Bonn-

Siegburg
Eupen-Herbesthal und

Pavöestraße (Lupen) durch
Eupen bis zum Bellmerin
Rheinberg-Orsoy-Moers-

Schaephuysen mit Rhein-
llnschluh bei Orsoy und
Schaephuysen-Sevelen-

Hörstgen
Monheim-Bnumberg

Vom Bahnhof Rhein»
Haufen-Friemersheim über
Hochemmerich und Hom¬

berg nach Baerl
Hitdorf-Rheindorf

Rees-Empel

Wesel-Rees-Emmerich-
Hüthum

Nördliche Umgehungsbahn
bei Düren und Zülpich-

Embten
Alsum am Rhein-Halte-

stelle Stcrkrade Süd
Von Betzdorf-Scheuerfeld
über Elben, Steinebach,
Elkenroth nach Nauroth

Moers'Homberg

Opladen-Lützenkirchen
Von Betzdorf-Scheuerfeld
über Elben, Steinebach,
Elkenroth nach Nauroth

Zu übertragen 40 399 699

27 037 899
1250000

700000

2 500 000

500000

900 000

210000

235 000

150 000

2 000000

600 000

700000

2 000 000

450 000

650 000
175 000

3,5

3,5

3.5

3,5

3,5

3.5

341800 3,5

3.5

3.6
s 812 000 M.
^ 850 000 ..
l 338 000 „
3,5

3.5

z»
3.6b

3,5
300 000 Mt. zu 3,5 «
150000 .. .. H
Das Darlehen ist mst »«"
tun« vom 1. IuU l»^unol-kung vom
ab in ein «ommu,
Darlehen umgewan°"
worden.

3.5
3.5
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Tag

der Bewilligung
Darlehnsnehmer Für den Äahnbau

Betrag des

Darlehnn

Zinsfuß
nach Abzug des Zuschusses

der Provinz

_________ /»

w, März 1911

11 März !911

^^, Februar 1912
? März 1912

30,

2^ April ^^
^MaV ""

^ Dezember 1912

^ Juni 1913

"zember 1913

Kreis Gummersbach

Gesellschaft Straßen¬
bahn Bonn-Godesberg

Mehlem
Siegkreis

Stadt Taarlouis
Siegkreis

Landkreis Solingen

Stadt Gummersbach

Gesellschaft Elektrische
Bahnen der Kreise

Bonn-Stadt, Bonn-
Land und des Sieg¬

kreises
Siegkreis

Uebertrag
Im Homburger Bröltal

von Bielsteiu nach
Walobrol

Bonn-Godesbcrg-Mchlem

Siegburg-Troisdorf-
Mondorf

Saarlouis-Felsberg
Sicgburg-Much

Dieses letztere Darlehen
von 795 000 Mark wird
dem Siegkreise zu höchstens
2 Vo Zinsen zunächst auf
5 Jahre unkündbar unter
der Voraussetzung zur
Verfügung gestellt, daß
der Staat dem Kreise ein
Darlehen in gleicher Hohe
und unter denselben Be¬

dingungen gewährt,

Landwehr-Höhscheid

Bon Gummersbach über
Nöckclseßmarnach Nieder-
sehmar uud Verschlag mit
einer Abzweigung von
Nockelseßmnr nach Thal-
beckr und Frömmersbach
Bmm-üiönigswinter und

Bonn-Sicgburg

Von Mondorf nach Zün¬
dorf und von Sieglar nach

Spich PP,

Zu übertrage» 48 117 949

40 399 «99
720 000

720 000
1 200 000

700 000

75 000
795 000

795 000

363 250

940 000

150000

1 260 000

< 420 000 Mt. zu 3.6
s 300 000 „ „ 3.65

2 (Zinszuschuh2,1°/°)
3.5

3 (Zinszuschuh!°/«)

3,15 (Zinszuschuh1°/»)
Zu dem für ländliche Dar
lehen zur Zeit der Ab
Hebung geltenden Zins¬
füße abzüglich V, °/»

Siehe die Bemerkung in
Spalte 3

3.6

«840 000 Mt, zu 3.6
> 100 000 „ „ 3,65

3.6

3,6

2«;
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Tag

der Bewilligung
Darlehnsnehmer Für den Bahnbau

Betrag des
Darlehns

Zinsfuß
nach Abzug des ZuM''

der Provinz

9 Januar 1914

13, Februar 1914

7 April 1914

5, Juni 1914

21, Juli 1914

15 Mai 1915

15 Mai 1915

K Juli 1915

Straßenbahnverband
Moers-Camp-Rhein-

ber zu Moers

Kreis Rees

Kreis Gummersbcich

Kreis Simmern

Gemeinde Holten

Stadt Rheydt

Stadt Saarbrücken

Gemeinde Brebach

Gemeinde Neunkirchen

Gemeinden Solingen,
Wald und Haan

Stadt Elberfeld

Stadt tzamborn

Uebertrag
Von Moers über Repelen,

Lintfort, Cllmperbruch
nach Camp mit Abzwei¬

gung von Camperbruch
nach Rheinberg

Wesel-Recs-Emmerich

Von Verschlag bis zur
Genkelmündung

zur Bestreitung der Grund-
crwerbskosten für die

staatliche Nebenbahn von
Simmern »ach Gemünden

Hambor» (Marxloh)-
Holten-Bahnhof Holten

und Walsum (Waldschlöß-
chen)-Schllcht Wchofen-

holten
Wickrathberg-Wanlo

Von Brebach nach Ens-
heim mit Abzweigung von
Eschringen nach Ormes-

heim
Von Brebach nach Ens-
heim mit Abzweigung von
Eschringen nach Ormes-

heim
Von Nennkirchen über

Spiesen nach Elversberg

Solingen-Wald- Haan

Elberfeld l Neumarkt bezw.
Königstrahe) -Wiedener

Häuschen
Von Dnisburg-Meiderich
über Hamborn nach Holten

Summe

4« 11? 949
1 200 000

800 000

500 000

150 000

260 000

140 000

500 000

100 000

310 000

620000

370 000

620 000

3,6

s 446 700 M. zu ^
^ 53 300 .. noch"
^ abgehoben „ ^
< 102 418 Mk, zu 5°
i 47 582 „ noch"'«'
! abgehoben

53 687 949

Zu deni für ländliche ^,
lehen zur Zeit d" h,
Hebung geltendenZ>^'
abzüglichV« °/i,

zu 3,6
noch n-

30 000
110 000

abgehoben

Mt.

400 000 M z«
200 000

abgehoben

4.2b
N0lchN'

„V

Zu dem für l°>'dl>ch°O'
lehen zur 3«'« ° ,,Zl„ße
Hebung geltende»ö"
abzüglich V2°/» ^

Zu dem für >»""'?'. «>b-
lehen zur 3" °,^,ß<
Hebung geltende"ö"
abzüglich V2°/« H«>l>

Zu dem für ländüchc^
lehen zur Ie't "^^
Hebung geltenden^'
abzüglich

ZndemfürläMi^
lehen ,nr 3«' ^z„«
hebnnggeltendenZ"
abzüglich'/, /°

D«l'
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Im Laufe der Jahre 1916 und 1917 sind Anträge nicht eingegangen und daher Dar»
lehen für Kleinbahnen nicht gewährt worden.

Von den bewilligten Mitteln in Höhe von 55 Millionen Mark ist demnach noch ein Rest»
betrag von 1312 051 Mark vorhanden. Da nicht anzunehmenist, daß während des Krieges und
in der ersten Zeit nach dem Friedensschlüsse größere Darlehensanträge für neue Kleinbahnen gestellt
werden, so wird voraussichtlich dieser Nest für das Jahr 1918 ausreichen.

Nötigenfalls können, wie früher bereits gefchehen ist, weitere Darlehen vorbehaltlichder
Erhöhung der Mittel durch den nächsten Provinziallandtag bewilligt werden.

Aenderungenim Bestände und im Betriebe der Kleinbahnen in der Rheinpruvinz sind im
Laufe des Jahres 1917 nicht eingetreten,

Düsseldorf, den 8. Januar 1918,

Der Provinzialausschuß:

O, Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Nenners,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

(Drucksachen. Nr, 1s,)
Anlage 24.

(Dr

Bericht
des Provinzialausjchusses

über

die Bewilligung von Beihilfen zum Gemeinde- und Kreiswegebau
im Rechnungsjahre 1917.

Einem Beschlusse des 46. RheinischenProvinziallandtages vom 16. Februar 1906 und
einem Wunsche der III. Fachkommission desselben Provinziallandtages entsprechend beehrt sich der
Provinzialausschuß,dem Pruvinzmllandtage die umseitigeNachweisungder für das Rechnungsjahr
1917 an Gemeinden und Kreise aus den ^ und L-Mitteln, den Mitteln von 100 000 Mark und der
Dotationsrente von 1902 gewährtenUnterstützungen zum Gemeinde» und Kreiswegebauvorzulegen

Düsseldorf, den 8. Januar 1918,

Der Provinzialausschuß:

O Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender, üandeshauptmann.

26*
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Mchweisung
Anlage zu Drucksachen. Nr.^

der für das Rechnungsjahr191? an Gemeinden nnd Kreise für Zwese
des Wegewesens aus

») den ^- und «-Mitteln,
h) den Vtitteln von 100 000 Mail sowie
o) der Dotntionsrenteaus Grund des § 5 Absatz 3 des Gesetzes vom 2. Juni 1902

gewährten Beihilfen.

Bemerkung: Die Beihilfen aus der Dotationsrente sind im Einvernehmen mit dem
Herrn Ober-Präsidenten bewilligt worden.
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Kreis Gemeinde

Bewilligter Betrag aus

Lfd.
Nr.

den

Mitteln

den
».

Mitteln

den Mit¬
teln von
10« «00
Marl

der
Dotations-

«nte
von 1902

Bemei«

klingen

1 2 3 4 5 6 ? 8

Aachen Land
Düren

Iülich

Malmedy

Schieiden

Adenau

Ahrweilei

Altenlirchen

Coblenz Land
Kreuznach

Uegierungsbezirt Aachen.
Gressenich
Hochlnchen . .
Eschweilerü. Feld
Hottorf . . .
Rödingen. . .
Steinstraß . .
Schönbeig . .
Manderfeld . .
Crombach . .
Lummersweiler .
Bellevaux . .
Recht . , , .
Thommen . .
Udenbreth
Heimbach. . .

Summe

«egie»«ngsbezi»t Goblenz

— — ! — 6 000
1000 — — —
1000 ! .—
— 2130 — —
— 4230 - —
— 2170 — —

460 — — —
1600 — — —
1400 — — —
1160 — — —
1000 — ^_ —
1000 — — —
— — — 13 700
1000 — —
1000 — — —

10 620 8530 19 700

Weibern .
Wabern
Königsfeld

Elbergrund .....
Fluterschen .....
Oberwambach . . . .
Vürdenbach .....
Forstmehren .....
Hacksen ......
Hamm ......
Herlerödorf .....
Nirkenbeul .....
Strickhausenu. Berzhausen

Bockenau......

Zu übertragen

Zweite Rate.

1000 — — 1100
— — — 930

600 — — —
— — 20000 —

920 — — —
550 — — —

1000 — — .—
— 8 200 — —
— — — 6 900
— — — 2 400
— 5 200 — —
— — — 6 730
— — — 7 000
— — — 5000
— — 20000 —
— — — 450
— — 13 000 —

4 070 13 400 53 000 30 510

— I Letzte Rate.

Erste Rate.

Zusätzlich.
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üfd,
Nr

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

44
45
46
4?
48
49
50
51
52
53
54
55
56
5?
58

Kreis

Manen
Mcisenheim

Neuwied

St, Goar

Simmeru

Zell

Gemeinde

Uebertrag

Niederlützingeu
Merxheim

Bewilligter Betrag aus

den
H.¬

Mitteln

Bremscheid
Hanroth ,
Ratzert ,
Roßbach ,
Oppenhausen
Ney , ,
Udenhausen
Weilllu,Huugenroth,Dijith,

Basselscheid, Liesenfeld,
Niedergondershausen,
Obngondershausen,
Beulich, MorShausen,
Brodenbach und Kreis
St Goar

Buchholz .
Herschwiesen
Belgweiler
Heinzenbach
Hasselbach
Benzweiler
Fronhofen
Kirchberg ,
Rodern ,

Spesenroth
Nickweiler

Altlay
Niederweiler
Sohren
Niedersohren

Summe

4 070

1000

930

700
500
580

den
L-

Mitteln

den Mit¬
teln von
ION UNO
Mail

der
T>0tlltl»!!s°!

rente
von 1902

13 400

330
470

800
500
800
650

53 000 l 30 510
- 5 500

7 000

3 870

3 200

3570
2 730

1840
3 400

1 l 330 32 010 ! 60 000

1 100
8 000
2 530

Bemer¬

kungen

Zusätzlich,

8 500
3 000

3 870

2 300

65 310
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-—
B

den

»willigter Bettag aus
Lfd, den ! den Mit- der Bemer¬
Nr, Kreis Gemeinde » « teln von

^.^° "' 1U0NN0
Dutlltious-

rcnte kungen
Mitteln! Mitteln Müll von 1902

—^
2 3 4

^e ^ «X
1 5 6 7 8

Restieru«nsbezi»t Oöln.
59 Coln Land Stommeln , , , — 19 000 — —
60 ,, Sinnersdors..... — 1900 — — , Letzte Rate,
61 Gnmmersbach Maricnberghauscn , , , 400 10 060 18 950
62 ,, Nümbrccht ..... 830 1 400 l

63 Mülhnm (Rhein)
Land

Berg, Gladbach 1 430 10 950
!

64 Siegtreis Much ....... 1950 --- — -
65 ,, Nuppichteroth, Bürger.

meisterci ..... __ 8 450 Letzte Rate,
6« ,, Ruppichteroth , , , , -- 12 320
6? ,, Eiturf, Nürgcrmc>Ne>ei - 7 330 — —
68 ,, Uckcndorf ...... — 5 350 —
69 Stockem ..... ^- 5 710 —
70 ,, Lauthauseu, Bürgermeisterei — — 1 450
71 ,, Nemitnchen ..... —- 8 000 ! Erste Rate,
72 Walddröl Rosbach und Waldbrol — ^_, l 15 000 Zusätzlich,
78 Waldbröl , , — 1900 __
74 ^ Eckenhagen ..... — __^ — 8 000 Erste Rate,
75 Wippeiiürch Nechen ...... 1960 — — , —
76 ,, Engelskuchen , , . , 1 930 — — !
77 ,, Hohkeppel ..... 1 570 — __, I —
78 " Lindlül ......

Summe

__ - 1290

10 070! 71600^ 65 460

RegierungKbezl »« DüMvsrf.
79 Crefeld L.ind Fischeln — 1 670 !
80 Düsseldorf Land Angermund ,

— 1 830 ' —
81 Essen Land Werd n Land , , 1000 — —
82 Geldern Wetten..... — 2 000
83 Gladbach Korschenbroich , , . — 6 400

^84 Moers Labbeck ...... — 2 350
85 Neuß Land Nieuenheim .....

— 2 530 __ ! __
8« „ Büttgen...... — 1600 --- ! ---
8? Rees Prünen, Weselevwald und

Drevenack .....

Sunnne

7 000 Üeyte Rate.

1000 25 380 —
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Kreis Gemeinde

Bewilligter Betrag aus

Lfd,
Nr.

den

Mitteln

den
L.

Mitteln

b

den Mit¬
teln von
100 «00

M»ll

der
Dotations-

rente
von 1UU2

Bemer¬

kungen

i 2 3 4 s 7 »

88
89
90
91
92
93
94

95
96
9?
98
99

100
101
102
103
104
105
106
10?
108
109
110
111
112
113
114
115
116
11?
118
119
120

Verntllstel
Bitburg

Dann
Vierzig

Ottweiler

Prnm

SaarbrückenLand

Negievungsbezirt Trier.

Niederstedem
Oberstedem
Birtlingen
Brecht
Feilsdorf ,
Sinspelt, Niederraden,

Outscheid und Nieder¬
weidingen.....

Hüttingen und Mettendorf
Mettelich ......
Neidenbach .....
2o.hr .......
Carlshllusen .....
Dudeldoif .....
Gondorf ......
Boverath ......
Mondorf ......
Waldhölzbach . . . .
Oppen ......
Silwingen .....
Schwemlingen . . . .
Spiesen . .

Heckhuscheid . .
Roscheib . . .
Eschfeld . . .
Lützkampen . .
Großlampenberg
Reiff . . . .
Schönecken . ,
Leidenborn . .

Densborn

Zu übertragen

1000
1000

300
1000
1000

760
400
400
620
690

1000

520
650

1060
720

1050
540
780
520

14010

3 670

3100

2 800

20 000

10000
5 000

10000

2 330
1200
1330
1830

4 000
18 690
32 260

20000

40 000

6 600

Zweite R°te>
Zweite Rate.

Vierte Rate

38 290

Erste Rate.
Letzte Rat«»-
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Lfd,
Nr, kiels Gemeinde

_____________3____________

Uebertrag
Etzenhosen,Walperöhofen

und Guichenbach , ,
Wincheringen , , , ,
Dilmar......
Soest .......
Kirf.......
Mittel .......
Wellen
Temmels ......
Canzem ......
Wehingen-Bethingen . ,
Ihn.......
Rammelfangen , . , .
Grumbach .....
Oberlinxweileiu. Remmes-

weiler , . , ^ . .
Niederlinxweileru, Wersch-

Weiler ......
Mandern .....
Ralingen ......
Gustercith ......
Hockweiler .....
Ollmuth ......
Irsch .......
Hinzenburg .....
Neuerburg .
Dierscheid .....
Dodenburg und Hecken»

Münster .....
Bergweiler .....

Summe

Bewilligter Betrag aus
den den
4.

Mitteln

den Mit-
«. ! teln von

Mitteln! M^z

der
Dutatioiis-

rente
von !W2

Bemer¬

kungen

8

121

14«

SaarbrückenLand

122
123

Saarburg

124
125
126
12?
128
129
130
131
132

Saarlouis

133
134

St Wendel

135 ,,

136
137

Trier Land

138
139
140
141
142

"

143
144

Wittlich

145
"

14 010

900
800
810

520

21040

32 260

7 000
3 000

10170

8 000

1630

4170

8 000
1170

— 5 500
1000 —
1000 —
1000 —
1000 —
^ 1030
— 3 520
— 3 370

40 000 38 290

1430
1830
1 100

1100
1230

1330

88 820 40 000 46 310

Letzte Rate,

Zweite Rote,
Zweite Mate,

Letzte Rote.

Erste Rate,

2?
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Regierungsbezirk

Bewilligter Betrag au«

Lfd,
Nr,

den den

Mitteln Mitteln

den Mit»
teln von
IN« uou
Mail

der
Dotation«-

rente
von l9N2

Beiner-

tungen

1 2 u. 3 4 5 6 ? 8

Hnsammenstellung.

Aachen
Coblenz
Cöln , ,
Düsseldorf
Trier, ,

Gesamtsumme

10 620 8530 — 19 700
11330 32010! 60 000 65 310
10070 71600 — 65 460

1000 25 380 — —
21040 88 820 40000 46310
54 060 226 340 100 000 196 780

Vemerlung. Die in Spalte ss anfgefüh'teu Unlerstützungm im Gesam<b,trage von
100 000 ^ark sind aus Grund des Beschlusses des 48. Rhein, Piovinziallandtages vom 12. März
1908 de» Kreisen Ahrweiler, Coblenz Land, Kreuznach, Meisenheim, Bernkastel und Ottweiler
zum Ausbau von wichtigeren Gemeindewegen,die in die dauernde Unterhaltung und Verwaltung
der kreise übergehen,»erträglich bewilligt worden.

Den KreisenMerzig und Saarburg ist zur Herstellung einer Fahrstraße im Saartale
zwischen Mettlach und Saarburg uom 53. Rhein. Pruninzziallandtage am 26. Februar 1913 au«
bereiten Mitteln des Haupt-Haushaltsplanes eine Gesamtbeihil'evon 250 000 Marl in fünf gleich
hohen Teilbeträgen uom Jahre 1913 ab gewährt worden, Der Betrag von 50 000 Mail für
da« Rechnungsjahr 191? ist in den vorangegebenenBewilligungen nicht enthalten.

Anlage 2K.
(Drucksachen. Nr. 21.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses.

betreffend

eine Anfrage der Königlichen Staatsregierung wegen Uebernahme der Unterhaltung

der Roer durch den Provinzialverband.

Auf Grund des Erlasses des Herrn Ministers für Landwirtschaft.Domänen und Forsten
vom 3, Mai 1917 hat der Herr Ober-Präsident um Stellungnahme zu der Frage ersucht, ob der
Provinzialverband bereit ist, die Unterhaltung der Roer zn übernehmen. Diese Anfrage stützt sich
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auf § 125 des Wassergesetzes, wo bestimmt ist, daß die Unterhaltung eines Wasserlaufes zweiter
Ordnung — ein solcher ist die Roer auf der Strecke von Kalterherberg bis zur Landesgrenze,
rund 60 Km lang —, wenn sie wegen Hochwassergefahrbesonders schwierig und kostspielig ist,
mit Zustimmung des Pruvinziallandtages dem Provinzialverbaude durch den Laudwirt-
schaftsministerübertragen werden kann.

Der Provinzialausschuß ist noch nicht in der Lage, dem Provinziallnndtag einen Vorschlag
zur endgültigen Stellungnahme zu dieser Frage zu machen, denn wenn auch kein Zweifel besteht,
daß die Regulierung der Roer dringend notwendig ist, und wenn auch im Laufe der seit vielen
Jahren schwebenden Verhandlungen mehrere Entwürfe ausgearbeitet worden sind, nnd wenn man
selbst zugeben will, daß die andern nach dem Wassergesetz in Betracht kommenden Träger für die
Unterhaltungspflicht nicht geeignet sind, so ist doch die Sache noch nicht ausreichendgeklärt. Es
steht noch nicht fest, welcher Entwurf zur Ausführung bestimmt ist, es schweben vielmehr nach
Mitteilung des Herrn Ministers noch Ermittlungen, ob nicht die Ausführung und Unterbnltung
der Regulierungsarbeiten einfacher und biNiger gestaltet werden konnte. Sodann fehlt eben auch
noch die Erklärung der Staatsregiernng, ob und in welchem Umfange sie sich an die Kosten
beteiligenwill.

Wenn der Provinzialausschuß die Sache trotzdem jetzt schon zum Vortrug bring!, so
geschiehtdas deshalb, weil sie eine über den Einzelfall der Roer weit hinausgehendeBedeutung
hat. Es handelt sich hier um den ersten Fall der Uebernahmeder Unterhaltung eines Wasser-
laufes auf die Provinz und damit um den erste» Schritt zur Einrichtung einer provinziellen
Wasserblluüciwaltung. Diese würde zweifellos bald wachsen, denn es gibt in der Provinz noch
eine Reihe hochwassergefichrlicheWasserläufe zweiter Ordnung, für welchedie gleiche Maßnahme
— und teilweisevielleicht mit noch größerem Recht als bei der Roer - verlangt werden würde.
Die Hochwasser,welche im Januar dieses Jahres wieder in verschiedenen Teilen der Provinz
erheblichen Schaden angerichtethaben, haben in dieser Beziehung eine deutliche Sprache geredet.

Der Provinzialausschuß halt es deshalb für zweckmäßig,eiue grundsätzliche Meinungs¬
äußerung des Provinziallandtags darüber herbeizuführen, ob er überhaupt geneigt ist. die Frage
der Uebernahmeder Unterhaltung von Wafserlaufen auf die Provinz näherzutreten und erst nach
Bejahung dieser Frage, in weitere Erörterungen und Verhandlungen wegen der Roer einzutreten.

Die Rechtslage ist nach ß 125 des am 1, Mai 1914 in Kraft getretenen Wassergesetzes
die, daß die Provinz mit Zustimmung des Provinziallandtages die Unterhaltung Hochwassergefahr-
licher Wafserliiufezweiter Ordnung übernehmenkann, sie kann aber nicht dazn gezwungenwerden.
Nach Absatz 2 des tz 125 regelt sich im Fall der Uebernahmedie Aufbringung und Unterverteilung
der aus der Unterhaltung erwachfenden Kosten sowie die Vorausbelastung einzelnerBeteiligter nach
dem Kreis- und Provinzialabgabengesetz,es könnte also eine ausschließliche oder teilweiseVoraus-
belllstung der Kreise stattfinden, denen die Unterhaltung zugute kommt, Neben der Unterhaltung
des Wafserlllufes und seiner Ufer kommt sodann deren Ausbau iu Frage, der im Wassergesetz
besondersbehandelt ist.

Es ist also in die freie Entschließungder Provinz gestellt, ob sie die Unterhaltung eines
Wllsscrlnufesübernehmenwill. Hierbei würde sich zunächst fragen, welche Aufgabe die Provinz
übernehme»würde. Vorerst würde es sich ja nur um die Uebernahmeeines einzelnen Wasserlaufes
handeln, aber, wie bereits ausgeführt, würdeu bald audere hinzukommenund in nicht allzu langer
Zeit würde eine vollständigeWafserbauverwaltungda sein. Hierfür müßte eingerichtetwerden:

1, bei der Zentralverwaltuug eine mit den nenzeitlicheuMethoden des Wasserbaues vertraute
Stelle. Diese tonnte der Straßenverwaltung angegliedert werden, sie fände aber anch in

2?»
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anderen Abteilungen nützliche Arbeit, so bei der Prüfung der zahlreichen Meliorationen,
Flußregnlierungen usw,, welche die Provinz durch Beihilfe unterstützt, bei den von der
Provinz selbst unternommenenMeliorationen und als Berater in den umfangreichen land¬
wirtschaftlichen Betrieben der Pruvinzialanstalten;

2, für die örtliche Bauleitung werden Beamte in der Stellung der Landesbaumeisterund
' Landesbauinspettoren zu bestellen sein, tunlichst solche, die Erfahrungen im Wasserbau

sammeln tonnten. Die Zahl wird von der Entwicklungabhängen, die Stellen werden sich
mit der Zeit zu Fluhbauämtern auswachsen. Ob die Verbindung mit den jetzigen
Stiaßenbauämtern angängigund zweckmäßigist, muh späterer Prüfung vorbehaltenwerden;

8. für die Unteihaltungsarbeitcnan Ort und Stelle, Flußaufseher, Wafserbauwnrteuud dergl.
Von den entstehenden Personalkustcnwürden die unter l und 2 genannten zu Lasten der

Provinz bleiben, während die unter 3 genannten von den beteiligten Kreisen eingezogenwerden
könnten. Dies würde dem Standpunkt entsprechen, der in den für Schlesien und Brandenburg in
den Jahren 1900 und 1904 erlassenenGesetzen über die Unterhaltung und den Ausbau hoch-
wllfsergefährlicher Wasserläufeeingenommenist. Danach sollen die gesamten örtlichen Kosten der
Unterhaltung einschließlich derjenige«, die für Flnßauffehcr und sonstige bei der Unterhaltung des
einzelnen Wasserlaufes ständig an Ort und Stelle verwendetenniederen Technikerentstehen, durch
Mehrbelastung der beteiligten Kreise aufgebrachtwerden.

Große Kosten wird der Ausbau verursachen. Hier wird deshalb mit einer erheblichen
Beteiligung des Staates an deren Aufbringung gerechnet weiden müssen. Nach den erwähnten
Gesetzen für Schlesien und Brandenburg hat der Staat ^, die Provinz V» der Ausbaukosten
zu tragen.

Es mnh jedenfalls damit gerechnet werden, daß für die Provinz eine Mehrbelastung ent¬
stehen wird, wobei allerdings nicht außer acht gelassen werdeu darf, daß die Provinz auch bisher
schon erheblicheBeihilfen zu Wasserbauten gegeben hat und daß zu hoffen ist, daß die Unter¬
stützungen zur Beseitigung von Hochwasserschädenvermiedenwerden. Es fragt sich deshalb, ob die
Uebernahme der Provinz auch Vorteile bringt. Nach den Erfahrungen, die in Schlesien und
Brandenburg gemachtworden find, dürfte diese Frage zu bejahensein. Die schweren Wasserschäden
des vergangenenMonats haben gezeigt, daß auch bei uns noch große Aufgaben zu lösen sind und
daß sie gelöst werden müssen, wenn die stete Wiederkehr solcher Schäden vermieden werden soll.
Zur Lösung dieser Aufgabe ist aber eine Stelle notwendig, welche ihr dauernd ihre ganze Kraft
widmet. Jetzt liegt die Ausführung der Rcgulieruugsnrbeiteudeu Melioratiousbauämtern ob, welche
daneben noch zahlreiche andere Aufgaben haben und deshalb auch nicht in der Lage find, die Unter¬
haltung so zu beaufsichtigen, wie es nötig ist. Hierin liegt aber gerade der Schwerpunkt, Gerade
bei der Unterhaltung wird jetzt zweifellos viel Geld und Arbeit nutzlos verwendet, weil es an
einer dauernden einheitlichen Beaufsichtigungfehlt.

Der Provinzialausschuß glaubt deshalb, daß erhebliche Gründe dafür sprechen, der Frage
der Uebernahmeder Unterhaltung von Wasserlänfen auf die Provinz näher zu treten. Dabei muß
aber daran festgehaltenwerden, daß die Uebernahmenur erfolgenkann, wenn die zu übernehmenden
Verpflichtungenvorher in unzweideutigerund klarer Weise festgelegtsind uud ferner verbindliche
Erklärungen über die seitens des Staates zu gewährendenZuschüsse vorliegen, und zwar muß ver¬
langt werden, daß die Beteiligung des Staates nicht geringer ist, als in Schlesien nnd
Brandenburg.
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Diesen Gedanken trägt die Stiftung einer „Studentenbücherei" in hervorragendemMaße
Rechnung, Dabei ist sie nun folgendenErwägungen ausgegangen:

Die Universitätsbibliothekenund die Büchereien der Seminare und Institute der Univer¬
sitäten haben dank der Fürsorge der Unterrichtsverwaltung in den letzten Jahrzehnten eine erfreu-
liche Ausgestaltung erfahren. Allein ihrer Zweckbestimmung nach lönuen sie nur der wissenschaftlichen
Fortbildung dienen, ihr Bestand steht dem Studenten nur zu bestimmtenwissenschaftlichenArbeiten
zur Verfügung, er kann ihn in der Regel nicht zur Förderung seiner Allgemeinbildung und noch
weniger zu lediglich anregender Lektüre benutzen. Dazu kommt,daß die Universitätsbibliothekenange¬
sichts der außerordentlich großen Zunahme der litcrarischen Erzeugungund der fortgesetztenAusdehnung
des wissenschaftlichenInteresses und der Forschung ans immer neue Gebiete und neue Länder über die
Anschaffung des Nutwendigstennicht hinausgehen können,Bor allem fehlt den Universitätsbibliotheken
mehr oder minder die zeitgenössige schöne Literatur in Poesie nnd Prosa und die große, vielfach für
die Beurteilung der Tagesfragen und darüber hinaus wichtige BroschUrenliteratur,weiter kann sie
die Zeitschriftennicht in dem gebotenenMahr berücksichtigenund uuch weniger die Tagesprefse des
In- und Auslandes, Das sind alles Dinge, die die Universitätsbibliothekennicht haben und nach
Lage der Verhältnissenicht haben tonnen, deren Kenntnis aber für den vorwärtsstrebendenStudenten
nicht zu entbehren ist, wenn er über den Rahmen des Berufsstudiums hinaus sich weiter bilden
und Verständnis für das Geschehen der Zeit und die Entwicklungdes geistigen Lebens gewinnen
soll. Die übergroße Mehrzahl der Studenten ist aber nicht in der Lage sich die hierzu erforder¬
lichen Hilfsmittel zu beschaffen. Dazu kommt, daß der wachsende Umfang der einzelnen
Disziplinen das Spezialstudium nicht nur für den Forscher, sondern auch schou für den Studierenden
immer intensiver gestaltet, so daß ihm Zeit und Muße für die allgemeiueWeiterbildung immer
knapper bemessen wird. Um so notwendiger wird es, daß eine Stätte geschaffen wird, die ihm
unter kundiger Leitung und in bequemer, seinen Verhältnissen angepaßter Form die Möglichkeit
bietet, die Fühlung mit dem geistigen Leben der Zeit zu behalten, sich in Wissenschaft und Kuust.
in Wirtschaft und Politik umzusehenund aus dem ewig sprudelndenBronnen der Dichtung wieder
neue Frische und Kraft zu schöpfen.

Zu diesem Zweck soll die Studentenbücherei neben die Universitätsbibliothektreten, um
sie zu ergänzen, wo sie versagenmuß. Dabei soll sie dem Lesenden ihre Schätze in größerer Frei¬
heit und Behaglichkeit bieten, als es eine Universitätsbibliothekkann und vor Allem in Ausdehnung
der Zeit der Benutzung, namentlichin den Abendstunden,möglichst weit gehen. So kann sie auch
manchem Studeuten, den jetzt die Oedc seiner Bude in das Wirtshaus treibt, statt dessen Stunden
edler, Herz und Geist erfrischender Beschäftigungbieten.

Soll die Studentenbüchereieine Ergänzung der Universitätsbibliotheksein, so ist es auch
erwünscht,daß sie in einer gewissen Verbindung zu ihr steht. Diese Verbindung hat nicht nur
eine recht erwünschte Vereinfachungund Verbilligung der Verwaltung für sie zur Folge, sondern
sie gibt ihr auch einen besseren Halt und einen geregelterenNetrieb und beseitigt so Mängel, an
denen die Leseinstitutenn den Universitäten bisher meist gescheitert sind. Bei dieser Verbindung
ist aber nicht an eine Abhängigkeitvon der Universitätsbibliothekgedacht, sie soll vielmehr unab¬
hängig neben dieser stehen nnd gemäß ihrer besondere» Zweckbestimmung nach ihren eigenen Grund'
sätzen verwaltet werden.

In Bonn liegen die Verhältnissefür eine solche Verbindung besouders günstig, weil dort
der Nenbau eines Gebäudes für die Universitätsbibliothekgeplant ist und ein hochherziger Schenkgcber
hierzu ein Grundstückan der Poppelsdorfer Allee in einer Lage geschenkt hat, wie sie flir die
Studentenbüchereinicht besser gewünscht werden tonnte.
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Verhandlungen mit dem Herin Kultusminister haben ergeben, daß er nicht nur dem
Gedankender Studentenbücherei, wie er vorstehenderörtert ist, großes Interesse und rege Förde¬
rung entgegenbringt, sondern auch die Verbindung mit der Universitätsbibliothekdurchaus billigt.
Es darf angenommenwerden, daß bei dem bevorstehenden Neubau der Bibliothek die erforderliche«
Räume vorgesehen uud gegen Erstattung eines entsprechenden Teiles der Baukosten dauernd für
die Zwecke der Studentenbllchereizur Verfügung gestellt werden, und daß ferner eine Beteiligung
der staatlichenBibliotheksverwaltung an der Leitung ihrer Geschäfte stattfindet. Dabei soll die
Bauausführung so gestaltet werden, daß die Studentenbüchereidurch einen besonderen Eingang von
der Straße aus als selbständigeStiftung in die Erscheinungtritt.

Da der Neubau der Universitätsbibliotheknoch nicht begonnenist, würde das Insleben-
treten der Stiftung fich noch um einige Jahre verzögern. Das wäre deshalb sehr unerwünscht,
wejl gerade den aus dem Felde heimkehrenden Studenten, die in jahrelangem Feldleben auf regel¬
mäßige Lektüre verzichten mußten und dadurch vielfach die Verbindung mit dem Leben der Nation
und der Zeit verloren haben, der Wiederanschlußermöglicht und erleichtert werden soll. Es ist
deshalb besonders dankenswert, daß die Staatsregierung voraussichtlichandere Räume für die
Zwischenzeit zur Verfügung stellen wird.

Was die Kosten angeht, so werden sich diese nach den gepflogenen Verhandlungen, wie
folgt stellen:

Für die Bereitstellung der erforderlichenRäume im Neubau der Universitätsbibliothek
wird ein einmaliger Beitrag von 210000 Mail zu den Baukosten zu zahlen sein; dieser Betrag
ist nach der in Anspruch genommenen Grundflächeberechnet. Für die innere Ausstattung der Räume
sind 50000 Mark, für die erste Bücherbeschaffung40 000 Mark vorgesehen. Die einmaligen
Kosten belaufen sich demnachauf 300 000 Mark. Hieran will die Stadt Bonn sich mit der Hälfte
beteiligen, so daß die Provinz 150000 Mark zu tragen hätte.

Für die laufenden Kosten der Verwaltung und der regelmäßigenErgänzung des Bücher«
und Zeitfchriftenbestandeshätte sodann die Provinz einen Betrag von 12 000 Mail jährlich
beizutragen, der in den Haushaltsplan für Kunst und Wissenschaft einzustellen wäre. Die
Stadt Bonn beteiligt sich an diesen Kosten nicht. Soweit die laufendenKosten durch den Beitrag
der Provinz nicht gedecktweiden, soll eine geringe Gebühr von den Studenten erhuben werden.

Der Provinzialausschuß ist der Ueberzeugung, daß durch die uorerörterte Stiftung eine
Einrichtung geschaffen wird, die ein würdiges Angebinde zum Jubelfest der rheinischen Hochschule
darstellt, zugleichaber auch geeignet ist, weit in die Zukunft hinaus zu wirken, indem sie viel
tausend rheinischen nnd deutschen Jünglingen Belehrung nnd Erhebung vermittelt und so beiträgt
zum neuem Aufstieg der rheinifchen Heimat und des gesamten deutschen Vaterlandes nach glücklich
errungenem siegreichen Frieden.

Der Provinzialausschuß beehrt sich demgemäßfolgende Beschlußfassungvorzuschlagen:
„Prooinziallandtag genehmigt die Beteiligung der Provinz an der gemeinsammit der
Stadt Bonn anläßlich des 100 jährigen Jubelfestes der Rheinischen Friedrich-Wilhelm-
Universität zu Bonn zu errichtenden Stiftung einer Studentenbücherei nach Maßgabe
der Vorlage des Provinzialausschussesvom 16. März 1918."

Düsseldorf, den 16. März 191«.

Der Provinzialausschuß:
O. Graf Beissel von Gymnich, 1>r, von Renvers.

«orsitzenb». Landeshauptmann.
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Wenn der Provinziallandtag dieser Auffassung zustimmt, würde bezüglichder Roer mit
der Staatsregierung in Verhandlungen einzutreten sein, um einmal festzustellen,in welcher Weise
der Ausbau erfolgen soll, wie hoch die Kosten des Ausbaues und der Unterhaltung sind n»d welchen
Teil der Kosten der Staat übernimmt. Sobald über diese Frage Klarheit geschaffen ist, würde
dem Provinziallandtag weitere Vorlage behufs endgültiger Stellungnahme zu machen sein.

Der Promnzilllansschuh beehrt sich demgemäß, folgende Beschlußfassungvorzuschlagen:
„Provinziallandtag ist mit der Wetterführung der Verhandlungen über die Uebernahme
der Unterhaltung der Roer auf die Provinz nach Maßgabe der Vorlage des Provinziell-
ausschusses einverstandenund sieht einer weiterenVorlage behufs endgültigerStellung¬
nahme entgegen."

Düsseldorf, den 19. Februar 1918,

Der Provinzialllusschuß:
O, Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers,

Vorsitzender, Landeshauptmann,

A nlag e 26.
(Drucksachen.Nr. 23.)

Bericht und Antrag
des Provinzilllllusschusses

betreffend

das 100 jährige Jubiläum der Rheinischen Friedrich-Wilhelm-Universität zu Vonn.

Am 18. Oktober d. I. werden hundert Jahre vergangensein, seit die Rheinische Friedrich-
Wilhelm-Universitätin Bonn ins Leben getreten ist. Die schwere Zeit des Krieges ist nicht dazu
angetan, Feste zu feiern, und so muß die festliche Begehung des denkwürdigen Erinnerungstages auf
einen späteren Zeitpunkt verschoben weiden. Das hindert aber die Bewohner der Rheinland? nicht,
des bedeutungsvollen Ereignisses und der väterliche» Fürsorgedes hochseligenKönig Friedrich Wilhelm III.
für die Heimatprovinz in Dankbarkeitzu gedeuken. Beweis dafür ist die im vergangenen Jahr
erfolgte Gründung der Gesellschaft von Freunden und Förderern der Rheinischen Friedrich-Wilhelm»
Universität zn Bonn E. V., welche in inniger Zusammenarbeitmit den Vertretern der Universität
die an ihr gepflegtenWissenschaften fördern will.

Auch die Provinz wird angesichts der engen Beziehungen/welchesie stets zur rheinischen
Hochschule hatte, den Tag nicht vorüber gehen lassen, ohne der dankbarenAnerkennung für all das,
was diese in stiller, eruster Arbeit für die Entwicklung der rheinischen Heimat wie des ganzen deutschen
Vaterlandes geleistet hat, sichtbarenAusdruckzu geben.

Es gibt mannigfacheWege, auf welchendies geschehen kann. Der heutigen Zeit würde
zweifellos ein Mittel in besondern, Maße entsprechen, das nicht mir die Arbeit der Universitätfördert,
sondern zugleich besondersder akademischen Jugend gewidmetist, um so dir Anerkennungund den
Dank für die begeisterte Hingabe zu bekunden, mit der die Kriegsfreiwilligenin den Angusttagen1914
»nd später immer wieder zum Schutze des Vaterlandes ausgezogensind.
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Anlage 27.
(Drucksachen. Nr. 24.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschufses

betreffend

Bewilligung von Beihilfen zur Beseitigungvon Hochwasserschäden.

Am 16. Januar ds. Is. sind in verschiedenen Flußgebieten der Provinz außerordentlich
umfangreicheund schwere Hochwasserschäden entstanden. Ein ungewöhnlichplötzlicher Witterungs¬
wechsel — die Luftwärme stieg von — 5 auf -j- 12" und mehr — und ein gleichzeitig einsetzender
Regen ließ ein plötzlichesund schnelles Schmelzen der starken im Gebirge liegenden Schneemassen
eintreten, der Boden war durch den vorhergehendenFrost ziemlich tief und fest gefrorenund hatte
dadurch jegliche Aufsaugfähigkeitverloren. So kam es, daß das Schneewasferin großer Menge
unaufhaltsam den Oebirgsbächenzuströmte, die dadurch zu reißenden Strömen angewachsen zu Tal
stürzten, die Ufer überfluteten und großen Schaden anrichteten. Die Wasseiläufeentbehrtendurch'
weg eines sachgemäßenAusbaues und geeigneter Hochwasserschutzmaßnahmen.Der Schaden an
öffentlichem wie an privatem Gut ist erheblich größer als in früheren Fällen, besondersauch des¬
halb, weil es sich nicht um eine örtlich begrenzte Katastrophehandelt, wie z. B. bei einem Wolken^
bruch, sondern um eine ganze Reihe von Bezirken. Sehr schwer getroffenist das Nahegebiet,
besondersdie Stadt Kreuznach,von der ein großer Teil meterhoch unter Wasser stand. Auch das
Ahrtal in den Kreisen Adenau und Ahrweiler, die kaum die Schäden des Hochwassers von 1909
überstandenhaben, hat wieder schwer gelitten. Sehr große Schäden haben die AIs und der Ueßbach
im Kreise Zell angerichtet, erstere auch im Kreise Wittlich, namentlich in den Meliorationen der
Alftalgenossenschaft.In diesem Kreise hat auch die llieser erhebliche Ueberschwemmungen verursacht,
besonders im Dorf Cisenschmitt,wo die Kirche und viele Häuser beschädigt sind. Erheblichgeschädigt
ist auch der Kreis Bitburg durch die verschiedenen Zuflüsse der Mosel: Kyll, Niems, Prüm, Ens
und Sauer. Des weiteren sind noch die Kreise Cochem, Bernkaftel, Trier-Land, Prüm, Daun,
St. Wendel, Ottweiler, Saarburg, Merzig und Trier-Stadt zum Teil sehr erheblich in Mit¬
leidenschaft gezogen.

Auch die Provinz selbst hat an Provinzialstraßen und Brücken erheblichen Schaden erlitten,
und zwar namentlich in den Landesbauämtern Kreuznach, Cochem und Trier, in geringem Grade
auch Bonn. Die Schäden bestehen in der Fortschwemmung von Decken und in Beschädigungen
des Straßenlörpers, Einsturz von Böschungen. Stützmauern und Durchlässen, sowie namentlich
Einsturz und Beschädigungvon Brücken. Eingestürzt sind 3 Brücken, die Nimsbrückebei Bitburg,
eine Alfbachbrücke im Zug der Straße Wittlich-Alf und die Brücke zwischenGelweiler und
Gewunden in der Straße Buppard-Sobernheim. In diesen Fällen ist völliger Neubau erforderlich.
Beschädigtsind folgende 6 Brücken: Brücke über die Prüm bei Irrel, Straße Bitburg—Echternach,
Dhronbachbrücke bei Morbach, Straße Bernkaftel—Birlenfeld, eine Alfbachbrücke, Straße Wittlich--
Alf, und eine weitere im Orte Alf, I Moselstmße, ferner die Salinenbrückein der Straße Kreuz¬
nach—Ebernburgund die Brückebei Künigsau im Zug der Straße Boppard - Sobernheim.
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Ueberall ist alsbald Vorsorge für die Aufrechterhaltungdes Verkehrs getroffen, namentlich
durch Erbauung von Notbrücken, Die endgültige Wiederherstellung, insbesondereder Neubau der
eingestürztenBrücken, wird sich unter den gegenwärtigen Verhältnissen verzogern. Die Kosten,
die durch Beseitigung der Schäden entstehen werden, sind nach einem vorläufigen Ueberschlag
auf etwa 370000 Mark veranschlagt,welcher Betrag sich aber wahrscheinlich noch erhöhen wird.
Es ist aber zu hoffen, daß es nicht nötig sein wird, besondere Betrage zu erbitten, da infolge des
Krieges Arbeiten unterblieben und deshalb Mittel verfügbar sind.

Was die Schäden am Eigentum sonstigeröffentlicher Verbände, also der Kreise, Gemein¬
den, Meliorationsgenossenschaftenusw. und von Privaten angeht, so läßt sich jetzt eine genaue
Angabe über ihre Höhe noch nicht machen, es mnß aber als feststehenderachtet werden, daß sie
so schwer und umfangreich sind, daß ihre Beseitigung in den meisten Fällen ohne Incmspruch-
nähme namhafter Beihilfen aus öffentlichen Mitteln nicht möglich ist. In wiederholten
Besprechungenist unter dem Vorsitz des Herrn Oberpräsidentenuud iu Anwesenheit von Kommissaren
der beteiligten Ministerien beraten worden, in welcher Weise diese Hilfeleistung zu erfolgen hat.
Nach den hierbei gemachtenMitteilungen ist über die Höhe der entstandenenSchäden folgendes
zu sagen, wobei aber zu bemerken ist, daß es sich um vorläufigeFeststellungenhandelt und daß
eine Herabminderung der Zahlen erwartet werden darf.

Es find angemeldet:
' I. im Regierungsbezirk Cublenz

») an öffentlichen Schäden im Nahegebiet 2 757 960 Mark
, Ahigebiet 1043 760 „
., Moselgebiet 212 690 „

zusammen4014 410 Mark;
b) an Privatschäden: 3 600 000 Mark, darunter allein im Kreise Kreuznach2 431110 Mark.

II. im Regierungsbezirk Trier
«,) öffentliche Schäden rund 1000000 Mark
d) Privatschäden rund 1 500 000___^

zusammen" 2 500 000 Mark
zusammen also über 10 Millionen Mark.

Die öffentlichen Schäden bestehen hauptsächlich in der Beschädigungvon Wege». Brücken,
Uferbauten, Wehren, Meliorationen usw. Bei den Privatschäden handelt es sich um beschädigte
Wohu- und Wirtschaftsgebäude sowie Mühlen, um den Verlust von Nntztieren, Kleidern,
Betten. Lebens- und Futtermitteln, um die Beschädigungvon Uferbnuten, Brückenufw., besonders
auch von Feldern. Wiesen und Gärten durch Abschwemmung der Ackerkrume oder Ablagerung von
Schotter u. dergl.

Hinsichtlich der Art der Hilfeleistuugwurden in den Besprechuugenfolgende Grundsätze
aufgestellt:

1. Schadloshaltung für die öffentlichenVerbänden entstandenen Schäden kann nur sowei
erfolgen, als diese außerstandesind, sich selbst zu helfen.

2. Privatschäden sittd grundsätzlichvon den Geschädigtenselbst zu tragen. Eine etwa not¬
wendig werdende Beihilfe ist zuuächst aus deu eingegangenenfreiwilligen Spenden zu decken.
Eine darlehusweise Unterstützung aus Mitteln des Staates und der Provinz kann nur
dann in Frage kommen, wenn die Betreffenden im Haus» und Nahrungsstand gefährdet
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sind, feiner ein öffentliches Interesse vorhanden und der nächstbeteiligte Kommunalverband
außerstande ist, seinerseitsallein einzutreten.

Ueber die Form der Unterstützungwurde folgendes als richtig erachtet:
1. Hinsichtlichder Unterstützungenan öffentliche Verbände ist die bei den Hochwasserschäden

an der Ahr im Jahre 1910 gewählte Form anzuwenden, d. h. es ist je ein Drittel
von Staat und Provinz aufzubringen, den Rest hat der beteiligte öffentliche Verband selbst
zu tragen. — Vergl. Verhandlungen des 51. Provinziallandtags S. 112 ff.

2. Soweit es sich um die Gewährung von Notstandsdarlehen für Private handelt (stehe vor¬
stehend unter 2), soll die bereits früher bei der Unterstützungder durch Hagelschädenin
ihrer Existenz bedrohten Winzer im Kreise Kreuznachgewählte Form angewendetweiden. —
Vergl. Verhandlungen des 52. Provinziallandtags Seite 236. Danach wird der für
Darlehn bestimmte Betrag von Staat und Provinz je zur Hälfte dem Kreise als zinsfreies
Darlehn gegeben, der für die Rückzahlung als Selbstschuldner haftet, die nötigen Unter¬
stützungenan die Geschädigten dcirlehnsweise weitergibtund das Risiko der Wiedereinziehung
trägt. Die Rückzahlungseitens des Kreises soll nach Ablauf von 3 Freijahren in 5 gleichen
Jahresraten erfolgen abzüglich 15"/°, auf welche Staat und Provinz verzichten,um dem
Kreise eine Entschädigungfür Ausfälle zu gewähren.

Vor der endgültigenBewilligung irgend einer Beihilfe find genaue Kostenanschlägevor¬
zulegen, welche einer eingehenden Prüfung zu unterziehensind. ,

Wie bereits ausgeführt, können zurzeit zahlenmäßigbegrenzte Anträge nicht gestellt werden.
Bei manchenWiederherstellungsarbeitenwird auch so bald an die Ausführung noch nicht gedacht
werden tonnen, so bei vielen Bauwerken, für die es an Baumaterialien und an Arbeitskräften
fehlt. Eine Reihe von Arbeiten muß aber möglichst bald in Angriff genommen werden, z. B.
Befestigung der Ufer, die sonst weiter zerstört werden, die Austrocknungund Herstellung der über¬
flutet gewesenen Wuhnräume und Keller zur Vermeidungvon ansteckendenKrankheiten,die Wieder¬
herstellung beschädigterMühlwerke, ganz besonders aber die Herrichtung der zerstörten Aecker
und Wiesen. Die Not der Zeit macht es zur gebieterischen Pflicht zu sorgen, daß alles Land
bestellt wird, hierzu ist aber nötig, daß der angeschwemmte Schotter beseitigt oder die abgetriebene
Ackerkrume wieder aufgebrachtwird. Auch die vielen Familien, besondersdie Kriegerfrauen, welche
ihre Lebensmittelvorräte,das Saatgut, Kleider, Möbel usw. eingebüßthaben, müssenalsbald Hilfe
finden. Es ist fraglich, ob die eingegangenenfreiwilligen Gaben, zu welchen Seine Majestät der
Kaiser und König 170000 Mark aus dem Allerhöchsten Dispositionsfonds gespendet hat, dazu
ausreichen. Die Kreise und Gemeinden, deren verfügbare Mittel jetzt auch vielfach in Anspruch
genommenwerden, werden nicht immer in der Lage sein, die erforderlichenBeträge allein aufzu¬
bringen. Es wird deshalb in vielen Fällen schon vor endgültiger Feststellung der erforderlichen
Gesamtsummenötig sein, Staats- und Provinzialmittel bereit zu stellen.

Der Provinzilllausschuß bittet deshalb, ihn zu ermächtigen, einen Betrag bis zu einer
Million Mark zur Hergäbe von Beihilfen oder zinslosen Darlehen zunächst vorschußweiseaufzu¬
nehmen. Da die Königliche Staatsregieruug denselben Betrag wie die Provinz gibt, wird es
möglich sein, mit diesem Betrag den bis zum nächsten Frühjahr hervortretenden Bedürfnissen
gerecht zu werden. Dem nächsten Provinziallandtag wird dann eine Vorlage über die endgültige
Festsetzungder Beihilfssumme und deren Deckung zu machen sein. Die Deckung wird nur im
Wege der Anleihe möglichsein.

Der Provinzilllausschußbeehrt sich demgemäßfolgende Beschlußfassungvorzuschlagen:



Anlagen zu den Sitzungsprototollen. Nr, 28, 26?

,,Provinziallandtag ermächtigt den Provinzialausschuß, zui Hilfeleistungbei der Be¬
seitigung der durch die Hochwasser vom 16. Januar 1918 in verschiedenen Kreisen
der Provinz entstandenen Schäden einen Betrag bis zu 1 Million Mark nach Maßgabe der
Vorlage vom 16. März d. I. zu verwenden und sieht einer Vorlage über die endgültige
Festsetzung der erforderlichenBeihilfesummesowie über deren Deckung entgegen."

Düsseldorf, den 16. März 1918.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Noisißenbei. Landeshauptmann,

Bericht
des Provinzialcmsschusses

zu

dem Antrag des Vereins zur Bekämpfung der Voltstrankheiten

im Ruhrkohlengebiet um Unterstützung.

Anlage 28.
(Drucksachen. Ni. 26.)

Der genannte Verein hat eine besondere Abteilung begründet „zur Bekämpfung der an¬
steckendenKinderkrankheitenim Ruhrtohleugebiet", welche alle auf diefes Sondergebiet abzielenden
Bestrebungen zusammenfaffenund die Behörden und Kummnnalverwaltungenin dem Kampfe gegen
die Kinderkrankheitenmit Rat und Tat unterstützensoll. Die wesentlichste Aufgabe der Abteilung
soll in einer wirtsamen finanziellenUnterstützungder ihr angeschlossenenGemeindenbestehen. Mit
Schreiben vom 2. Januar d. Is. wandte sich der Verein an den Landeshauptmann mit der Bitte
um finanzielle Unterstützung und führte dabei aus, das geplante Vorgehen der Abteilung sei so
gedacht, daß sie von den Interessenten jährlich etwa 500000 Mark sammele, die unter Berück¬
sichtigung der von den KummnnalverwaltungenaufgewandtenMittel an diese auf dem Wege der
Prämierung wieder verteilt werden sollen, um so einen Anreiz zur Aufwendung von noch größeren
Beträgen zu schaffen. Der Landeshauptmann hat die Sache, ehe er weitere Schritte tat, dem
Provinzialausschuß zur grundsätzlichenStellungnahme vorgelegt. Diese erfolgte dahin, daß die
Bedeutsamkeitder Bestrebungen des Vereins voll anerkannt werde, eine finanzielle Unterstützung
aber nicht zugesagt werden könne. Die Inanspruchnahme des Provinzialuerbandes für die ihm
gesetzlichübertragenen Aufgaben sei so start gewachsen und werde noch weiter steige», daß es nicht
angängig erscheine,neue erhebliche Velastuugen für Zwecke zu übernehmen, deren Erfüllung ihm
nicht obliege. Die Unterbringung der an ansteckendenKrankheiten erkranktenKinder in Kranken¬
anstalten sei Sache der Gemeinden als Träger der örtlichenPolizeikosten;wenn diese nicht imstande
seien, diese Kosten aufzubringen, sei es Sache des Staates, helfend einzutreten.
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Für diese Stellungnahme des Pruviuzialausschusseswar namentlich die Erwägung maß¬
gebend, daß die Mitwirkung der Provinz auf dem Gebiete der Seuchenbekämpfungbisher noch
nicht in Anspruch genommen wurden ist, daß es sich also um die Uebernahmeeiner neuen, mit
der ihr gesetzlich obliegenden nicht in Verbindung stehenden Aufgabe handelt, die angesichtsder
vielen dichtbevölkerten Bezirke innerhalb der Provinz sehr erhebliche Ausgaben verursachenkann.

Der westfälische Prouinzialausschnß, dem der Antrag des Vereins auf Bewilligung von
jährlich «0 000 Mark vorlag, hat die Bewilligung seinerseitsabgelehnt, aber beschlossen,die Sache
dem Provinziallandtag vorzulegen.

Letzteresbeantragt der Verein nunmehr durch das anliegendeDruckschieiben vom 7, Würz
d, I, an den Landeshauptmann auch für die Rheinprovinz, indem er den erbetenen Zuschuß auf
40 000 Mark jährlich bemißt.

Der Provinzinlansschußgestattet sich demgemäß,die Angelegenheitdem Provinziallandtag
zur Beschlußfassung zu unterbreiten, indem er davon absieht, erneut zu der Sache Stellung zu nehmen.

Der Plan des Vereins geht dahin, möglichstbei allen Fällen der Erkrankung an
Scharlach, Diphtherie, Genickstarre und Kinderlähmung die Isolierung im Krankenhaus und zwar
kostenlos für den Privathaushalt durchzusetzen.Man rechnet dabei mit 100 Mark Kosten für
jeden Isolieruugsfllll — Friedenspreisezugrunde gelegt — und mit durchschnittlich 20000 Fällen
im Vercinsgebict, in denen die Gemeinden die Kosten auf sich nehmen müssen,also mit einer jähr¬
lichen Ausgabe von 2 Millionen Mark, Drei Viertel dieser Kosten oder 75 Mark für jeden
Isuliernngsfall sollen die Gemeinden tragen,'ein Viertel -- 500000 Mark oder 25 Mark für
jeden Isuliernngsfall soll als Zuschuß des Vereins gegeben werden, Im übrigen wird auf die
Ausführungen des Vereins Bezug genummen.

Die Rechtslage ist nach § 8 Absatz 1 Ziffer l und 8 des Gesetzes betreffend die
Bekämpfung übertragbarer Krankheiten vom 28, August 1905 die, daß die polizeilicheAn«
urdnung der Ueberführuuguou Persuneu, die an Diphtherie oder Scharlach erkrankt sind, in ein
Krankenhausoder in einen anderen geeigneten Untertuuftsraum zulässig ist, daß sie aber bei Kindern
gegen den Widerspruch der Eltern nicht erzwungen werden kann, wenn nach der Ansicht des
beamteten Arztes oder des behandelndenArztes eine ausreichendeAbsonderung in der Wohnung
sichergestellt ist. Danach genügt der Widerspruch des behandelndenArztes, um die Isolierung in
einem Krankenhaus uumöglich zu machen; das gilt übrigens nur bei Diphtherie nnd Scharlach und
auch nur bei Kindern, bei anderen Erkrankungennnd bei erwachsenen Krankenkann der behandelnde
Arzt nur widerspreche», wenn er erklärenkann, daß die Ueberführungohne Schädigung des Kranken
nicht zulässig ist.

Was die Kosten angeht, so treffen diese in erster Linie den Betroffenen, also die Eltern
Nach 8 2tt a, a. O. sind sie aus öffentlichen Mitteln zn bestreiten, wenn nach Feststellung der
Polizeibehörde der Zahlungspflichtige sie ohne Beeinträchtigung des für ihn und seine Familie
nutwendigeu Unterhaltes nicht 'zu tragen vermag nnd außerdem die abgesonderten Personen während
der Dauer der Absonderungnicht in einer ihre ArbeitsfähigkeitbeeinträchtigendenWeise ertranken;
die letztere Voraussetzungdürfte bei Kindern nicht in Betracht kommen, Träger der Kosten ist'
soweit sie durch landespulizcilicheMaßnahmen verursachtsind, der Staat, in allen übrigen Fällen
derjenige, welcher für die Kosten der örtlichen Pulizeiverwaltung anfzukommenhat. Etwaige Ver«
pflichtungen des Armenverbandes, der Kranteutasse u, dgl, bleiben unberührt. In § 27 ist dann
weiter bestimmt, daß Gemeinden mit weniger als 5000 Einwohnern, wenn in einem Etntsjahr
die Kosten mehr als 5°/o des der Gemeindebesteuerungzugrunde zu legenden Veranlagungsolls an
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Stllatssteuern einschließlich der fingierten Normalsätzebetragen, der Mehrbetrag zu zwei Dritteilen
vom Kreis zu erstatten ist, vorausgesetzt, daß der Bedarf an direktenGemeindesteuernmehr als
das Ein- und Einhalbfache des Veranlagungssolls an Einkommen und Realsteuern betrug oder
durch die Kostentragung betragen würde. Den Kreisen ist in diesem Falle die Hälfte der
geleisteten Ausgabe vom Staate zu ersetzen. Eine Beteiligung der Provinz an der Kostentragung
ist nicht vorgesehen. Eine solche kommt vielmehr nur in Betracht nach §§ 29 ff. des Gesetzes,
wenn eine Gemeinde von der Kommunalaufsichtsbehördezur Beschaffung von Einrichtungen
gezwungen wird, welche zur Bekämpfung der übertragbaren Krankheiten notwendig sind. Wenn
>n einem solchen Falle die Anforderungen die Leistungsfähigkeit der Gemeinden überschreiten,
worüber nötigenfalls im Verwaltungsstreitverfahren entfchiedenwird, hat die Provinz die Mehr¬
kosten zu tragen, wobei ihr aber der Staat die Hälfte zu erstatten hat. Dieser Fall liegt hier
nicht vor.

In tatsächlicherBeziehung ist noch zu bemerken, daß der Staat sich an der Tragung der
Kosten der von dem Verein geplanten Maßnahmen nach Mitteilung des Vereins nicht beteiligen
wird, und daß der Vorstand der Landes-VersicherungsanstaltRheinprovinz in seiner Sitzung vom
9. März d. Is. den Betrag von jährlich 25 000 Mark bewilligt hat. Hierdurch würde sich die
von der Provinz erbetene Summe auf 35 000 Mark vermindern.

Düsseldorf, den 16. März 1918.

Der Provinzilllllusschuß:

O. Gras Beissel von Gymnich, Dr von Renvers,
Vorsitzender Landeshauptmann.
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